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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

XXX . Band . (Ausgegeben den 10. Januar 1894.) 16 . Stück.

Inhalt:

XlZ 92 . Finanzgesetz für die Jahre 1804 . 1895 und 1890 Vvm
29 . Deceinber 1893.

^Z, 32.
Finanzgesetz für die Jahre 1894 , 1695 und 1890.

Oldenburg , 1893 December 20.

äöir WcolaitS Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großhcrzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenseld , Herr von Jever und Kniphausen rc . rc.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Finanz-
gcsctz für die Jahre 1894 , 1895 und 1896 was folgt:

Artikel  1.

Nachdem die Voranschläge der Einnahmen und Aus¬
gaben :

I . für das Großherzogthüm Oldenburg,
II . für das Herzvgthnm Oldenburg,
0 . für das Fürstcuthnm Lübeck,
II . für das Fürstenthnm Birkenseld,

1
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wie solches die Anlagen ergeben, für die Jahre 1894,
1895 und 1896 festgestellt sind, so soll darnach Verfahren
werden.

Artikel  2.
Wegen Ucbertragnng der in den einzelnen Ausgabe-

Rubriken festgestellten Summen von einem Jahre auf das
andere, sowie wegen Einhaltung der in den einzelnen Para¬
graphen der Anlagen znsammengefaßten Ausgabe-Rubriken
und Verwendung von Ersparungen sind die Bestimmungen,
welche bei Feststellung der Voranschläge getrosten worden,
maßgebend.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 29. De-
cember 1893.
(O. 8.) Peter.

Heuman n.

Drost.
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Voranschlag
der

Cenlral -Cinuahmen und -Ausgaben

des

Großherzogthums Oldenburg

für die Jahre

1894 , 1895 und 1896 .

i*



I . Einnahmen.

Anthcile Oldcnbnrg ' s an Reichszöllen und

Stenern pro 1 . April 1894/97:
g.) nn der Neichs -Wechsclsteinpelstencr . . .

k>) nn den Zvll - und Tal ' nksteuer - Ueberschüssen
«) nn der Reichs -Stempelndgnbc für Wcrth-

pnpicre re . . . . .
ä ) von der Brnnntweinstcncr.

L . Zinsen vom Kapitalbestande des Grvßherzog-
thnms.

0 . Vermischte Einnnhmen.
O . Beitrüge der Provinzen:

s.) Herzogthum Oldenburg 79 "/o.
b ) Fürstenthum Lübeck 140/0.
o) Fürstenthum Birkcnfeld 7"/n.

Zusammen

II . Ausgaben.
.4.. Der Landtag des Groszherzogthums und die

Proviuzialräthe in Eutin und Birkcnfeld . .
L . Das Staatsministerinm.
0 . Ccntralbehörden und Anstalten:

g.) Das Archiv.
1 . Gehalte.
2 . Geschäftskosten.

d ) Das statistische Bürcan.
1 . Gehalte und Vergütungen.
2 . Geschäftskosten.
.8. Kosten besonderer statistischer Erhebungen
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1894 . 1895 . 189 «

-s

260 260 260
! 1 600 000 — 1 600 000 — 1 600 000 —

160 000 - ' 160 000 — 160 000 —

650 000 — 050 000 — 650 000 —

213 300 213 300 - — 213 300
13 440 — 13 440 —> 13 440 —

124 583 -- . 125 610 — 174 590
22 078 — 22 260 — 30 940 —

11 039 — 11 130 — 15 470 --

2 704 700 — 2 796 000 — 2 858 000 —

2 100 2 100 53 000
90 000 — 90 000 90 000 —

9 400 9 400 9 600
1 600 — 1 600 — 1 600

14 300 — 14 300 _ 14 300
4 255 — 4 335 — 4 255 —

2 200 — 3 900 —. 14 920 —
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8

8.
9.

10.

11.

12 .
13.
14 .

e) Die Wittweukasse.
ä ) Die Aichungs -Kommission.

v . Beiträge zu den Kosten des Deutschen Reichs
und Kosten der Vertretung bei demselben . .

L . Wartegelder und Pensionen der Civilstaatsdiener
und zu Unterstützungen für Hinterbliebene vor¬
maliger Staatsbeamten.

1? . Für etwaige Gehaltszulagen innerhalb Regulativs
O . Außerordentliche und unvorhergesehene Ausgaben

H . Kasseuüberschüssc für die Landeskassen der Pro¬
vinzen . .

Zusammen
Anmer

1 . Als Betriebsfonds der Ccntralkasse gehen
300 000 ans der Finanzperiode 1891/93

in die Finanzperiode 1894/96 über , sowie zur
Deckung etwaiger in 1891/93 auf die Kasse
angewiesener aber nicht abgeforderter Gehalte,
Pensionen w . die Beträge solcher Ausgaben.

2 . Eine Ueberrechnung des Minderverbrauchs in

einem Jahr der Finanzperiode auf die an¬
deren Jahre ist hinsichtlich der nicht aus Ge¬

halten bestehenden Positionen gestattet.
3 . Die Staatsregierung ist ermächtigt , falls die

zu Z. 10 der Ausgaben (Beitrüge zu den
Kosten des Deutschen Reichs ) ausgeworfenen
Summen nicht ausreichen und die außeror¬

dentlichen Ausgaben (ß . 13 ) nicht genügende
Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bieten,
diesen aus den Einnahmen unter KK. 2 bis
4 zu decken.
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1894 . 1895

-4

189 «.

-4

33 000 33 000 33 000
1 050 — 1 050 — 1 050 —

2 550 000 — '2 550 000 — 2 550 000 —

65 500 65 500 65 500
300 — 300 — 300 —

20 995 20 515 20 475

2 794 700 — 2 796 000 — 2 858 000 —

k« n g err.
4. Die Staatsregiernng ist ermächtigt , die zum

ß. 13 nusgeworfenc » Summen nus Minder-
Verwendungen in den übrigen Positionen bis
ouf 90 000 für die Finanzperivde zu er¬
höhen.

5. Wenn keine Beitrüge der Provinzen (Einnahme
M . 7 bis 9/ erforderlich sein sollten , und ein
Ueberschuß der übrigen Einnahme über die
Ausgaben entsteht , so ist dieser Kassenüber¬
schuß bis zum Gcsammtbctrage von höchstens
1 530 000 für die Finanzperivde , unter
Vcrrechnnng zu Z. 14 der Ausgaben , au die
Landeskassen der Provinzen nach dem für die
nächste Quvten -Periode 1894/99 festgestellten
BeitragS -Verhältniß zu vertheilen , gemäß Ar¬
tikel 180 ß. 3, Artikel 195 Z. 4 Ziffer 1 des
Staatsgrundgesetzes und Z. 8 der Anlage I
zu demselben.
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« . Vor¬
der Einnahmen und Ausgaben des Herzogtlmms

r Einnahmen.
I . Lrapittl.

Einnahme voin Staatsgut.

1.

2 .

4.
5.

(in

6t).

7.

In eigener Verwaltung.
Von den Forsten (Rohertrag ) .

8 . In Zcitpacht.
1 . Für Gebäude , Grundstücke re ., auch Waage¬

gelder . .
2 . Von Fischereien in Gewässern des Staats .

6 . In Erbpacht.
Ständige Pacht , Erbpacht , Erbzins re . . . .

O . Grnndhcrrliehe Gefälle . .
L . Vom veränstcrtcn Staatsgut.

1 . n) Kauf - und Ablösnngsgclder für Grund¬
stücke bezw . Berechtigungen , welche dein Grund¬
sätze des Artikels 181 Z. 1 des Staatsgrnnd-
gesctzcs nicht unterworfen sind (mit Ausnahme
der Kaufgcldcr zu 6d ) .

1 . d ) Einnahme für veränszertc Forstorte in der
ehemaligen Herrschaft Varel.

Zinsen der Staatsgutskapitalien und der Erlöse
ans solchen Vermvgenstheilen des Staats , welche
dem Grundsätze des Artikels 181 tz. 1 des Staats-
grnndgesetzes nicht unterworfen sind . . . .

Zusammen



arischlag
Oldenburg für die Jahre 1804 , 1895 und 1896.

1894. 189 » .

-4

189«

-1

200 000

.

200 000

-

'

200 000

!!
^ 500 000 530 000 530 000
! !)00 — 000 — OOO —

62 800 _ 62 800 — 62 800 '

248 300 248 100 247 400

! 4 500 8 500 3 500 ,

^ 1 003 — —
i

—

l!
^ 17 800 15 400 13 000

!! 1 065 303 ^ — 1 000 700 — ! 1 057 600 —
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8

8. Davon geht ab der nach Abzug des Pachtwcrths
des Krongnts auf das Herzogthum Oldenburg
fallende Theil der zur Snstentation des Groß¬
herzoglichen Hauses bestimmten Summe mit . .

Bleibt wirkliche Einnahme des Kapitels I

9.

10 .
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

II . Kapitel.

Einnahme an Gewerbs - Rekognitionen,
Sporteln , Gebühren rc. für den Gebrauch

von Staatsanstalten  rc.

Von Gewerbs-Rekognitionen.
L. Von Sporteln und Gebühren.

1. der oberen Verwaltungsbehörden . . . .
2. der Aemter.
3. der Kollegialgerichte.
4. der Amtsgerichte.
5. der Hypothekenämter.
6. Jagdscheingcbühren.

0 . Ertrag von den Chausseen . . .
D. Ertrag von den Eisenbahnen.

(Betriebs-Ueberschuß) . . . . .
D. Weg-, Brücken- und Fährgelder.
H Von den Oldenburqischeu Anzeigen und dem

Gesetzblatt.
6l. Strafgelder.

Einnahme des Kapitels II
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1894 .

^ !

1893 .

I -4

189 «.

^ !

185 511 79 185 511 79 185 511 79

^ 879 881

21 875 188 21 872 088 21

60 000 60 000 60 000

21 000 _ 21 000 — 21 000 —

82 000 — 82 000 — 82 000 —

25 000 — i 25 000 — 25 000 —

340 000 — - 340 000 — 340 000 —

2 500 — 500 — — —

16 600 — 16 600 — 16 600 —

75 000 — 75 000 — 75 000 —

1 185 000 1 185 000 — 1 185 000 --

2 810 — 2 930 — 2 970 —

22 800 22 800 — 22 800 —

22 000 — 22 000 — 22 000 —

1 854 710 ! 1 852 830 1 852 370



III . Kapitel.

Einnahme van den Steuern.
.4,. Direkte Steuern.

1. Grundsteuer.
2. Gcbändestcner.
3. Einkommensteuer.
4. Erbschaftssteuer.

L. Indirekte Stenern.
Stempelgebühren.

Einnahme dcS Kapitels III

IV . Kapite '.

Ver inisch te Ei nna hinen.
V. Beitrag der Ceutralkasse zu den Kosten des

Staatsministeriums.
L . Einnahme ans dem Alexanderfonds und dem

Fonds der Kommende Bokclesch und des ehe¬
maligen Schildcr'schen Lehens . . . . . .

0 . Von der Oldcnburgischcn Landesbank. . . .
D. Wieder eingehende Kapitalien und Vorschüsse nebst

desfälligen Zinsen re. . .
L . Ans den Kassenüberschüssen von 1893 und rück¬

wärts .
V. Ans Anleihen.
O. Außerordentliche, in den anderen Rubriken nicht

vorgesehene Einnahmen.
Einnahme des Kapitels IV
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1894 . 1895 . 189 «

764 000 764 000 764 000
190 000 — 192 800 — 195 600 —

1 090 000 ! 1 095 000 — 1 100 000 —

95 000 — ' 95 000 95 000 —

! 100 000 — 100 000 100 000 —

2 239 000 — 2 246 800 — 2 254 600 —

90 000 90 000 90 000

16 260 16 270 16 270
25 000 — 25 000 — 25 000 —

5 800 5 800 — 5 800 —

3 025 000 _ — —

783 900 - -- 130 800 — 125 800 —

102 798 79 64 661 79 37 921 79

4 048 758 79 332 531 79 300 791 79



Wiederholung sämmtlicher Einnahmen.
Vom Staatsgut.
Von Gcwerbsrekognitionen, Sporteln, Gebühren rc.,

für den Gebrauch von Staatsanstalten rc. . .
Von den Steuern.
Vermischte Einnahmen. .

Im Ganzen

« Ausgaben.
I . Kapitel.

Allgemeiner Landesaufwand.
Das Staatsministerinm (einschl. Finanzbüreau).
a) Gehalte.
d) Geschäftskosten.

L . Beitrag zur Centralkasse des Großherzogthums.
0 . Fahrgelder in Folge der Erwerbung des Gräflich

Bentinck'schen Familien-Fideikommisscs. . . .
l). Wittwenkassenbeiträge für die Civilstaatsdiener

und die Vvlksschullehrcr.
L . 1. Wartcgelder und Pensionen der Civilstaats¬

diener, auch Unterstützungen für Angehörige ver¬
storbener Staatsdiener, mit Ausnahme der Pen¬
sionen rc. der Zvll- und Stenerbeamtcn . . .
2. Wagegelder, Pensionen und Unterstützungen
der Zoll- und Steuerbeamten.

t?. Die öffentliche Bibliothek in Oldenburg . . .
6l. Subvention für die Redaction der Zeitschrift für

Verwaltung und Rechtspflege im Grvßherzogthum
Oldenburg.

Ausgabe des Kapitels I
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1894 . 1893 . 189 «.

F -L -4

879 881 21 875 188 21 872 088 21

1 854 710 — 1 852 830 — 1 852 370
2 239 000 — 2 246 800 — 2 254 600 —

4 048 758 79 332 531 79 300 791 79
9 022 350 — 5 307 350 — 5 279 850 —

187 650 188 050 188 050
54 060 — 54 900 — 54 900 —

124 583 — 125 610 — 174 590 —

5 978 57 5 978 57 5 978 57

75 000 — 75 000 — 75 000 —

121 200 — 121 200 —> 121 200 '-

29 387 — 29 387 _ 29 387
18 030 — 17 970 — 18 030 —

600 600 600
616 488 57 618 695 57 667 735 57
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II . Kapitel.

10 .
11 .
12 .
18 .

14 .
15 .
16 .

17 .
18 .

19 .
20 .
21 .

22.

28 .

Verwaltung des Innern.

^4.. Die Aeinter.

n) Gehalte . . . . .
d ) Geschäftskosten.
o) Kosten der dlmtsgefängnisse.

L . Landeshoheit . . . . .
0 . Oefsentliche Ordnung und Sicherheit.

а ) das GendarmcriecorpS.
б ) Gehalt des Polizei -Expedienten.
0) Geschäftskosten.

I ) . Medizinal - und Betcrinair -Wesen.
n) Gehalte.
U) Zur Unterhaltung des Hebammen -JnstitutS in

Oldenburg und zu den Kosten des Unterrichts
in demselben , sowie Zuschüsse an Gemeinden
zur Unterstützung hülfsbedürftigcr Hebammen

v) Jrrenheilanstalt in Wehnen.
ä ) Kosten der Medizinalpvlizei . . . . . .
s ) Zur Förderung der Unterbringung von Blin¬

den , Epileptikern und Idioten in Anstalten .
1) Beitrag zu den Koste » der Erweiterung der

Bewahr - und Pflegcanstalt „ Kloster Blan¬
kenburg " .

Z) Zuschuss an die Kasse des Peter -Fricdrich-
Lndwig -Hospitals zu dem Anbau an demselben

L . Armcnwesen.

Zuschüsse zu verschiedenen Armcnfonds und ein¬
zelnen Armenanstaltcn.

24 .
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1894

,

1895 .

-4

189 «.

-4

128 740 128 740 128 740
119 200 —- 119 200 - ' 119 200 —

17 000 — 17 000 — 17 000 —

500 — ^ 500 — 500 —

! 135 219 -— 135 219 135 219
1 200 — 1 200 — 1200 --

1 550 — 1 550 — 1 550 — '

17 500 — 17 500 — 17 500 —

4 500 4 500 4 500
^ 18 000 — 14 800 — 11 700 —

! 17 000 — 17 000 — 17 000 —

3 000 — 3 000 — 3 000 —

6 000 — 6 000 — 6000 —

3 000 — 3 000 — 3 000 —

0 540 -- 6 540 — 6 540 —

2
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8

25 .
26.

27.

28.

29.

90.
31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.

ZV LandcSökouomic -Wcsen.

sh Geschäftskosten der AblösungSbchörden . .

4>) Zuschuss zu den Kosten der Landwirthschafts-

Gcscllschoft.
a) Zuschuß zu deu Kosten der laudwirthschaft-

lichcu Lehranstalt in Varel.

ä ) Zuschuß nu die Stadt Cloppenburg zu den

Kosten der dortigen Ackcrbanschulc . . . .

s ) Zum Zwecke der Beförderung der Ausbildung

von Landwirthschaftslehrern.
4) Zuschüsse au landwirthschaftliche Wiutcrschuleu

Ä Zuschuß zu den Kosten der Beschickung der
im Jahre 1894 in Berlin stattfiudendcn Aus¬

stellung der deutschen Laudwirthschafts -Ge-

scllschast.
Ir) Zur Beförderung der Pferde - , Rindvieh - und

Schweinezucht , insbesondere zu Prämien für

Hengste , Stuten , Stiere und Zuchteber . .

1) Zuschuß an die Kanalbankasse.
Ir) Gehalte bei der Kanalbau -Verwaltung . .

1) Zur Förderung der Fischerei in der Uuter-

weser und zu Prämien für die Vertilgung der

Fischotter und Fischreiher.

in ) Zur Förderung der Bienenzucht . . . .

(1 . Handel und Gewerbe.
s ) Zuschüsse für Gewerbe - und Handels -Vereine,

für die Gewerbeschule in Oldenburg und für

gewerbliche Fortbildungsschulen.
5 ) Zuschuß für die zu einer Baugcwcrk - und

Mnschiueubauschule zu erweiternde jetzige Bau-

gcwerkschulc in Oldenburg.
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1894 . 1893 . 1896 .

720 — 550 — 550 —

11 400 — 11 400 — 11 400 —

27 100 — 25 000 - 25 000 —

5 600 —- 5 600 — 5 600 —

1 000 — 1 000 — 1 000
5 100 8 700 7 200

10 000 — — — — —

38 500 38 500 38 500
240 230 — 202 420 — 187 150 —

9 250 9 250 9 250 —

1 650 1 650 1 650
300 300 300 —

4 600 ' — 4 600 — 4 600 —

44 800 — )0 000 10 000 —
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8

39.

40.

o) Zuschuß für den Oldeubnrgischcn Kunstgcwerbe-
verciu.

cl) Für Beaufsichtigung der Fabriken und Unter¬

suchung der Dampfkesselanlagen.

L . Bauwesen.

41.
42.

43.
44.

45.

46.

47.
48.

49.

50 .

a ) Direktion.
1 . Gehalte.
2 . Geschäftskosten.

U) Bezirksvfficialen.
1 . Gehalte.
2 . Geschäftskosten.

I . Uferbau . Abwässernngs - Anstalten und Beför¬

derung des Anwuchses an der Wassergrcnze des
Landes.

n) Zur Instandhaltung und Vermehrung von zum

Ufcrschutze und zur Beförderung des Anwach-

scs dienenden Schlcngen und Uferwcrken . .

, d ) Zur Bcgrüppung der Schlickwatts an den

Jade - und Seelüften.

o) Erhaltung der Insel Wangerooge . . . .

cl) Unterhaltung der Ellcnscrdaiumcr Siele und

Sicltiese.

s ) Zn Wasserstandsbcobachtungcn und zu Unter¬

suchungen der Veränderungen des Fahrwassers,

der Ufer , Küsten und Inseln der Weser , Jade

und Hunte.

ist Zn Untersuchungen und Regulirnngen der Ab-

wässcrnngsverhältnisse der Geest und zu klei¬

nen Beihülfen bei dcsfälligen Regulirnngen

an einzelne Grundbesitzer.
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1894.

-5

1895

-4

189 « .

-4

9 000 — 13 000 — 13 000

8 ZOO 8 300 , — 8 300 —

28 200 28 200 28 200
6 600 — 6 600 — 6 600 —

58 300 __ 58 300 _ 58 300 —
18 000 18 000 18 000

47 800 46 600 38 700

14 680 _' 14 680 _ 14 680 —
! 2 700 — 2 700 — 2 700 —

1 300 — 2 100 — 600 —

1 500 — , 1 500 — 1 500 —

!

1 500 — ^ 1 500 -1 1 500 —
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X.
51 .

52 .
53 .

54 .

55 .
56 .

57 .

Schifffahrtswefen.
a) Die Schifffahrts-Kommission und derWasscr-

schvut, sowie zu Geschäftskosten in SchifffahrtS-
sachcn. .

Io) Die Navigationsschule zu Elsfleth . . . .
o) Zuschuß an die Fedderwarder Lootsengescll-

schüft zu Blexen.
ü) Für Werke auf Wangerooge, Sigualtouueu

und Baaken.
s) Die Hafenanstaltcn.
f) Zur Erhaltung und Verbesserung der Schiff¬

fahrt aus der Hunte oberhalb Oldenburgs .
Z) Zur Erhaltung und Verbesserung der Schiff¬

fahrt auf der Hunte unterhalb Oldenburgs
vom Huutc-Ems-Kaual bis zum neuen Wolfs-

58 .

59 .

60 .

61 .

62 .

deich.
lo) Für die Korrektion der unteren Hunte von der

Stadt Oldenburg bis zur Mündung . . .
i) Zur Erhaltung und Verbesserung der Schiff¬

fahrt auf der Untcrweser einschließlich der
Huntcmündung.

1c) Zur Erhaltung und Verbesserung der Schiff¬
fahrt auf der Ochtum.

1) Zur Erhaltung und Verbesserung der Schiff¬
fahrt auf den Nebenflüssen der EmS . . .

in) Zu verschiedenen Ausgaben im Interesse der
Schifffahrt.

O. Wegbauwcfen.
I. Erhaltungskvsten vorhandener Wege mit Zu-

behörnngcn.
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1884 .

-s

1883 . 188 «.

5 350 5 350 5 350
17 728 — 17 728 — 17 728 —

600 — 600 — 600 —

1 844 — 1 844 _ 1 844 —

34 224 — 13 435 — 17 970 —

! 72 800 — 40 800 — 40 800 —

19 700 — 10 700 —

!

10 700 —

286 100 — 350 000 — 350 000 —

28 700 — 28 700 — 28 700 —

9 000 — 9 000 — 9 000 —

4 850 — 4 850 — 4 850 ! —

1 200

!

1 200 1 200

!
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1 . Vergütungen der Wegewürtcr , der Weggclds-

crheber und eines Brückenwärters . . . .

2 . Erhaltung der Staatswcge und ihrer Ber-

men , einschließlich der in den Zügen der

Staatswegc innerhalb der Städte und größe¬

ren geschlossenen Orte belegcnen Straßen nebst

Brücken und Höhlen in Gcmeindewegen , un¬

gleichen einiger Grenzbrücken.

Ick. Anlegung neuer Staatswege.

1 . Zum Ban einer Chaussee von Friesoythe nach
Ellerbrok . .

2 . Zum Bau einer Chaussee von Osternburg über

Neuenwege bis zur Holler Gemeindcgrenze .

III . Zuschüsse zu Kommunal -Chanssce - , Weg - und
Brnckenbauten.

1 . Zuschuß zum Bau von Chausseen im Amts-
verbande Varel.

2 . Zuschuß zum Bau von Chausseen im Amts-
vcrbandc Jever.

3 . Zuschuß zum Bau von Chausseen im Amts-

verbande Westerstede.

4 . Zuschuß zum Bau von Chausseen in der Ge¬
meinde Berne.

5 . Zuschuß zum Ban von Chausseen in der Ge¬

meinde Neuenhuntorf.

6 . Zuschuß zum Bau einer Chaussee in der Ge¬

meinde Warfleth . .

7 . Zuschuß zum Bau einer Gemeinde -Chaussee

von Hude bis Neumühlen.
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1884 .

-s

188 ».

> -4

188 «.

!

l 46 55,0 — 47 200 — 46 550 —

240 000 — 240 000 — ^ 240 000 —

23 600 — — — — —

— — 35 000 — 32 500 —

3 000 — — — — —

30 000 — 30 000 — 30 000 —

30 000 — 30 000 — 30 000 —

25 820 — 25 000 — 25 000 -

20 000 — 20 000 — 17 500 --

10 000 — 2 300 — — —

' 3 000 — 1 125 — — —
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8. Zuschuß zum Bau ciucr Gemeinde-Chaussee
Löuingeu-Wachtum.

ö. Zuschuß zum Bau eiuer Gemeinde-Chaussee
Eversten-Friedrichsvehn.

10. Zuschuß zum Bau vou Chausseen in der
Gemeinde Halle . . .

11. Zuschuß zum Bau von Chausseen in der
Gemeinde Wiefelstede.

12. Zuschuß zum Bau eiuer Gemeinde-Chaussee
Altjührden-Spohle.

13. Zuschuß zum Bau ciucr Amts-Chaussee Lohuc-
Märschcudorf-Karum.

14. Sonstige Zuschüsse.
LI. Vermischte Ausgaben.

a) Kasten der Visitationen der Behörden . .
U) Für Erhaltung der Denkmale des Altcrthums

und sür Forschungen auf dem Gebiete der
Landeskunde und Laudcsgeschichte. . . .

0) Vergütung für die Verwaltung des Wan-
gervoger Vogtsdieustcs.

ä) Zur Unterstützung der nach dem Fcstlande
übergesiedeltcn Wangerooger.

s) Remunerationen der Beobachter meteorologi¬
scher Stationen.

1) Kosten der Oldenburgischen Anzeigen nnd des
Gesetzblatts.
Kosten der Unterhaltung der elektrischen Be¬
leuchtungsanlage für die Ministerialgebäude.



101

18S4. 18SS.

^ ! -s

18S « .

>

^ Z 000 — ! 2 000 — 2 000 —

- 4 000 — ! 3 000 — 3 000 —

10 000 — ^ 10 000 — 10 000 —

— 3 000 — 3 000 —

— — — — 2 000 —

— — .- 2 000 —

! 4 000 — 4 000 --- 4 000 —

200 200 — 200 —

; 2 800 — 2 800 2 800 —

270 — 270 — 270 —

l! 1 400 1 400 1 400 —

1 320 — 1320 — 1 320 —

s 2 600 i — 2 200 — 2 200 —

450
ls !>

l 400
l

I -
!

400 —
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8

88. li) Zur Unterhaltung des dem Staate verbliebe¬
nen eingeebnctcn Düncnterrains und zur Hcr-
richtung van Bauplätzen auf der Insel Weni¬
ger vogc .

Ausgabe des Kapitels II

III . Kapitel.

Verwaltung der  Justiz.

89.

90.

91.
92.
93.

94.

95.
96.

97.
98.

99 .

Rechtspflege.
1. Gehalte.

1. beim Obcrlandesgerichte und der Ober-
staatsanwaltschaft.

2. beim Landgerichte und den Amtsgerichten
II . Geschäftskosten.

1. des Oberlandesgerichts und des Langcrichts
2. der Amtsgerichte.

L . 1. Gehalte, Vergütungen und Geschäftskosten-
Aufwand der Hypothekenämter.

2. Kosten der Einführung einer neuen Grund-
bnchordnung.

0 . Strafanstalten und Gefangcnhäuser.
a) Straf - und Zwangsarbcitsanstalt in Vechta.

1. Gehalte, Löhne und Kleidgelder . . .
2. Sonstige Verwaltungskosten.

U) Gcfängnißanstalt in Oldenburg.
1. Gehalte, Löhne und Kleidgelder . . .
2. Sonstige Vcrwaltungskosten.

I). Erziehnngs- und Besserungs-Anstalt in Vechta.
l . Gehalte, Löhne und Klcidgelder . . . .
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1894 . ! 1895 . 189 «.

5 300 4 300 4 300

2 026 485 — 1 954 921 — 1 925 111 —

46 400 46 400 46 400
273 428 — 273 728 — 274 528 —

40 329 _ 40 329 40 329 —

144 800 — 146 600 — 146 500 —

3 125 — 3 125 — — —

11 800 — 6 100 ^ 1000 —

61 500 61 500 61 500
75 840 — 61 990 — 58 590 —-

8 358 ._ _ 8 238 — 8 238 —

18 046 — 17 006 —- 16 973 —

2 965 — 2 965 — 2 965 —-
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100 .
101 .

2 . Sonstige Bcrwaltnngskostcn.

L . Zu den Kosten der Standesämter . . . . .

Snmmc des Kapitels III

IV . Kapitel.

Verwaltung der geistlichen Angelegenheiten
und Schulen.

102.

103.

104.

105.
106.
107.

108.
109.
110 .
111 .
112 .
113.

Allgemeine Ausgaben.
1 . Stipendien an Stndirendc ohne Unterschied

der Konfession.
2 . Zuschuß zu den Kosten des Tanbstnmmen-

Jnstituts in Wildcshausen.
L . Evangelisches Kirchen - und Schulwesen.

I . Kircheijsachcn.
Banschsnmmc zur Subvention der evange¬

lischen Kirche.
II . Schulwesen.
1 . Evangelisches Oberschnlkolleginm in Oldenburg.

a ) Gehalte und Vergütungen.
U) Geschäftskosten.

2 . Akademisches Stipendium zunächst für die

Herrschaft Jever.
3 . Höhere Lehranstalten.

a ) Gymnasium in Oldenburg.
b ) Maricnghmnaslnm zu Jever . . . .

0) Oberrcalschulc in Oldenburg . . . .

cl) Bürgerschule in Varel.

s ) Rektorschule in Delmenhorst . . . .

1 ) Bürgerschule in Elsfleth.
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1884 . 1885 . 188 «.

6 160 6 010 6 010
2 230 — 2 230 — 2 230 —

694 981 — 676 221 — 665 263 —

900 900 900

3 800 — 3 800 — 3 800 —

48 600 —-
!
! 48 600 — 48 600 —

10 600 ! 10 600 10 800
1 700 — 1 700 — 1 700 —

332 14 332 14 332 14

32 005 28 905 — 28 905 —

26 514 — 24 954 — 24 954 —

10 000 — 10 000 — 10 000 —

3 000 — 3 000 — 3 000 —

1 200 — 1 200 — 1 200 —

900 900 — 900 —
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122 .

125.

128.

129 .

Z) Bürgerschule in Brake.
Ir) Bürgerschule iu Berue.
i ) Zuschuß an andere Bürger - und Mittel¬

schulen .

4 . Volksschulwcscu.

u) Schullehrer ^Seminar in Oldenburg . .

6 ) Zur Vertretung erkrankter Lehrer . .

s ) Zur Remuneration von Hülfslehreru

ä ) Altcrszulageu der Vvlksschullehrcr . .

0) Pensionen , auch Wagegelder der Volks-

schnllehrcr.
s ) Umzugs - (Reise - und Transport -) Kosten

der Volksschnllchrcr.
Z) Zu den Kosten der Schulvisitationen durch

Kreisinspettoren . .

ll ) Bcihülfen für einzelne Schullehrer und

Schulgemeinden.
1) Zuschuß zur Förderung der Erweiterung

der Volksschulen.
ll ) Beihülfen für Industrieschulen . . . .

1) Zur Beförderung der Theilnahme hiesiger
Schullehrer an den Deutschen Schullehrer-
Konferenzen .

rn ) Ucbcrnahme dcS Bolksschnlgeldes auf die

Landeskasse.

0 . Katholisches Kirchen - und Schulwesen.

I . Kirchenwesen.
Bauschsnmme zur Subvention der katholischen

Kirche.
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1894 1895 . 189 «.

2 000 2 000 2 000
600 — 600 — 600 —

900 — 900 — 900 —

56 934 55 849 56 029
3 000 — 3 000 — 3 000 —

1 200 - - 1 200 — 1 200 —

76 725 — 76 725 — 76 725 —

108 110 63 108110 63 108 110 63

2 300 — 2 300 — 2 300 —

1 000 — 1 000 — 1 000 —

59 000 — 59 000 — 59 000 —

1 800 — 1 800 1 800
8 700 — 8 900 — 9 100 —

210 — 210 — 210 —

108 000 — 108 000 — 108 000 —

22 635 — 22 635 — 22 635 —
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8

130.
131.
132.

133.
134.
135.
136.
137.

138.
139.

140.
141.

142.

143.

144. O.

II . Schulwesen.
1 . Katholisches Oberschulkollegium zu Vechta.

a ) Gehalte.
d ) Geschäftskosten.

2 . Gymnasium zu Vechta.

3 . Bolksschulweseu.
a ) Das Schullehrer -Seminar zu Vechta

I >) Zur Vertretung erkrankter Lehrer . .

e ) Zur Remuneration von Hülfslehreru

ä ) Alterszulageu der Volksschullehrer . .

s ) Pensionen , auch Wagegelder der Volks-

schullehrer.
I ) Beihülfcn für einzelne Schulgemeinden .

§ ) Zuschuß zur Förderung der Erweiterung

der Volksschulen . .

Ir) Beihülfeu für Industrieschulen . . .

i ) Umzugs - (Reise - und Transport -) Kosten

der Volksschullehrer.
II) Zu den Kosten der Schulvisitationen

durch Krcisinspektoren.

1) Uebernahme des Vvlksschulgeldes auf die

Laudeskasse.
Beihülfeu zu den Kosten des jüdischen Kultus .

Kapitel IV zusammen

V . Kapitel

Verwaltung der Finanzen.

Die Amtseinuehmer.
u) Gehalte . . . . . . . .

d ) Geschäftskosten.

145.
146.



18SS 18S«18S4

1 700 1 700 1 700
1 550^ 600 1 550

20 43622 126 22 036

13 505 13 505 13 505

30 825 30 825 30 825

18 86718 867 18 867
36 000 36 000 36 000

3 500 3 500 3 500

34 000 34 000 34 000
1 800 1 800 1 800

759 438 752 153 754 333

53 400 53 400 53 400
16 500 16 500 16 500
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8

8 . Verwaltung der Laudesschuld und der Kautionen,

g.) Landesschuld.

147 . 1 . Verzinsung derselben , sowie zur Zahlung

der Annuitäten für die Eisenbahn -Prä-

mien -Anleihe.

148.

149 .
150.
151.

2 . Zu Schuldenabtragungen (außerhalb der

Eisenbahn -Prümicn -Anleihc ) . . . .

kl Cautionen der Kassenbcamtcn.

1 . Zur Verzinsung derselben.

2 . Abtrag derselben.

«) Geschäftskosten.

152.

153 .
154.

155 .
156 .
157 .

158 .
159.

0 . Verwaltung des Staatsguts.

а ) Oeffentliche und Gemeindeabgaben vom

Staatsgrnndbesitz , einschließlich der für Ab¬

haltung realer Verpflichtungen des Staats¬

guts erforderlich werdenden Verwendungen,

namentlich auch zur Bewirkung von Ablö¬

sungen kleiner auf dem Staatsgut haftenden

Lasten.
k ) Gehalte der Domanialbeamten.

o) Besondere Verwendungen für Grundstücke mit

Ausnahme der Forsten.

б ) Baukosten.
1 . Allgemeine Baukosten .

2 . Für den speciellen Baustaat . . . .

3 . Neubauten . . - -

s ) Forstwesen.
1 . Gehalte.
2 . Geschäftskosten beim Forstwesen . . -
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1884

-4

1883

-4

188 «.

1 613 096 20 1 629 133 58 1 644 504 37

13 750 — 13 500 — 13 250 —

1 850 1 850 1 850

41 000 41 000 41 000
14 000 — 14 000 —> 14 000 —

22 400 — 23 765 — 21 415 —

8 700 — 8 700 — 8 700 —

45 000 — 45 000 — 45 000 —

101 200 — 90 300 — 64 600 —

50 625 — 53 025 — 50 625 —

10 400 — 10 000 — 10 000 —



v.

O.

112

Z. Forstbetriebskvsteu für die Forstbetriebs¬
jahre vom 1. Juli 1894 bis 1897 . .

4. Besondere Verwendungen für Forstgrund¬
stücke.

5. Für den Ankauf von Grundstücken zur
besseren Arrondirnng der Staatsforsten
in der ehemaligen Herrschaft Varel . .

1) Geschäftskosten bei der Verwaltung des
Staatsguts.

Kosten der Veranlagung und Erhebung der Ein¬
kommensteuer.

Kosten der Verwaltung des Stempelpapiers. .
Kataster- , Vermessungs- und Abschätzungswesen.
s,) Gehalte . .
d) Geschäftskosten.
o) Remunerationen an nicht besoldete Geometer

und Hülfsarbeiter.
Vermischte Ausgaben.
u) Entschädigungen für aufgehobene Zoll- und

Accise-Berechtigungcn.
b>) Zurückerstattuugen auf Pachtgelder, Spor¬

teln w.
o) Zuschuß zur Zoll- und Steuerstrafkasse. .
6) Zuschuß zu den Kosten der Zoll- und Steuer-

Verwaltung. .
Ausgabe des KapitelsV
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1894 . 1895 . 189 «

62 000 — 62 000 — 62 000 —

6 900 — 6 900 — 6 900 —

1 093 — — — — —

4 200 — 4 200 — 4 200 —

11 860 — 9 960 — 9 960 —

1 700 — 450 — 450 —

57 500 57 500 57 500 _
16 877 —> 17 527 — 17 527 —

4 000 — 5 000 — 7 000 —

! 10 312 38 10 312 38 10 312 38

2 400 _ 2 400 _ 2 400 _
7 475 — 7 475 — 7 475 —

41 200 — 41 200 — 41 200 —

2 219 438 58 2 225 097 96 2 211 768 75



114

VI. Rapitel.

Vermischte und unvorhergesehene Ausgaben.

173 .
174 .

175 .
176 .

177 .

178 .

179 .

180 .

iV Vermischte Ausgaben.
g,) Zu Gehaltsveränderungcn und Zulagen . .
b) Zur vorschußweise» Bestreitung der Kosten

der Gemeinheits- und Markentheilungen,
Moorregnlirungen rc., und wegen Ausfüh¬
rung von Pachtbedingungen.

a) Kosten in Militairaugelegenheiten. . . .
cl) Zur Anschaffung des Schreib- re. Papiers rc.

für die gerichtlichen und Verwaltungsbe¬
hörden .

a) Zu generellen Gratifikationen für Polizei¬
beamte in Anerkennung besonderen Dienst¬
eifers (anstatt der aufgehobenen Denuncian-
tengebühren) .

I) Zur Erfüllung der Leistungen des Staats in
Anlaß der Krankenversicherung, Unfallver¬
sicherung sowie Jnvaliditäts- und Altersver¬
sicherung der staatsseitig beschäftigten Ar¬
beiter und sonstigen Versicherungspflichtigen
Personen.

Ä Zuschuß zu den Kosten des Wiederaufbaues
des abgebrannten Theaters in Oldenburg

U. Außerordentliche und unvorhergesehene Ausgaben
Kapitel.VI zusammen



18S4. 18SS. 18Ä«

1 200 2 400 4 200

5 400 5 400 5 400
2 100 — 2 100 2 100 —

10 000 — 10 000 — 10 000 —

1 080 — 1 080 — 1 080 —

12 250 — 12 750 — 13 250 —

29 872 75 30 050 70 29 857 91

61 902 75 63 780 70 65 887 91
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Kap.

Wiederholung sämmtlicher Ausgaben.
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

Allgemeiner Landesaufwand.
Verwaltung des Innern.
Verwaltung der Justiz.
Verwaltung der geistlichen Angelegenheiten und

Schulen.
Verwaltung der Finanzen.
Vermischte und unvorhergesehene Ausgaben . . .

Gesammtbetrag der Ausgaben

Bemer

1. Als Betriebsfond der Landeskasse des Herzog¬
tums gehen 600 000 aus der Finanz¬
periode 1891/93 in die Finanzperivde 1894/96
über, sowie die zur Deckung etwaiger in
1891/93 ans die Kasse verwiesener, aber nicht
abgeforderter Gehalte, Pensionen, ausgelooster
Schnldkapitalien und fälliger Zinsen erforder¬
lichen Beträge.

2. Eine Ileberrechnung des Minderverbrauchs in
einem Jahre der Finanzperiode auf die an¬
deren Jahre ist überall gestattet, lediglich mit
Ausnahme derjenigen Positionen, welche Ge¬
halte befassen.

3. Zn Z. 162 der Ausgaben steht neben den Zu
§. 6b der Einnahmen wirklich einkommenden
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1894 . 1893 . 189 «.

-4

616 488 57 618 695 57 667 735 57
2 026 485 — 1 954 921 — 1 925 111 —

694 981 — 676 221 — 665 263 —

759 438 77 752 153 77 754 333 77
2 219 438 58 2 225 097 96 2 211 768 75

61 902 75 63 780 70 65 887 91
6 378 734 67 6 290 870 — 6 290 100 —

kunge «.
Geldern derjenige Betrag zur Verfügung, der
ans der Finnnzperiode 1891 93 aus Erlösen
für veräußerte Forstorte in der ehemaligen
Herrschaft Varel etwa disponibel bleibt.

4. Zu Z. 171. Der Zuschuß zur Zoll- und
Steuerstrafkasse vermindert sich um den Be¬
trag,  um welchen die zu 400 veran¬
schlagte Einnahme an Strafgeldern aus Pro¬
zessen überstiegen werden sollte.

5. Zn Z. 180. Diese Position kann aus etwai¬
gen Mindervcrwendnngen in anderen Positionen
des Voranschlags bis auf die Summe von
135 000 für die Finanzperiodc erhöht
werden.



O. Vor

der Einnahmen und Ausgaben des Fürstenthums

8

Einnahmen.

I. Napitel.

1 .

2 .
3 .

4 .
5 .

6 .
7.
8 .
9 .

Einnahme vom Staatsgut.

Vom Staatsgut in eigener Bewirthschaftung.
I . Von den Grundgütern in landwirthschaftlicher

Benutzung (Ucberschuß der Verwaltung ) . .
II . Von den Forsten und Mooren (Rohertrag ) .

III . Antheil an der Lüneburger Saline (Rein¬
ertrag ) .

L . Von in Zeitpacht gegebenem Staatsgut . . .

0 . Von in Erbpacht gegebenem Staatsgut und Ca¬

non vormaliger Vorwerkslündereien . . . .
O . An grundherrlichen Berechtigungen und Gefällen.

I . Ständige Gefälle
1 . in baarem Gelde.
2 . in Naturalien.

II . Unständige Gefälle.
L . Zinsen von Staatsgutskapitalicn.

Summa:

10 . Davon geht ab der nach Abzug des Pachtwerths
des Kronguts auf das Fürstenthum Lübeck fal¬
lende Theil der zur Sustentation des Großher¬
zoglichen Hauses bestimmten Summe mit . . .

Bleibt Einnahme -Kapitel I:
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anfchlag
Lübeck für die Jahre 1894 , 1896 und 1896.

1884 . 1885 . 188 «.

-1 -1

1 000 1 000 1 000
160 000 — 160 000 — 160 000 —-

6 500 6 500 6 500 —

23 000 — 23 000 — 23 000 —

70 000 — 69 900 — 69 800 —

113 200 113 000 112 700
245 — 245 — 245 —

80 — 80 — 80 —

7 000 — 7 000 — 7 000 —

381 025 380 725 380 325

35 700 33 35 700 33 35 700 33

345 324 67 335 024 67 344 624 67
> Ü >



11 .

20 .

120

II . Kapitel.

Einnahme an Gewcrbsrekognitioncn,
Sporteln , Gebühren rc.

Gewerbsrekognitionen.
8 . Sporteln und Gebühren

I. der Verwaltungsbehörden.
II. der Amtsgerichte .

0 . Gebühren für Jagdkarten.
D. Strafgelder mit Einschluß des Erlöses ans kvn-

fiscirten Gegenständen, sowie der Geldstrafen in
Forstsachen.

Kapitel II Summa:

III . Kapitel.

Einnahme von den Steuern.
iV Direkte Steuern.

I. Grundsteuer. , .
II . Einkommensteuer.

III. Erbschaftssteuer.
8 . Indirekte Stenern,

vaoal.

Kapitel III Summa:

IV . Kapitel.

Vermischte Einnahmen.
iV Wicdereingehcnde Kapitalien und Vorschüsse nebst

desfälligen Zinsen sowie Conto-Corrent-Zinsen
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1894 1893 189«

FL

4 400 4 400 4 400

8 000 — 8 000 _ 8 000
45 000 — 45 000 — 45 000 —

3 900 3 900 — 3 900 —

2 000 — 2 000 — 2 000 _

03 300 — 63 300 — 63 300 —

>

50 490 50 490 50 490
119 000 — 120 000 — 121 000 --

8 000 8 000 8 000

177 490 — 178 490 — 179 490 —

8 000 8 000 8 000
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8

21 .

22 .

23.
24.

u . Beiträge einiger Fonds zu den Kosten ihrer
Verwaltung.

0 . Zur Erstattung kommende Strafvollstrecknngs-
kosten.

v . Kassenüberschuß ans 1893 .
L . Außerordentliche und unvorhergesehene Einnahmen

Kapitel IV Summa:

Kap . Wiederholung sämmtlicher Einnahmen.

I . Einnahme vom Staatsgut.
II . Einnahme an Gcwerbsrecognitionen , Sporteln :c. .

III . Einnahme von den Stenern.

IV . Vermischte Einnahmen.

Summa aller Einnahmen

8
1.

2.

3.

4.

5.

« . Ausgaben.

I . Kapitel

Allgemeiner Landesaufw a nd.

^r . Beitrag zur Centralkasse des Großherzogthums
L . Wartegelder , Pensionen , Unterstützungen und

Entschädigungen.
0 . Wittwenkasse -Bciträge für Civiistaatsdiener und

Vvlksschullehrer.
v . Reservirte Rente aus dem Domanium der durch

Staatsvertrag vom 27 . September 1866 erwor¬
benen Gebietstheile.

L . Für die öffentliche Bibliothek.

Kapitel I Summa:
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1894 . 1895 . 189 «.

256 80 256 80 256 80

100 _ 100 — 100 _

326 000 -- — — — —

2 000 — 2 000 — 2 000 —

336 356 80 10 356 80 10 356 80

345 324 67 345 024 67 344 624 67
63 300 — 63 300 — 63 300 --

177 490 — 178 490 — 179 490 —

336 356 80 10 356 80 10 356 80

922 471 47 597 171 47 597 771 47

22 078 22 260 30 940

32 550 50 32 550 50 32 550 50

10 500 — 10 500 — 10 500 —

12 000 12 000 12 000
720 — 720 — 720 —

77 848 50 78 030 50 86 710 50



9.

19 .

12L

II . Kapitel.

Kosten der Verwaltung.

iV Allgemeine Verwaltuitg.
Regierung.
1 . Gehalte.
2 . Geschäftskosten.

L . Verwaltung des Innern.
I . Polizei.

1 . Kosten der Gendarmerie.

2 . Polizcikosten , einschließlich der Kosten für
die Dctcntion von Korrectionairen in der

Zwangsarbeitsanstalt in Vechta . . .
II . Medizinal - und Veterinärweseu.

1 . Gehalte .
2 . Geschäftskosten.

III . Armenwesen.
IV.  Beförderung der Landwirthschaft. . . .

V . Beförderung des Gewerbes.
VI . Wegebauwesen.

1 . Gehalte.
2 . Geschäftskosten.
3 . Kosten des Wegebaues,

sh Unterhaltung der Chausseen . . .

lst Instandsetzung und Unterhaltung der
nicht chaussirten Wege.

o) Zur Entschädigung des Mühlenbesitzcrs
Schwarten  in Gleschendorf für den

Wegfall seiner Brückcugeldhcbung . .



I2ö

18S4.

-4

18S5.

> -4

I8i ><».

j ^ -4

!
48 747 60 48 747 60 48 747 60

! 15 500 15 500 — 15 500 —

20 850 — 20 850 — 20 850 —

5 500 — 5 500 — 5 500 —

1 500 — 1 500 1 500
3 400 — 3 400 — 3 400 —

11 044 65 11 044 65 11 044 65
6 000 — 6 000 — 6 000 —

1 500 — 1 500 — 1 500 —

14 512 — 14 512 14 512
4 900 — 4 900 — 4 900 —

27 069 — 24 569 — 25 769 —

7 600> — 7 600 — 7 600 —

4 164- 50 — — — —

-4,,., - ?

4*



20.

21 .
22 .
23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

VII . Zur Deckung der Garantie für die Eutin -Lü¬

becker Eisenbahn -Prioritäts -Anleihc . . . .

VIII . Zur Sicherung des Ostsecstraudcs . . . .

IX . Kosten der Militair -Aushebnng.

X . Kosten in Anlaß der Kranken - und Unfall¬

versicherung der in Staatsbetrieben beschäftigten

Personen sowie der Jnvaliditäts - und Alters¬

versicherung .

0 . Verwaltung der geistlichen Angelegenheiten und

der Schulen.
I . Kirchcnwescn.

II . Schulwesen.

1 . Zum Bibelankauf für unvermögende Kon¬

firmanden .

2 . Für das Gymnasium in Eutin . . . .

3 . Volksschnlwesen.
s.) Für Schuldicnstprüparanden . . . .

I ») Bcihülfcn für einzelne Lehrer und Ge¬
meinden .

ch Altcrszulagen und Zuschuß zu dem Ge¬

halte der Volksschullehrcr . . . .

ä ) Zuschuß zum Hülfs - und Pensions¬

fonds für das Volksschnlwesen . . .

s ) Uebcrnahmc des Volksschulgcldes auf
die Landcskasse.

v . Verwaltung des Staatsguts und der Finanzen.

I . Hebuugs - und Kastenwesen.

32 . ! 1 . Gehalte . .

33 . ! 2 . Geschäftskosten.



1884 1885 188 «

27 000 27 00027 000
2 240 2 240 2 240

1 800 2 000 2 200

6 370 6 370 6 370

32 370 32 170 31 770

14 600 18 60016 000

0 400 0 400 0 400

40 070 42 37040 270

32 400 32 853 32 853

18 000 18 00018 000

10 275 10 275 10 275
2 350 2 3502 350
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tt

48 .

II . Landesschuld und Kautionen.
1 . Verzinsung derselben.

a ) der Landesschnld.
b ) der Kautionen.

2 . Schnldenabtrag.
3 . Zurückzuzahlcnde Kautionen.

III . Aufwand für das Staatsgut.
1 . Allgemeiner Aufwand.

a ) Abgaben und Lasten.
b ) Zur Verbesserung von Staatsgrnnd-

stücken , Unterhaltung re . der Wasscr-
znge , für Feuerversicherung der Staats-
gcbäude re.

2 . Besonderer Aufwand für die Forsten.
a ) Gehalte der Forstverwaltungs - und

Forstschntzbcamten . .
d ) Fonragegeld und Dienstaufwands -Ent-

schädignng der Oberförster . . .
a ) Forstbctriebskostcn.

IV . Kataster - und VermessnngSwescn.
1 . Gehalte.
2 . Geschäftskosten . .

V . Landcsbauwesen.
1 . Gehalte.
2 . Baukosten.

VI . Veranlagung und Hebung der Einkommen
steuer in der Stadt Eutin.

VII . Beitrag zu den Kosten der Verwaltung der
Zölle und der inneren , indirekten in die Reichs¬
kasse fließenden Abgaben . . . . . .



18S4. 18S5. 18S«

> -1

1 236 — 1 236 1 236
—

1 600 — 1 600 — 1 600 —

910 ' — 2 410 — 910

28 500 — 28 500 — 28 500

2 150 _ 2 150 2 150 - .
56 000

!

56 000 56 000

^ 6 400 — 6 400 — 6 400 —

5 115 — 5 115 — 4815 —

4 126 — 4 126 — 4 126 —

10 700 — 7 500 — 7 500 —

1 300 — 1 300 — 1 300 —

5 129
I

— 5 129 — 5 129 —



52.

57 .

130

51.

L . Vermischte Abgaben.
I . Kosten der Anfuhr der Feuernngsdeputate .

II . Remunerationen für meteorologische Beobach¬

tungen .

III . Zn Rückerstattungen auf Pachtgelder , Spor¬
teln w.

Kapitel II Summa:

III . Kapitel.

Kosten der Rechtspflege.

I . Landgericht der freien und Hansestadt Lübeck

und des Fürstenthnms Lübeck.

Beitrag zu de » Gcsammtkosten des Land¬

gerichts .

II . Amtsgerichte und Gefängnisse.
1 . Gehalte . . .

2 . Geschäftskosten der Amtsgerichte . . .

3 . Geschäftskosten der Gefängnißvcrwaltung

III . Strafvollstreckungskosten.

Kapitel III Summa:

IV . Kapitel.

Außerordentliche und unvorhergesehene
Ansgabcn.

I . Zu etwaigen Zulagen und Gehaltsverän-

derungcn.



1894 . 1895 .

^ ! -4

189 «.

I

2 300 — 2 300 — 2 300 --

300 — 300 — 300 —

300 — 300 — 300 —

490 190 75 491 189 25 493 489 25

20 000 20 000 20 000

39 012 40 012 — 40 212 —

28 724 — 28 024 — 28 024 —

1 500 — 1 500 — 1 500 —

14 500 — 14 500 — 14 500 —

! 104 930 — 105 230 — ^ 105 430 —

450 1 200

!

1 950



58.

!>

II . Außerordentliche und unvorhergesehene Aus¬
gaben .

Kapitel IV Summa:

Kap.
I.

II.
III.
IV.

Wiederholung der sämmtlichen Ausgaben.
Allgemeiner Landcsaufwand . . . . . . . .
Kosten der Verwaltung.
Kosten der Rechtspflege.
Außerordentliche und unvorhergesehene Ausgaben

Summa aller Ausgaben
Die Einnahmen sind veranschlagt zu

_ j Ucberschußj F,h,b-.mg
Berner

1. Als Betriebsfonds der Landeskasfc des Für¬
stenthums Lübeck gehen 108 000 ^ ans dem
Jahre 1893 auf das Jahr 1894 über.

2. Die Position Z. 58 kann für diese Finanz-
Periode aus etwaigen Minderverwcndungen in
anderen Positionen des Voranschlags erhöht
werden.
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18S4. 18S5. 18S « .

-1

13 821 75 13 816 25 13 760 66
14271 75 15 016 25 15 710 66

77 848 50 78 030 50 86 710 50
496 190 75 491 189 25 493 489 25
104 936 — 105 236 — 105 436 —

14271 75 15 016 25 15 710 66
693 247 — 689 472 — 701 316 41
922 471 47 597 171 47 597 771 47
229 224 47 — —> — —

92 300 53 103 574 94

ku 11g e n.

3. Eine Ueberrechnnng des Mindervcrbrauchs in
einem Jahre der Finanzperiode auf die an¬
deren Jahre ist überall gestattet, lediglich mit
Ausnahme derjenigen Positionen , welche Ge¬
halte befassen.
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Bor
der Einnahmen und Ausgaben des Fiirstenlhuins

^ Einnahme «.

I . Kapitel.

1.
2.
3.

4.

Einnahme vom Staatsgut.

In eigener Verwaltung:
Von den Forsten.
Von der Jagd.

8 . An Grundrenten und anS Zeitpacht für Grund¬
stücke und Gebäude .

Kapitel I zusammen
Davon geht ab der nach Abzug des Pachtwerths

des Krongnts ans das Fürstenthnm Birkenseld
fallende Thcil der zur Snstcntation des Groß-
herzoglichen Hauses bestimmten Summe mit

Kapitel I verbleiben

^ II . Kapitel.
! Einnahme von Sporteln , Gebühren  rc.

^ Sporteln:
5 . i 1 . der Verwaltungsbehörden.
6 - 2 . der Gerichte . .

I - s 3 . des HhpvthckenamtS.
8 - 8 . Fortschrcibnngsgebühren.
0 - ! 0 . Geldstrafen und Konfiskate.

Kapitel II zusammen
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anschsag
Birkenfeld für die Jahre 1894 , 1895 und 1896.

1894 . 1895 . 189 «.

-1

136 000 136 000 136 000
2 500 — 2 500 — 2 500 —

3 500 88 3 500 88 3 500 88

142 000 88 142 000 88 ^ 142 000 88

33 787 88 33 787 88 i 33 787 88
108 213 — 108 213 — 108 213 —

12 000 12 000 12 000
52 000 — 52 000 — 52 000 —

3 900 — 3 900 3 900 —

8 000 — 8 600 8 600 —

2 800 2 800 2 800

79 300



15.

16.

136

III . Kapitel.
Einnahme von den Steuern.

V.. Direkte Steuern:
1. Grundsteuer.
2. Gebändesteuer.
3. Einkommensteuer.
4. Erbschaftsabgabe.
5. Bergwerksabgabe.

8 . Indirekte Steuern:
6. Vergütung für die Verwaltung und Erhebung

der in die Reichskasse fließenden indirekten
Abgaben.

7. Stempclpapier-Abgabe.
Kapitel III zusammen

IV . Kapitel.
Vermischte Einnahmen.

V. Forstbesoldnngsbeiträge.
8 . Zinsüberschüsse der Staatsgutskapitalien, des

Staatskapitalieufonds rc.
0 . Landeskassenfonds:

1. daraus zurückgezahlte Kapitalbeträgc . . .
2. Zinsen.

8 . Conto-Corrcnt- Zinsen von der Kassen-Ver¬
waltung .

8 . Unvorhergesehene kleinere Einnahmen . . . .
8 . Kasscn-Ueberschuß ans 1893 ausschließlich des

Betriebsfonds von 90 000 ^ und der Forde¬
rungen an den Landcskasscnfonds.

Kapitel IV zusammen
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1894. 1895. 189«

-1 -4

!

>

78 400
*

78 400 78 400
36 300 — 36 300 — 36 300 —

104 000 — 105 000 — 106 000 —

7 000 — 7 000 — 7 000 —

^ 3 000 3 000 3 000

1 300 1 300 1 300
! 10 000 _ 10 000 10 000 —

! 240 000 — 241 000 — 242 000

13 000 13 000 13 000

5 500 — 5 500 — ^ 5 500 —

10 000 — 10 000 — 10 000
5 400 — 4 900 — l 4 400 —

12 000 — 12 000 — 12 000
537 — 537 - ! 537 —

650 000 — ! — - ^ — —

! 606 437 i 45 937 — 45 437 —



Wiederholung sämmtlicher Einnahmen.

Einnahme vom Staatsgut.
Einnahme von Sporteln , Gebühren rc.

Einnahme von den Stenern.
Vermischte Einnahmen.

Gesammtbetrag der Einnahmen

« . Ausgaben.
I . Rapitel.

Allgemeiner Landesaufwand.

Beitrag znr Centralkasse des Grotzherzogthums

L . Wartcgclder , Pensionen und Unterstützungen . .

6 . Wittwcnkassen -Beitrügc der Civilstaatsdicner und

der Volksschullehrcr.

Kapitel I zusammen

II . Kapitel.

Kosten der Verwaltung.

Allgemeine Verwaltung.
1 . Regierung.

u) Gehalte.
d ) Geschäftskosten.

2 . Bürgermeistereien:
a ) Gehalte.

d ) Geschäftskosten.
3 . Vauamt:

n) Gehalte.

d ) Geschäftskosten.
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18S4 18SS. L8S « .

-4

108 213 108 213 108 213
79 300 — 79 300 — 79 300 —

240 000 — 241 000 — 242 000 —

696 437 — 45 937 -- 45 437 —

1 123 950 — 474 450 — 474 950 —

11 039 11 130 15 470
28 761 — 28 761 — 28 761 —

> 10 500 — 10 500 — 10 500 —

^ 50 300 — 50 391 — 54 731 —

27 300 27 500 27 500
12 000 — 12 000 — 12 000 —

22 700 — 22 700 22 700
11000 — 11 000 — 11 000 —

11 900 — 11 900 _ 11 900
3 300 — 3 300 — 3 300 —

5



16.

140

U . Verwaltung des Innern.

1 . Kosten der Gendarmerie:
a ) Gehalte . .
d ) Geschäftskosten . .

2 . Medizinal - nnd Vcterinairwcscn:

a ) Gehalte . .

d ) Geschäftskosten.

3 . Armcnwcscn und Unterstützungen:

a ) Zuschuß zur Landarmenkasse.
b ) Unterstützung der Erziehungsanstalt für-

arme Kinder in Niederwörresbach . . .

v) Unterstützungen bei außerordentlichen Un-
glücksfällcn und Beihülfen zur Herstellung
feuerfester Bedachungen bei Hausbauten,
sowie zur Erziehung taubstummer , blinder
und blödsinniger Kinder und zur Förde¬

rung der Unterbringung solcher Kranken
in Anstalten , die einer besonderen Anstalts-

Pflege bedürfen , ferner zu Unterstützungen
behufs Sicherung des Bezuges von Kran¬

kenpflegerinnen in Krankenhäusern . . .

4 . Beförderung der Landwirthschaft . . . .

5 . Beförderung und Beaufsichtigung des Ge¬
werbes .

6 . Straßen - nnd Eisenbahn -Bankosten:

a ) Unterhaltung der Staatsstraßen . . . .

U) Zuschuß zum Betriebe der Zweigbahn von

Stadt Birkenfeld nach der Station Birken-
feld -Neubrückc.
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18S4.

-4

18S5.

,//2 -4

18S « .

10 900 10 900 10 900
5 600 — 5 600 — 5 600 —

2 600 — 2 600 2 600
2 700 — 2 700 — 2 700 —

1 500 — 1 500 — > 1 500 —

450 450 450

3 000 3 000 3 000
2 000 — 2 000 — 2 000 —

4 000 — 4 000 — 4 000 —

26 680 — 25 1l5 — 21 975 —

3 800 — 3 800 — 3 800 —
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20a >.

21 .
22 .

23.

25 . !

26 . s

27 . ^
28 . ^

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

o) Zuschuß zu den Grunderwerbskostcn für

die Eiseubahu von Bierfeld nach Türkis¬

mühle .

ä ) Zuschüsse zu Gcmciude -Wegebauten . .
7 . Remuneration für meteorologische Beobach¬

tungen .
8 . Zuschuß für den Verein für Alterthumskuude

im Fürsteuthum Birkenfeld.

0 . Verwaltung des Staatsguts und der Finanzen.

1 . Hebuugs - und Kasscnwesen:
а ) Gehalte.
б ) Hebungsgebühren der Stempelpapier -De-

bitanten . . .

o) Geschäftskosten der Amtseinnehmer . . .

2 . Belastungen und Schulden:

а ) Verzinsung der Schulden.
d ) Abtrag von Schulden.

3 . Verwaltung des Staatsguts:
g.) Aufwand für die Forsten:

«) Gehalte.
st) Geschäftskosten.
7) Betriebs - und Verwaltnngskosten . .

б ) Verwaltung der Staatsjagden . . . .

o) Unterhaltung der Staatsgebände . . .

cl) Neubau von Staatsgebäuden . . . .

а) Gemeinde -Abgaben und Fenerversicbcrnng
von Staatsgebüuden . . . . . . .

4 . Katasterwesen:
n) Gehalte . .

б ) Geschäftskosten.
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1894 . 1895 . 189 «.

40 000
4 000 — 4 000 — 4 000 —

300 — 300 — 300 —

300 — 300 — 300 —

8 500 8 900 — 8 900 —

40 — 40 — 40
2 900 — 2 900 '— 2 900 —

147 09 147 09 147
_

09

36 900 36 900 36 900
3 500 — 3 500 — 3 500 —

66 000 — 62 200 — 60 700 —

480 — 480 — 480 —

0 545 — 8 087 — 8 708 —

21 700 — — — — —

100 — 75 1 175 —

19 900 19 900 _
! 19 900

5 400 — 5 400 — 5 400
1
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38.

39.
40.
41.

o) Gebühren der Fortschreibnngsbeamtcn. .
5. Verwaltung der indirekten Stenern:

a) Gehalte . .
I>) Geschäftskosten. . .

6. Kosten der Veranlagung der Einkommcn-
- stener.

Kapitel II zusammen

III. Napitel.

Koste » der Rechtspflege.

42.
Gerichtsbehörden:
1. Jnrisdiktivnsbcitrag zilin Landgericht in Saar¬

brücken.
43.

44.
4->.
46.

2. Kosten der Visitation der Amtsgerichte und
der Gerichtsvollzieher. .

3. Amtsgerichte:
ah Gehalte.
d) Geschäftskosten.
o) Gratifikationen für die Vertreter des Amts¬

anwalts .
und zu Remunerationen an Hülfsbcamte

und Diener der Gemeinden.

47.
48.

49.

L . Hypothckenamt:
a) Gehalte.
l>) Geschäftskosten. . .

6 . Gefängnisse und Strafanstalten:
a) Gehalte.
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18S4.

-1

18SS.

-4

I8S « .

4 300 — 4 300 — 4 300 —

6 100 6 100 6 100 —

! 750 — 750 — 750 —

l

200 — 700 — 200 —

382 492 09 315 074 09 311 625 09

8 000 8 000 8 000

440 — — — — —

31 750 33 700 34 250
26 553 — 25 421 — 25 421 —

300 — 300 — 300

150 — 150 — 150 —

2 800 2 800 2 800
790 790 — 790

86 — 86 86 —



50 .

51.

d ) Geschäftskosten (für Unterhaltung der Ge¬
fangenen rc.) .

D . Kosten der Einführung der Grundbnchgcfetze

Kapitel III zusammen

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.

IV . Kapitel.

Kultus und Unterricht.

Obere Kirchen - und Schulbehörden:
Gehalte und Funktivuszulagen.

L . Kirchcnwescn:

1. Bauschsumme zur Subvention der evange¬
lischen Kirche.

2 . Gehalte und Gchaltsznpbüsse:

a ) der katholischen Geistlichen.

5 ) des Laudrabbincrs . .

o) Persönliche Zulagen zur Verbesserung des
Dicnsteinkommens der katholischen Geist¬
lichen und des Laudrabbincrs . . . .

3 . Geschäftskosten.

4 . Sonstige Ausgaben:

o) Beitrag zum Domkapitel in Trier . . .
b ) Unterstützung bei Neubauten und Hanpt-

reparaturen von Kirchen und Pfarrhäusern

mit Ausnahme derartiger Bauten innerhalb
der evangelischen Kirche.

0 . Schulwesen.
1 . Gymnasium in Birkenfeld.60 .
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18S4. 18S5. I8i ><».

-4 -4 -4

10 100
11 500

— 9 700
9 500

— 9 700
9 500

—

92 469 — 90 447 — 90 997 —

3 180 3 180 3 180

18 500 — 18 500 — 18 500 —

3 506
400

— 3 506
400 —

3 506
400 —

2 885
320 —

2 885
320

2 885
320

—

088 — 688 — 688 —

! 300 — 300 ^ — 300 —

20 740 — 20 740 20 740 —



2. Zuschuß für die Realschule in Oberstem uud
Idar.

3. Zuschuß für die erweiterte Volksschule iu
Herrstciu.

4. Zuschuß zum Laudschulweseu . . . . .
5. Unterstützung für Seminaristen uud Präpa-

randcu .

Kapitel IV zusammen

V. Napitel.
Außerordentliche und unvorhergesehene

^ Ausgaben.

f Zu Gehalts-Veränderungen und Zulagen . . . .
f Kosten der Militär-Aushebung.
l Zur Erfüllung der Leistungen des Staates iu An¬

laß der Krankenversicherung, Unfallversicherung,
sowie Juvaliditäts- uud Altersversicherung der
staatsseitig beschäftigten Arbeiter und sonstigen
versicheruugspflichtigcn Personen.

Sonstige außerordentliche uud unvorhergesehene Aus¬
gaben .

Kapitel V zusammen

Wiederholung sämmtlicher Ausgaben.

Allgemeiner LandeSaufwaud.
Kosten der Verwaltung . . . . . . .
Kosten der Rechtspflege.
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18S4.

-4

18S5.

-s

18SV.

.//<. I

10 500 — 10 500 — 10 500 —

1 200 — 1 200 — 1 200 --

59 100 — 60 500 — 61 900 —

5 000 — 5 000 — 5 000 —

126 319 — 127 719 — 129 119 —

450 1 200 1 950
700 700 700

2 000 2 000 2 000 —

4 903 91 5 263 91 4 982 91

8 053 91 9 163 91 9 632 91

50 300 50 391 54 731
382 492 09 315 074 09 311 625 09

92 469 — 90 447 — 90 997 —



150

Kap.

Kultus und Unterricht.
Außerordentliche und unvorhergesehene Ausgaben

Zusammen
Die Einnahmen sind veranschlagt

Uebcrschusz
Fehlt

Berner

1. Als Betriebsfonds der Landcskasse gehen außer
dem obigen Kasscnbehalt 90 000 ^ aus dem
Jahre 1893 in das Jahr 1894 über.

2. Die Staatsregierung ist ermächtigt, die Po¬
sition 68 der Ausgaben bis auf 27 000
aus etwaigen Mindervcrwendnnge» zu ergänzen.
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18S4. 18S5. 18S « .

126 319
8 053 91

127 719
9 163 91

129 119
9 632 91

659 634
1 123 950

— 592 795
474 450

— 596 105
474 950 —

! 464 316
- 118 345 — 121 155 —

k« n g e n.
3. Eine lleberrechnung des Mindcrvcrbrauchs in

einem Jahre der Finanzperiode auf die an¬
deren Jahre ist überall gestattet lediglich mit
Ausnahme derjenigen Positionen , welche Ge¬
halte befassen.





Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.
Band. (Ausreden den IN. Januar 1894.) 17. Stück.

Inhalt:
,.1Ä 33. Gesetz für das Großherzoglhum vom 30. December 1803,

betreffend das Beitragsverhältmß zu den Gesammtausgaben
des Großherzogthums.

.N 33.
Gesetz für das Großherzogthum, betreffend das Beitragstierhciltmß zu

den Gesammtausgaben des Großherzogthums.
Oldenburg, 1803 December 30.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith¬
marschen und Oldenburg, Fürst von Lübeck und
Birkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen re. re.,

verkünden»nt Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Großhcrzogthum was folgt:

Einziger Artikel.
Zn den Gesammtausgaben des Großhcrzvgthnms haben

für die Jahre 1894 bis 1899 einschließlich beizntragen:
das Herzogthum Oldenburg 79 Prozent,
das Fürstenthnm Lübeck 14 „ ,
das Fürstenthnm Birkenfeld 7 „
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Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 30. De-
ccmbcr 1893.

(I-. 8.) Peter.

Heu man n.

Dro st.



Gesetzblatt
für das

Herzogthrrrn Oldenburg.

XU . Band . (Ausgegeben den 19. Januar 1894.) 18 . Stück.

Inhalt:

34 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 31 . December

1893 , betreffend den Verkehr mit Sprengstoffen.

34.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend den Verkehr mit

Sprengstoffen.

Oldenburg , 1893 December 31.

8- 1-
Nachdem der Bundesrnth die nachfolgenden Bestim¬

mungen , betreffend den Verkehr mit Sprengstoffen , mit der
Maßgabe beschlossen hat , daß davon die internationalen

Verabredungen über diesen Gegenstand nicht berührt wer¬
den , werden dieselben mit Höchster Genehmigung ans Grund
des Artikels 9 Z. 6 des Gesetzes vom 5 . December 1868,
betreffend die Organisation des Staatsministeriums und
einiger denselben untergeordneter Behörden , für das Her-
zogthnm Oldenburg erlassen und vom 1. April 1894 an
in Kraft gesetzt.

Zugleich werden von diesem Tage an die Bekannt¬
machung des Staatsministeriums vom 24 . Mai 1880 , be¬
treffend den Verkehr mit explosiven Stoffen , und die Be¬
kanntmachungen des Staatsministeriums vom 19 . Januar
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1885 und vom 6 . April 1887 , betreffend Zusatzbcstimmun-

gen zu der Ministerialbekanntmachung vom 24 . Mai 1880,

betreffend den Verkehr mit explosiven Stoffen , aufgehoben.

8. 2.

In Anwendung der gedachten „Bestimmungen " sind zu

verstehen unter dem Ansdruck:
Landespolizeibehörde : das Staatsministerium , Depar¬

tement des Innern;

Polizeibehörden : die Acmtcr und die Stadtmagistrate
der Städte I . Klasse;

Ortspolizeibehörden : die Gemeindevorstände.

Oldenburg , 1893 December 31.

Staatsministerinm.

Departement des Innern.

Jansen.

Mutzenbecher.

Bestimmungen,
betreffend

den Verkehr mit Sprengstoffen.

Die nachstehenden Bestimmungen begreifen:

1 . Die Versendung von Sprengstoffen auf Land - und

Wasserwegen — mit Ausnahme des Eisenbahn-

und Postverkehrs , und des Verkehrs mit Spreng¬

stoffen und Mnnitionsgegenständen der Militär-
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und Mariueverwaltung sowie der Versendung von
Sprengstoffen in Kauffahrteischiffen — ,

2 . den Handel mit Sprengstoffen,
3 . die Aufbewahrung und Verausgabung von Spreng - ,

stoffen innerhalb des Betriebes von Bergwerken,
Steiubrüchen , Bauten und gewerblichen Anlagen,

4 . die Lagerung von Sprengstoffen — mit Ausnahme
der Lagerung in Niederlagen oder Magazinen der
Militär - und Marineverwaltung — .

Zu den Sprengstoffen im Sinne dieser Bestimmungen
gehören nicht:

a ) die in dem Heer und in der Marine vorge¬
schriebenen , nicht sprengkräftigen Zündungen,

b ) die für Feuerwaffen benutzten Zündhütchen,
Zündspiegel und Patronen für Feuerwaffen,

o) Zündschnüre.

I. Allgemeine Bestimmungen.
8- 2.

Zum Verkehr im Sinne des Z. I Ziffer 1 bis 3 sind
zugelaffen.

1 . Pulver — Sprengsalpeter , brennbarer Salpeter —
(ein sehr inniges Gemisch ans neutral reagirenden
Salpeterarten und Kohle oder Stoffen , deren we¬
sentliche Bestandtheile Kohlenstoff , Wasserstoff und
Sauerstoff sind , mit oder ohne Schwefel ) ;

2 . folgende Nitroglycerin enthaltende Präparate:
a ) Dynamit I (ein bei mittlerer Temperatur pla¬

stisches , nicht abtrvpfbares Gemisch von Nitro¬
glycerin mit pulverförmigeu , an sich nicht spreng¬
kräftigen und nicht selbstentzündlicheu Stoffen ) ,

d ) Dynamit II und III (Kohlendynamit , ein Ge¬
misch von Nitroglycerin mit schießpulverähn¬
lichen Gemengen ) ,
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v) Sprenggelatine (ein bei mittlerer Temperatur

zähelastisches Gemisch , bestehend aus Nitrogly¬

cerin , welches durch Nitrocellulose gelatinirt ist,

mit oder ohne kohlensanren Alkalien (beziehungs¬

weise alkalischen Erden ) oder neutral reagircnden

Salpeterarten ),

ä ) Gelatinedynamit (ein bei mittlerer Temperatur-

plastisches Gemisch , bestehend aus Nitroglycerin,

welches durch Nitrocellulose gelatinirt ist , und

Holzmehl , Salpeter und kohlensanren Alkalien

(beziehungsweise alkalischen Erden )) ,

k) Karbonit (ein Gemisch von Nitroglycerin mit

schießpulver -ähnlichen Gemengen und mit flüssigen,

an sich nicht sprengkräftigen oder nicht selbst¬

entzündlichen Stoffen ) ;

3 . Nitrocellulose (lockere mit mindestens 20 Prozent

Wassergehalt und gepreßte , nicht gelatinirte ) , ins¬

besondere Schießbaumwolle und Cvllodiumwolle,

sowie Gemische von Nitrocellulose mit neutral rea-

girenden Salpeterarten;

4 . folgende Gemische , welche Nitroverbindungen von

Stoffen der aromatischen Reihe enthalten:

u) Seknrit (ein Gemenge von Ammoniaksalpcter,

Kalisalpeter und Dinitrobenzol oder ähnlichen

Stoffen ) ,

d ) Rvburit (ein Gemisch von Chlordinitrobenzol,

Chlornitronaphtalin oder Nitrochlvrbenzol und

Ammoniaksalpcter ) ;

5 . Katuschen , Petarden , Feuerwerkskörper , spreng-

krüftige Zündungen , welche zum Entzünden von

Ladungen dienen (z. B . Sprengkapseln ) , Zünd¬

plättchen (uirror -668) ;

6 . alle jeweilig zur Versendung auf den Eisenbahnen

zugelasse nen Spreu gst offe.



Zu Versuchszwecken kann die Versendung neuer , hier
nicht aufgeführter Sprengstoffe auf bestimmten Wegen , sowie
die Aufbewahrung und Verausgabung derselben 0ou der
Landespolizeibehörde gestattet werden.

8 - 3.

Vom Verkehr im Sinne des tz. 1 Ziffer 1 bis 3 sind
ausgeschlossen die nicht nach Z. 2 zugelasfenen Spreng¬
stoffe , insbesondere:

1 . Nitroglycerin als solches und in Lösungen;
2 . Knallgold , trocken in fester oder Pulverform , Knall-

quecksilber , Knallsilber und die damit dargestellten
Präparate;

3 . Nitrozuckerarten , Nitrostärkearten und die damit
hcrgestellten Gemische;

4 . Gemische , welche Nitroglycerin abtropfen lassen;
5 . Sprengstoffe , welche entweder

n) sauer reagiren (mit Ausnahme des Pulvers,
Sprengsalpeters und brennbaren Salpeters (Z. 2
Nr . 1), des Sekurits (Z. 2 Nr . 4n ) und des
Roburits (Z. 2 Nr . 4d )s, oder

d ) bei einer Temperatur bis zu -s- 40 ° 0 zur
Selbstzersetzuug neigen , oder

v) welche enthalten:
an ) chlorsaure Salze (mit Ausnahme der Spreng¬

kapseln und Zündplättchen (K. 2 Nr . 5)s,
oder

dd ) Pikrinsäure Salze , oder
ao ) Phosphor (mit Ausnahme der Zündplättchen

(Z. 2 Nr . 5)s, oder
ciä ) Schwefelkupfer;

6 . Sprengstoffe in Patronenhüllen , sofern diese äußer¬
lich mit Nitroglycerin (Ziffer 1) oder mit anderer
Sprengflüssigkeit benetzt , oder äußerlich mit festen
Sprengstoffen behaftet sind;



7 . Sprengpräparate , bei welchen die einzelnen an und

für sich nicht sprengkräftigen Bestandtheile in einem

geschlossenen Behälter durch leicht brechbare Scheide¬

wände oder Hahnvorrichtungen solange getrennt

gehalten werden , bis die Explosion , durch Zer¬

trümmerung , Verschiebung der Scheidewände oder

Oeffnen der Hahnvorrichtungen veranlaßt , statt¬

finden soll.

8- 4.
Wer Sprengstoffe in Menge » von mehr als 35 Kilo¬

gramm Bruttogewicht versendet , muß unter Angabe der Be¬

stimmungsorte der Ortspolizeibehörde des Versendungsortes

den Frachtschein zur Visirung vorlegen . Der Empfang der

Sendung ist vom Empfänger auf dem dem Frachtschein

beigefügten Lieferschein zu bescheinigen . Die bescheinigten

Lieferscheine sind der Ortspolizeibehörde des Versendungs¬

ortes jederzeit auf Verlangen vvrzulegen.

8 - 5.

Wer an der Versendung von solchen Sprengstoffen,

welche den Vorschriften des Reichsgesetzes vom 9 . Juni 1884

gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch

von Sprengstoffen (Reichs -Gesetzbl . S . 61 ) unterliegen , in

der Weise theilnimmt , daß er dabei in den Besitz von

Sprengstoffen gelangt (Spediteur , Transportführer , Trans¬

portbegleiter ) , muß den vorgcschriebeuen Erlaubnißscheiu

zum Besitz von Sprengstoffen oder beglaubigte Abschrift

desselben während der Dauer seines Besitzes stets bei sich

führen und auf Verlangen vorzeigen.

8- 6.
Für die Versendung auf Land - und Wasserwegen sind

Sprengstoffe in hölzerne , haltbare und dem Gewicht des

Inhalts entsprechend starke Kisten oder Tonnen , deren



Fugen so gedichtet sind , daß ein Allsstreuen nicht stattfinden
kann , und welche nicht mit eisernen Reifen oder Bändern
versehen sind , fest zu verpacken . Statt der hölzernen Kisten
oder Tonnen können auch ans mehrfachen Lagen sehr star¬
ken und steifen , gefirnißten Pappdeckels gefertigte Fässer
(sogenannte amerikanische Fässer ) verwendet werden . Die
zum Transport von Pulver , Sprengsalpeter und brenn¬
barem Salpeter (Z. 2 Ziffer 1) verwendeten Behälter dür¬
fen keine eiserne Nägel , Schrauben oder sonstige eiserne
Befestigungsmittel haben.

Pulver , Sprengsalpeter , brennbarer Salpeter (Z. 2
Ziffer 1) und das aus gelatinirter Nitrocellulose mit oder
ohne Salpeter hergestellte Pulver (§ . 2 Ziffer 3 ) darf in
metallene Behälter , ausgenommen solche von Eisen , verpackt
werden . Vor der Verpackung in Tonnen oder Kisten müssen
diese Stoffe entweder in Pallete (Blechbehälter ) bis zu
höchstens 2 /̂z Kilogramm Gewicht verpackt , oder in dichte,
aus haltbaren Stoffen gefertigte Säcke , Mehlpulver in
Säcke aus Leder oder dichtem Kautschuckstoss geschüttet
werden.

Die im Z. 2 Ziffer 2 und 4 aufgeführten Spreng¬
stoffe dürfen nur in Patronen , nicht auch in loser Masse
versendet werden . Diese Patronen sowie Patronen aus
gepreßter Schießbaumwolle mit oder ohne Paraffinüberzug
(8 - 2 Ziffer 3 ) sind durch eine Umhüllung von Papier in
Packete zu vereinigen . Das Gleiche gilt für die nach Z. 2
Ziffer 6 zugelafsenen Sprengstoffe , soweit die Versendung
auf Eisenbahnen nur in Patronenform erfolgen darf.

Gepreßte Schießwollkörpcr mit mindestens 15 Prozent
Wassergehalt sowie Sekurit - und Roburit -Patronen (Z. 2
Ziffer 4 ) dürfen auch in dichtschließende Blechbüchsen oder
Pappschachteln verpackt werden.

Für die Versendung loser Nitrocellulose mit mindestens
20 Prozent Wassergehalt ist feste Verpackung in starkwan-
dige , luftdichte Behälter erforderlich.



Sprengstoffe jeder Art dürfen weder mit Zündungen

oder Zündschnüren versehen , noch mit solchen oder mit Pa¬

tronen für Feuerwaffen (Z. Id ) in dieselben Behälter ver¬

packt werden.
Die zur Verpackung von Sprengstoffen dienenden Be¬

hälter müssen je nach ihrem Inhalt mit der Aufschrift:

Pulver , Sprengsalpeter , brennbarer Salpeter , Pulver aus

Nitrocellulose und Salpeter , Kartuschen , Petarden , Feuer¬

werkskörper , Zündungen , Dynamitpatronen , Kohlendynamit¬

patronen , Sprenggelatinepatronen , Gelatinedynamitpatronen,
Karbonitpatronen , Schießbaumwolle , u . s. w . versehen sein.

Außerdem müssen dieselben mit der Firma oder der Marke

der Fabrik , aus welcher die Sprengstoffe herrühren , be¬

zeichnet sein , oder eine von der Centralbehörde gebilligte

und öffentlich bekannt gemachte Bezeichnung der Fabrik

tragen.
Das Bruttogewicht der Versendungsstücke darf bei Pul¬

ver , Sprengsalpeter , brennbarem Salpeter (Z. 2 Ziffer 1) ,

bei Schießbaumwolle (Z. 2 Ziffer 3) , bei Kartuschen , Pe¬

tarden , Feuerwerkskörpern oder Zündungen (ß . 2 Ziffer 5)

90 Kilogramm , bei sonstigen Sprengstoffen 35 Kilogramm

nicht übersteigen . Auf prismatisches Geschützpulver in Kar¬

tuschen finden diese Gewichtsbestimmungen keine Anwen¬

dung.
Die für den Eisenbahnverkehr jeweilig vorgeschriebene

Verpackung genügt auch für die Versendung auf Land - und

Wasserwegen.

II. Besondere Bestimmungen für den Landderkehr.
8 . 7.

Die Beförderung von Sprengstoffen auf Fuhrwerken,
welche Personen befördern , ist verboten.

Eine Ausnahme findet nur statt , wenn in dringenden

Fällen allgemeiner Gefahr , z. B . bei Eisstopfungen , die
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nöthigen Sprcngbüchscn und das zu deren Füllung erfor¬
derliche Material unter zuverlässiger Begleitung in kürzester
Frist nach dem Bestimmungsorte geschafft werden soll.

8- 8.

Bei dem Verpacken und dem Verladen , sowie bei dem
Abladen und Auspacken darf Feuer oder offenes Licht nicht
gehalten , Taback nicht geraucht werden.

Das Verladen und Abladen hat unter sorgfältiger
Vermeidung von Erschütterungen zu erfolgen . Die Ver¬
sendungsstücke dürfen deshalb nie gerollt oder abgeworfen
werden.

Soll das Verladen oder Abladen ausnahmsweise nicht
vor der Fabrik oder dem Lagerraum oder innerhalb dieser
Räume geschehen , so ist hierzu die Genehmigung der Orts-
Polizeibehörde einzuhvlen.

8 - 9.

Die Versendungsstücke müssen auf dem Fuhrwerke so
fest verpackt werden , daß sie gegen Scheuern , Rütteln,
Stoßen , Umkanten und Herabfallen ans ihrer Lage ge¬
sichert sind , insbesondere dürfen Tonnen nicht aufrecht ge¬
stellt , müssen vielmehr gelegt und durch Holzunterlagen
unter Haar - oder Strohdecken gegen jede rollende Bewe¬
gung gesichert werden.

Z. 10.

Sprengstoffe dürfen nicht mit Zündhütchen , Zündprä¬
paraten oder sonstigen leicht entzündlichen oder selbstent¬
zündlichen Gegenständen zusammen verladen werden.

Die im Z. 2 Ziffer 2 , 3 und 4 aufgeführten Stoffe
dürfen nicht mit Pulver , Sprengsalpeter , brennbarem Sal¬
peter (8 - 2 Ziffer 1), Kartuschen , Petarden , Feuerwerks-



körpern, Zündungen(Z. 2 Ziffer 5), oder mit Patronen
für Feuerwaffen(Z. Id) zusammen verladen werden.

8- ii.
Zur Beförderung von Sprengstoffen dienende Fuhr¬

werke müffen so dicht schließende Wagenkasten besitzen, daß
die Sprengstoffe nicht verstreut werden können. Sind die
Wagenkasten oben offen, so müssen sie mit einem dicht¬
schließenden. feuersicheren Plantuchc(z. B. imprägnirter
Leinwand) überspannt sein.

Auch die Vorder- und Hinterseite der Fuhrwerke sind
mit demselben Material zu schließen.

Zum Sperren der Räder dürfen nur hölzerne Rad-
schnhe angewendct werden; bei Eisbahn ist eine eiserne
Sperrvorrichtung (Krätzer)  gestattet, sofern sie ganz vom
Radschuh bedeckt ist.

Die Fuhrwerke müssen als Warnungszeichen eine von
weitem erkennbare, stets ansgespannt gehaltene schwarze
Flagge mit einem WeißenI? führen.

8- 12 .

Fuhrwerke, welche Sprengstoffe führen, dürfen niemals
ohne Bewachung bleiben.

Auf denselben darf Feuer oder offenes Licht nicht ge¬
halten, Taback nicht geraucht werden. Auch in der Nähe
der Fuhrwerke ist das Anzünden von Feuer oder Licht
sowie das Tabackrauchen verboten.

8- 13.
Fuhrwerke, welche Sprengstoffe führen, dürfen nur im

Schritt fahren und von Fuhrwerken sowie von Reitern nur
im Schritt passirt werden.

Besteht ein Transport aus mehreren Fuhrwerken, so
müssen diese während der Fahrt eine Entfernung von min¬
destens 50 Meter unter einander innehalten.
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8. 14.
Bei jedem Aufenthalt von mehr als einer halben

Stunde ist eine Entfernung von mindestens 300 Meter von
Fabriken, Werkstätten und bewohnten Gebäuden einzuhalten.

Die Ortspolizeibehörde darf, falls eine geeignete Halte¬
stelle in solcher Entfernung nicht zu finden ist, gestatten,
daß eine Haltestelle in einer geringeren, wenn aber nicht
ein anderer Schutz geboten ist, mindestens 200 Meter be¬
tragenden Entfernung von Fabriken, Werkstätten und be¬
wohnten Gebäuden gewählt wird.

Bei einem Aufenthalt von mehr als einer halben
Stunde in der Nähe von Ortschaften ist überdies der Orts-
Polizeibehörde thunlichst schleunig Anzeige zu erstatten; die
Ortspolizeibehörde hat darauf die ihr nothwendig erschei¬
nenden Vorsichtsmaßregeln zu treffen.

8- 15. '
Fuhrwerke, welche Sprengstoffe führen, müssen von

Eisenbahnzügen oder geheizten Lokomotiven, Dampfwalzen,
Dampfpflügen und ähnlichen Maschinen möglichst weit ent¬
fernt bleiben.

Neben der Eisenbahn herlaufende Wege, sowie Wege,
auf welchen Dampfstraßenbahnen liegen, dürfen nur dann
von solchen Fuhrwerken befahren werden, wenn der Be¬
stimmungsort von Frachtfuhrwerk auf einem anderen gut
fahrbaren Wege nicht zu erreichen ist.

8- 16.
Der Transport durch zusammenhängend gebaute Ort¬

schaften ist nur gestattet, wenn diese nicht von Frachtfuhr¬
werk auf gut fahrbaren Wegen umfahren werden können.
Ist die Durchfahrt unvermeidlich, so hat der Transport¬
führer der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erstatten und deren
Bestimmungen vor der Einfahrt in den Ort abznwarten.



Die Ortspolizeibchörde .hat den zu nehmenden Straßenzng

zu bestimmen und von anderen Fahrzeugen möglichst frei

zu halten , auch Svrge zu tragen , daß die Durchfahrt ohne

uunöthigeu Aufenthalt und mit Vermeidung besonderer Ge¬

fahren erfolgt.

8 . 17.

Werden zur Beförderung von Sprengstoffen Fuhrwerke

verwendet , welche mit festen , dicht schließenden und feuer¬

sicher hergestellten , während des Transportes unter Ver¬

schluß gehaltenen Wagenkasten versehen sind , so finden hin¬

sichtlich der Beförderung solcher Transporte nur die Vor¬

schriften im Z. 11  Absatz 3 und 4 , § . 12 , 8 - 13 Absatz 1

und Z. 14 Anwendung , und zwar die des Z. 14 mit der

Maßgabe , daß die regelmäßig einzuhaltende Entfernung

200 Meter beträgt.

8 - 18.

Geräth eine Sprengstosfsendung unterwegs in einen

Zustand , daß der weitere Versand bedenklich erscheint , so

hat die Ortspolizeibehvrde , welcher von dem Transport¬

führer thunlichst schleunig Anzeige zn erstatten ist , die zur

gefahrlosen weiteren Behandlung der Sendung nöthigen

Anordnungen zu treffen , und zwar je nach den Umständen

unter Zuziehung eines auf ihre Aufforderung von dem Ab¬

sender zu entsendenden Sachverständigen.

Ist Gefahr im Verzüge , so erfolgt die Vernichtung der

Sprengstoffe durch die Polizeibehörde auf Kosten des Ab¬

senders ohne vorherige Benachrichtigung desselben , wenn

möglich nach der Angabe und unter Aufsicht eines Sach¬
verständigen.

8 - 19.

Werden Sprengstoffe in Mengen von nicht mehr als

35 Kilogramm Bruttogewicht versendet , so finden auf der-



gleichen Sendungen von den Borschriften dieses Abschnitts
nur die 88 - 7 bis 10 Anwendung.

III. Besondere Bestimmungen für den Wasserverkehr.
8. 20 .

Ans Dampfschiffen , welche Personen befördern , dürfen
Sprengstoffe nicht transportirt , an Schießpulver oder Fener-
werkskörpern jedoch darf soviel mitgeführt werden , als zur
Abgabe von Signalen nothwendig ist.

Die im Z. 7 enthaltene Ausnahmebestimmung findet
auch hier Anwendung.

Fähren , welche Fuhrwerk mit Sprengstoffen übersetzen,
dürfen nicht andere Fuhrwerke oder Personen befördern.

8- 21 .

Die 88 - 7 bis 10 , 11 Absatz 4 , 12 Absatz 1 , 18 Ab¬
satz 2 , 14 , 18 und 19 finden für den Schiffsverkehr sinn¬
gemäße Anwendung.

Werden zur Beförderung von Sprengstoffen eiserne
oder stählerne Schiffe verwendet , welche mit dicht schließenden
und feuersicher hergestellten , während des Transportes unter
Verschluß gehaltenen Laderäumen versehen find , so finden
von den im Absatz 1 ungezogenen Vorschriften nur die

8 , 11 Absatz 4 , 12 Absatz 1 , 14 , 18 und 19 sinn¬
gemäße Anwendung , und zwar die des 8 - 14 mit der Maß¬
gabe , daß die regelmäßig einzuhaltende Entfernung 200
Meter beträgt.

Zur Versendung auf Schiffen sind Patronen der im
8- 2 Ziffer 2 aufgeführten Stoffe außerdem mit einer das
Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit verhindernden
Umhüllung (z . B . mit Gummilösung verklebtem Gummi-
bcntel ) zu versehen . Auf den Transport auf Führen findet
dies keine Anwendung.
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Das Ein - und Ausladen darf nur an einer von der

Ortspolizeibehörde dazu angewiesenen Stelle , welche minde¬

stens 300 Meter von bewohnten Gebäuden entfernt sein

muß , erfolgen.
Die Ladestelle darf während ihrer Benutzung dem

Publikum nicht zugänglich sein und ist , wenn ausnahms¬

weise das Aus - oder Einladen bei Dunkelheit stattsindet,

mit fest - und hochstehenden Laternen zu erleuchten . Die

mit Sprengstoffen gefüllten Behälter dürfen nicht eher auf

die Ladestelle gebracht oder zugelassen werde » , bis die Ver¬

ladung beginnen soll.

8- 22 .

Die Sprengstoffe müssen auf dem Schiffe in einem

abgeschlossenen Raume , welcher bei Dampfschiffen möglichst
weit von den Kesselräumen entfernt ist , unter Deck fest ver¬

staut werden . Bei Verladung in offenen Booten müssen

letztere mit einem dichtschließenden feuersicheren Plantuche

(z. B . imprägnirte Leinwand ) überspannt sein.

Weder in den so benutzten , noch in den unmittelbar

daran stoßenden Räumen dürfen Zündhütchen und Zünd¬

schnüre verpackt sein.
Leicht entzündliche oder selbst entzündliche Stoffe , zu

welchen Steinkohlen und Kokes nicht gerechnet werden , sind

von der gleichzeitigen Beförderung überhaupt ausgeschlossen.

8 - 23.

Sind zu öffucnde Brücken oder Schleusen zu passiren,

so hat der Transportführer dem Brücken - oder Schleusen¬

wärter Anzeige zu erstatten und vor der Durchfahrt dessen

Bestimmungen abzuwarten . Der Brücken - oder Schleusen¬

wärter hat Sorge zu tragen , daß die Durchfahrt ohne un-

nöthigen Aufenthalt und mit Vermeidung besonderer Ge¬

fahren erfolgt.
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Das Anlegen darf nur an Orten geschehen , welche
während des Aufenthalts dem Publikum nicht zugänglich sind.

Die Ortspolizeibehörde ist stets vorher in Keuutuis ; zu
setzen und hat Vorschriften über Ort und Zeit zu geben
und Vorsichtsmaßregeln im Einzelnen zu treffen.

IV . Bestimmungen über den Handel mit Sprengstoffen,
sowie über deren Aufbewahrung und Verausgabung.

8 - 24.

Wer Sprengstoffe feilhalten will , muß davon der Orts¬
polizeibehörde Anzeige machen . Wer Sprengstoffe feilhalten
will , welche den Vorschriften des Reichsgesetzes vom 9 . Juni
1884 unterliegen , bedarf dazu der polizeilichen Erlaubniß
gemäß K. 1 dieses Gesetzes.

Sprengpatronen dürfen von den Fabriken und Händ¬
lern und ihren Beauftragten nicht einzeln und lose , sondern
nur in den nach Z. 6 dafür vorgesehenen Behältern abge¬
geben werden . Diese Behälter müssen mit der Jahreszahl
der Abgabe ans der Fabrik und mit einer durch das Jahr
der Abgabe fortlaufenden Nummer versehen sein . Dieselbe
Zahl und Nummer müssen auch an jeder in den Behältern
verpackten Sprengpatrone angebracht sein . Außerdem muß
an jeder Sprengpatrone der Name des Sprengstoffs , sowie
die Firma oder Marke der Fabrik oder eine von der Ccn-
tralbehörde gebilligte und öffentlich bekannt gemachte Be¬
zeichnung der Fabrik angebracht sein.

In dem gemäß Z. 1 Absatz 2 des Reichsgesetzes vom
9 . Juni 1884 zu führenden Register sind Jahreszahl und
Nummer der gekauften und abgegebenen Sprengpatronen zu
vermerken.

8 - 25.

Wer sich mit der Anfertigung oder dem Verkaufe von
Sprengstoffen befaßt , welcbc dem Reichsgesetz vom 9 . Juni
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1884 nicht unterliegen , ist verpflichtet , über alle An - und

Verkäufe dieser Stoffe in Mengen von mehr als 1 Kilo¬

gramm ein Buch zu führen , welches den Namen der Ver¬
käufer und der Abnehmer , den Zeitpunkt des Ankaufs und

der Abgabe , die Mengen der gekauften und abgegebenen

Stoffe , sowie bei Sprengpatronen deren Jahreszahl und
Nummer angiebt . Dieses Buch ist auf Verlangen der

Polizeibehörde zur Einsicht vorzulegen . Hinsichtlich der

Buchführung greifen im klebrigen die auf Grund des Reichs-

gesctzes vom 9 . Juni 1884 erlassenen Vorschriften Platz.

s - 26.

Die Abgabe von Sprengstoffen an Personen , von

welchen ein Mißbrauch derselben zu befürchten ist , insbe¬

sondere an Personen unter 16 Jahren ist verboten . Auf

Spielwaaren , welche ganz geringe Mengen von Spreng¬

stoffen enthalten , findet diese Vorschrift keine Anwendung.

Die Abgabe von Sprengstoffen , welche den Vorschriften

des Rcichsgesetzes vom 9 . Juni 1884 unterliegen , darf sei¬

tens der Fabriken und Händler und ihrer Beauftragten nur

an solche Personen erfolgen , welche nach den gemäß Z. 2

dieses Gesetzes erlassenen Anordnungen zum Besitz von

Sprengstoffen berechtigt find . Bei Staatswerken , welche

besonderer Erlaubnis ; zum Besitz von Sprengstoffen nicht

bedürfen , kann die Abgabe an solche Personen erfolgen,

welche von der Verwaltung des Werkes zu der Annahme

ausdrücklich ermächtigt sind.

8 - 27.

Die Verausgabung von Sprengstoffen , welche den Vor¬

schriften des Reichsgesetzes vom 9 . Juni 1884 unterliegen,

an die in Bergwerken , Steinbrüchen , Bauten und gewerb¬

lichen Anlagen beschäftigten Bergleute , Arbeiter u . s. w.

darf nur von denjenigen Betriebsleitern , Beamten oder Auf¬

sehern bewirkt werden , welche nach den gemäß K. 2 dieses
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Gesetzes erlassenen Anordnungen znm Besitz von Spreng¬
stoffen berechtigt sind . Diese Personen sind verpflichtet,
über die Verausgabung ein Buch zu führen , welches den
Namen der Empfänger , den Zeitpunkt der Verausgabung,
die Menge der verausgabten Stoffe , sowie bei Spreng¬
patronen deren Jahreszahl und Nummer angiebt . Bei
Staatswerken , welche besonderer Erlaubniß zum Besitz von
Sprengstoffen nicht bedürfen , kann die Verausgabung von
solchen Personen bewirkt werden , welche von der Verwaltung
des Werkes zu der Verausgabung ausdrücklich ermächtigt
sind.

Die Leiter der Bergwerke , Steinbrüche , Bauten und
gewerblichen Anlagen sind verpflichtet , Maßregeln zu treffen,
welche eine Verwendung der zum Verbrauch im Betriebe
verausgabten Sprengstoffe durch die Bergleute , Arbeiter
u . s. w . zu anderen Zwecken ansschließcn.

V . Bestimmungen über die Lagerung von Sprengstoffen.

8 - 28.

Gerathcn Sprengstoffe auf ihrem Lager in einen Zu¬
stand , daß die weitere Lagerung bedenklich erscheint , so
finden die Vorschriften des 8 . 18 entsprechende Anwendung.

8 - 29.

Wer mit Pulver , Sprengsalpeter , brennbarem Salpeter
(8 - 2 Ziffer 1) , Feucrwerkskörpern und Zündplättchen —
ainorass — (§ . 2 Ziffer 5 ) Handel treibt , darf:

1 . im Kaufladen nicht mehr als 2 /̂s Kilogramm,
2 . im Hause außerdem nicht mehr als 10 Kilogramm

vorräthig halten.
Ans Nachweis , eines besonderen Bedürfnisses kann die

Erhöhung des Vorraths unter 2 zeitweilig bis auf 15 Kilo¬
gramm gestattet werden.
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Die Aufbewahrung muß iu einem auf dem Dachboden

(Speicher ) belegenen , mit keinem Schornsteinrohre in Ver¬

bindung stehenden abgesonderten Raume erfolgen , welcher

beständig unter Verschluß gehalten und mit Licht nicht be¬

treten wird . Die Behälter müssen den Bestimmungen im

tz. 6 Absatz 1 und 2 entsprechen und mit stets fest ge¬

schlossenen Deckeln versehen sein.

8 - 30.

Personen , welche nicht unter die Bestimmung des Z. 29

fallen , bedürfen für die Aufbewahrung von mehr als

Kilogramm der daselbst genannten Sprengstoffe der poli¬

zeilichen Erlaubniß.

8 - 31.

Größere als die im tz. 29 angegebenen Mengen dieser

Sprengstoffe sind außerhalb der Ortschaften in besonderen

Magazinen aufzubcwahren , von deren Sicherheit die Polizei¬

behörde sich überzeugt hat . Diese Magazine müssen sich,

wenn sie über Tage liegen , im Wirkungsbereiche sachgemäß

ausgeführtcr und unter Aufsicht stehender Blitzableiter be¬

finden.

Handelt cs sich um Magazine , welche zu einem der

Aufsicht der Bergbehörde unterstehenden Werke gehören , so

hat die Polizeibehörde die Prüfung in Gemeinschaft mit der

Bergbehörde vorzunchmen.

Es kann angcordnct werden , daß die Schlüssel zu diesen

Magazinen in den Händen der Behörde bleiben.

8 - 32.

Die Aufbewahrung der im K. 29 genannten Spreng¬

stoffe an der Hcrstellungsstätte sowie an der Verbrauchs

statte unterliegt den im § . 33 gegebenen Vorschriften.



8 - 33.

Die im A. 2 aufgeführten Sprengstoffe dürfen — ab¬
gesehen von den im Z. 29 vorgesehenen Ausnahmen — nur
an der Herstellungsstätte oder an denjenigen Orten , wo sie
innerhalb eines Betriebes zur unmittelbaren Verwendung
gelangen , oder in besonderen Magazinen gelagert werden.

Für die Lagerung an der Herstellnngsstätte sind , in
Ermangelung besonderer , bei Genehmigung der Anlage ge¬
mäß Z. 16 der Gewerbeordnung vorgeschriebencr Bedin¬
gungen , die Weisungen der Ortspolizeibehörde zu beachten.

Die Niederlagen an der Verbrauchsstätte sowie die be¬
sonderen Magazine bedürfen der polizeilichen Genehmigung
nnd sind nach den von der Polizeibehörde zu ertheilenden
Vorschriften einzurichten.

Für solche Niederlagen oder Magazine , welche zu einem
der Aufsicht der Bergbehörde unterstehenden Werke gehören,
tritt diese an die Stelle der Polizeibehörde.

Es kann ungeordnet werden , daß die Schlüssel zn den
Niederlagen oder Magazinen in den Händen der Behörde
bleiben.

8 - 34.

Andere als die im Z. 2 aufgeführten , insbesondere die
im K. 3 genannten Sprengstoffe , dürfen nur an der Her¬
stellnngsstätte gelagert werden.

Zn Versuchszwecken kann die Lagerung neuer Spreng¬
stoffe an anderen Orten von der Landespolizeibehörde ge¬
stattet werden.

VI . Strafbestimmungen.

8 - 35.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften wer¬
den nach K. 367 Nr . 5 des Strafgesetzbuchs bestraft , soweit



174

nicht härtere Strafen nach dem Reichsgesetz vom 9. Jnni
1884 verwirkt sind.

Schlußbestimmung.

8- 36.

Weitergehende bcrgpolizeiliche Vorschriften und Anord¬
nungen über die Verwendung von Sprengstoffen beim Berg¬
bau werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht be¬
rührt.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

XXX . Äand. (Ausgegeben den 27. Januar 1891.) 19. Stück.

Inhalt:

->lL 35. Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg vom 12. Januar
1891, betreffend Abänderung des Artikels 57 §. 3 des revi-
dirten Civilstaatsdienergesetzes vom 28. März 1867.

36 . Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg vom 20. Januar
1891 , betreffend Aenderung des revidirten Civilslaatsdiener-
gefetzes.

35.
Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg , betreffend Abänderung des

Artikels 57 K. 3 des revidirten Civilstaatsdienergesetzes vom
28. März 1867.

Oldenburg , 1894 Januar 12.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenseld , Herr von Jever und Kniphausen re. rc.,
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verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Großherzogthum Oldenburg, was folgt:

Einziger Artikel.

Im Artikel 57 Z. 3 des Civilstaatsdienergesetzes treten
an die Stelle der Worte „und über 2000 Thaler" die
Worte „und über 7500

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 12. Ja¬
nuar 1894.

(U. 8.) Peter.

I a nseu.

Mutzenbecher.

M 36.

Gesetz für das GroßherzogthumOldenburg, betreffend Aenderung des
revidirten Civilstaatsdienergesetzes.

Oldenburg, 18S4 Januar 20.

Wir Wcolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith¬
marschen und Oldenburg, Fürst von Lübeck und
Birkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen re. rc.,
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verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Großherzogthum Oldenburg , was folgt:

Artikel 1.

An die Stelle des Art . 8 H. 1 des revidirten Civil-
staatsdienergesetzes vom 28 . März 1867 und des Art . 2
des Gesetzes vom 28 . Februar 1876 , betreffend Abänderung
des Civilstaatsdicnergesctzes vom 28 . März 1867 , treten
folgende Bestimmungen:

Art . 8 K. 1 . Für diejenigen Dienststellen , welche
eine wissenschaftliche oder eine dieser gleich zu
achtende technische Ausbildung erfordern , soll die
unwiderrufliche Anstellung bei wissenschaftlichen Leh¬
rern der höheren Unterrichtsanstalten , soweit sie
nach Art . 7 Z. 2 nicht sofort erfolgt , nach Ablauf
einer einjährigen Dienstzeit , bei wissenschaftlichen
Hülfslehrern der höheren Unterrichtsanstalten nach
Ablauf einer zweijährigen Dienstzeit , bei den klebri¬
gen nach Ablauf einer dreijährigen Dienstzeit er-
theilt werden , wenn der Inhaber einer solchen Stelle
sich als tüchtig bewiesen und , falls eine Hauptprü¬
fung erforderlich ist (Artikel 4 Z. 3) , bei derselben
wenigstens den zweiten Charakter erhalten hat . Er¬
heben sich gegen die Tüchtigkeit des Betheiligten
solche Bedenken , welche eine weitere Erprobung an¬
gemessen erscheinen lassen , so kann vom Staats¬
ministerium die widerrufliche Anstellung auf be¬
stimmte Zeit , jedoch höchstens 2 Jahre , verlängert
werden.

Artikel  2.

Dieses Gesetz tritt am 1 . Februar 1894 in Kraft.
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Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 20. Ja¬
nuar 1894.

(U. 8.) Peter.

Flor.

Meyer.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

HX . Band. (Ausgegeben den 20. Februar 1894.) 20. Stück.

Inhalt:
plZ 37. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 15. Februar

1894, betreffend Zollbehandlung von Mineralöl zu Raffina¬
tion ?- rc. Zwecken.

„N 38. Verordnung vom 17. Februar 1894 , betreffend die Verlänge¬
rung des Landtags.

37.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Zollbehandlung

von Mineralöl zu Raffiuations - :c. Zwecken.
Oldenburg , 1894 Februar 15.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 25. Januar
d. I . beschlossen, seinem Beschlüsse vom 25. Juni 1891,
betreffend die Zollbehandlnng von Mineralöl zu Raffina¬
tions- re. Zwecken(G.-Bl. Band 29 S . 550 ffg.) folgende
Bestimmung hinzuzufügen:

„Entleerte Umschließungen, welche zur Befüllung mit
den aus dem Rohöle gewonnenen Produkten nicht
verwendet werden, können mit dem Anspruch auf
zollfreie Ablassnng vom Lager unter zollamtlicher
Kontrole wieder ausgeführt werden."

Oldenburg, 1894 Februar 15.
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.
Heumann . _

D rost.
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38.
Verordnung , betreffend die Verlängerung des Landtages,

Oldenburg , 189-1 Februar 17.

Wir Nico laus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von L"beck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphau^ n re. rc.,

verordnen hierdurch was folgt:
Die Dauer des gegenwärtig versammelten Landtages

wird bis zum 3. März d. I . verlängert.
Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift

und beigedruckten Groszherzoglichen Jnsiegels.
Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 17. Fe¬

bruar 1894.

(U. 8.) Peter.

Jansen.

M utzenbecher.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.
XU . Band. (Ausgegeben den1. März 1894.) 21. Stück.

.Ui:  Inhalt:
39 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 26 . Februar

1894 , betreffend die Verpflichtung zur Anzeige gemeinge¬
fährlicher Krankheiten.

39.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Verpflichtung

zur Anzeige gemeingefährlicher Krankheiten.
Oldenburg , 1894 Februar 26.

Auf Grund des Artikels 9 ß. 6 des Gesetzes vom
5. Deceniber 1868, betreffend die Organisation des Staats¬
ministeriums, erläßt mit Höchster Genehmigung das Staats¬
ministerium folgende Vorschriften:

8- 1-
Jede Erkrankung und jeder Todesfall an

Cholera (asiatischer) , Flecksieber (Flecktyphus),
Gelbfieber, Pest (orientalischer Beulenpest), Pocken
(Blattern), sowie an Diphtheritis, Croup, Schar¬
lachfieber und Abdominaltyphus

ist dem Amte (Stadtmagistrate) unverzüglich anzuzeigen.

8- 2.
Zur Anzeige sind verpflichtet:

1. der behandelnde Arzt,
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2. jede sonst mit der Behandlung oder Pflege des
Erkrankten gewerbs- oder berufsmäßig beschäftigte
Person,

3. der Haushaltungsvorstand und der Schiffsführer,
4. derjenige, in dessen Wohnung oder Behausung der

Erkrankungs- oder Todesfall eiugetreteu ist.
Die Verpflichtung der unter Nr. 2 bis 4 genannten

Personen tritt nur dann ein, wenn ein früher genannter
Verpflichteter nicht vorhanden ist.

8- 3.
Die Anzeige kann mündlich oder schriftlich erstattet

werden.

8- 4.
Unterlassungen der vorgeschriebenen Anzeige werden

mit Geldstrafe bis zu 150 Mark bestraft.

8- 5.
Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom

11. September 1873 (Gesetzblatt Bd. 22 S . 765) wird
aufgehoben.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
26. August 1892, betreffend die Cholera (Oldenburgische
Anzeigen vom 28. August 1892) bleibt bis weiter in Gel¬
tung.

Oldenburg, 1894 Februar 26.
Staatsministerium.

Departement des Innern.
Jansen.

Mutzenbecher.
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Gesetzblatt
für das

Hevzogthum Oldenburg.
XU . Band . (Ausgegeben den4. März 1894.) 22 . Stück.

Inhalt:
40. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 23. Februar

1894 , betreffend Erweiterung der Befugnisse des Großher¬
zoglichen NebenzollamtsI zu Nordenham.

^ 41. Verordnung vom 2. März 1894 , betreffend Verlängerung
des Landtags.

-4L 40.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, . betreffend Erweiterung der

Befugnisse des Großherzoglichen Nebenzollamts I zu Nordenham.
Oldenburg , 1894 Februar 23.

Es Wird hierdurch bekannt gemacht, daß mit Höchster
Genehmigung dem Großherzoglichen NebenzollamtI zu
Nordenham die Befugniß zur Ertheilung von Ausgangs-
bescheiuigungen für mit dem Anspruch auf Steuervergütung
ausgehenden Taback und Zucker beigelegt ist.

Oldenburg, 1894 Februar 23.

Staatsministerium.

Departement der Finanzen.

Heumann.

Drost.
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^ 41.
Verordnung , betreffend Verlängerung des Landtags,

Oldenburg , 1894 März 2.

Wir Mcolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.,

verordnen hierdurch was folgt:
Die Dauer des gegenwärtig versammelten Landtages

wird bis zum 10. März d. I . verlängert.
Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.
Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 2. März

1894,

,(U. 8.) , .. Peter.

Jansen.

Mutzenbecher.



Gesetzblatt
für das

Herzogrhum Oldenburg.
XU Band. (Ausgegeben den 10. Marz 1894.) 23. Stück.

Inhalt:
42. Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom 27. Februar

1894, betreffend eine Grenzveränderung zwischen den Gemein¬
den Garrel nnd Crapendorf.

»M 43. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 24. Februar
1894, betreffend Ergänzung und Aenderung der Anweisung
zur Ausführung des Bereinszollgesetzes , sowie des Eisen-
bahn -Zoll -Regulativs.

.N 4Z.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend eine Greuzverände-

rnng zwischen den Gemeinden Garrel und Crapendorf.
Oldenburg , 1894 Februar 27.

Wir Nico laus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz,
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Die bestehende Grenze zwischen den Gemeinden Garrel
und Crapendorf wird folgender Weise abgcändert.

Die neue Grenze beginnt am Bürgermoor, westlich an
dem vonI . H. Crone zu Tweel erworbenen Placken, Flur 18,
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Parzelle 760 der Gemeinde Crapendorf , geht dann 2125,8
Meter in westsüdwestlichcr gradcr Richtung bis an den beim

„Wehsande " belegenen Placken des Drittelerben Joh . Beruh.

Heinrich Rempe , Theilungsplackcn Nr . 31 der Bether Mark,
Gemeinde Crapendorf und bildet dessen nördliche Grenze,

non dort 1514,7 Meter in grader westlicher Richtung bis an
die nordwestliche Ecke des dem Kaufmann Hermann Roter

in Cloppenburg gehörenden Plackens , Nr . 1s , der Bether
Mark , Gemeinde Crapendorf , bildet dort einen spitzen Winkel

und führt in grader , fast nördlicher , etwas nach Osten nei¬

gender Richtung in der Länge von 1236,6 Meter bis zur
nordöstlichen Ecke eines dem Gutsbesitzer Max Bothc zu

Stedingsmühlen aus dem Bühren - Ambühren - Stalfördcr

Schullenrevier überwiesenen Plackens beim „ Kirchcnmoor " ,

Nr . 1 des Bühren -Ambühren -Stalförder Schullenreviers,
Gemeinde Crapendorf , geht dann fast im rechten Winkel ab-

bicgend 3363,5 Meter in grader Linie nach Westen zu einem
Punkte östlich vom Wege von Petersfeld nach Garrel , welcher

die nordöstliche Ecke der der Forstverwaltung in „den laugen
Tannen " überwiesenen Fläche bildet , läuft hier im stumpfen

Winkel 531 Meter lang nach Norden mit etwas Abweichung

nach Westen an der Grenze der Forstflüche entlang , biegt
dann wieder im stumpfen Winkel nach Westen und geht

genau in westlicher Richtung zwischen der Forstfläche und

der Flüche des Landeskulturfonds in einer Länge von

1655,7 Meter bis an die Friesoyther Gemeindegrenze.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens -Unterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnfiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 27 . Fe¬
bruar 1894.

(U. 8 .) Peter.

Jansen.

Mutzenbecher.



Bekanntmachung des Staatsministenums , betreffend Ergänzung und
Aenderung der Anweisung zur Ausführung des Vereinszollgesetzes,
sowie des Eisenbahn -Zoll -Regulativs.

Oldenburg , 1894 Februar 24,

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 1 . d . M.
zur Ergänzung und Aenderung der Anweisung zur Aus¬
führung des Bereinszollgesetzcs , sowie des Eisenbahn -Zoll-
Regulativs (Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
3 , October 1888 , Gesetzblatt Bd . 28 , S . 719 flg .) Fol¬
gendes beschlossen:

1 . Die Ziffer 11s , der Anweisung zur Ausführung des
Vereinszollgesetzes (zu den ZZ. 41 , 47 und 72 ) , so¬
wie der Z. 23 Abs . 3 des Eisenbahn -Zoll -Regulativs
erhalten folgenden Zusatz:

„Wenn die eingegangenen Massengüter nach Eisen¬
bahnstationen ohne Zollstelle weiter geführt wer¬
den sollen , so kann auf Antrag des Waaren-
disponenten , sofern ein dem deklarirten Gewicht
entsprechender Abgabcbetrag sichergestellt wird , die
Verwiegung des leeren Wagens am Entladungs¬
orte durch zwei auf die Wahrnehmung des Zoll¬
interesses besonders verpflichtete Beamte der Bahn¬
verwaltung vorgenommen werden , von denen einer
Vorsteher der Station oder der Güterabfertigungs¬
stelle oder der Vertreter eines solchen sein muß.
lieber das Ergebniß der Ermittelung ist von dem
Zollpflichtigen binnen einer von dem Abfertigungs¬
amte zu bestimmenden Frist diesem Amte eine
durch die Beamten , welche die Verwiegung vor¬
genommen haben , ausgestellte Wägebescheinigung
vorzulegen . "
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2. In Nummer 11b Absatz1 der Anweisung zur Aus¬
führung des Vereinszollgesetzes(zu den KZ. 41, 47
und 72), sowie im K. 23 Abs. 4 des Eisenbahn-
Zoll-Regulativs werden die Worte:

„nicht mehr als zwei Jahre"
abgeäudert in

„nicht mehr als drei Jahre ".

Oldenburg, 1894 Februar 24.

Staatsministerium.
Departement der Finanzen.

Heumann.

Dro st.
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für das

Herzogthum Oldenburg.

XXX . Band . (Ausgegeben den 18. März 1894.) 24 . Stück.

Inhalt:
,4Ä 44 . Bekanntmachung des Staatsministerinms vom 13 . Mürz

1894 , betreffend die Versendung von Sprengstoffen und
Mnnitionsgcgenständen der Militär - und Marineverwaltung
auf Land - und Wasserwegen.

(Sprengstoff -Bersendungsvorschrift .)

45 . Bekanntmachung des Staatsministerinms vom 14. März
1894 , betreffend Ergänzung der Bekanntmachung des Staats-
ministeriums vom 12 . März 1877 , betreffend die Prüfung
der Candidaten des Baufachs.

44 .
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Versendung

von Sprengstoffen und Munitionsgegenständen der Militär - und
Marineverwaltung auf Land - und Wasserwegen.

(Sprengstoff -Versendungsvorschrift .)
Oldenburg , 1894 März 13.

Nachdem der Vuudesrath die nachfolgende Vorschrift
über die Versendung von Sprengstoffen und Mnnitivns-
gcgenstünden der Militär - und Marineverwaltnng auf Land-
nnd Wasserwegen (Sprengstoff -Versendungsvorschrift ) be¬
schlossen hat , wird dieselbe mit Höchster Genehmigung ans
Grund des Art . 9 Z. 6 des Gesetzes vom 5 . December
1868 , betreffend die Organisation des Staatsministerinms ic .,
für das Herzogthnm Oldenburg erlassen und vom 1 . April
1894 an in Kraft gesetzt.
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Zugleich wird von diesem Tage au die Bekanntmachung
die Staatsministerinins vom 28. August 1888, betreffend
die Versendung von Sprengstoffen und Mnnitivnsgegen-
ftänden der Militär- und Marineverwaltung auf Land¬
wegen und auf Schiffen, aufgehoben.

8- 2.
In Anwendung der gedachten„Vorschrift" sind zu

verstehen unter dem Ausdruck:
Laudespolizcibehörde: das Stnatsministerinm, Departe¬

ment des Innern,
Polizeibehörde: die Aemter und die Stadtmagiftrate

der Städte I . Classe,
Ortspolizeibehörde: die Gemeindevorstände.

Oldenburg, 1894 März 13.
Staatsministerium.

Departement des Innern.
Jansen.

Mutzenbecher.

Vorschrift
über die Versendung von Sprengstoffen und Munitions-
gegenstanden der Militär- und Marineverwaltung auf Land-

und Wasserwegen.
(Sprengstoff-Versendungsvorschrift.)

I. Allgemeine Bestimmungen.
Bei Versendungen von Sprengstoffen und Mnnitions-

gegenständen der Militär- und Marineverwaltnng auf Land-
und Wasserwegen ohne militärische Begleitung  find
die in Folge des Bundesrathsbeschlusses vom 15. Juni 1893
seitens der einzelnen Bundesregierungen erlassenen Be¬
stimmungen , betreffend den Verkehr mit Spreng¬
stoffen,  mit der Einschränkung maßgebend, daß die vor-
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schriftsmüßige Einrichtung , Bezeichnung und Verpackung der

Behälter durch den seitens der abscndendcn Behörde aus-

gefcrtigtcn Frachtschcin als nachgewiesen anzuschen ist und

nicht der polizeilichen Prüfung unterliegt.

Für alle unter militärischer Begleitung  statt¬

findenden Versendungen von Sprengstoffen und Munitions-

gegcnständen der Militär - und Marineverwaltung auf Land-

nnd Wasserwegen gelten die vorerwähnten Bestimmungen

nach Maßgabe der nachstehend zu den einzelnen Paragra¬

phen aufgeführten Zusatzvorschriften.
Welchen Sendungen ein militärisches Begleitkommando

beizugeben ist , sowie die Zusammensetzung und Stärke des

letzteren , bestimmt die Militär - beziehungsweise Marine¬

behörde.
Zu ZK. 2 und 3.

a . Die Bestimmungen , betreffend den Verkehr mit

Sprengstoffen , und die nachstehenden Vorschriften kommen

nur in Anwendung bei denjenigen Sprengstoffen und Mu¬

nitionsgegenständen , welche in Ausführung des Z. 35 Ziffer 7

der Militär -Transport -Ordnung für Eisenbahnen im Frie¬

den (Friedens -Transport -Ordnung ) vom 11 . Februar 1888

(Reichs -Gesetzbl . S . 23 ) von den vereinigten Ausschüssen

des Bnndesraths für das Landheer und die Festungen und

für Eisenbahnen , Post und Telegraphen jeweilig als „zur

Gefahrklasse gehörig"  bezeichnet sind , sowie bei allen

von der Militär - und Marineverwaltung zu Versuchs¬

zwecken  bestimmten , noch nicht eingeführten Sprengstoffen

und Munitionsgegenstände » ; dieselben finden jedoch keine

Anwendung bei denjenigen der Vvrbezcichneten Sprengstoffe

und Munitionsgegenstände , welche in Taschen oder Tor¬

nister der Mannschaften  verpackt oder in Kriegs¬

fahrzeuge oder auf Kriegsschiffe  verladen sind . Diese,

sowie alle übrigen in der Militär - und Marineverwaltung

eingeführten Sprengstoffe und Munitionsgegcnstände unter¬

liegen bei der Versendung unter militärischer Beglei-



tung  weder dieser Vorschrift » och den Eingangs gedachten

Bestimmungen.
k>. Die ' Einholung der Genehmigung der Landcs-

polizeibchörde zur Versendung , Aufbewahrung und Veraus¬

gabung von im 8 . 2 nicht aufgeführten , zu Versuchszwecken

bestimmten Sprengstoffen re . ist nicht erforderlich.
Zu 8- 4.

a . Jeder Bezirks - w . Regierung beziehungsweise jeder

Höheren Civilverwaltungsbehörde , durch deren Bereich die

Sendung geht , ist von der abscndendcn Behörde die be¬

treffende Marschroute und die Größe der Sendung mitzu-

theilen . Die Regierung re. hat die betheiligten Unterbc-

hörden anzuweisen , die erforderlichen Anordnungen zum

schnellen und sicheren Fortkommen der Sendung zu treffen.

Außer dieser Benachrichtigung erhalten die Polizei¬

behörden der Dnrchzugsorte kurz zuvor auch noch eine

Mittheilnng durch den Führer des Begleitkommandos über

den Zeitpunkt des Eintreffens der Sendung am Orte.

Bei Versendungen , welche in einem Tage zur Ausfüh¬

rung kommen , sind seitens der absendenden Behörde nur die

beteiligten Ortspolizeibehördcn in Kenntniß zu setzen, worauf

diese die für die Sicherung und ungehinderte Durchführung

der Sendung erforderlichen Maßnahmen zu treffen haben.

Eine Benachrichtigung der Polizeibehörden erfolgt nicht,

wenn das Gewicht der Sendung weniger als 250 KZ be¬

trägt , und ferner nicht bei allen Versendungen innerhalb der

Garnisonen und der zu denselben gehörigen Anlagen . In

diesen Fällen hat die Militärbehörde allein die nöthigcn

Sicherhcitsmaßregeln zu treffen . Wenn unter besonderen

Umstünden auch hierbei die Hülfelcistnng der Polizeibehörde

erwünscht ist , so hat diese auf Ansuchen der Kommandantur

beziehungsweise des Garnisonültestcn die Unterstützung zu

gewähren.
d . Der Vorlage des Frachtscheins an die Ortspolizei¬

behörde des Absendeortes zur Vifirung bedarf cs nicht , auch



193

darf von dieser Behörde die Bvrlage der bescheinigten

Lieferscheine nicht verlangt werden.

Zu 8- 5.
Die Vorschrift dieses Paragraphen findet auf Sendun¬

gen der Militär - und Marineverwaltnng nicht Anwendung.

Zu 8- 6.
a . Die in der Armee nnd Marine vorgeschriebencn

Packgefäße für Sprengstoffe und Munitionsgegenstände , ein¬

schließlich der Gcschoßkörper mit sicherndem Abschlüsse der

Sprengladung , sind nach ihrer Beschaffenheit , der Art ihrer

Verpackung und Jnhaltsbezeichnung und dem Gewichte als

den Bestimmungen entsprechend zu erachten.
si . Das lose Kornpulver braucht vor der Verpackung

in Tonnen oder Kisten nur dann in leinene Säcke geschüttet

zu werden , wenn die Beförderung länger als einen Tag dauert.

II. Besondere Bestimmungen für den Landverkehr.

Zu 8 - 8.

Wenn das Verladen oder Abladen ausnahmsweise an

einer anderen Stelle als vor der Fabrik oder dem Lager¬

raum oder innerhalb dieser Räume geschehen soll , so ist sei¬

tens der Kommandantur beziehungsweise des Garnisonültesten

die Genehmigung der Polizeibehörde hierzu cinzuholen und

von letzterer die zur Aufrechtcrhaltung der Ordnung an der

Ladestelle erforderliche Polizeimannschaft zu stellen.

Zu 8- 9.
a . Das für die Verladung von Tonnen vorgeschriebene

Zwischeulegen von Haar - oder Strohdccken kann durch ein

Umwickeln der einzelnen Tonnen mit Strohbändern ersetzt
werden.

d . Zwischen die Kasten und Körbe mit geladenen

Geschossen brauchen Haardecken oder andere Mittel nicht

gelegt zu werden , nur oberhalb ist die Ladung mit Haar¬

decken zu bedecken.
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Zu 8Z . 12 und 13.

u . Den Vv» den Begleitkommandos militärischer Sen¬

dungen von Sprengstoffen und Munitionsgegenständen behufs

Verhütung der Gefährdung der Sendungen ergehenden Auf¬

forderungen zu Handlungen oder Unterlassungen — ins¬

besondere zum Anhalten , zum langsamen Vorbeifahren oder

Vorbeireiten , zum Ausweichen , zum Unterlassen des Rauchens,

zum Auslöschen von Feuer — haben Wagenführer , Reiter

lind andere Personen ungesäumt Folge zu leiste » .

Zuwiderhandlungen werden , unbeschadet des nöthigcn-

falls von den Begleitkommandos zur Anwendung zu brin¬

genden unmittelbaren Zwanges , nach § . 367 Nr . 5 des

Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich (Reichs -Gesetzblatt

von 1876 S . 115 ) bestraft.

p . Entgegenkommende oder den Transport cinholendc

Fuhrwerke oder Reiter müssen den mit Sprengstoffen re.

beladenen Wagen ganz ausweichen.

a . Dem Führer des Begleitkommandos ist cs gestattet,

erforderlichenfalls neben den mit Sprengstoffen re . belade¬

nen Wagen in schneller Gangart zu reiten.

ä . Besteht die Sendung aus einer größeren Anzahl

von Wagen , so können Gruppen von zwei bis drei Wagen

gebildet werden , in welchen die einzelnen Wagen nur 10 na

Abstand halten ; die Gruppen müssen jedoch in mindestens

50 in Entfernung von einander bleiben.

Zu 8- 15.

Die Fuhrwerke müssen von Eisenbahnzügcn oder geheiz¬

ten Locomotiven mindestens 300 in entfernt bleiben.

Bei Wegestrecken , auf welchen wegen der gleichlaufen¬

den Richtung der Eisenbahn und des Weges oder wegen

des Verkehrs auf der Bahn der vorstehenden Vorschrift

nicht genügt werden kann , ist der Eisenbahnbehörde , der die

unmittelbare Betriebsleitung der betreffenden Strecke obliegt,

durch die absendende Behörde von dem beabsichtigten Trans-
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Porte Mittheilung zu machen. Die Eisenbahubehördc hat
daun die zur Beseitigung der Gefahr geeigneten Anordnun¬
gen zu treffen.

Zu 8- 18-
Die Anzeige über eine Sendung, deren weitere Beförde¬

rung bedenklich scheint, ist seitens des Führers des Begleit¬
kommandos in Garnisonortcn der Kommandantur beziehungs¬
weise dem Garnisonältesten und nur an anderen Orten der
Polizeibehörde zu erstatten; diese Stellen haben dann das
zur gefahrlosen weiteren Behandlung der Sendung Nöthige
zu veranlassen.

Die Zuziehung eines von dein Absender zu entsenden¬
den Sachverständigen zu fordern oder die Vernichtung der
Sendung anzuordncn, ist die Polizeibehörde nicht befugt.

Bei der Versendung von Sprengstoffen und Munitions¬
gegenständen von nicht mehr als 35 llZ Bruttogewicht haben
von den Vorschriften dieses Abschnitts nur die Znsatzvor-
schriften zu 88- 8 und 9 Gültigkeit.

III. Besondere Bestimmungen für den Wasterverkehr.
Zu 8- 21.

Die Zusatzvorschriften zu 88- 8, 9, 12 und 13 (Punkt s,),
15, 18 und 19 finden auch für den Wasserverkehr Anwendung.

Zu 8- 23.
Die mit Sprengstoffen re. beladenen Kühne sind vor

allen anderen Kähnen durch die Schleusen zu schaffen.
Ein gleichzeitiges Durchschleusen anderer Kähne mit den

mit Sprengstoffen beladenen ist unstatthaft.
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45.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Ergänzung der

Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 12. März 1877,
betreffend die Prüfung der Candidaten des Baufachs.

Oldenburg , 1894 März 14.

Zn Ergänzung der Bekanntmachung des Staastmini-

sterinms vom 12 . März 1877 , betreffend die Prüfung der

Candidaten des Baufachs (Z. 2 , Z. 4 Nr . 1) , wird mit Höch¬

ster Genehmigung hiedurch bestimmt , daß zur Zulassung zu

de » fraglichen Prüflingen auch die Reifezeugnisse der hie¬

sigen Oberrcalschule sowie die Reifezeugnisse der preußischen

Oberrealschnlen berechtigen.

Oldenburg , 1894 März 14.

Staatsministerium.

Departement - es Innern . Departement der Finanzen.

Jansen . Heumann.

Meyer.
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46 . Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg Nom 8. April
1894 , betreffend das Gehalts -Regulativ für den Civildienst.

46 .
Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg , betreffend das Gehalts-

Regulativ für den Civildienst.
Oldenburg , 1894 April 3.

2bir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und

Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc. rc .,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Großherzogthum Oldenburg , was folgt:

Artikel  1.

Für die Gehalte der im Civilstaatsdienstc angestelltcn

Beamten , mit Ausnahme der Beamten der Zoll - und

Steuer -Verwaltung des Hcrzogthnms Oldenburg und der

Eisenbahn -Verwaltung , kommen die Bestimmungen dieses
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Gesetzes und des beigefügtcn Gehalts -Regulativs zur An¬
wendung.

Artikel  2.

Inwieweit die im Gehalts - Regulativ vorgesehenen
Stellen dem jeweiligen Bedürfnisse entsprechend zu besetzen
sind , unterliegt dem Ermessen des Staatsministerinms , vor¬
behaltlich der in (Ziffer 3 und 4 ) der Anlage 0 . des Ge¬
setzes vom 4 . Juli 1853 declarirtcn Rechte des Landtags.

Artikel  3.

Die Kosten der unter I , 3 (statistisches Bureau ) , I , 4
(Archiv ) und I , 5 (Vertretung beim Bundcsrathc ) anf-
geführten Behörden und Stellen sind ans der Ccntralkasse
zu bestreiten . Im klebrigen sind sümmtliche für die unter I
aufgeführten Behörden erforderlichen Mittel der Landcs-
kasse des Herzogthums Oldenburg zu entnehmen ; dieser
sind indessen aus der Centxalkasfe jährlich 100 000 als
Beitrag zu den Kosten des Staatsministeriums zu er¬
statten.

Die Kosten der unter II anfgeführtcn Behörden sind
ans der Landcskassc des FürstenthnmS Lübeck , der unter III
anfgcführten Behörden ans der Landcskasse des Fürsten¬
thums Birkenfeld zu bestreiten.

Artikel 4.

Auf die Centralkassc sind zu übernehmen die Nnhc-
gehalte und Wartegclder:

1 . der Ministerialvorstände , sowie der Referenten und
Sekretaire des Staatsministerinms,

2 . der Vorstände , ordentlichen Mitglieder und Sekre¬
taire der Regierungen,
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3 . der Vorstände , Mitglieder und juristisch gebildeten
Hülfsbecimtcn des Landgerichts zu Oldenburg,

4 . der vom Großherzoge ernannten Mitglieder des
Landgerichts zu Lübeck,

5 . des ans Vorschlag Oldenburg ' s von der Königlich
Preußischen Staatsregicrung ernannten Mitglieds des Land¬
gerichts zu Saarbrücken,

6 . der Amtsrichter , Verwaltnngsbcamten (Amtshaupt-
mnnncr und Hülfsbeamtcn ) und Nmtsanwälte.

Die Ruhegehalte und Wartegelder der übrigen Be¬
amten sind aus derjenigen Kasse zu bestreiten , ans welcher
der betreffende Beamte vor seiner Pensionirung oder Dis-
positionsstcllung sein Gehalt bezog . Der Laudcskasfe des
Herzogthums Oldenburg ist indessen ans der Ccntralkassc
ein Drittel des Aufwands für die Subalternbcamten des
Staatsministerittins , einschließlich des Finanzbüreaus , zu
erstatten.

Artikel 5.

8 - 1.  Mit der Anstellung im Civilstaatsdienste ist
dem Angestellten , soweit nicht ein festes Gehalt für die
Stelle vorgeschriebe » ist , das im Gehalts -Regulativ be¬
stimmte Anfangsgehalt zu gewähren.

8 - 2 . Wird bei der Anstellung auf Grund des
Artikels 58 , 8- 2 b». des rcvidirten Civilstaatsdienergesetzes
vom 28 . März 1867 der Dienstzeit für die Berechnung
des Ruhegehalts eine Zeit hinzugerechnct , so kann das An-
fangSgehalt zu einem höheren Betrage bis zu dem für die
Stelle vorgesehenen Höchstbetrage festgesetzt werden , wobei
insbesondere die hinzugerechnete Zeit und das in einer
öffentlichen Dienststellung bisher bezogene Einkommen zu
berücksichtigen sind.

8 . 3 . Ausnahmsweise kann eine gleiche Erhöhung
auch in sonstigen Füllen erfolgen , sofern sic durch ei»
dringendes dienstliches Interesse geboten erscheint.

1 *



K. 1 . Bei der Versetzung eines Beamten in eine unter

einer andern Nummer des Regulativs aufgeführte Stelle

erhält er das Anfangsgehalt dieser Stelle . Indessen be¬

hält er das bisherige Gehalt , wenn dieses höher ist , als

das Anfangsgehalt der neuen Stelle.

Dasselbe gilt , wenn eine im Gehalts -Regulativ auf¬

geführte Stelle einem im Gendarmerie -Corps des Herzog¬

thums Oldenburg Angestellten verliehen wird.

Z. 2 . Wird einem bereits angestelltcn Beamten eine

Stelle übertragen , zu deren Uebernahme er nach Art . 44

Z. 1 des revidirtcn Civilstaatsdienergesetzes vom 28 . März

1867 nicht verpflichtet ist , so findet die Bestimmung des

Art . 5 , § . 2 sinngemäße Anwendung.

Artikel  7.

Z. 1 . Jeder eingestellte Beamte hat bei befriedigender

Dienstleistung und tadelfreiem Verhalten Aussicht auf regel¬

mäßiges Vorrücken bis zum Höchstbctrngc des für seine

Stelle festgesetzten Gehalts nach Maßgabe des beigcfügtcn

Gehalts -Regulativs . Einen Anspruch auf eine Zulage er¬

wirbt er erst mit deren Bewilligung.

In denjenigen Stellen , welche eine wissenschaftliche

oder eine dieser gleich zu achtende technische Ausbildung

erfordern (Art . 8 , ß . 1 des revidirten Civilstaatsdiener¬

gesetzes vom 28 . Mürz 1867 ) , wird eine Zulage nicht vor¬

der Ertheilung der unwiderruflichen Anstellung gewährt.

§ . 2 . Die erste Zulage nach der Anstellung kann in

kürzerer Frist bewilligt werden , wenn bei der Anstellung

auf Grund des Artikels 58 , § . 2d . des revidirten Civil-

staatsdicncrgesetzcs vom 28 . März 1867 der Dienstzeit für



die Berechnung deS Ruhegehalts eine Zeit hiuzugcrechuct
wird.

Z. 3 . Soweit das Gehalts -Regulativ für Gehalte

oder Fuuktiouszulageu ein Anfrücken nicht vorschrcibt , be¬

stimmt das Staatsmiuisterium den jeweiligen Betrag inner¬

halb der vorgesehenen Mindest - und Höchstbetrüge.

Artikel  8.

Wenn gegen das dienstliche oder außerdienstliche Ver¬

halten des Beamten eine erhebliche Ausstellung vvrliegt,

wird das Vvrrücken entweder ganz unterbleiben , oder eine

Zulage nur mit einem Teilbeträge , oder in längeren

Fristen erfolgen . Dem Beamten ist der Grund einer sol¬

chen Entschließung auf sein Ansuchen zn eröffnen.

Richterlichen Beamten kann die Zulage nach Ablauf

der gesetzlichen Frist nur mit Zustimmung des obersten

Landcsgcrichts vvrcnthaltcn werden.

Arikel  9.

Bei der Versetzung eines Beamten in eine unter einer

anderen Nummer des Gehalts -Regulativs anfgcfnhrte Stelle

erhält er die für die neue Stelle vorgesehenen Zulagen in

den für diese bestimmten Fristen . Sofern jedoch bei der

Versetzung eine Znlagefrist läuft , bleibt dieselbe für die

erste in der neuen Stelle zu verleihende Zulage maßgebend,

wenn sic früher ablüuft , als die Zulagefrist der neuen

Stelle , und das Anfangsgchalt der neuen Stelle weniger

betragt als das bisherige Gehalt des Beamten mit Hinzu¬

rechnung der nächsten Zulage in der bisherigen Stelle.

Artikel  10.

Die Zulagen werden vom ersten Tage desjenigen Ka¬

lender - Vierteljahrs an gewährt , welches auf den Tag des

Ablaufs der für sic bestimmten Frist folgt.
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Artikel 11.

Für die im Medizinal- und Vctcrinärwescn, im Fvrst-
dicnstc und bei der Gendarmerie der Fürstenthümer Lübeck
und Birkenfeld Angestellten, sowie für die Steueraufseher
im Fürstenthum Birkeufeld bestimmt das Staatsmiuisterinm,
ob und zu welchen Beträgen dieselben Transportkosten und
Diäten zu beziehen haben. Auch kann den Beamten an
Stelle der Transportkosten und Diäten eine feste Entschädi¬
gung gewährt werden.

Die im Civilstaatsdienergesetze fcstgestellten Sätze dür¬
fen dabei nicht überschritten werden.

Artikel 12.

Für Dienstwohnungen, welche nicht nach den Bestim¬
mungen des Gehalts-Regulativs unentgeltlich gewährt wer¬
den, geht die nach Maßgabe der nachstehenden nähern Be¬
stimmungen zu berechnende Miethc vom Gehalte ab.

Die Micthe beträgt für Familicn-Dicnstwohnungcn bei
einem Gehalte

bis zu 900 .//tl einschließlich
„ 1200 ,.

„ 1500 „
„ 1800 „
„ 2100  „

„ 2400 „ einschl. n. darüber 11"/»
unter Beschränkung des Maximums aus 600 Gehalts-
belräge, welche durch 50 nicht mehr theilbar sind, bleiben
bei der Berechnung der Micthe unberücksichtigt.

In Fällen, in welchen die cingcränmte Dienstwohnung
wesentlich unter den durchschnittlichen Ansprüchen der be¬
treffenden Beamtcn-Kategorien bleibt, kann vom Staats-
ministcrium eine billige Ermäßigung der nach Absatz2 zu
entrichtenden Miethc bestimmt werden.

6°/o des Gehalts,
7«/o

, 8 «/°

9»/o
10«/»
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Für eine nur der Person des Benmtcn gewährte
Dienstwohnung sind ohne Rücksicht auf dns Gehalt des
Inhabers jährlich 180 ^ zu berechnen.

Artikel 13.

Beim Inkrafttreten dieses Gesetzes verbleiben die im
Dienst stehenden Beamten in ihren Gehaltssätzen , soweit
nicht nach den nachstehenden Vorschriften eine Erhöhung
ihres Gehaltes eintritt.

Artikel 14.

Beamte , deren bisheriges Gehalt das nach diesem Ge¬
setze für die Stelle bestimmte Anfangsgehalt nicht erreicht,
erhalten das letztere vom 1 . Januar 1894 an.

Artikel  15.

Die erste Bewilligung einer Zulage nach dem Inkraft¬
treten dieses Gesetzes erfolgt , sobald seit der Verleihung des
bishrigen Gehalts oder der letzten Bewilligung einer Zu¬
lage ein Zeitraum abgclanfen ist , welcher der im Gehalts-
Regulativ vorgesehenen Znlagefrist mindestens gleichkommt,
vorbehültlich der Bestimmungen des Artikels 7 , tz. 1 , Ab¬
satz 2 und des Artikels 16 , Absatz 2.

Eine nach Artikel 14 eintretendc Erhöhung des Ge¬
halts wird als Bewilligung einer Zulage nicht angesehen;
jedoch kann in diesen Fällen die erste Zulage auf einen
geringer » Betrag , als im Gehalts -Regulative vorgesehen,
festgesetzt werden.

Artikel 16.

Für die im Dienst befindlichen Beamten , welche eine
der unter den folgenden laufenden Nummern im Gehalts-
Regulative aufgcführten Stellen bekleiden:
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.M 7, 68. 75 , 76, 77, 78, 87 , 88 , 89, 108, 110,

121. 122, 123, 125, 127, 128, 129 , 130, 131, 132,

133, 140, 146, 147 , 148 , 151 , 154 , 155 , 156, 180, 183,

184, 185, 195, , 196, 214, 215, 221 , 222, 223, 224,

230 , 234,

ist vom Staatsministerium mit dem Inkrafttreten dieses Ge¬

setzes das Gehalt ans einen nach dem Gehalts -Regulative
für die betreffende Stelle zulässigen Betrag besonders fest¬

zusetzen.

Zugleich ist für diese Beamten der Zeitpunkt zu be¬

stimmen , von welchem an die Znlagcfristcn zu berechne»
sind . Derselbe kann nicht in eine Zeit nach dem Inkraft¬
treten dieses Gesetzes verlegt werden.

Durch die Festsetzungen gemäß Abs . 1 und 2 können
die Gchaltsverhältnisse eines Beamten nicht ungünstiger
geregelt werden , als sic bei Anwendung der Artikel 14 und
15 sein würden.

Artikel  17.

Dieses Gesetz tritt vom 1 . Januar 1894 an in Wirk¬
samkeit.

Mit diesem Zeitpunkt trtcn das Gesetz vom 30 . Mai
1876 , betreffend Verkündigung eines Gehalts -Regulativs
für den staatlichen Schuldienst und daS Ban - , Bcrmessungs-
und Forstwesen des Grvßhcrzogthums mit dessen später»
Abänderungen , und daS Gesetz vom 9 . Januar 1879 , be¬

treffend Verkündigung eines neuen GehaltS -Regulativs für

den Civildienst des Großherzogthnms , außer Wirksamkeit.
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Urkundlich Unserer eigenhändigen NamcnS-Untcrschrift
und bcigcdrucktcn Großherzoglichen Jnsiegcls.

Gegeben auf dem Schlosse zn Oldenburg, den 3. April
1894.

(O. 8.) Peter.

Jansen.

Meyer.



Gehalts-
des dauernden Kedarfs an

des Großher

Ä '

Zahl
- der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Bctra  g
des

Gehalts.

i. 3

1. Großherzoglhum und
Herzogtum Oldenburg.

1. Staatsministerimn.

verantwortliche Mitglieder 10350

2. 11

(Departements -Vorstände)
Für besonder » Dienst-

answand . . . .
Vortragende Näthe . . .

2400
4000 — 7000

3. 4 Hnlfsarbeiter undSekretaire 1800 —4000

4. 1 Negistratnrvorstand . . 2000 — 4000



Wegulativ
Erhalten für den Civildienst
zogthums.

Zulage-
Fristen. Betrag. Bemerkungen.
Jahre.

3 500
2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs-

gchalt beträgt 400
2 200
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

B etra  g
des

GchaltS.

5. 3 Registratoren . . . . 1400 —3500

6. 1 Canzlist. 1400 —3500

7. 2 Expedienten. 1200 —2400
8. 3 Boten. 1200 — 1800

2. Fi »a»z-Büreau.

s.. Nauptkassen -Verivaltung.

9. 1 Hauptkassircr . . . . 4200 —5100
10. 1 Zahlmeister. 1800 —3000
11. 1 Gchnlfe und Expedient . 1200 —2400
12. 1 Kasscwächtcr . . . . 600 —900

6 . Buchhaltern und Neutrale.

13. 1 Buchhalterci -Vorstand . . 2000 —4000
14. 1 Kontroleur. 2000 —3900
15. 1 Buchhalter . . . . . 1400 —3500

16. 4 Buchhaltereigchülfcn . . 1200 —2400

o. Revision.

17. 1 Nevisions -Borstand . 2000 —4000
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Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.

Jahre.

2 200
3 200 Zulagefristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
3000 ^

2 200
3 200 Znlagefristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
3000

3 150
3 100 Einschließlich Kleidgeld.

2 200
2 150
3 150

2 200
2 200
2 200
3 200 Znlagefristen von 3 Jahren nach Er-

reichung eines Gehalts von 3000 ^
3 150

2 200
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Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichn nng
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

18. 8 Revisoren. 1400 — 3500

3. Statistisches Bureau.
19. 1 Vorstand . . . . . . 3000 — 5400
20. 1 Hnlfsarbeiter . . . . 1800 — 3000
21. 2 Revisoren. 1200 — 3000
22. 1 Hülfsrevisor. 1000 — 1600

4. Archiv.
23. 1 Archivar . . 3000 — 5400
24. 1 Registrator. 1400 - -3000
25. 1 Canzlist. 1200 — 2700

5. Vertretung beim Bundes-
rath.

26. 1 Bevollmächtigter beim Bnn-
dcsrath . 6000 — 7000

Für Dicnstanfwand bis 9000

Departement der Justiz.
6. Oberlandesgericht.

27. 1 Präsident. 8500
28. 5 Mitglieder. 6000 — 7000



211

Zul

Fristen.
Jahre.

rgc-

Betrag. Bemerkungen.

2 200
3 200 Zulagcfristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
3000

3 300
3 300
2 200
2 100

3 300
2 150
2 150

3 500 Die Zulagen mit der Beschränkung,
daß das Gehalt eines Mitgliedes
nicht über den Gehaltssatz eines
früher eingetretenen Mitgliedes er¬
höht werden kann.
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

29. 1 Gerichtsschreibcr . . . 1800 —3200

30. 1 Bote. 1000 —1500

7. Landgericht.

31. 1 Präsident. 7500
32. 1 Direktor. 7000
33. 9 Mitglieder. 2700 —6500
34. 1 Auditor oder Gerichtsassessor

als Gerichtsschreiber . 1800 —3100

35. 1 Gerichtsschreibcr . . . 1400 —3200

36. 1 Gerichtsschreibcr . . . 1400 —3200

37. 2 Boten. 1000 — 1500

8. Amtsgerichte.

38. 25 Amtsrichter. 2700 —6500



Z ».u
Fristen.
Jahre.

ige-
Bctrag. Bemerkungen.

2 200
3 200 Zulagcfristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
2200

3 100 Einschließlich Klcidgeld.
3 75 Zulagen von 75 nach Erreichung

eines Gehalts von 1200

2 300

2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs¬
gehalt betrügt 400

2 200
3 200 Znlagefristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
2200

2 200
3 200 Znlagefristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
2200

3 100 Einschließlich Kleidgeld.
3 75 Zulagen von 75 ^ nach Erreichung

eines Gehalts von 1200

2 300
2
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Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betr  a g
des

GehallS.
.///<

39. 22 Gerichtsschrciber . . . 1400 — 3200

40. 5 Gcrichtsschreibergchnlfcn . 1000 — 1600
41. 15 Gerichtsvollzieher . . . 1400 — 3000
42. 4 AmtsgcrichtSbotcn . . . 1200 — 1800

9 . Staatsanwaltschaft.

43. 1 Oberstaatsanwalt . . . 6000 — 7000
44. 2 Staatsanwälte . . . . 2700 — 6500

Fnnktiousznlagc je bis 400
45. 5 Amtsanwältc beiden Amts-

geeichten. 1800 —3100

46. 1 Registratur . . . . . 1400 — 3200

47. 1 Registratnrgchülfc . . . 1000 — 1600

10 . Gefängnißwese ».

Strafanstalten zu Vechta.
48. 1 Direktor. 3600 - 5000
49. 1 Inspektor. 2100 - 3300



2l6

Z "l
Friste».
Jahre.

rgc-
Betrag. Bemerkungen.

2 200
3 200 Znlagcfristcn von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
2200

2 100
2 150
3 100 Einschließlich Kleidgcld. — Wird dem

AmtSgcrichtsboten der Schließer-
dicnst übertragen, so erhält der¬
selbe freie Wohnung und Schließ-
gcbührcn.

3 500
2 300

2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs-
gchalt betragt 400

2 200
3 200 Znlagcfristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
2200

2 100

2 300 s Daneben freie Wohnung nnd Feue-
2 200 s rnng.
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

B ct r a g
des

Gehalts.

50. 1 Kassirer. 2000 —3000
51. 1 Hausarzt. 1000 —1500

52. 1 evangelischer Geistlicher . 2200 —3600

53. 1 katholischer Geistlicher . , 900 —2100

54. 1 Lehrer. 1600 —2400

55. 1 Lagermeister. 1400 —1800
56. 2 Obcraufseher . . . . 1400 — 1800

57. 28 Aufseher. 900 — 1400

58. 1 Oberanfschcrin . . . . 700 —1200
59. 1 Aufseherin. 600 —700
60. 2 Aufseherinnen . . . . 450 —600
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Z » u

Friste ».
Jahre.

rge-

Betrag. Bemerkungen.

2 200
Gewährt keinen Anspruch auf Pension.

Ist der Hausarzt zugleich Amtsarzt,
so kann das Gehalt 1200 ^ nicht
übersteigen.

3 300 Daneben freie Wohnung . Wenn der
evangelische Ortsgeistlichc die Stelle
bekleidet, bezieht derselbe das An-
fangsgchalt.

Für den gegenwärtigen Inhaber
bestimmt das Staatsministerium den
Zeitpunkt , an welchem das Regulativ
in Kraft tritt.

Wenn ein anderweitig besoldeter Geist¬
licher die Stelle bekleidet, bezieht
derselbe das Anfangsgehalt.

2 150 Daneben freie Wohnung und Feue¬
rung.

— — Daneben Dienstkleidung.
3 . 100 Daneben freie Wohnung mit Feuerung

und Dienstkleidung.
3 100 Daneben Dienstkleidung und für ihre
3 75 Person freie Wohnung in den Ge¬

bäuden der Anstalten.
Zulagen von 75 nach Errei¬

chung eines Gehalts von 1100

! Daneben freie Wohnung mit Feuerung
— — § in der Anstalt.
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezei  chn u n g
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

61. 1 Hausvater an der Er-
ziehungs- und Besse¬
rungsanstalt . . . .

d . Gefängnißanstalt zu Oldcn-
lmrg.

1600 —2300

62. 1 Jnspectvr. 2100 —3306

63. 1 erster Aufseher . . . . 1200 —1800

64. 5 Aufseher. 900 — 1400

65. 1 Aufseherin.

Departement der Kirchen
und Schulen.

11. Landesherrlicher Be¬
vollmächtigter zur Wahr¬
nehmung des MM8 circa

8NCI' N.

450 —600

66. 1 Landesherrlicher Bevoll¬
mächtigter zur Wahr¬
nehmung des snris oiroa
8N6ra,. 400 — 750
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Zuic

Fristen.
Jahre.

rge-

Betrag. Bemerkungen.

Daneben freie Wohnung und Fcue-

— —
rnng.

2 200 Daneben freie Wohnung und Feue¬
rung.

3 100 Daneben Dienstkleidung und für seine
Person freie Wohnung in der An¬
stalt.

3 100 Daneben Dienstkleidung und für ihre
3 75 Person , freie Wohnung in der An¬

stalt.
Zulagen von 75 nach Errei¬

chung eines Gehalts von 1100 ^
Daneben freie Wohnung in der An¬

stalt.

Fnnktionsznlage eines anderweitig be¬
soldeten Staats - oder Kirchen-
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rr ^
A

Zahl
der

Stellen.

Bezcich  n u n g
der

Stellen.

B e t r a g
deS

GehaltS.

67. 1

12 . Oberschulkollegium.
a. Lvangelitcheg Gberschul-

kollegium.
Vorstand. 400

68. 1 Mitglied. 4800 — 6500
69. 3 Mitglieder. 400

70. 1 Sekrctair und Revisor 750 — 1500

71. 1 Registrator und Cvpiist . 1200 — 2800
72. 1 Bote. 600 - 800

73.

1>. Kathottschcs Obcrschul-
kollegiiim.

Vorstand und Mitglieder 400

74. 1 Sekretair und Registrator 400 — 1100
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Zul

Fristen.
Jahre.

igc-

Betrag. Bemerkungen.

beamten . — Diese , sowie die Stelle

des Anwalts der geistlichen Güter
kann auch von einem richterlichen

Beamten wahrgenommcn werden.

Fnnktionsznlagc eines anderweitig bc-

Z SOO

soldetcn Staats - oder Kirchenbcam-
ten . Die Stelle kann auch von

einem richterlichen Beamten be¬
kleidet werden.

-- — FunktivnSzulage eines anderweitig bc-
soldetcn Staats - , Kirchen - oder

Schnlbeamtcn.
FunktivnSzulage eines anderweitig bc-

2 150

soldetcn Staats - oder Kirchcnbeam-
ten.

Daneben Kopialicn.
" Einschließlich Klcidgeld.

Fnnktionsznlage eines anderweitig be-

soldetcn Staats - , Kirchen - oder

Schnlbeamtcn.
Fnnktionsznlage eines anderweitig be-

soldetcn Staats - oder Kirchenbeamten.



Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezei  ch» n n g
der

Stelle ».

Betrag  '
des

Gehalts.

13. Gymnasien
(einschließlich derGy m -
nasicn in Eutin und

Birke  nfeld ).
75. 5 Direktoren. 5000 —6500
76. 45 wissenschaftliche Lehrer 2400 —4800

77. 6 wissenschaftliche Hnlfslchrcr 2000 —2400

78. 6 Elcmcntarlehrcr . . . . 1400 —3200
79. Für Nebcnlehrcr , einzelne

Unterrichtsfächer n. s. w.
u. beim Gymnasium in

Oldenburg bis . .
b>. beim Gymnasium in

2500

Jever bis . . . . 2600
6 . beim Gymnasium in

Vechta bis . . . .
6 . beim Gymnasium in

1500

Eutin bis . . . .
6 . beim Gymnasium in

2400

Birkenfeld bis . . 800
14. Schullehrer-Seminare.
a. Evangelisches Schullehrer-

Seminar in Oldenburg.
80. 1 Direktor. 4000 —6000



223

Z "ll

Fristen.
Jahre.

igc-

B et rag. Bemerkungen.

3 300
3 300 Die Halste dieser Lehrer kann neben

dem Gehalt eine feste pensionsmü-
ßigc Zulage von 900 beziehen.

2 200 Diese Stellen können bis zur Hälfte
aus besonderen Gründen mit wissen¬

schaftlichen Lehrern besetzt werden,
welche Gehalte wie zu Nr . 76 be¬

ziehen.
3 200

— —

— —

— —

— —

3 300
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c§

Zahl
der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

81. 1 erster Seminarlchrcr . . 2400 —5100
82. 4 ordentliche Scminarlchrer 2100 —3600
83. 1 Musiklchrcr. 2100 —3600
84. 2 Hülfslehrer. 1200 — 1800

85. Für Nebcnlchrer , einzelne
Unterrichtsfächer u. s. w.
bis. 1000

1>. Katholisches Schullehrer-
Seminar in Vechta.

86. 1 Direktor. 3800 —5000
87. 1 Seminarlchrcr . . . . 2100 —3600
88. 1 Scminarlehrer . . . . 2100 —3200
89. 1 Hülfslehrer. 1200 —2400
90. Für Ncbenlchrcr , einzelne

Unterrichtsfächer n. s. w.
bis. 800

15. Taubstummen-Anstalt
in Wildeshausen.

91. 1 Vorsteher. 2000 —3700
92. 3 Lehrer. 1000 —3000

16. Die öffentliche Bibliothek
in Oldenburg.

93. 2 Mitglieder der Biblivtheks-
Kommission . . . . —
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Zul

Fristen.

Jahre.

ige -

Betrag. Bemerkungen.

3 300
3 200
3 200
3 200 Eine dieser Stellen kann mit einem

ordentlichen Scminarlehrer besetzt
werden , welcher Gehalt bezieht , wie
Nr . 82 , jedoch im Höchstbetrage von
nicht mehr als 2800 ^

— —

3 300
3 200
3 200
3 200

3 200 Daneben freie Wohnung.
3 200

Nebenfnnktivn.



-A

Zahl
der

Stellen.

Bezeichn nng
der

Stellen

Betrag
des

Gehalts.

94. 1 Bibliothekar. 3000 —5400
95. 1 Registrator.

Departement des Innern.
17. Aemter.

1200 —2400

96. 12 Amtshanptmänner . . . 4000 —6500
97. 10 Hnlfsbeamte. 1800 —4000

98. 12 Amtsaktnarc. 1400 —3200

99. 8 Aktnargehülfen . . . . 1000 —1600
100. 12 AintSbotcn. 1200 —1800

101. 6 Aintsschlicßer . . . .

18. Polizei -Direktion.

800 —1000

102. 1 Direktor. —

103. 1 Expedient.

19. Medizinal- und Veteri-
nairwesen.

s.. Oollsgiurli msäioiini.

1000 —1400

101. 1 Vorstand. —

105. 4 Mitglieder. 400



227

Z »l

Friste ».
Jahre.

agc-

Vetrag. Bemerkungen.

3 300
3 150

2 300
2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs¬

gehalt betragt 400 ^
2 200
3 200 Znlagefristcn von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 2200 ^
2 100
3 100 Einschließlich Kleidgeld. — Wird dem

Amtsbvtcn der Schließerdicnst über¬
tragen , so erhalt derselbe freie Woh¬
nung und Schlicßgebnhren.

Einschließlich Kleidgeld. Daneben freie
Wohnung.

— — Ncbcnfnnktion eines besoldeten Staats-
dicncrs.

3 100

— — Nebcufunktivn eines besoldeten Staats¬
dieners.

Darunter ein Pharmazeut und ein
Thierarzt.
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Ä

Zahl
der

Stelle ».

Vczei ch» u »g
der

Stelle ».

Betr a g
des

GchnltS.

1). Angestellte Aerzte.
106. 1 Landphysikus »»d Land-

gcrichtsarzt . . . . 3000 —4000

107. 12 Amtsärzte. 500 —1200

o. Angestellte Thicrärrte.
108. 1 Oberthierarzt . . . . 1000 — 1800
109. 6 Amtsthierärztc bis . . . 600

ä. Irrcnheilanstatt Zu Wehnen.

110. 1 Direktor . . 3600 —5600

111. 1 Assistenzarzt. 1500 —2400
112. 1 Assistenzarzt. 900 — 1500
113. 1 evangelischer Geistlicher bis 450
114. 1 katholischer Geistlicher bis 200
115. 1 Lehrer. 300 —700
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Zul

Fristen.

Jahre.

rge-

Betrag. Bemerkungen.

— — Zugleich Referent des Staatsmini-
stcriumS in Medizinal - Angelegen¬
heiten und Mitglied des OollsAirrna
mscliorilri , ohne besondere Besol¬
dung . Ist der Landphysikns - zu¬
gleich leitender Arzt deS Petcr-
Friedrich -Lndwig -Hospitals , so kann
seine Besoldung anS der Staats¬
kasse nur bis zu 2500 ^ betra¬
gen.

Im Ganzen nicht über 10 000
Ohne Pensionsberechtigung.

3 250

Beziehen daneben Gebühren.
Ohne Pensionsberechtigung.

2 300 Daneben freie Wohnung und Feue¬
rung.

2 300 ! Daneben freie Wohnung und Vcr-
2 300 s pflegung.

^Nebcnfunktion.
Bei nicht freier Wohnung und Ver¬

pflegung gehen 500 hinzu.

3



Laufende
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Laufende

Nr.
Zahl
der

Stellen.

Bezeichn ung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.
FL

116. 1 Verwalter. 1500—2800

117. 1 NechmmgSführer. . . 1400—2500
118. 1 Ockonvm. 500—1400

119. 2 Oberanfschcr . . . . 600—1200
120. 1 Oberaufsehcrin. . . .

20. Bauwesen.
-1.. Bau-Direktion.

500—900

121. 1 Vorstand. 4000—6500
122. 2 Mitglieder. 4000—6300
123. 2 Hnlfsarbcitcr . . . . 2000—3500
124. 1 Banaufsehcr. 1200—2500
125. 2 Registratoren' und Revi¬

soren . . . . - - 1400—3200

126. 1 Negistratnrgehülfc. . .

1. Bezirks-Baulicamte.

1000—1800

127. 10 Bezirksbaumeistcr. . .
darunter2 für den Hoch¬
bau, 8 für den Wcg-
und Wasserbau.

3500—5400

128. 11 Chanssecaufscher. . . 1200—2500
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Zul

Fristen.
Jahre.

rgc-

Betrag. Bemerkungen.

3 200 Daneben freie Wohnung und Feue¬
rung.

2 150
— — Daneben freie Wohnung mit Garten

und Feuerung.
3 100 2 Daneben freie Wohnung und Ber-

f pflegung.

2 300
2 300
2 300
2 150

2 200
3 200 Znlagcfristcn von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
2200

2 100

3 300 Nach eingctrctencr Vacanz fällt eine
Stelle fort.

Nach Fortfall einer Stelle erhöht sich
das Maximum auf 5700 ^

2 100
-



Zahl
der

Stellen.

Bezeichn nng
der

Stellen

Betrag
des

Gehalts.

129. 1

21. Kanalban-Verwaltung.
Banbcamtcr. 3000 — 5400

130. 3 Kanalanfscher . . . . 1200 —2900

131. 1

22. Schifffnhrtswesen.
g.. Navigationsschule i» Elstieth.

Direktor. 3.900 — 5400

132. 3 wissenschaftliche Lehrer 2400 — 4500

133. 1 sccm an insch gebt ld eter L eh rer 2400 — 4000

134. 1

d . Seeamt.

Vorsitzender. 600

135. 1
v. SchifffahrtsbeanNe.

Wasserschout zu Brake . 1000 — 1500

136. 1 Hafenmeister zu Brake . 700 — 1200

137. 1 Hafenmeister zu Elsfleth. 300 —500

138. 1 Hafenmeister Varel . . 600 - 1200

139. 1 Hafenmeister zu Nordenham 2000 — 3000

140. 1
23. Gewerbe-Inspektion.

Gewerbe -Inspektor . . . 3500 — 5400
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Zul

Fristen.
Jahre.

age-

Bctrag. Bemerkungen.

3 300 Gleichzeitig mit dem Gehalt zu Nr . 127
erhöht sich das Maximum auf
5700 ^

2 100

' 3 300
3 300 Soweit die Stellen nicht mit wissen¬

schaftlichen Lehrern besetzt sind , be¬
trägt das Höchstgehalt 4000 ^
mit Zulagen von 200 in 3jäh-
rigen Fristen.

3 200

— — Funktionszulage eines anderweitig be¬
soldeten Staatsdieners.

— —

/ Daneben Gebühren.

— — ^ Ohne Pensionsberechtigung.

3 300 Gleichzeitig mit dem Gehalt zu Nr . 127
erhöht sich das Maximum auf
5700 ^



Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betr  a g
des

Gehalts.

141. 1

24. Landwirthschafts- und
Ackerbauschule in Varel.

Direktor . . . . . 4500 —5700

142. 3 wissenschaftliche Lehrer 2400 - 4500

143. 2 wissenschaftliche Lehrer . 2100 —3900

144. 1 seminaristisch gebildeter

145. 1
Lehrer.

seminaristisch gebildeter

1800 - 3000

146. 1

Hülfslehrer . . . .

Departement der Finanzen.
25. Forstwesen.

a . beim Staatsmirttstermm.

Forstbeamter . . . .

900 - 1200

5400 — 6300

147. 4
1 . Benrksbeamte.

Oberförster. 3600 —5200

148. 8 Revierförster. 1800 — 3500

149. 1 Förster. 1200 —2400

150. Für Holzwärtcr zusammen 10000

151. 1

26. Kataster- und Ver-
messungswesen.

s.. Kataster - und Vermestungs-
Büreau.

Vorstand. 4800 — 6000
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Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.

Jahre.

3 300
3 300
3 200

2 150

3 150

2 300

2 300
300 An Stelle der Revicrförster können

auch Förster angcstellt werden.
2 100

Das Gehalt jedes Einzelnen darf
400 nicht übersteigen. Daneben
Kleidgeld.

2 300
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Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichn  nng
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

152. 1 Hülfsbeamter und Sekretair 2400 — 4800

153. 1 Revisor. 1200 — 3000

K. Vezirksbcamte.
154. 14 Fortschreibungsbcamte . . 2400 —4800

27. Landesökonomiewesen
nnd Domainen -Jnspektion.

155. 1 Landesökvnomie -Kommissair
und Domainen -Jnspektvr 4000 — 6500

156. 1 Gehülfe desselben . . . 2400 — 4800

28 . Hebungswesen.
157. 18 Amtseinnehmer . . . . 1800 — 3400

158. Für Hebung der Sporteln
im Gebiet der Stadt

Oldenburg bis . . . 1800

ll . Mrstenthmn Lübeck.
1. Regierung.

159. 1 Vorstand. 8300
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Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.

Jahre.

3 300
2 150

3 300

2 300
3 300

2 200 Können neben den Gehalten Funk-
3 200 tionszulageu beziehen im Einzel¬

betrage bis 1500 Der Ge-
sammtaufwand für Fnnktionszulagen
soll die Summe von 16 500 ^
nicht übersteigen.

Zulagefristen von 3 Jahren nach
Erreichung eines Gehalts von

— —

2400
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

160. 3 ordentliche Mitglieder . . 4000 —6500

161. 1 Hülfsarbeiter und Sekrctair 1800 —4000

162. 1 Forstbcamter . . . . 5400 —6300

163. 1 geistliches Mitglied . . 750 —1500
164. 2 Mitglieder für die Schul-

angclegcnhcitcn . . . 300 —400

165. 4 Registratoren , Revisoren
und Aktuare . . . . 1400 —3200

166. 1 Expedient (zugleich Hnlfs-
aktnar und Hülfsrevisor) 1000 —1600

167. 1 Bote. 1000 —1500
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Zul

Fristen.
Jahre.

age-

Betrag. Bemerkungen.

2 300 Im Fall eintretender Vacanz wird eine
Stelle nicht besetzt. Dagegen kann
ein zweiter Hülfsbeamter angestellt
werden mit einem Gehalt van
1800 —3000 und mit Alters¬

zulagen wie zu Nr . 161.
2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs¬

gehalt beträgt 400
2 300 So lange der Forstbeamte zugleich

als Mitglied der Großherzogliehen
Güter -Administration fungirt , wird
das Gehellt zu ^ aus der Landes¬
kasse, zu b/g ans der Großherzog-
liehen Gütercentralkasse gezahlt.

— — Funktionszulage eines anderweitig be¬
soldeten Schnlbcamten . Die Be¬
willigung bleibt dem Staatsmini¬
sterium überlassen.

2 200
3 200 Zulagefristen von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 2200 ^

2 100
3 100 Einschließlich Kleidgeld.
3 75 Zulagen von 75 nach Erreichung

eines Gehalts von 1200
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

168. 4

2. Landgericht, gemeinschaft¬
lich mit der Freien und

Hansestadt Lübeck.

3. Amtsgerichte.
Amtsrichter. 2700 —6500

169. 1 Amtsanwalt. 1800 - 3100

170. 3 Gcrichtsschrcibcr . . . 1400 —3200

171. 2 Gerichtsschrcibergchülfen . 1000 —1600
172. 3 Gerichtsvollzieher . . . 1400 —3000
173. 3 Amtsgerichtsbotcn . . . 1000 —1500

174. 1 Gefangcnwärtcr . . . 1000 — 1500

175. 1 Gcfangenwärtergehülfe 650 —900

4. Gymnasium
siehe oben unter I , 13,

Nr . 75 —79.
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Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.

Jahre.

Die Dienststellen und Gehalte sind
im Vertrage mit der Stadt Lübeck
nnrmirt.

2 300
2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs-

geheilt beträgt 400
2 200
3 200 Znlagefristcn von 3 Jahren nach Er-

reichnng eines Gehalts von 2200
2 100
2 , 150
3 100 Einschließlich Kleidgcld. — Wird dem
3 75 Amtsgerichtsbotcn der Gefangenwär-

tcrdicnst übertragen , so erhält der¬
selbe freie Wohnung.

Zulagen von 75 nach Er¬
reichung eines GehaltS von 1200 ^

3 100 Einschließlich Kleidgcld. Daneben freie
3 75 Wohnung.

Zulagen von 75 ^ nach Er¬
reichung eines Gehalts von 1200
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bczei ch nung
der

Stellen.

Betrag
des

GchaltS.

5. Gendarmerie.
176. 1 Wachtmeister . 1500 —2400
177. 11 Gendarmen. 1100 — 1700

6. Medizinal- und Veteri-
nairwesen.

178. 1 Physikus. 800 —1200
179. 1 Landcsthierarzt . . . . 300 - 800

7. Bauwesen.
180. 2 Beamte für den Huchbatt,

den Weg- und Wasser¬
bau und zugleich für
das Katasterwcscn . . 3500 —5400

181. 1 Chanssceanfseher . . . 1200 —2500
182. Für Wcgcwürter zusammen 8700



Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.
Jahre. -

2
3

150
100 ^Einschließlich MontirungSgclder.

Für besonders thenre Stationen
nicht pensiousmästigc Ortszulage znm
Gcsammtbetragc Non 200 sür
jeden einzelnen Gendarmen nicht über
100

3 300 Beide Beamte können Functionszulagcn
von zusammen bis 500 ^ erhalten,
jedoch nur insoweit , als der Dienst
eines Beamten sich nicht auf einen
der drei Geschäftszweige beschrankt
(siche auch Nr . 188 ).

Gleichzeitig mit dem Gehalt zu
Nr . 127 erhöht sich das Maximum
auf 5700 ^

2 100
Das Gehalt jedes Einzelnen darf 800 ^ .

nicht übersteigen.



Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

183.
184.

2
3

8. Forstwesen.
Oberförster.
Rcvicrförstcr . . . .

3600 — 5200
1800 — 3500

185. 7 Förster (Forstwarter ) . . 1300 — 2200

186.

187.

1 nicht als Revicrbcamter
fnngircndcr Forstwarter

Für Holzwärter zusammen
bis.

800 - 1200

2000

188. 1

9. Kataster- und Ver¬
messungswesen.

Katastcrbeamtcr . . . 3000 — 4800

189. 1 Katastcrassistcnt . . . 1400 — 3200
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Z " l

Fristen.
Jahre.

agc-

Betrag. Bemerkungen.

2 300
2 300 An Stelle der Rcvierförster können

auch Förster angcstellt werden.
2 100
.4 100 Zulagefristen von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 1700 ^

So lange ein 7. Förster (Forstwärtcr)
nicht «»gestellt wird , erhöht sich der¬
ber Gesammtanfwand für Holzwärtcr
bis 3000 ^ Jeder einzelne Holz-
Wärter kann höchstens 360 ein¬
schließlich etwaiger Nebencinnahme»,
erhalten.

3 300 Dieser Gehaltssatz kommt nur dann zur
Anwendung , wenn der Dienst des
Beamten sich wesentlich ans das Ka¬
tasterwesen beschränkt und die Ge¬
schäfte des Hochbans mit denjenigen
des Weg- und Wasserbaus combinirt
werden (siehe Nr . 180).

2 200
3 200 Zulagefristcn von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 2200
4
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Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichn ung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

190. 1

10 . Kassen - und Hebungs¬
wesen.

Kassircr. 2400 — 4000
191. 2 Amtseinnchmer . . . . 1800 — 3400

192. 1

m. Fürstenthum Bir¬
kenfeld.

1. Regierung.

Vorstand. 7600

193. 1 ordentliches Mitglied . . 4000 — 6500
194. 1 Hülfsbcamter . . . . 1800 —4000

195. 1 Forstbeamter . . . . 5400 — 6300
196. 1 Kataster - und Vermcssnngs-

197. 1

beamter.

ärztliches Mitglied (Phy-

3500 — 5000

sikns) . . 800 — 1200
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Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.

Jahre.

2 200
2 200 Können neben den Gehalten Funktions-
3 200 zulagen beziehen im Einzelbctragc

bis 600 Der Gesammtaufwand
für Funktionsznlagcn soll die Summe
von 1000 nicht übersteigen.

Zulagefristen von 3 Jahren nach
Erreichung eines Gehalts von 2400

Daneben unentgeltliche Benutzung der
Dienstwohnung im Regierungsgebände
und der damit verbundenen Garten-

und Wiesenlündereien.
2 300
2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs-

gchalt beträgt 400 ^ Hat zugleich
die Geschäfte des Amtsanwalts wahr¬
zunehmen . -

2 300

3 300 Ist zugleich Vorstand des Kataster-
büreaus.

— —
'

4 *
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betr  a g
des

Gehalts.

198. 1 Registratur . . . . . 1400 —3200

199. 1 Revisor. 1400 —3200

200. 1 Registraturgehülfe . . . 1000 — 1600
201. 1 Expedient. 1500 —2000
202. 1 Expedient. 1000 —1560
203. 1 Bote.

2. Landgericht, gemein¬
schaftlich mit Preußen.

3. Amtsgerichte.

1000 —1500

204. 4 Amtsrichter. 2700 —6500
205. 1 Amtsanwalt. —
206. 4 Gcrichtsschrcibcr . . . 1400 —3200

207. 2 Gerichtsschreibergehnlfen . 1000 — 1600
208. 4 Gerichtsvollzieher . . .
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Z " l

Fristen.
Jahre.

rgc-

Betrag. Bemerkungen.

2 200
3 200 Znlagcfristen von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 2200
2 200
3 200 Znlagcfristen Vvn 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 2200 ^/öi
2 100
3 100
3 100
3 100 Einschließlich Kleidgeld.
3 75 Zulagen von 75 .A. nach Erreichung

eines Gehalts von 1200 ^/öi

Die Stellen und Gehalte bestimmt
vertragsmäßig Preußen.

2 300
— — Siche bei der Regierung III , 1, Nr . 194.
2 200
3 200 Znlagcfristen Vvn 3 Jahren »ach Er¬

reichung eines Gehalts von 2206 .//öl
2 100

Beziehen die gesetzlichen Gebühren ganz
oder thcilweise, von welchen ein reines
Einkommen vvn jährlich 1400
gewährleistet wird.



Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichn n ng
der

Stellen.

Bctr  a g
des

Gehalts.

209. 3 Amtsgerichtsbotcn . . . 1000 — 1500

4. Gefangenwiirter.
210. 1 Gefangenwärter bei der

Regierung und dem
Amtsgerichte Birkcnfeld 1000 —1500

5.Schulwesen, Kouststoriunr,
Kommission für die katholi-
schenKirchenangelegenheiten.

211. 1 evangelischer Geistlicher . 400 — 1000
212. 1 katholischer Geistlicher . . 400 - 800
213. 1 Schulbeamter . . . . 400 - 800

6. Gymnasium
siehe oben unter I , 13,

Nr . 75 — 79.

7. Bürgermeistereien.
214. 5 Bürgermeister . . . . 2000 — 3600
215. 5 Bürgermeistereiboten . . 1200 — 1800
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Zulage-

Friste ». Betrag. Bemcrkuiige » .
Jahre.

3 100 Einschließlich Kleidgeld . — Wird dem
3 75 Amtsgcrichtsboten der Gefangenwar-

terdienst übertragen , so erhält der¬
selbe freie Wohnung.

Zulagen von 75 nach Er¬
reichung eines Gehalts von 1200

3 100 Einschließlich Kleidgeld . Daneben freie
3 75 Wohnung.

Zulagen von 75 nach Er¬
reichung eines Gehalts von 1200 ^ 5.

— —

Fnnktionsznlage eines anderweitig be-
svldcten Schulbeamtcn.

2 200
3 100 Einschließlich Kleidgeld.



lÄ

Zahl
der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

8. Gendarmerie.

216. 1 Wachtmeister . . . . 1500 —2400

217. 10 Gendarmen. 1100 —1700

9. Medizinal- und Veteri-
nairwesen.

218. 1 Physilus.
—

219. 1 Distriktsarzt bis . . . 400

220. 1 Landesthierarzt. . . . 700 — 1100

10. Bauwesen.
221. 1 Bauanfschcr. 1200 —2500

222. 5 Straßcnwärter . . . . 900 —1300

11. Forstwesen.
223. 2 Oberförster. 3600 —5200
224. 1 Reöierförster . . . . 1800 —3500
225. 11 Förster. 1200 —2400
226. 5 Fvrstwärter. 1000 —1500
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Zul

Fristen.
Jahre.

age-

Betrag. Bemerkungen.

2 150 ! Einschließlich Montirungs - und Omar-
3 100 ^ tier -Gelder.

Für die Stationen Oberstein und
Idar eine besondere, nicht pensions¬
mäßige Ortszulage je bis 100

— —
Siehe bei der Regierung III , 1, Nr . 197.

2 100 Derselbe hat in Kirchen- und Gemeinde-
Bausachen , welche ihm von der Re¬
gierung übertragen werden , außer
den Transportkosten und Diäten keine
besondere Vergütung zu beziehen.

So lange im Fürstenthum Birken¬
feld ein höherer Baubeamter nicht
angestellt ist, erhält der Bauausseher
eine nicht Pensionsfähige Dienstzulage
bis zu jährlich 600 ^

3 100 Einschließlich Dienstkleidung.

2 300
2 300
2 100
2 100

5

*̂
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Zahl
der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

227.

228. 1

Für Forstgehülfen zusam¬
men bis.

12. Kataster- und Ver¬
messungswesen.

Vorstand des Kataster-

6000

229. 1
büreaus.

Katasterbüreau -Assistent . 1500 —2500
230. 4 Fortschreibungsbeamte 2400 —4800
231. 1 Katasterschreiber . . . 1200 —2000

232. 1

13. Kassen- und HeLungs-
wesen.

Kassirer. 2400 —4000
233. 2 AmtScinnehmer . . . . 1800 —3400

234. 1

14.Verwaltung derindirekten
Steuern.

Steuereinnehmer . . . 1800 —3000
235. 1 Steueramts -Assistent . . 1500 —2100
236. 1 Stcuerreceptor . . . . 600 —1200
237. 2 Steueraufseher . . . . 1100 —1550
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Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.
Jahre.

Jeder Einzelne kann höchstens 1000
einschließlich etwaiger Nebeneinnah-
mcn, erhalten.

Siehe bei der Regierung III , 1, Nr . 196.
3 300
3 300
3 100

2 200
2 200 Können neben den Gehalten Funktions-
3 200 znlagen beziehen im Einzelbetrage bis

1500 ^ Der Gesammtaufwand für
Funktionszulagen soll 2500 ^ nicht
übersteigen.

Zulagefristen von 3 Jahren nach
Erreichung eines Gehalts von 2400 ^ 5.

2 150
2 100

3 75
I Daneben Kleidgeld.
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Bmid . (Ausgegeben den 19. April 1894.) 26 . Stück.

Bekanntmachung dcS StaatsministerinmS vom 20 . März
1894 , betreffend Erweiterung der Befugnisse des Großhcr-
zoglichen Steueramts Delmenhorst.
Gesetz für das Hcrzogthum Oldenburg Vvm 4. April 1894,
betreffend Grcnzvcräuderung zwischen den Gemeinden Holle
und Altenhuntorf.
Gesetz für das Hcrzogthum Oldenburg vom 6. April 1894,
betreffend Abänderung des Artikels 12 H.. des Gesetzes- vom
19 . März 1883 , betreffend die Organisation der Eisenbahn-
Verwaltung.
Gesetz für das Hcrzogthum Oldenburg Vvm 6. April 1894,
betreffend Abänderung der nach dem Gesetze vom 30 . De-
cembcr 1890 erlassenen Bestimmungen zum Artikel 12 8.
des Gesetzes- Vvm 19 . März 1883 , betreffend die Organisation
der Eisenbahn -Verwaltung , sowie der Artikel 13 und 14
des letztgenannten Gesetzes.
Gesetz für das Herzvgthnm Oldenburg vom 7. April 1894,
betreffend die Aufnahme einer Anleihe.

uhung des Staatsministeriums , betreffend Erweiterung der
giisse des Großherzoglichen Steueramts Delmenhorst.
Oldenburg , 1894 Mürz 20.

Inhalt:

^ 47.

Es wird hierdurch bekannt gemacht , daß mit Höchster
Genehmigung dem Großherzoglichen Stencramte Delmen-
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Horst die Bcfugnisz zur Erledigung von BegleitscheinenI
über die unter Wagenverschlnß abgclasfcnen Waaren, sowie
zur unbeschränkten Erledigung von Begleitzettcln beigclcgt ist.

Oldenburg, 1894 März 20.
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.
Henmann.

Drost. ^

-M. 48.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg, betreffend Grenzveründernng

zwischen den Gemeinden Holle und Altenhnntorf.
Oldenburg, 1894 April 4.

Wir McollUtS Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenseld, Herr von Jever und Kniphausen re. re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Artikel  1.

Die Grenze zwischen den Gemeinden Holle und Alten¬
hnntorf wird durch die Mitte des Huntcbettcs gebildet.

Artikel  2.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes etwa erforder¬
lichen Bestimmungen werden im Verwaltungswege getroffen.

Artikel  3.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Mai 1894 in Kraft.
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Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedrnckten Großhcrzoglichen Jusiegels.

Gegeben ans dem Schlosse zu Oldenburg, den 4. April
1894.

(U. 8.) Peter.

Jansen.

Drost.

M 49.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend Abänderung des

Artikels 12 rV. des Gesetzes vom 19. März 1883, betreffend die
Organisation der Eisenbahn -Verwaltung.

Oldenburg , 1894 April 6.

Ä ^ir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen re. re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Artikel  1.

Au die Stelle des Artikels 12 des Gesetzes vom
19. März 1883, betreffend die Organisation der Eisenbahn-
Verwaltung, treten folgende Bestimmungen:
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Ober

Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichn  u ng
der

Stellen

Betrag
des

Gehalts.

1. 1 Eisenbahn -Dircctvr . . 6500 —8500

2. 4 Mitglieder der Directivn je 4000 —6300

3. 10 Obcrbcamten lHnlfsarbciter
der Directivn , Bezirks-
inspcctvren, Bla schinen-
inspectareu) je . . . 3000 —5400

4. 1 Eiscnbah» - Vermcssnngs-
Jnspcctvr. 2400 —4800



becnnte.

Zul
Friste».
Jahre.

age-
Bctrcig. Bemerkungen.

3 500
2 300

3 300 Das Höchstgehalt der Oberbeamten er¬
höht sich ans 5700 von dem
Zeitpunkt an, mit welchem solche Er¬
höhung für die Bczirksbaumeister
des Weg- , Wasser- und Hochbaus
nach Maßgabe des Gesetzes für das
Großherzogthum, betreffend das Ge¬
halts-Regulativ für den Civildicnst,
eintritt.

3 300
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Artikel 2.

Die Bestimmungen der Artikel2, 5—10, 12—15 des
Gesetzes für das Großherzogthum vom 3. April 1894, be¬
treffend das Gehalts-Regulativ für deu Civildieust, finden
auch auf die im Artikel 1 aufgeführten Beamten Anwen¬
dung.

Artikel 3.

Der Artikel 16 des im Artikel2 gedachten Gesetzes
gilt auch für die im Artikel1 unter Nr. 2 und 3 aufgeführten
Beamten.

Artikel 4.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1894 in Wirk¬
samkeit.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großhcrzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 6. April
1894.

(U. 8.) Peter.

Jansen.

Drost.
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Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend Abänderung der nach

dem Gesetze vom 30. December 1890 erlassenen Bestimmungen
zum Artikel 12 L . des Gesetzes vom 19. März 1883 , betreffend
die Organisation der Eisenbahn -Verwaltung , sowie der Artikel 13
und 14 des letztgenannten Gesetzes.

Oldenburg , 1894 April 6.

26 ir Rico laus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen re. re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Hcrzvgthum Oldenburg was folgt:

Artikel 1.

Die nach dem Gesetze vom 30. December 1890 er¬
lassenen Bestimmungen, 8 a bis m, zum Artikel 12 des
Gesetzes vom 19. März 1883, betreffend die Organisation
der Eisenbahn-Verwaltung, werden hierdurch aufgehoben
und durch folgende Bestimmungen ersetzt:



» . Sonstige

Zahl Bezcich nung Betrag
des

Gehalts.
Intr. der

Stellen.
der

Stellen.

1 Hanptkassirer . . . . 2500—4200
d 4 2 Verkehrs- und 2 Be-

tricbs-Kontrollenre. . 2500- 3500

0 70 Rechnungs- , Registratur-
und Kanzlei-Beamte(ein-
schließlich des Haupt-
kassen-Kontrollcurs,
eines Hülfskassirers und
der Material-Verwalter)
und zwar:

9 Stellen . . . . 2500—3500

28 Stellen . . . . 2000 —3300

33 Stellen . . . . 1400—2700
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Beamte.

Zul

Friste».
Jahre.

age-

Betrag. Bemerkungen.

2 200

2 200
3 200 Zntagcfristen von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 3000^

2 200
3 200 Zulagefristen von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 3000 ^
2 200
3 200 Zulagefriste» von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 2400 ^
2 150
3 150 Zulagcfristen von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 2000 ^
Einem Hülfskassirer kann eine

Funktionszulage von 300 ^ ge¬
währt werden.
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illitr.
Z " hl

der
Stelle ».

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

ä 11 TechnischeSnbalternbccnntc
(einschließlich eines Ma¬
terial - Aufsehers , eines
Telegraphen - Revisors,
eines Plankammer -Ver-
walters und eines Litho¬
graphen) und zwar:

2 Stellen . . . . 1800 —3300

9 Stellen . . . . 1400 —2700

6 7 Werkmeister und zwar:
3 Stellen . . . .
4 Stellen . . . .

1800 —3000
1800 —2800

6 5 Werkstätten - Vormänner
und 1 Magazinaufseher 1000 —1600

26 Bahnmeister (einschließlich
eines Telegraphen -Auf-
sehers und eines Signal¬
aufsehers) . . . . . 1400 —2500



267

Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.

Jahre.

2 20«
3 200 Zulagefristen von 3 Jahren nach Er-

reichung eines Gehalts von 2200

2 150
3 150 Zulagefristen von 3 Jahren nach Er-

reichung eines Gehalts von 2000 ^
Dem Lithographen kann für seine

Arbeiten beim Kataster -Bürean aus
den Mitteln des letzteren eine Re¬
muneration gewährt werden.

3 150

3 150

3 100

3 150
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Intr.
Zahl

der
Stellen.

Bezeich  nnng
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

1a

27

11

4 Bürcaudiencr, 2 Billct-
drucker, 8 Lademeister,
6 Rangirmeistcr, 2 Heiz-
hausaufseher,

3 Wagenmeistcr und2 Ma¬
schinenwärter. . . . 1000 —1600

5 Portiers, 2 Krahnwärtcr,
3 Nachtwächter und 1
Bclenchtungsaufseher. 800 —1000

92 Stationsbeamte(einschließ¬
lich Telegraphisten) und
zwar:

15Stations - und Gütcr-
vorstehcrI. Kl. . . . 2100—3200

22 StationsvorsteherII .Kl
15 Stations- und Halte-
stellcn-Aufsehcr . . .

34 StationS-Assistcntcn.
6 Telegraphisten . .

1500—2500

1000—1800
1400—2000
1200—2000
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Zulage-

Fristen.
Jahre.

Betrag. Bemerkungen.

3 100

- — Zulagen nach Ermessen des Staats-
ministcrinms.

2
3

200
200 Zulagefristen von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines GehaltS von 2500 ^

2 150

2 100
2 100
2 100

Dem Stationsverwalter in Olden¬

burg kann eine Fnnktivnszulage von
300 ^ gewährt werden.



lütm.
Zahl

dcr

Stellen.

Bezei  chn n n g
dcr

Stellen.

Betrag
deS

GchaltS.

Ir 15 Stations - Einnehmer und
Güterabfertigungs -Assi-
stenten. 1400 - 2500

1 60 Lokomotivführer . . . 1200 - 1900

15 Lokomotivführer - Gehülfen 1000 — 1350

171 93 Zngbeglcitnngsbeamte und
zwar:

14 Zugführer . . . .

27 Packmeister . . .

42 Schaffner . . . .

10 Bremser . . . .

1500 — 1650

1350 - 1500

900 — 1350

800 — 1200

17 50 Weichenwärter (cinschl. dcr
expcdirenden und Halte¬
punkt -Wärter ) und zwar:

40 Stellen . . . .

10 Stellen . . . .

1000 — 1500

800 — 1200

0 10 Brückenwärtcr . . . . 800 — 1200
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Zulage-

Fristen.
Jahre.

Betrag. Bemerkungen.

2
3

150
150 Zulagcfristen von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 2000

3 150

Einem Stativns - Kasscnbeamten
in Oldenburg und einem in Nen-
schanz kann eine Zulage von je
300 ^ gewährt werden.

3 75

3 100
3 100
3 100
3 75

3 100
3 75

3 75
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Artikel  2.

Die Bestimmungen der Artikel2, 5—10, 12, 13, 14
und 15 des Gesetzes für das Großherzogthum vom 3. April
1894, bctr. das GchaltSregulativ für den Eivildienst, fin¬
den, soweit zutreffend, hier gleichmäßige Anwendung.

Artikel  3.

Der Artikel 13 des Gesetzes vom 19. März 1883,
betr. die Organisation der Eisenbahn-Verwaltung, ist dahin
abznändern, daß in die 3. Zeile statt „med8 s—ur" zu
setzen ist „meid8 f—o."

Artikel  4.

Der Artikel 14 des vorstehend im Artikel3 angezo
gencn Gesetzes ist zu streichen.

Artikel  5.

Dieses Gesetz kommt vom 1. Januar 1894 an zur
Anwendung.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedrncktcn Großherzoglichen Jnsiegcls.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 6. April
1894.

i'U, 8 .) Peter.

Jansen.

D rost.
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^ 51.
Gesetz für das Herzaglhmn Oldenburg , betreffend die Aufnahme einer

Anleihe.
Oldenburg , 1894 April 7.

Wir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Artikel 1.

Die Staatsrcgierung wird ermächtigt, die zur Bestrei¬
tung der Kosten

1. der Korrektion der unteren Hunte zum Restbeträge
von 603 536 28

2. der Neubauten bei den Staatskanälcn zum Betrage
von 420 500

3. des weiteren Ausbaues des Oldenburgischen Eisen¬
bahnnetzes durch Bahnen untergeordneter Bedeu¬
tung, sowie der Ausführung von Ergänzungen, Er¬
weiterungen und Verbesserungen der Bahnanlagen
gemäß dem Voranschläge des Eisenbahn-Baufonds
für 1894/96 zum Betrage von 8 959 762 ^

erforderlichen Geldmittel im Wege des Kredits flüssig zu
machen und zu diesem Zwecke in dem Nominalbeträge, wie
er zur Herbeischaffnug dieser Summe erforderlich sein wird,
eine Anleihe zu Lasten der Landeskasse des Herzogthums
Oldenburg aufznnehmen und Schuldverschreibungen aus-
znstellen.
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Artikel 2.

Die Anleihe ist Seitens der Gläubiger unkündbar.
Der Staatsregierung bleibt das Recht Vorbehalten, dieselbe
sowohl in ihrem Gesammtbetrage wie in ihren einzelnen
Theilen und in Teilbeträgen derselben zur Einlösung gegen
Baarbezahlung des Nennwerthes der Schuldverschreibungen
mit einer Frist von mindestens drei Monaten zu kündigen.

Artikel 3.

Mit der Vollziehung dieses Gesetzes wird das Staats¬
ministerium, Departement der Finanzen, welches insbeson¬
dere auch das Nähere über die Art und Weise der An¬
leihe, sowie über deren Verzinsung zu bestimmen hat,
beauftragt.

Artikel 4.

Auf Grund der Anleihegesetze vom 19. März 1891
und vom 16. Mürz 1893 sind fernerhin keine Anleihen
mehr aufzunehmen.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedrnckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 7. April
1894.

(O. 8.) Peter.
Heu mann.

Drost.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

XXX . Band . (AnSgegeben den 20. April 1894.) 27 . Stück.

Inhalt:
Ö2. Gesetz für das Herzogthnm Oldenburg vom 9. April 1894.

betreffend die Heranziehung des Einkommens aus dem
Staatsguts , dem ansgeschicdenen und dein Vorbehalten«:
Krongnte zu den Gemeinde- und Schnllasten.

öl!. Gesetz siir das Herzogthnm Oldenburg dom 9. April 1894,
betreffend Abänderung der Artikel 81 und 99 der revidirlcn
Gemeiudeordnnng.

M öl . Gesetz für das Herzogthnm Oldenburg vom 10. April 1894,
betreffend Abänderung des Gesetzes für das Herzogthnm
Oldenburg vom 6. Januar 1885, betreffend Erhebung einer
Abgabe von Tanzgescllschaften, Mnsikanfführungcn, Schau¬
stellungen re.

öö. Gesetz für das Großherzogthnm Oldenburg vom 10. April
1894 wegen Abänderung des Gesetzes vom 11. Januar
1878, betreffend den Schutz nützlicher Vögel,

ög. Patent vom 10. April 1894, betreffend Verkündung des
Rvrmal-Etats der Stärke und Verpflegung der Gendarmerie.

62.
Gesetz fiir das Herzogthnm Oldenburg, betreffend die Heranziehung des

Einkommens aus dem Staatsgute , dem ausgcschiedencn und dem
Vorbehalten«: Krongnte zu den Gemeinde- und Schnllasten.

Oldenburg, 1894 April 9.

Wir Nicolans Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Grdfiherzog von Oldenburg , Erbe zn Norwegen,
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Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬

marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und

Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc . rc .,
verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz

für das Herzogthum Oldenburg , was folgt:

Artikel l.

Z. 1 . Den auf das Einkommen gelegten direkten

Stenern der Gemeinden , sowie der evangelischen und katho¬

lischen Schulachtcn unterliegt das steuerbare Einkommen

1 . aus den zum Staatsgutc gehörigen Domänen und

Forsten,
2 . aus de » zum ausgeschicdcnen Krongnte gehörigen

Grundstücken und Gebäuden,

3 . aus den zum vorbehaltencn Krongnte gehörigen , nicht

staatsgrundgesetzlich von Stenern befreiten Grund¬
stücken und Gebäuden,

soweit diese Liegenschaften im Hcrzogthnm Oldenburg be¬

legen sind.
Z. 2 . Die nach Z. 1 zu zahlenden Stenern werde»

ans der Landeskasse des Hcrzogthums geleistet.

Artikel  2.

Jeder in einer Gemeinde belegcne , nach Artikel 1

steuerpflichtige Grundstückskomplcx des Staatsguts , des ans-

geschicdenen Krongnts und des vorbehaltencn Krongnts gilt

in Bezug ans die Steuerpflicht als selbstständige Person

und ist » ach Verhältnis ; des ans demselben bezogenen steuer¬

baren Einkommens gesondert zur Steuer cinzuschützcn.

Beträgt das steuerbare Einkommen des Komplexes ans

einer Gemeinde weniger als 150 so ist dasselbe von

der Steuer befreit.
Artikel  3.

8 - 1 . Das steuerbare Einkommen ans den im Artikel 1

gedachten Grundstücken und Gebäuden ist für die einzelnen
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Liegcnschaftskomplexc (Artikel 2 ) anS dem Grundsteuer-
Reinerträge und dem Gebändcstcner -Miethwcrthe nach dem
Verhältnisse zu berechnen , in welchem der für jede einzelne
Gruppe im Hcrzogthnm Oldenburg erzielte etatmäßige
Uebcrschuß der Einnahmen über die Ansgaben nnter Berück¬
sichtigung der auf denselben ruhenden Verbindlichkeiten und
Nerwaltnngskvstcn zum gesummten Grundsteuer -Reinerträge
und Gcbändestcner -Micthwcrthe dieser Gruppe steht . Die
Veranlagung dieses Einkommens zu den Stenern erfolgt
nach Maßgabe des Tarifs des staatlichen Einkommensteuer¬
gesetzes.

8 - 2 . Die sich hiernach für die einzelnen Gemeinden
ergebenden Stenerstnfcn werden Seitens des Staatsmini-
sterinmS , Departement der Finanzen , alljährlich endgültig
festgestellt und den Großhcrzoglichen Acmtern bezw . den
Stadtmagistratcn der Städte erster Klasse bis znm 1 . Juli
zur weiteren Mittheilnng bekannt gemacht.

8 - 3,  Bezüglich des vorbehaltenen Kronguts wird die
Großhcrzogliche Hanssideikommiß - Direktion dem Staats-
ministerinm , Departement der Finanzen , alljährlich die für
die in den 88 . i „ iid 2 gedachte Berechnung erforderlichen
Grundlagen mittheilen.

Artikel  4.

8 - 1 . Die Vertheilung der auf die einzelnen Schnl-
achtcn fällenden zwölfmonatlichen Stcuerbetrügc geschieht
Seitens der Großhcrzoglichen Aemtcr beziehungsweise der
Stadtmagistratc der Städte erster Klasse auf Grund der für
die Gemeinden stattgehabten Feststellungen lediglich nach
Verhältnis ; des Grundsteuer -Reinertrags und des Gebände-
stener - Miethwerths der in den einzelnen Schnlachten belege-
ncn , in Betracht kommenden Grundstücke und Gebäude.

8 - 2 . Das Ergebnis ; ist den Schuljnratcn mitzntheilcn,
welche ihre etwaigen Einwendungen , die sich lediglich gegen
die . im 8- 1 gedachte Vertheilung richten dürfen , binnen
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14 Tagen nach der Zustellung bei dem betreffenden Amte
(Stadtmagistrate) geltend zu machen haben. Das Amt
beziehungsweise der Stadtmagistrat entscheidet über die Ein¬
wendungen, vorbehaltlich der Berufung an das Staatsmini¬
sterium, Departement des Innern.

Artikel  5.

Die in den einzelnen Gemeinden beziehungsweise Schul¬
achten nach den vorstehenden Bestimmungen zu zahlende
zwölfmvnatliche Steuer beträgt zwei Drittheile der nach dem
Tarife des staatlichen Einkommensteuergesetzes sich ergeben¬
den Einkommenstenerbetrügc.

Artikel  6.

Erstrecken sich zwei Schulachten verschiedener Konfession
über denselben Bezirk, so regelt sich die BeitragSPflicht
nach de» Vorschriften über die Heranziehung des Grund¬
besitzes auswärtiger Grundbesitzer zu den Schnllasten in
solchen Bezirken.

Artikel  7.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Be¬
stimmungen werden im Verwaltungswege getroffen.

Artikel  8.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Mai 1894 in Kraft.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, de» 9. April
1894.

(D. 8.) Peter.
Heu mann.

Drv ft.
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53.
Gesetz für das Herzvgthum Oldenburg , betreffend Abänderung der *

Artikel 31 und 99 der revidirten Gemeindeordnung.
Oldenburg , 1894 April 9.

Eöir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc . rc .,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Hcrzvgthum Oldenburg , was folgt:

I . Hinter dem ersten Absatz des Artikels 31 tz. 5 der
revidirten Gcmcindeordnung für das Herzvgthum Oldenburg
vom 15 . April 1873 werden die folgenden Worte eingcfügt:

Die Wahl unterliegt der Bestätigung des Staatsmini-
sterinms , Departement des Innern , die jedoch nur unter
Angabe von Gründen versagt werden kann . Wird die Be¬
stätigung versagt , so ist zu einer weiteren Wahl zu schreiten,
wobei der Nichtbestätigte nicht wieder gewühlt werden darf.

II . Dem Artikel 99 8 - 3 desselben Gesetzes wird fol¬
gender Absatz angefügt:

Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden auch
ans die Beigeordneten Anwendung mit der Maßgabe , daß
ihre etwaige Dienstenthebung nicht auch ihr Ausscheiden ans
dem Gemcindcrathe zur Folge hat , falls sie ihre Wählbar¬
keit für denselben nicht verloren haben.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens -Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , de » 9 . April
1894.

(O. 8 .) Peter.

Jansen.

Drost.
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.N 54.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , belresseud Abänderung des

Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg vom V. Januar 1885,
betreffend Erhebung einer Abgabe von Tanzgesellschafleu , Musik-

aussührungeu , Schaustellungen :c.

Oldenburg , 1894 April 10.

Wir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬

den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,

Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬

marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und

Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re . re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz

für das Herzvgthnm Oldenburg , was folgt:

Einziger Artikel.

An Stelle des ersten Satzes des Artikels 2 des Gesetzes

für das Herzvgthnm Oldenburg vvm 6 . Januar 1885 , be¬

treffend Erhebung einer Abgabe von Tnnzgcscllschaften,

Mnsikanfführnnge » , Schaustellungen re., tritt folgende Be¬

stimmung :

Die Ausübung der im F. 33 a der Gewerbe¬

ordnung für das Deutsche Reich bezcichnctcn Ge¬

werbebetriebe unterliegt einer jährlichen Abgabe von

20 bis 200 welche von dem Amte bczw . Magi¬

strate der Städte I . Classe , in deren Bezirk der

Gewerbebetrieb Statt findet , fcstzusctzcn ist . Für

die Ertheilnng der nach den FZ. 33 l > und 60 n der

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich erforder¬

lichen Erlaubnis ; ist eine von der Erlaubnis ; crthci-

lendcn Behörde zu bestimmende Abgabe von 1 bis

30 zu zahlen.



Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens -Unterschrift
und beigedruckten Grvßherzvgkichen Jnsiegels.

Gegeben ans dem Schlosse zu Oldenburg , den 10 . April
1894.

(U. 8 .) Peter.

Ja n sen.

Drost.

55.
Gesetz für das Grascherzogthum Oldenburg wegen Abänderung des

Gesetzes rwm II . Januar 1873, betreffend den Schutz nützlicher
Vögel.

Oldenburg , 189-1 April 10.

Wir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfcld , Herr von Jever und Kniphausen re . re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Großherzogthum Oldenburg , was folgt:

Artikel  1.

Der K. 1 des Artikels 4 des Gesetzes für das Groß-
herzogthnm Oldenburg vom 11 . Januar 1873 , betreffend
den Schutz nützlicher Vögel , wird aufgehoben ; an dessen
Stelle tritt die folgende Bestimmung:
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„tz. 1. Das Aufstellen van Dohncnfängen(Hange-,
Steck-Dahncn) ist dem Grnndeigenthnmer und Nutznießer
vvn Grundstücken bezw. Denen, welche van demselben eine
schriftliche Erlaubnis; dazu erhalten haben, vvm 21. Sep¬
tember bis 15. Deecmbcr erlaubt."

Artikel  2.

Im Artikel5 des vorstehend bezeichnetcn Gesetzes tritt
an die Stelle der Warte: „Ausnahmsweise ist der Handel
mit Drosseln(Krammetsvögeln) vom 1. Oktober bis 8. De-
cembcr gestattet" folgende Bestimmung:

„Ausnahmsweise ist der Handel mit Drosseln (Kram-
mctsvögcln) vom 21. September bis 31. Deecmber gestattet."

Artikel  3.

Der Artikel6 Z. 1 des vorstehend bczeichneten Gesetzes
erhält als Absatz2 folgenden Zusatz:

„Dieselbe Strafe trifft Denjenigen, welcher innerhalb
zwei Tagen nach Ablauf der Fangzeit die von ihm aus¬
gestellten Dvhncnfänge (Hänge-, Steck-Dvhncn) nicht ent¬
fernt hat."

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und bcigedrucktcn Großherzoglichen Jnsiegcls.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 10. April
1894.

(D. 8 .) Peter.

Jansen.

D r ost.
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Patent , betreffend Verkündung deS Nvrinnl - Etats der Stärke und
Verpflegung der Gendarmerie.

Oldenburg , 180 t April 10.

Wir Mcolans Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphansen re. re .,

verkünden hiemit den mit dem Landtage des Grvß-

herzvgthnms vereinbarten neuen Normal -Etat der Starke

und Verpflegung der Gendarmerie.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens -Unterschrift

und beigedrucktcn Groszhcrzvglichen Jnsiegcls.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 10 . April
1804.

(D. 8 .) Peter.

I a nscn.

Drost.
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Normal -Etat

der Stärke und Verpflegung der Geudarmerie.

Z
Im

Einzel-
Im

Ganzen.neu.

/t . Kopfzahl, Besoldung und
Rationen.

1 I Zulage für einen anderweitig
salarirten Kommandeur mo¬
natlich 150 welche kein
Reckt auf Wartegcld oder
Pension gewahrt . . . . 1 800

1 Stabswachtmeister 1800 bis
2400 ^ . 2 400

77 Wachtmeister und Gendarmen. 101 800
1 Ockonom (nicht pensivnsbcrech-

tigt ) 450 — 750 . . .
Soldznlage für den Rechnnngs-

750

sichrer. 360

80

Dienstanf w a ndscnt sch ädi -

107 110

gung.

1 Stabswachtmeister . . . . 400
77 Wachtmeister und Gendarmen. 5 010

78 6 310

22 Rationen täglich , giebt jährlich
8030 Rationen zn 1 50 12 045
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Z
Im

Einzel¬
nen.

Im
Ganzen.

SÄ

6 . Biontirung.

1 Stabswachtmeistcr . . . . 150
77 Wachtmeister und Gendarmen

für Bekleidung und Repara¬
turen . 10 300

10 510

6 . Remonte.

Ankauf von Pferden , jährlich. 2 000

v . Extraordinarien.

1. Medizin und Krankenpflege
für 78 Köpfe zu 10 50

2 . Pfcrdeausrüstung , Hufbe-

819

schlag und Kurkosten , Arma¬
tur und Lederzcng , Repara¬
tur und Ersatz . . . .

3 . Tagegelder , Transportkosten

1 800

und Umzngskvstcn . . .
1 . Dienstanfwandsentschädignng

2 900

für den Kommandeur ein¬
schließlich Reisekosten und
Tagegelder. 1 000

5 . Postfrcimarkcn . . . . 800

6 . Schrcibgeldcr.
7 . Drucksachen , Polizciblätter,

850

Einbände , Unterricht und
Versicherung des Inventars
der Kaserne und der Pferde 600



Q
Q
—

Im
Einzel¬

nen.

Im
Ganzen.

<2 K

8. Ortszulagen und unvvrher-
gesehene Ausgaben . . . 4 800

13 569

5 . Servis.

1. Onartiergeld. 11 400
2. Kasernirnngskosten . . . 1 200

12 600

Gesammtbetrag 164174

Nähere Bestimmungen.

Zu Die Wuchtmeistcr werden in Gehultsklasscn
zu 1800 , 1650 und 1500 , die Gendarmen in solche zu
1500 , 1300 und 1100 ^ eingctheilt.

Die Dicustaufwnudscntschädiguug beträgt für jeden

Fnßgendarmen 60 , für jede » berittenen Gendarmen und

Wachtmeister 100 und kann bei Erweiterung des Be¬

zirkes der Letzteren entsprechend erhöht werden.
Dieselbe wird als Ersatz für die Kosten gewährt , welche

dem Gendarmen durch die Dienstleistungen in seinem Be¬

zirk , sowie durch alle sich aus den Obliegenheiten seines

Berufes ergebenden Handlungen erwachsen . Für derartige

Dienstleistungen werden , auch wenn einzelne Uebernachtnngcn

damit verbunden sind , in der Regel Tagegelder nicht gezahlt.
Die Ration wird entweder geliefert oder in baar

vergütet.
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Dem als Koimnaildeur fungircude » Offizier wird die-
selbe ebenfalls geliefert oder baar vergütet . Falls der
Kommandeur während eines Zeitraums von zwei Monaten
kein Dienstpferd halten sollte , füllt die Ration weg.

Zu L . An Montirung werden für die Person in der
Regel jährlich 1 Waffenrock , 1 Hose , 1 Paar Stiefel,
2 Unterhosen , 2 Hemden , 2 Paar Lederhandschuhe , 2 Hals¬
binden , alle drei Jahre 1 Mantel , 1 Zwillichjacke , 1 Zwil-
lichhosc , 1 Mütze , alle vier Jahre 1 Helm geliefert bezw.
beschafft und nach Bedarf verausgabt . Die Wachtmeister
erhalten jährlich 1 Mütze.

Unberittene Wachtmeister und Gendarmen tragen außer

den Zwillichhofen Tuchhosen und kurze Stiefel , berittene
Reithosen und lange (Kavallerie -)Stiefel . Für den Dienst
zu Fuß kann den berittenen Wachtmeistern und Gendarmen
an Stelle der fülligen Reithose eine Tuchhose verabfolgt
werden.

Es ist zulässig , den Gendarmen beim Dienstantritt die
ihnen für die beiden nächsten Jahre Anstehenden Tuchanzüge
sogleich zu liefern.

An Stelle der Lieferung von Unterhosen und Hemden,
sowie von Stiefeln kann eine vom Staatsministerinm,
Departement des Innern , festzusetzende Geldvergütnng ge¬
währt werden . Außerdem wird für Reparaturen und Er¬
neuerung von Wasfenrockskragen und Tressen ein bestimm¬
ter Zuschuß für die Person gezahlt.

Zur Verabfolgung von Geldbeträgen an Stelle anderer
Montirnngsstücke oder eines ganzen Anzuges bedarf cs be¬
sonderer Genehmigung.

Alle Montirnngsstücke sind Eigenthum des Gendarmerie-
Korps , welches über die ausgetragenen Stücke verfügt und
bestimmt , welche Stücke den Gendarmen beim Ausscheiden
z» belassen , sowie welche Geldbeträge für nicht ansgetragene
Stücke znrückznzahle » sind.
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Der etatsniäßige Geldbetrag für Bekleidung im Sinuc
des Militärpensionsgesetzcs vom 2 . April 1855 wird für
den Stabswachtmcister auf 150 , für Wachtmeister auf 140
und für Gendarmen auf 120 ^ festgesetzt.

Zu 0 . Der Erlös für ausrangirte Pferde ist zunächst,
zur Remontc zu verwenden.

Zn L . Der Stabswachtmeistcr bezieht freie Wohnung
in der Kaserne oder an Stelle derselben ein Qnartiergcld
von 375 die nicht kascrnirtcn Wachtmeister und Gen¬
darmen erhalten jährlich 150 Qnarticrgeld , außerdem
kann eine Ortszulage bewilligt werden.
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Gesetzblatt
für das

Hevzogthurn Oldenburg.

XXX . Band . (Ausgegeben den I . Mai 1884.) 28 . Stück.

Inhalt:

57 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 13. April 1884.
betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes vom 3. Juni
1885 , betreffend die Erhebung von Reichsstempelabgaben.

58 . Bekanntmachung des Staatsministerinms vom 25 . April 1884,
betreffend die Ausführung des Fischereigesetzes für das Her¬
zogthum Oldenburg.

57.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Ausführung

des Reichsgesetzes vom 3. Juni 1885 , betreffend die Erhebung von
Reichsstempelabgaben.

Oldenburg , 1884 April 13.

In Abänderung der Bekanntmachung vom 21 . Juli
1883 , betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes vom
1 . Juli 1881 , betreffend die Erhebung von Reichsstempel-
abgabcn (Gesetzblatt Band XXVI , Stück 66 Seite 594 ) ,
bringt das Staatsministerium zur allgemeinen Kenntlich,
daß mit der periodischen Prüfung der stempelpflichtigen
Schriftstücke der öffentlichen und der von Aktiengesellschaften
oder Commanditgesellschaften auf Aktien betriebenen Bank - ,
Credit - oder Versicherungsanstalten , Handels - und gewerb¬
lichen Unternehmungen (§ . 38 des Textes des Gesetzes vom
3 . Juni 1885 ) vom 1 . Mai d . I . ab an Stelle des aus
der Zolldirection ansscheidendcn Zollraths Körner das dann
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eintretende zolltechnische Mitglied der Zolldirection, Zollrath
Wechsung, beauftragt ist.

Oldenburg, 1894 April 13.
Staatsministerium.

Departement der Linan ;en.
He-umann.

Meyer.

58.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Ausführung

des Fischereigesetzes für das Herzogthum Oldenburg.
Oldenburg, 1894 April 25.

Mit Höchster Genehmigung werden die Bestimmungen
des Z. 4 Ziffer 2 der Bekanntmachung des Staatsmini-
fteriums vom 12. November 1879, betr. die Ausführung
des Fischereigesetzes für das Herzogthum Oldenburg vom
17. März 1879, dahin abgeündert, daß außer den dort
aufgeführten Fischen die Fische der nachbenannten Arten
nicht gefangen werden dürfen, wenn sie von der Kopfspitze
bis zum Schwanzende gemessen, nicht mindestens folgende
Länge haben:

Scholle (Goldbutt , ? lsnron6ot68̂ Is,ts88g.O.) 18orn.
Butt (Weserbutt, Struffbutt, Flunder, il?1sn-

r0N66t68 Ü 68 N 8 O .) . 15 ein.

Oldenburg, 1894 April 25.

Staatsministerium.

Jansen . _
Drost.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.
XXX . Band . (Ansgegebsn den 10. Mai 1894.) 29 . Stück.

Inhalt:
IZ 59 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 30 . April 1894,

betreffend die Beförderung gefährlicher Güter in Kauffahrtei¬
schiffen.

M 59.
Bekanntmachung des Staatsministerinms , betreffend die Beförderung

gefährlicher Güter in Kauffahrteischiffen.
Oldenburg , 1894 April 30.

Nachdem die Regierungen der Bundessecstaatcn sich
über den Erlaß gleichmäßiger Bcstimmnngen , betreffend die
Beförderung gefährlicher Güter in Kauffahrteischiffen , ver¬
ständigt haben , werden die vereinbarten Bestimmungen im
Nachstehenden im Höchsten Aufträge auf Grund des Arti¬
kels 9 Z. 6 des Gesetzes vom 5 . December 1868 , betreffend
die Organisation des Staatsministeriums und einiger dem¬
selben untergeordneter Behörden , für das Herzogthnm Ol¬
denburg erlassen und in Kraft gesetzt.

Zugleich wird die Bekanntmachung des Staatsministc-
riums vom 25 . Januar 1889 , betreffend die Beförderung
feuergefährlicher , nicht zu den Sprengstoffen gehörender
Gegenstände in Kauffahrteischiffen , aufgehoben.

Oldenburg , 1894 April 30.
Staatsministerium.

Departement des Innern.
Jansen.

M e her.
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Bestimmungen,
betreffend die Beförderung gefährlicher Güter in

Kauffahrteischiffen.

8- 1-
Die nachfolgenden Bestimmungen erstrecken sich auf

1. die im Z. 50 der Verkehrsordnnng für die Eisenbah¬
nen Deutschlands und dessen Anlage L . aufgezählten
sprenglräftigen Stoffe (Sprengstoffe),

2. die ebenda aufgeführten ätzenden Stoffe,
Z. die nachbcnannten feuergefährlichen, nach dem Grade

der Gefährlichkeit in zwei Klaffen gethcilten Gegen¬
stände.

I . Klasse.
s,) Schwefelüther(Acthylüther), Kollodium, Schwefelkoh¬

lenstoff (Schwefelalkohol) , Petrolenmäther (Gasolin,
Ncolin u. dgl.) und ähnliche aus Petroleum, Harz,
Steinkohlen-, Braunkohlen- , Torf- und Schiefertheer
bereitete Stoffe, sowie alle entzündbaren Flüssigkeiten,
deren spezifisches Gewicht unter 0,68 liegt, rothe rau¬
chende Salpetersäure.

ll) Rohes Petroleum (Rohnaphta) , sowie alle Destillate
aus diesem und aus Theer- , Harz- , Steinkohlen-,
Braunkohlen-, Torf- oder Schieferöhlen von einem
spezifischen Gewicht über 0,68 , sofern diese Destillate
bei einer Temperatur von 15 Grad 0 . und darunter
bei Berührung mit Feuer eine lebhafte Flamme er¬
zeugen(Benzin, Ligroin u. dgl.),

o) Buchersche Feuerlöschdosen, gewöhnlicher(weißer oder
gelber) und amorpher(rother) Phosphor, sowie Kollo¬
diumwolle von mindestens5(>o/o Wassergehalt,

ä) folgende Gegenstände, wenn sie feucht oder gefettet
sind: Kunstwolle(Mungowolle, Shoddywolle), Woll-
abfälle, Tuchtrümmer, Jute -, Baumwollen- und Baum¬
wollengarn-Abfälle, sowie Lumpen.
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II . Klasse.
s ) Holzgeist (Methylalkohol ) , Spiritus , Terpentinöl , ge¬

reinigtes Petroleum ; ferner alle Destillate aus Petro¬
leum , Theer - , Harz - , Steinkohlen - , Braunkohlen - ,
Torf - und Schieferölen von einem spezifischen Gewicht
unter 0,83 und einem Entflammungspunkte über 15
Grad 6 . (vgl . 1 . 5 ) .

5 ) Streichhölzer , Reib - und Streichzünder (Zündlichtchen,
Zündschwämme u . dgl .) , Ollina llrs eraoirsrs , sowie
Sicherheitszünder , d . h . Zündschnüre , welche aus einem
dünnen aber dichten Schlauche bestehen , der mit einer
verhältnißmäßig geringen Menge Schießpulver - ge¬
füllt ist.

o) Rohe Wolle , rohe Baumwolle , Flachs , Hanf , Werg
und Jute ; ferner folgende Gegenstände , wenn sie
weder feucht noch gefettet sind : Kunstwolle . (Mungo¬
wolle und Shoddywolle ) , Wollabfälle , Tuchtrümmer,
Jute - , Baumwollen - und Baumwollengarn -Abfälle,
sowie Lumpen.

8- 2.
Auf die Beförderung von Sprengstoffen  und ätzen¬

den  Stoffen in Kauffahrteischiffen finden hinsichtlich
a ) der Zulassung zur Beförderung,
5 ) der Herstellung und der Verpackung sowie der An¬

gabe des Inhalts und sonstiger Bezeichnungen ans
den Behältern,

o) der über die Herstellung , Beschaffenheit und Ver¬
packung beizubringeuden Bescheinigungen,

soweit nicht nachstehend besondere Bestimmungen getroffen
find , die jeweiligen Vorschriften der Verkehrsorduuug für
die Eisenbahnen Deutschlands Anwendung.

Sprengstoffe.
Patronen von Nitroglycerin enthaltenden Präparaten

(Dynamit I . II . III . , Sprenggelatine , Gelatinedynamit,
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Karbonit ) müssen außer der sonst vorgeschriebenen Verpackung

mit einer das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit ver¬

hindernden Umhüllung (z. B . mit Gummilösung verklebten
Gnmmibcutel ) versehen sein.

L . Netzende Stoffe.

Von ätzenden Stoffen müssen verpackt sein:
1 . Schwefelsäure entweder

s.) in Kisten , welche zwei durch eine an den Wän¬
den der Kiste befestigte hölzerne Scheidewand

getrennte Thonkrüge mit nicht mehr als je 30 KZ
Saure enthalten . Die Stöpsel der Krüge müssen

gut mit Schwcfclkitt verschlossen , mit Draht be¬
festigt und mit Pfeifenthon und einem darüber

gebundenen Lappen versichert sein . Die Krüge
müssen fest in Infusorienerde , Kreide oder Säge¬

spanen verpackt sein ; für jede Kiste sind minde¬

stens 16 KZ Verpackungsmaterial zu verwenden;
oder

U) in eisernen Fässern , welche bei einem Druck von
mindestens 4 Atmosphären keine bleibende Ver¬

änderung zeigen , hierauf geprüft sind und einen

entsprechenden Stempel der Fabrik tragen.
Bei Versendung nach außereuropäischen Län¬

dern sind nur neue Fässer zu verwenden , auch
ist in diesem Falle die Säure bei der Einfüllung

ans 35 Grad Oslsirm zu erwärmen.
2 . Salpetersäure in Kisten wie unter ln ; jedoch dürfen

Sägespähne als Füllmaterial nicht verwendet werden.
3 . Salzsäure in Kisten wie unter 1 n.

Gemische von Schwefel - und Salpetersäure sind von

der Versendung ausgeschlossen.
Rothe rauchende Salpetersäure unterliegt den für feuer¬

gefährliche Gegenstände (Klasse In ) , nicht den für ätzende
Stoffe geltenden Bestimmungen.
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8- 3.

Von den  feuergefährlichen  Gegenständen (Z. 1)

müsfen behufs der Beförderung in Kauffahrteischiffen ver¬

hackt sein:
1 . die Gegenstände unter In . entweder in Gefäßen aus

starkem , dicht vernietetem Blech oder in Gefäßen aus

anderem Blech , starkem Glas oder Thon , welche zum

Schutz gegen Stöße mit genügend starker Umhüllung

(Holzkisten oder doppelten Körben mit Deckel ) ver¬

sehen find;
2 . die Gegenstände unter Id . entweder wie die unter

In . oder in starken dichten Fässern;

3 . von den Gegenständen unter Io . :

Buchersche Feucrlöschdoseu in blechernen Hülsen in

höchstens 10 dA enthaltenden , inwendig mit Papier

ansgeklebten Kisten , welche in gleichfalls mit Papier

ausgeklebte größere Kisten eingestellt sein müssen;

gewöhnlicher (weißer oder gelber ) Phosphor , von

Wasser umgeben , in höchstens 30 fassenden ver-

löthetcn Blechbüchsen , welche in starken , mit zwei

starken Handhaben versehenen , je höchstens 100 UZ

wiegenden Kisten fest verpackt sein müssen;

amorpher (rother ) Phosphor in verlöthetcn Blech¬

büchsen , welche in starke , je höchstens 90 UZ wie¬

gende Kisten mit Sägespänen eingestellt sein müssen;

Kollodiumwolle von mindestens 50 °/o Wasser¬

gehalt in dicht verschlossenen Blechgefäßen , welche

in dauerhaften Holzkisten verpackt sein müssen;

4 . die Gegenstände unter II a . entweder wie die unter

Id . (siehe Nr . 2 ) oder auch in Glasballons (Demi-

johns n . dgl .) , welche nur in einfachen Körben ver¬

packt sind (vgl . Z. 7) ;

5 . die Gegenstände unter II d . in einer allseitig geschlos¬

senen festen Holzkiste dergestalt , daß der Raum der

.Kiste völlig ausgesüllt ist.
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8- 4.
Die Behälter der im Z. 1 unter I a . bis o . aufgeführ¬

ten Gegenstände muffen auf der äußeren Oberfläche die

Bezeichnung des Inhalts nebst dem Zusatze „Feuerge¬
fährlich " , die gewöhnlichen Phosphor enthaltenden Kisten

außerdem auf der oberen Seite die Bezeichnung „Oben"
in leicht erkennbaren , wasserfesten Schriftzügen tragen.

8 - 5.

Auf Schiffen , welche bei Reisen innerhalb der räum¬

lichen Grenzen der kleinen Fahrt mehr als 10 , bei weiteren

Reisen mehr als 24 Reisende an Bord haben , dürfen Spreng¬

stoffe , mit Ausnahme der zur Abgabe von Signalen noth-
wendigen Mengen an Pulver und Feuerwerkskörpcrn , ferner

die feuergefährlichen Gegenstände unter I a . und d . über¬

haupt nicht , die Gegenstände unter Io . und cl. aber nur
auf dem Verdeck verladen werden.

Hinsichtlich der feuergefährlichen Gegenstände können

für kürzere Reisen seitens des Staatsministeriums , Depar¬
tement des Innern , Ausnahmen von dieser Regel zugelassen

werden . Hinsichtlich der Sprengstoffe find Ausnahmen nur

in dringenden Fällen (zur Beseitigung von Eisstopfungen rc .)

von Seiten der Polizeibehörde des Abgangsorts des Schiffes

unter gleichzeitiger Anordnung der erforderlichen Vorsichts¬
maßregeln zu gestatten.

8^ 6.

Auf anderen Schiffen dürfen Sprengstoffe nur unter

Deck , die feuergefährlichen Gegenstände der Klasse I a ., auf

Dampfschiffen auch diejenigen der Klasse Id ., nur auf dem
Verdeck verladen werden.

8- 7-
In einfachen Körben verpackte Glasballons (Demijohns

u . dgl .) mit feuergefährlichen Flüssigkeiten dürfen , soweit sie
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überhaupt zur Beförderung zugelasseu sind , auf allen Schif¬
fen nur auf dem Verdeck verladen werden.

8- 8.
Die feuergefährlichen Gegenstände unter In . dürfen

nur dann , wenn die Gefäße mit allseitig geschloffenen festen
Holzkisten umgeben sind , in einfachen Körben verpackte Glas¬
ballons (Demijohns u . dgl .) mit feuergefährlichen oder ätzen¬
den Flüssigkeiten niemals übereinander geschichtet werden.

8- 9 .

Bei Verladung von Schwefel - , Salpeter - oder Salz¬
säure ist durch eine Unterlage von Kalkstein , Kreide , Sand,
Kieselguhr , Kohlen oder durch andere geeignete Vorkehrun¬
gen die Berührung ausfließender Säure mit der Schiffs¬
wand zu verhindern.

.8- 10 .
Schiffe , in welchen mehr als die Hälfte des Nctto-

raumgchalts mit feuergefährlichen Gegenständen der Klaffe III.
unter Deck ausgcfüllt ist , müssen mit einer wirksamen Ober¬
flächenventilation versehen sein.

8- 11-

Sprengstoffe und feuergefährliche Gegenstände dürfen
niemals über den Keffelräumen verstaut werden . Alle feuer¬
gefährlichen Gegenstände sind möglichst weit , diejenigen der
Klaffe I . sowie die Sprengstoffe mindestens 2 in in hori¬
zontaler Richtung von Keffelräumen , Herden und Oefen
entfernt , zu verstauen.

8- 12-
Sprengstoffe und die unter Deck zu verladenden feuer¬

gefährlichen Flüssigkeiten sind in geschloffenen Räumen zu
verstauen , welche in Dampfschiffen durch wasserdichte Schotte
von Maschinen und Keffelräumen getrennt sind.
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8- 13-
Sprengstoffe dürfen mit solchen feuergefährlichen Ge¬

genständen, welche nur auf dem Verdeck verladen werden
dürfen(siche 5, 6 und 7) nicht auf demselben Schiffe
befördert werden.

Ausgenommen von diesem Verbot ist die gleichzeitige
Beförderung von Pulver und Munition mit den unter Id.
anfgeführten feuergefährlichen Flüssigkeiten, wenn das Pul¬
ver und die Munition in einer besonderen Pulverkammer
nutergebracht und die bezeichnten Flüssigkeiten in eisernen
Trommeln verpackt und möglichst weit, mindestens aber3 na
von derjenigen Stelle des Decks entfernt, verstaut sind,
unter welcher sich die Pulverkammer befindet.

8- 14-
Zündungen, mit Ausnahme der Zündschnüre, aber ein¬

schließlich der Zündhütchen und Zündspiegel, fertige mit
Zündungen versehene Patronen, überhaupt alle sprengkrüf-
tigen Fabrikate, welche chlvrsaure oder Pikrinsäure Salze,
Knallqnecksilber, Knallsilber oder Kuallgold, rein oder in
Gemischen oder Präparaten enthalten, dürfen mit den son¬
stigen Sprengstoffen nicht in demselben Raum verladen wer¬
den, sondern sind, wenn thunlich, in einem Raum unter-
zubriugen, welcher von dem, die sonstigen Sprengstoffe ent¬
haltenden möglichst weit, mindestens aber3 in in horizon¬
taler Richtung entfernt liegt. Enthält das Schiff nur zwei
Räume, so sind die unterschiedenen beiden Arten von Spreng¬
stoffen zu verschiedenen Seiten der Trcnnungswand und
zwar auf jeder Seite möglichst weit, mindestens aber3 ni
in horizontaler Richtung von dieser entfernt, unterzubringen.
Enthält das Schiff nur einen Raum, so muß dieser für
den Fall, daß eine gleichzeitige Beförderung von Spreng¬
stoffen beiderlei Art stattfinden soll, durch Errichtung einer
festen dicht gefügten Zwischenwand in zwei Räume getheilt
werden, die Sprengstofie sind alsdann gleichfalls, wie vor-
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stehend angegeben, zu verschiedenen Seiten der Zwischenwand
zn verstauen. Bei der Unterbringung sind in jedem Falle
die Vorschriften der 9 und 10 zu berücksichtigen.

8- 15.
Sprengstoffe dürfen nicht mit feuergefährlichen Gegen¬

ständen oder Steinkohlen, chlorsaures Kali oder Mischungen
desselben auch nicht mit flüssigen Mineralsänren in densel¬
ben Räumen verladen werden. Die bezeichnten Gegenstände
sind von einander möglichst weit, mindestens aber2 irr in
horizontaler Richtung entfernt, unterzubringen. Die Räume,
in denen Sprengstoffe verstaut werden, müssen einen eigenen
Zugang haben. Andere als die vorstehend bezeichnten Gü¬
ter dürfen zwar mit Sprengstoffen in denselben Räumen
verladen werden, müssen aber von diesen durch geeignete
Garnirung(Zwischcnlagcn) völlig getrennt gehalten werden.

8- 16.

Salpetersäure und Schwefelsäure sind möglichst weit,
mindestens aber 10 irr in horizontaler Richtung von einan¬
der entfernt und zwar in getrennten Räumen zn verstauen;
beide Säuren, namentlich aber Salpetersäure sind nicht
unmittelbar neben leicht brennbaren Stoffen (Z. 1, I cl. und
II o.) zu lagern.

8- ID
Behälter mit Sprengstoffen oder ätzenden Stoffen sind

im Schiffsraum so fest zu verstauen, daß sie gegen Scheuern,
Rütteln, Stoßen, Umkanten oder Herabfallen aus oberen
Lagen möglichst gesichert sind. Insbesondere dürfen Tonnen
nicht aufrecht gestellt, müssen vielmehr gelegt und durch ge¬
eignete Unterlagen und Garnirnng gegen rollende Bewegung
gesichert werden.

Bei Verladung von Pulver, Sprengsalpeter und brenn¬
barem Salpeter ist Vorsorge zu treffen, daß weder die Be-
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Berührung kommen können.

8 - 18.

Das Ueberladen von Sprengstoffen nnd ätzenden Stof¬

fen hat unter sorgfältiger Vermeidung von Erschütterungen

zu erfolgen ; die Behälter dürfen deshalb nicht gerollt oder

geworfen werden.

8 - 19.

Wird während des Ladens oder Löschens von Spreng¬

stoffen oder feuergefährlichen Gegenständen Feuer auf dem

Schiffe unterhalten , so sind geeignete Vorkehrungen zur Ver¬

hütung des Fnnkenfluges zu treffen . Dabei sind die Schorn¬

steine der Schiffskombüsen nnd Oefen , sowie die Schorn¬

steine von Hülfsmaschinen mit Fnnkenfängern zu versehen,

sofern nicht diese Schornsteine in den Hauptschornstein ein¬

geführt sind.
Die Verladungsplätze müssen , wenn das Laden oder

Löschen in der Dunkelheit stattfindet , mit fest - und hoch¬

angebrachten Laternen erleuchtet sein.

8- 20 .

Schiffsräume , in welchen feuergefährliche Gegenstände

oder Sprengstoffe verladen sind , dürfen nicht mit anderem

Lichte als mit zuverlässigen Sicherhsitslampen betreten wer¬

den ; das Tabakrauchen in diesen Räumen ist untersagt.

' Während des Ladens und Löschens darf auf dem Schiffe

überhaupt nicht geraucht werden.

8- 21 .

Auf Binnengewässern müssen Kauffahrteischiffe mit

Sprengstoffen von mehr als 35 Kilogramm als Warnungs-

zcichen eine von Weitem erkennbare , stets ausgespannt gehal¬

tene schwarze Flagge mit einem weißen ? führen.



301

8- 22 .

Der Befrachter hat dem Verfrachter und der Ablader

dem Schiffer vor der Verladung unter - Beifügung der nach
§ . 2 erforderlichen Bescheinigungen die Güter als ätzende,

feuergefährliche oder als Sprengstoffe anzuzcigen und die

Art derselben genau zu bezeichnen . Die gleiche Anzeige hat

zu machen:
1 . wer die Güter dem Befrachter oder Ablader behufs

der Verladung übersendet , dem Befrachter oder dem

Ablader;
2 . wer die Güter einem anderen als dem Befrachter

oder Ablader zur Weiterbeförderung behufs der Ver¬

ladung übersendet . seinem unmittelbaren Nachmannc.

Der Anzeige bedarf es nicht bei der Versendung von

Spiritus / Terpentinöl , rasfinirtem Petroleum , roher Wolle,

roher Baumwolle , Flachs , Hanf , Werg , Jute , Reib - , Streich¬

elnd Sichcrheitszündcrn . sofern diese Güter unter der han¬

delsüblichen Benennung und in den handelsüblichen Um¬

schließungen oder Verpackungen zur Verladung geliefert
werden.

In den Konnossementen oder anderen Seeverladungs-

scheincn über ätzende oder feuergefährliche Gegenstände ist

die Gattung (8 - 1) sowie die Art der Verpackung der Güter

anzugeben , bei Sprengstoffen und feuergefährlichen Gegen¬
ständen der Klasse In .— o. unter Hinzufügung des Vermerks

„Explosiv"  bezw . „Feuergefährlich " .

8 . 23.

Der Führer eines Kauffahrteischiffes , auf welchem dem

Reichsgesetz gegen den verbrecherischen oder gemeingefährli¬

chen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9 . Juni 1884 (Reichs-

Gesetzblatt Seite 61 ) unterliegende Sprengstoffe sich befin¬

den , muß den vorgeschriebenen Erlaubnißschein zum Besitz

von Sprengstoffen oder beglaubigte Abschrift desselben bei

sich führen und auf Verlangen vorzeigcn.
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8 . 24.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften wer¬

den , soweit nicht die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs

(§ . 367 Nr . 5 ) und des Reichsgesetzes gegen den verbreche¬

rischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen

vom 9 . Juni 1884 (Reichs - Gesetzblatt Seite 61 ) Anwendung

finden , mit Geldstrafe bis zu 150 bestraft.
8 - 25.

Die gegenwärtigen Bestimmungen finden bei der Be¬

förderung von Sprengstoffen , ätzenden Stoffen und feuer¬

gefährlichen Gegenständen sowohl in deutschen wie auch in

ausländischen Kauffahrteischiffen Anwendung , sofern die Ver¬

ladung , in den Füllen der Z8 - 19 und 20 die Verladung

oder Löschung , im Gebiete des Herzogthums erfolgt.

Den Bestimmungen der W . 21 und 23 unterliegen

Kauffahrteischiffe mit der dort bezeichnetcn Ladung , so lauge

sie sich im Hoheitsgebiete des Herzogthnms befinden.
Die einschränkenden Bestimmungen des 1 . Absatzes des

K. 5 finden auf die Munitionstransporte für die im Aus¬

lande befindlichen Schiffe und Fahrzeuge der Kaiserlichen

Marine keine Anwendung , sofern die Munition in besonde¬

ren , gegen Feuersgefahr möglichst gesicherten Pnlvertonncn

verstaut wird.
Die KZ. 3 bis 6 finden keine Anwendung bei der Be¬

förderung feuergefährlicher Gegenstände in solchen Schiffen,

bei welchen die Verladung ausschließlich in Tanks oder Ci-

sternen erfolgt.
8 - 26.

Durch die vorstehenden Bestimmungen werden die für

einzelne Hafenplätze , für Reviere und Flüsse über das Laden

und Löschen von Sprengstoffen und feuergefährlichen Gegen¬

ständen , sowie über das Verhalten der Sprengstoffe an Bord

führenden Kauffahrteischiffe erlassenen oder noch zu erlassen¬

den Vorschriften nicht berührt.
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Inhalt:
M 60 . Bekanntmachung des Staatsministerinms vom 6 . Mai 1894,

betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes , betreffend die

Erhebung von Reichsstempelabgaben.

60.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Ausführung

des Reichsgesetzes , betreffend die Erhebung von Reichsstempel¬
abgaben.

Oldenburg , 1894 Mai 9.

Nachdem das Gesetz , betreffend die Erhcbnng von Reichs-
stcmpelabgaben , in der Fassung , in welcher es mit dem
l . Mai 1894 in Kraft getreten ist , mit Bekanntmachung
des Herrn Reichskanzlers vom 27 . April 1894 im Reichs¬
gesetzblatt voll 1894 , Seite 381 flg . veröffentlicht ist , und
nachdem der Bundcsrath in seiner Sitzung vom 27 . vor.
Mts . dazu die in der Anlage abgeörnckten Ansfiihrnngs-
vorschriften beschlossen hat , werden folgende Nenderungen
der Bekanntmachung des Staatsministerinms vom 17 . Sep¬
tember 1885 , betreffend die Ausführung des NeichSgesetzes,
betreffend die Erhebung von Reichsstempelabgaben , zur all¬
gemeinen Kcnntliiß gebracht:

1 - Zu Ziffer 2b . Absatz 2 kommen die Worte
„und Fedderwardersiel"

in Wegfall.
. 1
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2 . Zu Ziffer 3 wird hinter den Worten

„die drei Hauptämter unbeschränkt"

auf neuer Zeile eingeschaltet:

„das Stcncramt Jever bis zu 5 ^ einschließ¬

lich " .

Oldenburg , 1894 Mai 9.

Staats Ministerium.

Departement der Finanzen.

Heumann.

Dro st.



JUisführungsvorschristen
MM

ReichHstempelgesetz vom 27 . April K894.
(Reichs-GesetzblattS . 381).

1. Dic Stenerstellcn, welche zur Erhebung der Stem¬
pelabgabe, sowie zur Abstempelung von Aktie», Reuten- und
Schuldverschreibungen(Tarifnnmmer1 bis 3) und von
Lottcriclewscn(Tarifnnmmer5) zuständig sind, sowie die
zur Erhebung der in der Tarifnnmmer4 ungeordneten Ab¬
gabe, insbesondere zum Verknus der Stempelmnrkeu und
gestempelten Formulare befugten Amtsstelleu werden ebenso
wie die Beamten zur Wahrnehmung der im §. 39 Absatz2
bezeichueteu Geschäfte und deren Gcschäftsbezirke, von den
Landesregierungen bestimmt und öffentlich bekannt gemacht.
Soweit eine solche Bestimmung nach Maßgabe der beste¬
henden Stempelgesetzc bereits erfolgt ist, bedarf es einer
erneuten Bekanntmachung nicht; etwaige Veränderungen be¬
züglich der zur Abstempelung der Werthpapiere(Tarifnnm-
mern1 bis 3) und der Lvtterielovsc(Tarifnnmmcr6) zu¬
ständige» Stellen werden dem Reichskanzler behufs Veröf¬
fentlichung im Centralblatt für das Deutsche Reich mit-
getheilt

Die Abstempelung der Gennszscheine(Anmerkung zur
Tarifnnmmer1 und 2 Absatz2) erfolgt bis ans Weiteres
nur bei den Stempclhebestellen zu Berlin, Dresden, Frank¬
furt a. M., Hamburg und München.

1



I . Aktien , Renten - und Schuldverschreibungen.

Zu §. 2 des Gesetzes.

2 . Die zu versteuernden Werthpapiere sind mit einer

nach den anliegenden Mustern a, oder b doppelt ausgefer¬

tigten , von dem Steuerpflichtigen Unterzeichneten und mit

genauer Angabe seines Standes und Wohnortes versehenen

Anmeldung einer zuständigen Steucrstelle vorzulegen . Lose

oder von den Werthpapieren getrennte Zinsscheine w . sind

nicht mit vvrzulegen . In der Anmeldung sind die Werth¬

papiere nach Gattung (Aktie , Jnterimsschein zu solcher,

Schuldverschreibung rc .) und Benennung sowie nach Serie,

Litera und Nummer geordnet aufzuführen.

3 . Nach Prüfung der Anmeldung setzt die Stener-

stelle den Abgabenbetrag fest und zieht ihn ein . Bei der

Berechnung der Abgabe von ausländischen Werthpapieren,

in welchen der Nennwcrth in fremder und deutscher Wäh¬

rung angegeben ist , bildet die letztere die Grundlage ; bei

Werthpapieren , deren Nennwerth nicht in deutscher Wäh¬

rung angegeben ist , hat die Umrechnung in dieselbe unter

Zugrundelegung der fremden Währung , und falls mehrere

fremde Währungen angegeben sind , der höchstgültigen frem¬

den Währung zu erfolgen *).

*) Behufs Umrechnung der in einer anderen als der Reichswüh-

rung ausgedrückten Summen zuin Zweck der Berechnung der Reichs¬

stempelabgabe sind gegenwärtig für die nachstehend bezeichneten Wäh¬

rungen die dabei bemerkten , allgemein zum Grunde zu legenden Miltel-

werthe bis auf Weiteres festgesetzt:

l süddeutscher Gulden , sowie ein Gulden niederländischer

Währung.
l,70

1 Mark Banko . l,50 „

1 österreichischer Gulden Gold . 2,00 „

1 österreichischer Gulden Silber oder Papier . . . . l,70 „

I österreichische Krone. 0,85 „

l Pfund Sterling . 20,40 „

I Frank , Lira , finnische Mark , spanische Peseta Gold . 0,80 „
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Die Abstempelung der Wcrthpapiere erfolgt erst , nach¬
dem die festgestcllte Abgabe gegen — endgültige oder vor¬
läufige — Quittung eingezahlt oder hinterlegt worden ist.
Die Hinterlegung tritt ein , wenn die Abstempelung der Pa¬
piere am Tage der Einzahlung der Steuer nicht mehr be¬
wirkt oder beendet werden kann . Jede Quittung muß , um
gültig zu sein , von zwei Beamten vollzogen und in der¬
selben der Tag der Buchung der Steuer und die Nummer
des Hebe - oder Anmeldungsregisters , unter welcher die
Buchung erfolgt ist , von der Stenerstelle angegeben sein.
Die endgültige Quittung ist auf eine Ausfertigung der An¬
meldung zu schreiben.

Kann die Abstempelung nicht sofort vorgenommen wer¬
den , so ist dem Ueberbringer die eine Ausfertigung der An¬
meldung , mit Empfangsbescheinigung versehen , zurückzu¬
geben.

Nach erfolgter Abstempelung erhält der Steuerpflichtige
die Werthpapiere gegen Rückgabe der Empfangsbescheinigung
oder der vorläufigen Quittung , welche als Registerbeläge
bei der Stenerstelle verbleiben , und die mit endgültiger
Quittung versehene Ausfertigung der Anmeldung ansge¬
händigt.

1 spanischer Piaster . .i,00
100 spanische Realen . 21,00 „

1 portugiesischer Milreis . 4,50 „
1 türkischer Piaster . 0,18 „
I rumänischer Piaster . 0,30 „
1 rumänischer Leu . 0,80 „
1 polnischer Gulden . 0,33 „
1 russischer Silberrubel . 2,25 „
1 russischer Goldrubel . 3,20 „

100 schwedische , norwegische oder dänische Kronen . . 112,50 „
1 dänischer Riksdaler . 2,25 „
I schwedischer Riksdaler . 1,125 „
1 Spezies Riksdaler . 4,50 „
1 amerikanischer Dollar . 4,25 „
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4 . Die Abstempelung erfolgt ausschließlich durch Aus¬

drücken des Rcichsstempels auf der Vorderseite des Werth¬

papiers . Der mittelst Maschine aufzudrückeude Stempel ist

kreisrund mit einem Durchmesser von 31 inm und trägt

in der zwischen zwei Linien laufenden Umschrift die Be¬

zeichnung : UDIONW ^ DNVDIr -^ IIOVIIIt ), sowie in fetter

Schrift die Angabe des Steuersatzes : lX /2  oder 1M8 VON

LIMVLLD bezw . 81X1118 , 1 'VIXXV , VILIl,

oder LIH8 VON MVl18IMI ) bezw . 1' OLVV NXIOv,

VNKI N ^ LL oder V1ILHV2IO WLidMIO ; das Mit¬

telfeld ist ausgefüllt durch einen nur in Umrißlinien ge¬

zeichneten Reichsadler , unter welchem das Unterscheidungs¬

zeichen der betreffenden Abstempelungsstelle sich befindet *) .

*) Die nach den „ Ausnahmen " zur Tarifnummer 1 und 2 des

Gesetzes Vvm 1. Juli 188l abgestempelten ausländischen Werthpapiere

haben einen Stempelanfdruck erhalten , welcher in einem von einem

Kreise umgebenen Vierpaß die deutsche Kaiserkrone , sowie ein Band mit

Angabe des Steuersatzes von 10 Pfennig oder 50 Pfennig zeigt und

dessen Einfassung die Aufschrift „ Reichs -Stempel -Abgabe " und das

Unterscheidungszeichen der betreffenden Abstempelungsstelle trägt (Zif¬

fer 2o Absatz 2 der Ausführungsvorschrifien Vvm 7 . Juli 1881 ) .

Die Abstempelung der inländischen Werthpapiere und der nicht

nach den „ Ausnahmen " versteuerten ausländischen Werthpapiere erfolgte

mittelst eines Stempels , welcher in einem verzierten aufrecht stehenden

Rechteck bestand , auf welchem sich der Reichsadler , um denselben in

kreisrunder Einfassung die Aufschrift „ Reichs -Stempel -Abgabe " , sowie

das Unterscheidungszeichen der betreffenden Abstempelungsstelle befand

(Ziffer 2o Abs . 3 der Ausführungsvorschriften vvm 7 . Juli 1881 ) .

Durch die Bekanntmachung des Reichskanzlers Vvm 5 . Januar 1883

iCentral -Blatt S . 8) wurde ein neuer Stempel eingeführt , der außer

den vorgedachten Merkmalen auf einem gebogenen Bande die Angabe

des Steuersatzes von Fünf , Zwei oder Eins vom Tausend enthielt.

Der oben in Ziffer 4 Lezeichnete kreisrunde Stempel mit Angabe

der Steuersätze von Fünf , Zwei oder Eins vom Tausend ist durch die

Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 11 . Juni 1887 ( Central -Blatt

S . 150 ) eingesührt worden , die Abstempelung der Werthpapiere konnte

indessen auch mit dem in der Bekanntmachung vom 5 . Januar 1883

bezeichnet « : Stempel vorgenommen werden.
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5 . Auf Antrag und auf Kosten des Steuerpflichtigen
kann der Aufdruck des Reichsstempels auf die Werthpapiere
auch bei der Reichsdruckerei erfvlgeu . Der Antrag ist in
der Anmeldung (Ziffer 2 ) zu stellen . Die Steuerstelle zieht
den Abgabcnbctrag und einen die Kosten der Abstempelung
deckenden Vorschuß von dem Steuerpflichtigen ein und er¬
sucht unter Beifügung einer gemäß den Vorschriften unter
Ziffer 3 mit Quittung über Abgabe und Vorschuß verse¬
henen Ausfertigung der Anmeldung die Reichsdrnckerei um
Abstempelung der Werthpapiere . Der Antragsteller hat für
die Einsendung der Werthpapiere an die Reichsdrnckerei zu
sorgen und empfängt dieselbe » von dort unmittelbar zurück.
Hin - und Rücksendung erfolgen auf seine Gefahr und
Kosten.

Der Steuerstelle thcilt die Reichsdrnckerei eine Be¬
scheinigung . daß die Abstempelung in llebcrcinstimmung mit
der zurückznsendenden Anmeldung erfolgt ist , unter Benach¬
richtigung von dem Betrage der Kosten der Abstempelung
mit . Die Steuerstellc nimmt diese Bescheinigung zu den
Belügen ihres Registers und rechnet nunmehr mit dem
Steuerpflichtigen über den Vorschuß unter Rückzahlung des
etwaigen Ueberschnsses ab . Nach Berichtigung der Kosten
erhält der Steuerschuldner eine mit Quittung (Ziffer 3)
versehene Ausfertigung der Anmeldung zurück.

Ersieht die Reichsdrnckerei aus der übersandten Quit¬
tung , daß der Vorschuß die Kosten nicht deckt , so hat sie
die Steuerstellc hiervon alsbald und vor der Rücksendung

Gemäß Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 9. April 1891
(Central -Blatt S . 74) wird der Stempelaufdruck auf die Stücke

1. der -O/zProzentigen inneren Argentinischen Anleihe vom Jahre
1888,

2 . der 4ffzProzentigen äußeren Argentinischen Anleihe vom
Jahre 1888 und

3. der Buenvs -Aires -Stadt -Anleihe vvm Jahre 1888
nicht mit rother , sondern mit blauer Farbe bewirkt.
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der abgestcmpeltcn Werthpapicre behufs unverzüglicher Ein¬
ziehung des fehlenden Betrages zu benachrichtigen.

6 . Nach jeder Einzahlung auf die in den Tarifnnm-
mern 1 bis 3 bczeichneten Werthpapiere sind die Jnterims-
scheine nach den obigen Vorschriften zur Abstempelung vor-
znlegcn . Die letztere erfolgt nach den für die Abstempelung
der vollgczahlten Werthpapierc getroffenen Bestimmungen
unter Aufdruck desselben Stempels (Ziffer 4) bei dem Qnit-
tnngsvermerk über die jeweilige Einzahlung ; dabei ist zu¬
gleich der Ort und die Zeit der Abgabenerhebnng mittelst
eines Stempels ersichtlich zu machen.

Der wiederholten Vorlegung und Abstempelung der
Jnterimsschcine bedarf es indessen nicht , wenn bei der erst¬
maligen Vorlegung der Jntcrimsscheine die volle tarifmäßige
Abgabe für die vollgezahltcn Stücke im Voraus entrichtet
worden ist . In Fällen derartiger Vorauszahlungen der
Steuer sind die Jntcrimsscheine über dem Reichsstempel-
abdrnck mit folgendem Vermerk zu versehen:

Vollzahlnng ist voransbestcucrt.
den ten 18

(Amtsbezeichnung , Unterschrift und Amtsstempel der
abstempclnden Steuerstelle .)

Zn Z. 2 und Absatz 2 der letzten Spalte der
Tarif nummern  1 und  2.

7 . Für die zur Versteuerung angemeldeten Werth¬
papiere ist der volle tarifmäßige Betrag der Stempelabgabe
von der Stencrstellc auch dann zu berechnen und festzu¬
stellen , wenn für die ansgegebcnen Jntcrimsscheine schon
eine Reichsstempelabgabe entrichtet worden ist . Behufs An¬
rechnung des versteuerten d . i . durch die gezahlte Steuer-
snmme gedeckten Betrages der Jntcrimsscheine ans den Be¬

trag der endgültigen Stücke hat der Steuerpflichtige in der
Anmeldung den Betrag der einzelnen ans die Interims-
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scheine geleisteten Einzahlungen und der dafür entrichteten

Abgaben , sowie den Ort und die Zeit der Steuererhebungen

anzugeben und die abgestempelten Jnterimsscheine mit den

abzustempelnden Werthpapieren vorzulegen . Findet sich

gegen die Zulässigkeit der beantragten Anrechnung nichts zu

erinnern , so erfolgt die Einzahlung des für die Aktien re.

etwa noch zu erlegenden Abgabenbetrages , die Quittnngs-

leistnug und die Abstempelung der Papiere nach den oben

unter Ziffer 3 bis 5 gegebenen Bestimmungen . Auf der

Anmeldung (Ziffer 2 ) hat die Steuerstelle den noch zu

versteuernden Betrag der einzelnen Stücke , sowie die dafür

zur Erhebung gelangende Abgabe ersichtlich zu machen.

Auf den Jnterimsscheinen sind vor deren Rückgabe die

Stempelzeichen durch Ausschneiden oder Durchlochen , mit

Genehmigung der Direktivbehördc auch in anderer sichernder

Art , zu vernichten ; die Vernichtung ist auf der Anmeldung

zu bescheinige » .
Unter den von der Steuerstclle vorzuschreibenden Be¬

dingungen dürfen die abgestempelten Jnterimsscheine behufs

Feststellung des auzurcchnenden versteuerten Betrages und

Vernichtung der Stempelzeichen auch vor der Vorlegung der

abzustempelnden endgültigen Stücke vvrgelegt werden.

Insoweit die Jnterimsscheine nicht spätestens gleichzeitig

mit den abzustcmpelnden Aktien rc . vorgelegt werden können,

darf der Steuerpflichtige , unter Angabe des auf die Jnte¬

rimsscheine zur Einzahlung gelangten Kapitals und der ent¬

richteten Steuer , sich die Vorlegung der abgestempelten

Jnterimsscheine zum Zweck der Anrechnung des versteuerten

Betrages derselben in der Anmeldung Vorbehalten . Die

Steuer für denjenigen Betrag , dessen Anrechnung in An¬

spruch genommen wird , ist zu hinterlegen oder sicherzustellen.

Die Sicherstellung erfolgt durch Niederlegung lurshabender

inländischer Werthpapiere ; Schuldverschreibungen des Reichs

und der Bundesstaaten werden zum Nennwerth , bei niedri¬

gerem Kurse aber zum Kurswerth , sonstige Werthpapiere
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der bezeichnete » Art aber in Höhe des bei der Reichsbank

beleihbareu Theikbetrages als Sicherheit angenommen . Den

Papieren sind die Zinsschcine und die Aniveisnngen zur

Abhebung derselben beizufügen ; es steht jedvch den Steuer¬

pflichtigen frei , die innerhalb deS ersten Jahres fülligen

Zinsscheine znrückzubehalteu . Seitens der Stenerstelle ist

ans der dem Anmeldenden zurückzugebenden Ausfertigung

der Anmeldung unter Bezugnahme auf den gemachten Vor¬

behalt die Hinterlegung oder Sicherstellung zu bescheinigen

und ein entsprechender Vermerk im Anmeldungsregister zu

machen , im Ucbrigen aber nach der Bestimmung im ersten

Absatz dieser Ziffer zu verfahren . Die Vorlegung der

Juterimsscheiue hat innerhalb eines Jahres nach der Rück¬

gabe der abgestempelten Aktien rc . , den Tag der Rückgabe

nicht mitgerechnet , bei der Stcuerstelle zu erfolgen . Aus

besonderen Gründen kann die Steuerbehörde eine Verlän¬

gerung dieser Frist bewilligen . Bei der Vorlegung der

Juterimsscheiue hat der Steuerpflichtige den Betrag der

einzelnen auf die letzteren geleistete » Einzahlungen und der

dafür entrichteten Abgaben sowie den Ort und die Zeit der

Steuererhebungen anzugebcn , auch die oben bezeichnete Aus¬

fertigung der Anmeldung mit bcizufügeu . Findet sich gegen

die Zulässigkeit der Anrechnung nichts zu erinnern , so hat

die Stenerstelle wegen der Vernichtung der Stempclzeichen

auf den Juterimsscheinen (Absatz 2 dieser Zister ) und wegen

entsprechender Rückgabe des hinterlegten Steuerbetruges oder

der bestellten Sicherheit das Weitere zu veranlassen , ins¬

besondere auch die zugestandcne Anrechnung auf der mit-

vorgelegte » und zurückzugebendcn Ausfertigung der Anmel¬

dung , sowie auf der als Belag bei der Steuerstelle ver¬

bliebenen Ausfertigung und im Anmeldungsrcgister zu ver¬

merken . Nach Ablauf der Frist ist der rückständige , durch

Anrechnung nicht getilgte Theil der Steuer zur Erhebung

zu bringen.
Insoweit in Folge der früheren Art der Abstempelung
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peln der Ort und die Zeit der Abgabenerhebung nicht er¬

sichtlich sind , bedarf es einer bezüglichen Angabe seitens des
Steuerpflichtigen nicht . Auf Verlangen der Steuerstelle

sind indessen vor Bewilligung der Anrechnung die Quit¬

tungen über die gezahlten Stenerbeträge beizubringen.

Zu § . 2 und Tarifnummer 1 , Befreiung.

8 . Diejenigen inländischen Aktiengesellschaften , welche

für die von ihnen auszugcbenden Werthpapiere die Be¬
freiung Vvm Aktienstcmpel in Anspruch nehmen wollen,

haben unter Beibringung des Nachweises , daß die Voraus¬

setzungen der Befreiungsvorschrift zur Tarifnummer 1 vor¬

liegen , einen bezüglichen Antrag bei der Stenerdirektiv-
behörde ihres Bezirks einznreichen , welche das Gesuch mit
ihrem Gutachten versehen durch Vermittelung der obersten

Landcsfinanzbehördc an den Bundesrath gelangen läßt.
Auf Grund des Beschlusses des Bundesraths , durch

welchen die ausschließliche Gemeinnützigkeit der Zwecke der

Gesellschaft anerkannt wird , hat die Direktivbehörde das

Weitere wegen der Abstempelung der Aktien rc . zu veran¬

lassen . Zu der letzteren ist ein Stcnipel zu benutzen , wel¬

cher in Größe und Zeichnung dem in Ziffer 4 beschriebenen
Stempel entspricht , jedoch statt der Umschrift : „ IMI0II8-

und des Abgabensatzes die Be¬

zeichnung : trägt.

Zn Z. 4 des Gesetzes.

9 . Die im Z. 4 Absatz 1 des Gesetzes vorgeschriebenen

Anzeigen sind nach dem anliegenden Muster o zu erstatten

und an diejenige Steuerstelle abzngeben , bei welcher die

Versteuerung der Werthpapiere erfolgen soll . Es ist nicht
ausgeschlossen , daß die Wcrthpapiere demnächst bei einer

anderen Steuerstelle versteuert werden ; in diesem Falle hat

der Steuerpflichtige derjenigen Stcuerstelle , bei welcher die



vorläufige Anmeldung erfolgt ist , von der bei der betreffen¬
den anderen Steucrstelle erfolgten Versteuerung alsbald
nach Vornahme der letzteren unter Vorlage der erforder¬
lichen Nachweise Anzeige zu erstatten.

Zu Z. 6 Absatz  1.

10 . Für die vor dem 1 . Mai 1894 ausgegebenen
inländischen und mit dem Reichsstempel versehenen auslän¬
dischen Werthpapiere gelangt , falls die nach den bisherigen
Vorschriften für dieselben fällige Steuer entrichtet ist , ein
weiterer Stempel nicht zur Erhebung . Für die Jnterims-
schcine gilt dies bezüglich der vor dem 1. Mai 1894 nach
bisheriger Vorschrift versteuerten oder steuerfrei gebliebenen
Beträge.

Wird beansprucht , daß für nach dem 30 . April 1894
ausgegebcne inländische Aktien rc. , ans welche vor dem
1 . Mai 1894 Einzahlungen stattgcfundcn haben , die Stem¬
pelabgabe nach dem Gesetz vom 27 . April 1894 nur für
die von dem 1 . Mai 1894 ab geleisteten Einzahlungen er¬
hoben werde , so sind in der Anmeldung der Aktien zur
Versteuerung (Ziffer 2 ) außer dem Nennwerthc der ein¬
zelnen Stücke auch der Betrag und die Zeit der auf die¬
selben geleisteten Einzahlungen anzugeben und zugleich die
Beweise für diese Angaben bcizubringen.

Die Direktivbehördc bestimmt die Hohe der zu ver¬
steuernden Einzahlungen und der Abgabe.

Wege » der Quittung über die erhobene Abgabe , der
Abstempelung und der Rückgabe der abgestempelten Aktien
finden die Bestimmungen unter Ziffer 3 bis 5 sinngemäße
Anwendung.

Ist die Vollzahlung des Jnterimsscheins bereits vor
dem 1. Mai 1894 erfolgt und über einen Abgabenbetrag
nicht zu quittiren , so ist die zurückzngebende Ausfertigung
der Anmeldung mit entsprechender Bescheinigung zu ver¬
sehen.
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Als Tag der Ausstellung gilt das auf den auslän¬

dischen Werthpapieren hierfür angegebene Datum . Ist der
Stcuerstclle bekannt , daß die letztere Angabe unrichtig und

das zu versteuernde Wcrthpapicr thatsächlich erst nach dem
30 . April 1894 ausgestellt ist , so ist der volle Abgabensatz

des Gesetzes vom 27 . April 1894 in Anwendung zu

bringen.

Zu Z. 6 Absatz 2.

11 . Wird für Werthpapiere der in der Tarifnnm-

mer 1 bis 3 bezeichneten Art ans Grund des ß . 6 Absatz 2

des Gesetzes Befreiung von der Stempelabgabe beansprucht,

so ist in der Anmeldung (Ziffer 2 ) das Sachverhältniß
anzugebcn und überdies der Beweis zu führen , daß die
Werthpapiere in der That nur zum Zweck des llmtansches

ohne Veränderung des durch die znrückzuziehenden Stücke

beurkundeten Rechtsverhältnisses ausgestellt und die znrück¬

zuziehenden Stücke vorschriftsmäßig versteuert oder steuer¬
frei sind.

Die Befreiung findet u . A . keine Anwendung , wenn

die neu anszngebende » Papiere ans andere Beträge oder

einen anderen Zinssatz lauten , als die znrückzuziehenden

Papiere , wenn sie von einem anderen Verpflichteten , allein
oder mit dem bisherigen Verpflichteten , ansgestellt sind,

wenn sie ans den Inhaber , statt , wie die ans dem Verkehr
tretenden Stücke , auf den Namen lauten oder umgekehrt

und dergleichen mehr.
Ist der Beweis erbracht , so verfügt die Direktivbehörde

Abstempelung der neuen Stücke ohne Abgabencrhebung.
Die Verfügung wird Registcrbelag . Wegen der Vorlegung

der eingezogcne » Stücke und der Vernichtung der auf den¬

selben etwa befindlichen Stempelzeichen finden die Vor¬

schriften unter Ziffer 7 , wegen der Anmeldung und Abstem¬

pelung der Vorschriften unter Ziffer 2 bis 5 sinngemäße

Anwendung.
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Sind die einzuziehenden Stücke versteuert , so ist die
Quittung über die gezahlte Abgabe vorzulegeu und als
Belag zum Register zu nehmen.

II . Kauf - und sonstige Anschaffungsgeschäfte.

Zu Z. 10 des Gesetzes.

12 . Die Schlußuoteu sind in deutscher Sprache und,
sofern es sich nicht um Geschäfte über ausländische Werthe
handelt , in Reichswährung auszustellen . Der Werth des
Gegenstandes des Geschäfts ist stets in Reichswährnng an-
zugebeu.

Zu Tarifuummcr 4a , Ermäßigung.

13 . Wer von der Steuerermäßigung für Arbitragege-
schäfte Gebrauch machen will , hat der Steuerdirektivbehörde
seines Bezirks vorher hiervon schriftliche Anzeige zu er¬
statten , über die von ihm mit dem Ansprüche auf Steuer¬
ermäßigung abzuschließenden Arbitragen nach den nachste¬
hend verzeichneteu näheren Vorschriften Buch zu führen
und auf Erfordern dieses Buch , sowie alle darauf bezüg¬
liche » Schriftstücke (Schlußuoteu , Briefe , Depeschen w .) der
Direktivbehörde eiuzureichen oder den von derselben abzuord¬
nenden Beamten zur Einsicht vorzulegen.

In das Arbitragebuch , welchrs mindestens die in dem
Muster Ir vorgesehenen Spalten enthalten muß , sind die
einander gegenüberstchenden Geschäfte unter derselbe » fort¬
laufenden Nummer einzutragen.

Die für eine halbmonatliche Frist , d . h . von der einen
bis zu der anderen der mehreren im Laufe eines Monats
an der betreffenden ausländischen Börse stattfindeuden Liqui¬
dationen bewirkten Prolongationen von Arbitragegeschäften
(Absatz 3) , über welche eine Schlnßnote nicht ausgestellt
wird , sind in der Spalte „Bemerkungen " nachrichtlich auf-
zuführeu.
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Der Antrag auf Erstattung des zuviel verwendeten
Stempels ist nach dem anliegenden Muster A in zwei Aus¬
fertigungen bei der Direktivbehörde für je einen Kalender¬
monat bis zum 10 . des auf die Ausstellung der Schluß-
uvtc folgenden Monats eiuzureicheu . Der beizufügeude
Auszug aus dem Arbitragebuch ist nach dem anliegenden
Muster ll anfznstellen.

Auf Verlangen der Direktivbehörde ist ferner der Nach¬
weis zu führen , das ; die den Gegenstand der Arbitrage bil¬
denden Werthpapiere an den in Betracht kommenden Plätzen,
an welchen sie ge- oder verkauft sind , börsenmäßig gehan¬
delt und uotirt werden . Soweit bei der Direktivbehörde

Bedenken gegen die Nichtigkeit der gemachten Angaben nicht
bestehen , ist der beanspruchte Betrag zur Zahlung anzu-
weisen . Der Stempel für etwaige , zu Unrecht nnvcrstenert
gebliebene Prolongationsgcschäfte ist nachzufördcrn.

In de » Füllen , für welche das Vvrliegcn einer Meta-
Verbindung behauptet ist , ist diese Thatsache seitens des
Arbitrageurs auf Erfordern durch Vorlegung des Vertrages
über den Abschluß der Verbindung und des Schriftwechsels
über das betreffende einzelne Geschäft nachznweiscn.

Zur Tarifnummer  4d.

14 . Für welche Waaren an den einzelnen inländischen
Börsen Terminpreise uotirt werden , wird von den Landes¬
regierungen nach Anhörung der betreffenden Handelsvor¬
stände festgestellt und öffentlich bekannt gemacht , sowie dem
Reichskanzler behufs Veröffentlichung im Ceutralblatt für
das Deutsche Reich mitgetheilt.

Zu Z. 8 Absatz 1 des Gesetzes.

15 . Bei sogenannten Circa -Geschäftcu ist die Abgabe
nach dem handelsüblichen Maximum der Lieferung zu be¬
rechnen ; cs bleibt den Handelsvorständen überlassen , auf
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Grund des H. 41 Absatz 2 des Gesetzes die betreffenden

Maxima festznstellen.

Zu §8 - 10 , 11 und 31 des Gesetzes.

16 . Zur Entrichtung der in der Tarifnnmmer 4 un¬

geordneten Abgabe werden Reichsstempelmarken und ge¬

stempelte Formulare zu Schlußnoten zum Preise des auf

denselben angegebenen Stenerbetrages zum Verkauf gestellt.

Die Reichsstempelmarke » sind 24 min hoch und 61 mm

breit ; dieselben haben , insoweit sic über Pfenuigbeträge

lauten , einen bläulichen , insoweit sie über Markbeträge

lauten , einen gelblichen Untergrund , welcher rechts und

links den Reichsadler und in der Mitte ein Schild mit der

Inschrift UKIOllAARbH ' LU -4. L04 . 11L " zeigt ; eine

Lochrcihc macht die Marke in zwei gleiche Theile zerlegbar,

von denen jeder auf dem oberen Rande die Werthbezeich¬

nung und an den äußeren beiden Ecken die Zahl der Pfen¬

nig beziehungsweise Mark , auf welche die Marke lautet,

ferner den Vordruck „cksir" für das Datum der Verwen¬

dung in rothem Aufdruck und außerdem die fortlaufende

Nummer der Marke enthält . Die Marken für Waaren-

gcschäfte (Tarifnnmmer 4d ) tragen außerdem in schwarzem

Aufdruck den Buchstaben Die Marken lauten auf

Steucrbctrüge von 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 und 80 Pfen¬

nig . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 15 , 20 , 30 , 50 , 100

und 500 Mark.

Die gestempelten Formulare zu Schlußuoteu entsprechen

in Form und Vordruck dem Muster ck. Dieselben sind

entweder

1 . mit einem Stempclanfdruck versehen , welcher dem

Muster der Rcichsstempelmarkeu gleicht , indessen

den Vordruck „ clm-ch und die fortlaufende Nummer

nicht enthält , oder

2 . von der Stenerstelle dadurch herzustelleu , daß vor-

rüthig zu haltende ungestempelte Formulare des



Musters ä durch Verwendung von Reichsstcmpel-
markcu zu dem verlangten Betrage gestempelt
werden ; die Marken sind hierbei von der Steuer¬
stelle in nngetheiltem Zustande ans der durch den
Vordruck bezeichneten Stelle , insoweit diese aber aus¬
reichenden Ranm nicht darbietet , auf einer freien
Stelle des Formulars in der Art aufznkleben , daß
bei der späteren Trennung der beiden Thcile der
Schlnßnvte je eine Hälfte der Marke auf jedem
dieser Theile sich befindet , und sodann durch min¬
destens je einen ans das Formular nbergreifenden
Aufdruck des Amtsstempels in schwarzer Farbe , sowie
durch Eintragung des Datums der Abstempelung auf
jeder Hälfte der Marke zu cntwerthcn.

Die vorstehend zu Ziffer 1 bezeichneten Formulare
tragen ans jedem ihrer beiden Theile die gleiche fortlaufende
Nummer.

Mit Stempelanfdruck versehene Formulare werden zum
Steuerbetrage von 20 , 40 , 60 , 80 Pfennig , 1 , 2 , 3 , 4 , 5,
6 , 7 , 8 , 9 und 10 Mark znm Verkauf gestellt ; unter Ver¬
wendung von Marken gestempelte Formulare können zu jedem
Steuerbetrage von den Steuerstellen hergcstellt und ver¬
abfolgt werden.

17 . Von den Steuerstellen werden ferner ungestempelte
Formulare des Musters ä ansgegeben , für welche der Betrag
der Herstellungskosten als Preis erhoben werden darf . Die
Verwendung von Reichsstempelmarkeu ans denselben seitens
der Steuerpflichtigen ist in folgender Weise zu bewirken.

Die Marken sind , soweit die durch den Vordruck be¬
zeichnet !! Stelle Ranm darbietet , auf dieser , im klebrigen an
einer beliebigen Stelle in der Art aufznkleben , daß je eine
Hälfte jeder Marke auf jedem der beiden Theile des aus¬
gefüllten oder nnausgefüllten Formulars sich befindet ; die
auf dem einen dieser Theile befindlichen halben Marken
müssen also die gleichen fortlaufenden Nummern enthalten,
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wie die auf dem « »deren Theilc befindliche » ; die Marken

dürfen vor der Aufklebnng gethcilt werden . In jeder

Markenhälfte ist das Dntnnr der Verwendung der letzteren

ans dem Formular , und zwar der Tag und das Jahr mit

arabischen Ziffern , der Monat mit Buchstabe » an der durch

den Vordruck bezeichnctcn Stelle niederznschreiben . Allge¬

mein übliche und verständliche Abkürzungen der Monats¬

bezeichnung mit Buchstaben , sowie die Weglassung der beiden

ersten Zahlen der Jahrcsbezeichnnng sind zulässig (z . B.
8 . Oktbr . 95 , 7 . Septbr . 97 ) .

Außerdem ist die Firma oder der Name des Ausstellers

der Schlnßnote ans jeder Hälfte der einzelnen Marke nieder-

zuschreibcn . Es genügt jedoch , wenn nur ein Thcil der

Firma oder des Namens ans jeder halben Marke zu stehen

kommt , der andere Thcil aber ans das Formular oder ans

andere halbe Marken , welche sich auf demselben Theile des

letzteren befinden , hinüberreicht.
Das Datum , sowie die Firma oder der Name sind

mittelst deutlicher Schriftzeichen , ohne jede Rasur , Dnrch-

strcichung oder Uebcrschreibnng niedcrznschrciben.
Es ist zulässig , den vorgeschricbencn Entwerthnngs-

vermerk ganz oder theilweise durch Stempelanfdrnck hcrzn-

stellen . In diesem Falle braucht das Datum nicht an der

durch den Vordruck bezeichnctcn Stelle zu stehen ; cs muß

aber in seinem ganzen Umfang (Monatsbezeichnnng , Tages-

nnd Jahreszahl mit den zulässigen Abkürzungen ) vollständig

auf jede einzelne halbe Marke gesetzt werden.

Nicht in der vorgcschricbenen Weise verwendete Stempel-

zcichen werden als nicht verwendet angesehen (§ . 92 des Ge¬

setzes) . Falls jedoch Stempelzcichen , welche für Geschäfte

der Tarifnnmmer 4n bestimmt sind , für Geschäfte der

Tarifnnmmcr verwendet sind oder umgekehrt , ist der

Stempel nicht nochmals einznzichen , auch ein Strafverfahren

wegen Stcmpelhintcrziehnng nicht einzuleiten.
18 . Es ist zulässig , andere als die von de » Steuer-
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stellen zum Verkauf gestellte » Formulare (Privatformulare)
zu Schlußuote » für die Entrichtung der Abgabe zu benutze » ,
vorausgesetzt , daß dieselben dem Muster cl entsprechend aus
zwei demnächst zu trennenden gleichen Theilen bestehe » , und
das; jeder dieser Thcile einen Vordruck mindestens für die
Angabe des Namens und des Wohnorts des Vermittlers
und der Kontrahenten , des Gegenstandes und der Bedin¬

gungen des Geschäfts insbesondere des Preises , sowie der
Zeit der Lieferung enthält ; insofern die Formulare nicht in
der nachstehend bezeichneten Weise zur Stempelung durch
die Neichsdruckerci gelangen , müssen dieselben ferner an dem
oberen Theile der Vorderseite einen über beide Theile des
Formulars greifenden Vordruck haben , durch den die für
die Aufnahme der Marke bestimmte Stelle bezeichnet wird.
Die Formulare köuncn amtlich gestempelt oder von dem
Aussteller der Schlußnvtc mit Reichsstempelmarken versehen
werden.

Die amtliche Stempelung derselben erfolgt nach dem
Anträge der Betheiligten entweder durch Aufdruck des in
Ziffer 16 Absatz 3 unter 1 bezeichneten Stempels und einer
für beide Theile des Formulars gleichen fortlaufenden
Nummer durch die Reichödruckerei , und zwar auf Kosten des
Antragstellers , oder unter Verwendung von Reichstempel-
marken durch die Steuerstcllen.

Die Stempelung durch die Neichsdruckerci erfolgt nur,
wenn mindestens je hundert Formulare zu demselben Steucr-
betrage gestempelt werden sollen ; die Formulare sind in
glattem Zustande (nicht aufgervllt ) unter Beifügung eines
überschüssigen Stückes für je zwanzig Stück (als Ersatz für-
etwaige Abgänge bei der Abstempelung ) und , wenn dem Antrag¬
steller nicht Stundung bewilligt ist , unter Hinterlegung des
Steuerbetruges mit einer doppelt anfzustellendcn Anmeldung
nach dem Muster s der Stenerstelle vorzulegen . Die euiiu
Ausfertigung der Anmeldung erhält der Antragsteller , nach-
dem dieselbe mit der Quittung über de » Empfang der Fvr - x



mulare und des Steuerbetruges versehen worden , zurück.

Die Steuerstelle veraulußt die Stempelung der Formulare

durch die Reichsdruckerei , welche letztere die gestempelten und

die nicht verdvrbeucn überschüssigen Formulare unter Be¬

scheinigung der erfolgten Vernichtung der verdorbenen Stücke

und unter Mittheilung der entstandenen Kosten an die

erstere zurücksendet . Die Steucrstelle erstattet der Reichs-

drnckerei die Kosten und händigt die gestempelten und die

überschüssigen ungestempelten Formulare , nachdem sie sich

auch ihrerseits von der richtigen Stempelung der erstere»

überzeugt hat , dem Antragsteller unter Einziehung der ver¬

auslagten Kosten aus ; über den Rückempfang der For¬

mulare läßt sie sich ans der bei ihr zurückgebliebenen Aus¬

fertigung der Anmeldung Quittung geben . Postsendungen

zwischen den Steuerstellen und der Reichsdruckerei , welche

die Abstempelung derartiger Formulare durch die Reichs¬

druckerei betreffen , sind mit dem Vermerk „Reichsdienstsache"

zu versehen und portofrei.
Soll die Stempelung der Formulare unter Verwendung

von Reichsstempelmarken erfolgen , so bedarf es einer beson¬

deren Anmeldung nicht ; die Steuerstelle hat nach der Be¬

stimmung unter Ziffer 16 Absatz 3 zu 2 zu Verfahren ; neben

der Steuer werden Kosten für die Stempelung nicht erhoben:

Die Verwendung von Rcichsstempelmarken zu den frag¬

lichen Formularen seitens der Aussteller der Schlußnoten

ist nach Maßgabe der unter Ziffer 17 getroffenen Be¬

stimmungen zu bewirken.
19 . Die Verwendung von Reichsstempelmarken auf

gestempelten Formularen zur Ergänzung eines fehlenden

Betrages ist zulässig und gleichfalls nach den Bestimmungen

unter Ziffer 17 zu bewirken.
20 . Wenn im Falle des Z. 11 Absatz 1 und 2 des

Gesetzes auf einer zu niedrig versteuerten Schlußnote der

fehlende Stempclbetrag nachträglich zu verwenden ist , so

sind die erforderlichen Marken von dem zur Entrichtung
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dieses Betrages Verpflichteten in ungetheiltem Zustande an
einer beliebigen Stelle der Schlußnote aufzuklebcn und nach
Blaßgabe der Bestimmung unter Ziffer 17 zu entwcrthen;
insbesondere ist das Datum der Verwendung der Marken

auf jeder Hälfte derselben in der vorgeschriebcnen Weise
ersichtlich zu machen.

21 . Es ist unzulässig , die Stempelzeicheu aus ge¬
stempelten Formularen abzutrennen und anderweit zur Ent¬
richtung der Abgabe zu verwenden . In den Schlußnoten
dürfen Rasuren nicht vorgenommcn werden.

22 . Bei Geschäften , für welche die Abgabe nur im
halben Betrage zu entrichten ist , (Z. 7 Abs . 2 des Gesetzes ) ,
bedarf es der Zusendung der Hälfte der Schlußnote an den
ausländischen Kontrahenten nicht . Unterbleibt die Zusendung,
so hat der inländische Kontrahent das Doppelfvrmular der
Schlußuote in der vorgeschriebenen Weise gestempelt unge-
theilt aufzubewahren . Die nicht beschriebene Hälfte der
Schlußnote ist zu durchstreichen.

Zu Z. 11 Absatz 3 des Gesetzes.

23 . Ueber die Erstattung der Abgabe im Falle des
§ . 11  Absatz 3 des Gesetzes entscheidet die Direktivbehörde
desjenigen Bezirks , in welchem der die Erstattung Ver¬
langende zur Zeit der Entrichtung der Abgabe seinen Wohn¬
ort , eventuell aber seinen Aufenthaltsort gehabt hat . Die
erfolgte Erstattung ist auf beiden Theileu der betreffenden
Schlußnote von der Steuerstelle zu vermerken.

Zu 8 - 15 des Gesetzes.

24 . Die Abstempelung der Vertragsurkunde erfolgt
seitens der Steuerstelle durch Verwendung von Reichs¬
stempelmarken . Die letzteren sind in ungetheiltem Zustande
thuulichst auf der ersten Seite der Urkunde aufzukleben und

durch Eintragung des Datums der Verwendung und Auf¬
druck des Amtsstempels in der in Ziffer 16 Absatz 3 unter
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2 vorgeschricbcnen Weise zu cntwertheu . Ist die Vcrtrags-

mkünde in mehreren Urschriften ausgestellt , so ist von der

Steuerstcllc ans dem zweiten , beziehungsweise auch auf den

weiteren Stücken mit Unterschrift und unter Beidrücknng

des Umtsstempcls zu vermerken , welcher Reichsstempelbetrng

zu der ersten Urschrift verwendet ist.
Bei gerichtlich oder notariell aufgenommenen Verträgen,

deren Urschriften den Kontrahenten nicht ansgehändigt

werden , sind der Stenerstelle die Ausfertigungen vorzulcgen.

Zu § . 16 des Gesetzes.

25 . lieber Geschäfte , für welche eine rechtzeitige Be¬

rechnung der Steuer nicht möglich ist , weil der Werth des

Gegenstandes des Geschäfts auch nicht nach seinem höchst¬

möglichen Betrage (K. 8 Abs . 1 des Gesetzes ) berechnet

werden kann , ist gleichwohl nach Maßgabe der W . 10 und

11 des Gesetzes eine Schlnßnote nnsznftellen , auf jedem der

beiden Thcile derselben aber zu vermerken , daß die Besteuerung

so lange ausgesctzt bleibt , bis die Stenerberechnnng möglich

wird . Abschrift der Schlnßnote einschließlich dieses Ver¬

merks ist gleichzeitig der Direktivbehördc zu übersenden.

Sobald die Berechnung der Steuer möglich , hat deren Ent¬

richtung nach Maßgabe der KZ. 10 und 11 des Gesetzes

unter Ausstellung einer neuen Schlnßnote , in welcher auf

die erstansgestellte Schlnßnote Bezug zu nehmen ist , zu

erfolgen . Die Direktivbehördc ist berechtigt , sich die recht¬

zeitige Erfüllung dieser Verpflichtung Nachweisen zu lassen.

Handelt es sich in einem solchen Falle um ein Geschäft,

das nach § . 15 des Gesetzes unter steneramtlicher Ab¬

stempelung der beiderseits unterschriebenen Vcrtragsnrknnde

zu versteuern ist , so hat gleichwohl die Vorlegung der Ver-

tragsnrkunde bei der Stenerstelle nach Maßgabe der bezeich-

neten Vorschrift zu erfolgen ; die Stenerstelle vermerkt auf

der Urkunde beziehungsweise auch auf den mehreren Stücke»

derselben mit Unterschrift und unter Beidrücknng des Amts-
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stempels , dich die Erhebung der Reichsstempelabgabc wegen

zeitiger Unmöglichkeit der Berechnung derselben nusgesctzt

sei , und behält Abschrift der Urkunde oder mindestens der

für die Steuerfestsetzung wesentlichen Theile derselben zurück.

Sobald die Berechnung der Steuer möglich wird , hat

die anderweite Vorlegung der Vcrtragsnrknnde zur Ab¬

stempelung bei einer Steucrstelle nach der Vorschrift im

K. 15 des Gesetzes zu erfolgen ; falls mehrere Urschriften

bestehen , genügt die Vorlegung einer derselben . Die crst-

bezeichuete Steuerstelle überwacht in geeigneter Weise die

rechtzeitige Erfüllung dieser Verpflichtung.

Bezüglich der in den ZZ. 10 und 11 sowie im Z. 15

des Gesetzes bestimmten Fristen gilt hierbei der Tag , an

welchem die Stcncrberechnung ausführbar geworden ist , als

Tag des Geschäftsabschlusses.

Die Direktivbehörde beziehungsweise im Falle des Ab¬

satzes 2 dieser Ziffer die Stcnerstelle kann , wenn die Be¬

rechnung eines Theils der zu entrichtenden Abgabe möglich

ist , die Entrichtung dieses Theils anordnen.

26 . Ist das Geschäft zwischen Kontrahenten , welche

nicht an demselben Orte befindlich sind , durch briefliche oder

telegraphische Annahmeerklärung zu Stande gekommen , so

beträgt die Frist zur Ausstellung der Schlnßnote

1 . für den zur Entrichtung der Abgabe zunächst Ver¬

pflichtete » (§ . 9 Abs . 1 und Z. 10 des Gesetzes)

zehn Tage,
2 . für den zur Entrichtung der Abgabe in zweiter Reihe

Verpflichteten drei Wochen.

Die Frist beginnt für den die Annahmeerklürnng ab¬

gebenden Kontrahenten am Tage nach der Abgabe der An-

nahmecrklärung behufs der Abscndung (Art . 321 des Handels¬

gesetzbuchs ) , für den die Annahmcerklärnng empfangenden

Kontrahenten am Tage nach dem Eingänge dieser Erklärung,

und zwar auch im Falle einer brieflichen Bestätigung der



telegraphischen Annahmeerklärung nach dem Eingänge der
letzteren.

Bei Geschäften über Werthpapiere , welche zum Liqui-
dationsknrsc abgeschlossen sind , beträgt die Frist zur Aus¬
stellung der Schlnßnote , auch abgesehen von den Fällen des
ersten Absatzes , für den zur Entrichtung der Abgabe zunächst
Verpflichteten zehn Tage und für den zur Entrichtung der
Abgabe in zweiter Reihe Verpflichteten drei Wochen . Die
Frist beginnt mit dem Tage nach dem Geschäftsabschluß.

Bei Geschäften , welche während eines zeitweiligen Auf¬
enthaltes im Auslände dortselbst abgeschlossen (K. 7 Abs . 2
und 3 des Gesetzes ) oder vermittelt sind , beginnt der Lauf
der zur Entrichtung der Abgabe festgesetzten Fristen für den
betreffenden Verpflichteten erst mit dem Tage nach seiner
Rückkehr in das Inland ; die Frist für die im Jnlande be¬
findlichen Steuerpflichtigen wird hierdurch nicht geändert.

Zu Z. 17 des Gesetzes.

27 . Nach Maßgabe der von den Landesregierungen
zu treffenden näheren Bestimmungen , insbesondere auch rück¬
sichtlich der zu bestellenden Sicherheit dürfen gestempelte
Formulare (Ziffer 16 ) auf Kredit verabfolgt und eigene
Formulare der Steuerpflichtigen auf Kredit amtlich ge¬
stempelt werden (Ziffer 18 ) . Abgabenbetrüge unter 50 Mark
werden nicht kreditirt . Die kreditirten Beträge sind bis
znm fünfundzwanzigsten Tage des dritten auf den Monat
der Anschreibung folgenden Monats einzuzahlen.

Reichsstempelmarken werden nicht auf Kredit verabfolgt.

III. Lotterieloose.

Zur Tarifuummer  5.

28 . Behufs Berechnung der Abgabe von Lottcrie-
loosen sind alle für den Erwerb eines Looses an den Unter¬

nehmer oder dessen Beauftragte zu leistenden Zahlungen



zum Preise des Looses zu rechnen , insbesondere mich die
sogenannten Schreibgebühren , Kollektionsgebühren u . a . m.

Zu ZK. 22 , 23 und 25 des Gesetzes.

29 . Wer im Bundesgebiete Lotterien oder Aus¬
spielungen veranstalten will , bei welchen der Gesammtpreis
der Loose die Summe von 100 Mark übersteigt , hat der

zuständigen Steuerbehörde spätestens am siebenten Tage nach
dem Empfange der obrigkeitlichen Erlaubniß schriftlich an¬
zumelden:

Namen , Gewerbe und Wohnung des Unternehmers,
die planmäßige Anzahl (die Nummern ) und den
planmäßigen Preis der Loose,

den Zeitpunkt , wo mit dem Vertrieb der Loose be¬
gonnen werden soll,

die Gegenstände , die Zeit und den Ort der . Aus¬
spielung,

die Namen und Wohnungen der unmittelbar von
dem Unternehmer mit dem Vertrieb der Loose

betrauten Personen.
Der in zwei Ausfertigungen eiuzurcichenden Anmeldung

ist als Anlage ein amtlich beglaubigtes Exemplar des obrig¬
keitlich genehmigten Plans der Lotterie oder Ausspielung
anzuschließen.

Mit der Anmeldung ist die Abgabe für die gesummte
planmäßige Anzahl der Loose einzuzahleu . Wird Stundung
der Abgabe bis nach dem Beginn des Vertriebes der Loose
gegen Sicherstellung des Abgabenbetrages oder ohne solche
beansprucht , so ist der Antrag mit der Anmeldung vor-
zulegen.

Bei solchen Lotterien oder Ausspielungen , bei welchen
nach der obrigkeitlichen Erlaubniß nicht von vornherein eine
bestimmte planmäßige Anzahl von Loosen festgesetzt , dem
Unternehmer vielmehr nur gestattet ist , Loose bis zu einer
gewissen Mnximalzahl auszngeben , darf die Versteuerung



der Loose mich Maßgabe des Bedarfs bewirkt werden . Für
die Anmeldung des ersten Thcils der anszngebendcn Loose
gelten die Bestimmungen im ersten nnd zweiten Absatz dieser
Ziffer . Die Vorlegung einer weiteren Anzahl von Loosen
zur .Abstempelung ist mittelst besonderer Anmeldung zu be¬
wirken , in welcher unter Angabe der Zahl nnd der Nummern
der zu versteuernden Loose ans die erste Anmeldung Bezug
zu nehmen ist.

Ist ans den Loosen oder Spielausweisen ein Preis
nicht angegeben , sondern wird dieser von den Abnehmern
zugleich mit der Vergütung für sonstige Leistungen in einem
nngetrcnnten Betrage bezahlt , so hat der Unternehmer in der
bei der Steuerbehörde einzurcichenden Anmeldung anzngeben,
welcher Theil von jenem Betrage ans die Loose oder Spiel-
anSweise füllt . Gleiches gilt in den Füllen , in welchen
eine Aushändigung besonderer Loose oder Spielansweise
nicht ^tattfindet , sondern die Bescheinigung über die geleistete
Vergütung (Eintrittskarte re.) zugleich als Loos oder Spiel¬
ausweis dient . Der ans die Loose oder Spielansweise zu
rechnende Betrag darf nicht geringer sein , als der Werth
der Gewinne . Wird die Abgabe von dem Unternehmer
überhaupt nicht oder nicht in befriedigender Weise gemacht,
so steht es der Steuerbehörde frei , de » auf die Loose oder
Spieleinlagen zu rechnenden Betrag nach eigenem Ermessen
fcstznsetzen.

30 . Hinsichtlich der von den Verwaltungen der Tota¬
lisatoren ans den Rennplützen ansgegebenen Bescheinigungen
(Totalisatortickets ) über die gezahlten Einsätze auf die am
Rennen bctheiligten Pferde wird von der Vorlegung eines
bestimmten Lotterieplancs (Ziffer 29 Absatz 2) abgesehen
nnd gestattet , daß die Verstencrnng der Spielausweise nach
Maßgabe des Bedarfs bewirkt werde . Die Veranstalter der
Ausspielungen dürfen nur versteuerte Ausweise über Einsätze
zur Ausgabe bringen nnd » nr solche ans den Rennplätzen
in Gewahrsam halten.
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Auf Antrag der Tvtalisatorvcrwaltnng kann indessen

die Abgabe bis zum Schlüsse des jeweiligen Rennens ge¬

stundet werden . In diesem Falle ist von der Abstempelung der

Spielanswcise Umgang zu nehmen und die Abgabe von dem am

Schlüsse des Rennens sich ergebenden Gesammtbruttoertragc

der Einsätze zu entrichten . Zn letzterem Zweck hat die Tota-

lisatorverwaltnng an dem ans den Schluß des Rennens

folgenden Tage einen den Spielnmsatz ergebenden Auszug

ihrer Bücher der zuständigen Stcuerstelle mitzuthcilen und

den sich danach ergebenden Stempelbetrag einzuzahlen , auf

Erfordern auch die bezüglichen Bücher und Listen der Steuer¬

stelle zur Einsicht vorzulegen.
Von Zeit zu Zeit ist der Betrieb des Totalisators im

Stempelinteresse durch einen von der Landesregierung zu
bestimmenden Beamten einer Prüfung zu unterziehen.

31 . Wird Befreiung von der Abgabe in Anspruch ge¬

nommen , so ist mit der Anmeldung der Nachweis zu führen,

daß der Erlös des Unternehmens zu ausschließlich mild-

thätigcn Zwecken Verwendung finden wird . Ucber die An¬

wendbarkeit der Befreiung und insbesondere über die Frage,

ob ein ausschließlich mildthätiger Zweck vorliegt , entscheidet

die Direktivbehörde . Die obersten Landesfinanzbehörden

sind ermächtigt , die Abgabe in solchen Fällen aus Billig-

keitsrücksichten zu erlasse » , in welche » die Befreiung nicht

rechtzeitig mit der Anmeldung in Anspruch genommen ist.

Als mildthätiger Zweck ist lediglich die Unterstützung

hülfsbcdürftiger Personen anzusehen , gleichviel vb der Erlös

der Lotterie oder Ausspielung unmittelbar an hülfsbedürftige
Personen vertheilt wird oder Anstalten znfließt , welche sich

die Unterstützung Hülfsbedürftiger zur Aufgabe stellen . Ans

Verloosnngen zu gemeinnützigen oder zu religiösen Zwecken,

z. B . zu Kirchcubauten oder MissivnSzwccken , erstreckt sich

die Befreiung nicht.
32 . Die Behörde , welche die obrigkeitliche Erlaubniß

zur Veranstaltung einer öffentlichen Lotterie oder Ans-



spielung erthkilt , hat hiervon ohne Verzug der zur Erhebung
der Abgabe für die Loose zuständigen Steuerbehörde unter
Bezeichnung des Unternehmens und seines Zweckes , des
Namens und der Wohnung des Unternehmers , und des
Zeitpunkts , an welchem dem letzteren die obrigkeitliche Er-
laubniß behändigt worden , schriftlich Mittheilung zu machen.

Auf Grund dieser Mittheilnng hat die Steuerbehörde
sogleich nach Ablauf der unter Nr . 29 für die Anmeldung
vorgeschriebenen Frist wegen Feststellung und Beitreibung
der Abgabe , sowie nach Umständen wegen der Verhinderung
des Loosabsatzes und Einleitung des Strafverfahrens das
Erforderliche zu veranlassen.

33 . Nachdem der Abgabenbetrag festgestellt , gebucht
und entweder Ungezählt oder gestundet , beziehentlich nachdem
die Stempelfreiheit der Loose von der zuständigen Behörde
anerkannt worden ist , erfolgt die Abstempelung der Loose
durch die zuständige Stenerstellc vermittelst Stempelanfdrucks.
Der Stempel ist von runder oder ovaler Form und führt
den Reichsadler und über demselben die Aufschrift „Vsr-
Ltausrt, " beziehungsweise „ Ltsirixsltrsi " , darunter das
Untersckieidnngszeichen der Abstempelungsstelle . Die Loose
oder Spielausweise sind in einer solchen Form und Be¬
schaffenheit herzustellen , daß sie sich zur Abstempelung eignen.

Ungestempelte Loose dürfen — abgesehen von den Aus¬
spielungen im Betrage von nicht mehr als 100 Mark —
nicht ausgegeben werden.

Nach näherer Vorschrift der Landesregierung kann in¬
dessen bei den unter obrigkeitlicher Aufsicht stattfindenden
Waarenvcrloosnngcn von der Abstempelung der Loose Um¬
gang genommen werden , wenn mit Rücksicht auf die Zahl
und den Preis der Loose die Abstempelung unverhältniß-
mäßige Mühwaltnng verursachen würde.

Die abgcstempelten Loose werden gegen Empfangs¬
bescheinigung ans der einen Ausfertigung der Anmeldung
zurückgegeben . Die andere bleibt nebst ihren Anlagen
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(Ziffer 29 ) Belag zum Register . Wenn Stundung der

Abgabe bewilligt ist , darf die Genehmigung zum Beginn

des Lvvsabsatzes Vvr Entrichtung der Abgabe erst nach Ab¬

stempelung der Laase ausgehändigt werden.

34 . Der Abgabe nach der Tarifnnmmer 5 unterliegen

auch diejenigen Spielausweise , welche bei den auf Jahr¬

märkten und bei Gelegenheit von Volksbelustigungen üblichen

öffentlichen Ausspielungen geringwerthiger Gegenstände aus¬

gegeben werden.
In der Quittung über die für derartige Spielausweise

entrichtete Ncichsstempelabgabe sind die versteuerte » Spiel-

ausweisc nach ihren Nummern beziehungsweise auch nach

ihrer Serienbezeichnung anzugeben . Findet Stundung der

Abgabe statt , sv ist hierüber eine Bescheinigung zu crtheilcn,

in welcher gleichfalls die Nummern und eventuell die Sericn-

bezeichnnng der Spielausweise ersichtlich zu machen sind.

, Mit Genehmigung der zuständige » Steuerbehörde

dürfen die für unausgeführt gebliebene Ausspielungen be¬

stimmt gewesenen Spielauswcise zu einer anderen Zeit , be¬

ziehungsweise bei einer anderen Gelegenheit zur Ausgabe

gelangen , sofern bei der Steuerbehörde ein hierauf bezüg¬

licher Antrag unter Vorlegung der Spielausweise und der

Quittung über die für dieselben gezahlte Abgabe , beziehungs¬

weise der Bescheinigung über die erfolgte Stundung dieser

Abgabe , mit der neuen Anmeldung gemäß der Ziffer 29

gestellt wird , lieber die Genehmigung ist eine schriftliche

Bescheinigung zu crtheilen.
Bei Ausspielungen der bezeichnctcn Art können die

Sleuerstellen auf die Abstempelung des ersten und des

letzten Looses jeder Serie , oder jedes zusammenhängenden

Bogens sich beschränken ; dieselben haben alsdann die Art

der Abstempelung in der auszustellendcn Quittung anzugeben.

Die Veranstalter der Ausspielung sind in solchen Fällen

verpflichtet , die Quittung der Stenerstelle während der Aus¬

spielung bei sich zu führen und beim Verkauf der Loose
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genau nach der Reihenfolge der Serien und der einzelnen

Nummern sich zu richten ; auch dürfen sic am Orte der

Ausspielung (in der Spielbude rc .) keine anderen Loose

vorräthig haben , als die zu den abgcstempelten Serien oder

Bogen gehörigen.
35 . Nnmmerlistcn , welche bei öffentlich veranstalteten

Ausspielungen von Gegenständen zur Beifügung der Namen

der Spieler unter Erhebung des entsprechenden Betheiligungs-

betragcs vom Spielnnternchmer in Umlauf gesetzt werden,

sind zur Abgabe » ach der Tarifnnmmer 5 des Reichsstcmpcl-

gcsetzes nicht hcranznziehc » .

Zn K. 23 des Gesetzes.

36 . Die Landesregierungen bestimmen , in welchen

Fällen und unter welchen Bedingungen die Genehmigung

znm Absatz der Loose vor der Entrichtung der Abgabe gegen

Sicherstellung der letzteren oder ohne solche ertheilt , oder

sonst die Abgabe gestundet werden kann.

Zu ZZ. 24 und 25 des Gesetzes.

37 . Ausländische Loose und Ausweise über Spicl-

einlagen sind der zuständigen Stencrstclle mit einer nach

^ dem anliegenden Muster 4 doppelt ansznstellenden An-
Meldung unter Einzahlung des Abgabenbctrags innerhalb

der im Z. 24 des Gesetzes bezcichnetcn Frist zur Ab-

^ stempelung vvrznlegcn . Wegen der Buchung der Abgabe,

der Beläge und wegen der Abstempelung der Loose gelten

die Bestimmungen unter Ziffer 33 . Stundung der Steuer

findet nicht statt.

Zu ß . 27 des Gesetzes.

38 . Für nnabgesetzt gebliebene Loose rc . einer zu

Stande gekommenen Ausspielung wird die Reichsstempel-

abgabe nicht erstattet . Tritt indessen eine Aendcrung des

Lotterieplanes in der Art ein , daß die unabgcsetzten Loose
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vder ein Theil derselben von der Vcrloosniig ausgcschlossen
werden nnd der Gesammtwerth der Gewinne dementsprechend
ermäßigt wird , so kann mit Genehmigung der obersten
LandeSfinanzbehördc die Steuer für die von der Berlovsnng
ausgeschlossene » Loose erstattet werden.

Zn Z. 28 des Gesetzes.

39 . Die Verwaltungen der Staatslotterien haben
spätestens am fünfzehnten Tage nach Ablauf der Ziehung
jeder Klasse denn Reichsschatzamt dir Zahl der abgesetztcn
Loose nnd den Preis der Loose (Ziffer 28 ) anznzeige » .
Diese Anzeigen sind unter Benutzung eines von dem Neichs-
schatzamt vorzuschreibenden Formulars doppelt zu erstatten.
Das Reichsschatzamt setzt die zu entrichtende Steuer fest.

IV . Allgemeine Bestimmungen.

Zn Z. 31 des Gesetzes.

40 . Für verdorbene Reichsstempelmarken und für
Reichsstempelzcichen , mit welchen demnächst verdorbene For¬
mulare oder Werthpapicrc versehen sind , kann Erstattung
beansprucht werden , wenn von den Stempelzcichc » , For¬
mularen nnd Wcrthpapicrcn noch kein vder doch kein solcher
Gebrauch gemacht worden ist , dem gegenüber durch die Er¬
stattung das Stenerinteresse gefährdet erscheint.

Der Erstattnngsanspruch ist bei der Dircktivbehörde
des Bezirks innerhalb dreier Monate , nachdem der Schade»
dem Berechtigten bekannt geworden ist , unter Vorlegung
der verdorbenen Marken , Formulare und Werthpapierc an-
znmelden ; auf Erfordern sind die gnittirtc » Anmeldungen,
welche den Betrag der für die verdorbenen Werthpapicrc
entrichteten Abgabe ergeben , beiznfügen.

Eine baare Zurückzahlung der entrichteten ReichSstempel-
abgabe findet solchenfalls nicht statt . Bei Formularen nnd



Marken erfolgt die Erstattung im Wege des Umtausches,
und zwar werden in der Regel für verdorbene Formulare
gestempelte Formulare , für verdorbene Marken Marken ab¬
gabefrei verabfolgt . Der Verabfolgung gestempelter For¬
mulare steht die Abstempelung von Privatformularcu gleich.
Den Wünschen des Antragstellers hinsichtlich des Abgabe¬
betrages der einzelnen Stücke ist thunlichst Rechnung zu
tragen . Die Landesregierungen können anordnen , daß
in solchen Füllen , in denen gestempelte Formulare des
Musters ck in größerer Menge im Umtausch gegen ver¬
dorbene Formulare oder Marken beansprucht werden , die
Herstellungskosten für die erstbezeichneten Formulare zu
erstatten seien.

An Stelle der verdorbenen Werthpapiere hat die be¬
treffende Stenerstelle nach näherer Anweisung der Direktiv-
behörde dem Berechtigten auf Grund vorheriger Anmeldung
nach den Vorschriften unter Ziffer 2 neu ausgestellte Werth-
papicre von demselben Stenerwerth abgabefrei abzustempeln.

Die etwa entstehenden Portokosten trägt der Antrag¬
steller.

Die verdorbenen Marken und Formulare , sowie die
ans den Werthpapieren heransgeschnittenen Stempelzeichen
werden bei der Direktivbehörde in Gegenwart zweier
Beamten vernichtet.

4l . Reichsstempelmarkcn und amtlich gestempelte For¬
mulare des Musters cl können , wenn sie unbeschädigt sind,
bei den von den Landesregierungen bestimmten Stenerstellen
gegen Marken oder Formulare zu anderen Stenerbetrügcn
oder für andere Geschäfte umgetauscht werde » ; indessen
findet auch hier in der Regel der Umtausch von Formularen
nur gegen gestempelte Formulare , der Umtausch von Marken
nur gegen Marken statt . Der Verabfolgung gestempelter
Formulare steht die Abstempelung von Privatformulare»
des Antragstellers gleich.
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Zu Z, 39 des Gesetzes.

42 . Die Beamten zur Wahrnehmung der im Z. 39
Absatz 2 des Gesetzes bezeichucteu Geschäfte werden nach Maß¬
gabe der ihnen crthcilten näheren Anweisung selbständig
davon Uebcrzengung nehmen , ob den Vorschriften des Ge¬
setzes gemäß Verfahren worden ist . Die Vorstände der zu
revidirenden Anstalten , an welche der revidirende Beamte
bei Beginn der Revision sich wenden wird , haben ihm die
zu diesem Zweck gewünschten Wcrthpapiere , Schlnßnoten,
Beläge und sonstige Schriftstücke , sowie Geschäftsbücher zur
Einsicht vorlegen zu lassen , Auskunft zu ertheilen und ihm
einen angemessenen Raum für die Erledigung seiner Ob¬
liegenheiten zur Verfügung zu stellen.

Zu § . 41 des Gesetzes.

43 . Wenn im Laufe eines Verwaltnngsstrafverfahrens
die kaufmännischen Geschäftsformen zu Zweifeln in Betreff
der Benrtheilung des Sachverhältnisses Anlaß geben oder
für die Anwendung der Tarifnummer 4 b Zweifel darüber
bestehen , ob das Geschäft als ein solches anzuschen ist , das
unter Zugrundelegung der Usancen einer Börse abgeschlossen
ist , oder ob es sich um börsenmäßig gehandelte Waaren
handelt , so sind über die zweifelhaften Fragen geeignete
Sachverständige zu hören . In Bezirken , für welche Handels¬
vorstände bestehen , haben diese der Steuerbehörde für die
verschiedenen Geschäftsbräuchen Sachverständige zu be¬
zeichnen.

Uebergaiigsbestimmung.

44 . Bis zum 1 . Oktober 1894 dürfen die bisher aus-
gegebenen Stempelzeichen auch für Waarengeschäfte (Tarif-
nummcr 4 b ) verwendet werden.

3
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Muster
Eingegangen am
F.
F.

18
des Anmeldungsregisters,
des Heberegisters,

(Schwarzstempel,)

Anmeldung,
betreffend

die Versteuerung beziehungsweise Abstempelung von inländischen Aktien, Reutcu-
und Schuldverschreibungen nach dem Ncichsstempelgesetz.

Der Unterzeichnete beantragt die Abstempelung der anbei » folgenden, umstehend näher
bezeichneten Werthpapiere und ist damit einverstanden, daß dem Ueberbringer der unten aus-
gefertigten Empfangsbescheinigung gegen Aushändigung derselben die abgestempelten Werth-
schiere zuriickgegeben tverden, sowie daß die Steuerbehörde zur Prüfung der Legitimation

Die umstehend verzeichnet»: Werthpapiere sind der Unterzeichneten Stenerstelle übergeben
und werden nach erfolgter Abstempelung dem Ueberbringer dieser Empfangsbescheinigung
Msgehändigt werden. Die Steuerstelle behält sich daS Recht vor, die Legitimation des
Aeberbringers dieser Empfangsbescheinigung zu prüfen, ist jedoch zu einer solchen Prüfung
nicht verpflichtet.

des Ueberbringers dieser Empfangsbescheinigung zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet sein soll,
. , den . tcn . 18. .18

Vor- und Zuname.
Wohnort und Wohnung,

Des Amneldenden

Empfangsbescheinigung

, den . ten 18

(Amtsbezeichnung, Unterschriften und Schwarzstempel der Steuerstelle,)

3 *
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LaufendeNummer.

Name
und

Wohnort
des

Anmeldendcn.

Der Werthpapiere

Nemi-

werth.
Gattung

(Benennung)
und

Emittent.

Stück¬

zahl.

Bezeichnung nach Ort Datum

Serien-
Nummer

rc.
IckttSI 'U.

fort¬
laufen¬

den
Num¬
mern.

der

Ausfertigung.

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 0 . 10.
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Zu versteuern
ist für jedes

Stück:
g.) der vvlle
Nennwert!)
von oder

d) der Betrag
von

Mark.

Betrag
der

Abgabe
für jedes

Stück

Mark.

Auf
den Betrag
(Sp . II)

sind
anzu¬

rechnen

Mark.

Es sind
noch zu
erheben

an
Abgaben
für jedes

Stück

Mark.

Gesammt-
betrag

der

Abgabe

Mark.

Es tvird
Befreiung für

die Abgabe
beansprucht:

a.) für wieviel
Stück?

b) aus welchem
Grunde?

Nähere
Begründung
der Angaben

in den Spalten
>1, 13 nnd 16

sowie
sonstige

Bemerkungen.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
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Muster >».
Eingegangen den . 18. .
.!! . des Anmeldungsregisters.
F. . ... des Heberegisters.

(Schwarzstempel.)

Anmeldung,
betreffend

die Versteuerung beziehungsweise Abstempelung von ausländischen Aktien,
Reuten- und Schuldverschreibungen nach dem Reichsstempclgesctz.

Der Unterzeichnete beantragt die Abstempelung der anbei erfolgenden, umstehend näher
^zeichneten Werthpapiere nnd ist damit einverstanden, das; dem Ueberbrlnger der unten aus¬
gefertigten Empfangsbescheinigung gegen Aushändigung derselben die abgestempelten Werth-
pchiere zurückgegeben werden, sowie daß die Steuerbehörde zur Prüfung der Legitimation des
ileberbringers dieser Empfangsbescheinigung zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet sein soll.

. , den . ten . 18.. .

D« s . .

EmPstngsbetchciniguiig.

Die umstehend verzeichnten Werthpapiere sind der Unterzeichneten Steuerstelle übergeben
und werden nach erfolgter Abstempelung dem Ueberbringer dieser Empfangsbescheinigung
ansgehändigt werden. Die Stenerstelle behält sich das Recht vor, die Legitimation des
lleberbringers dieser Empfangsbescheinigung zu Prüfen, ist jedoch zu einer solchen Prüfung
nicht verpflichtet.

. . den . ten . 18. .

(Amtsbezeichnung, Unterschriften und Schwarzstempel der Stenerstelle.)
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LaufendeNummer.

Name
und

Wohnort
des

Amneldendeu.

Der Werth Papiere

Gattung
(Benennung)

und
Emittent.

Stück¬

zahl.

Bezeichnung nach Ort Datum

Serien-
r'ummei

u.
luttsra.

fort¬
laufen¬

den
Num¬
mern.

der

Ausfertigung.

1. 2. 3. 4. 0 6 7. 8. 0.
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Nennwerth
der

S t n cke

Zu versteuern ist
a ) der volle Nennwerth

oder
b ) eine Einzahlung von

Abgabe-

bctrag

Auf den

Betrag
(Spalie 13)

kommen

in Anrech¬
nung

Mark.

LZ
8 G

Gesammt-

betrag

der

Abgabe

Mark.

Bemer¬

kungen.nach
Män-
Wer
Wäh¬
rung.

nach
deutscher

Wäh¬
rung

Mark.

nach
fremder

Währung

nach
deutscher

Währung

Ma >k.

für

jedes

Stück

Mark.

E-
r̂ . ^

L ) ^

Mark.

10. 11. 12. 13. 14. 1b. 16. 17. 18.

-



Muster « .

Eingegangen den
. I'! . des Anmeldungsregisters.
. I>; . des Hebcregisters.

(Schwarzstempel.)

Vorläufige Anmeldung,
daß stempelpflichtige inländische Werthpapiere zur Zeichnung aufgelegt werden oder zu

weiteren Einzahlungen auf solche aufgefordert wird.
(H. 4 des Reichsstempelgesetzes.)



Des
Der Werthpapiere , auf welche sich die
Anmeldung in Spalte 6 bis 9 bezieht, Es soll erfolgen die Die Zeichnung

bezw. Einzahlung

Anmeldenden
Gattung

und

Bezeich¬
nung.

Serie,
lutksrs,

und
Nummern.

Auf¬
forderung

zur
Einzahlung

von
Mark.

soll erfolgen

Name
und

Wohnort.

Stück¬

zahl.

Nennwerth

Mark.

Auflegung
zur

Zeichnung.

an
welchen
Tagen.

bei
welchen
deutschen
Stellen.

Bemerkungen.

1. 2. 3. 4. b. 6. 7. 8. 9. 40.
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Muster «I.

Sehlnsznote, . I ! .

. , de» . 18

Von .

i» .

An. . . .

in . .

Gegenstand deS Geschäfts:

LiefernngStermin per

Na

für die Verw

Stempel

Preis vdcr Kurs:

Werth des Gegenstandes:

Svnstige Bemerkungen:

Vermittelt durch:

in .

000 000



um

mdung von

marken.

Schlnßnote.

. , den

Von .

in .

An .

in .

Gegenstand des Geschäfts:

Liefcrungstennin per

Preis oder Kurs:

Werth des Gegenstandes:

Sonstige Bemerkungen:

Vermittelt durch:

iu .

000 000



Muster v.

Eingegaiigcn den
. des Anmcldnngsregisters.

. I.» . des Hebercgistcrs.
(Schwarzstcmpel.)

Anmeld un g
zur

Abstempelung von Formularen zu Schlußuoten durch die Reichsdruckerei.
(Tarifnummer4 zum Reichsstempelgesetz.)



Es sollen aogcstempelt
werde » :

BemerkungeniLtcnerbetrugMin
Abgabcubetragc

von

Stückzahl
der

Formulare
Mark.Mark.

349



Muster I.

Eingcgangcn den
. des AnmcldungSrcgistcrs.

. I» . des HebcrcgistcrS.
(Schwarzstempcl.)

o

Anmeld n ll g

zur

Versteuerung für ausländische Lotterieloose.
(Tarifunmmer5 ûm Neichsstcmpelgesctz.)



Tag
der

Anmeldung.

I.

Name
und

Wohnung
des

Aumeldenden.

D

An¬
zahl.

er einzelner
Preis en
Schreibg

der
fremden

Wäh

Loose
rschtießlich
eld rc. in

deutscher

rung.

Des Lotterie¬
unternehmers Sitz,

nähere Bezeichnung,
auch

Name und Wohnort
des

Unternehmers.

Zeit
der Ziehung
der Loose.

Abgabenbetrag
u) im Einzelnen

und
ich in Summe.

Mark.
2. 3. 4. ü. 6. 7. 8.





353

Liste Ausfertigung.
Muster

Lsrliu, den 6. ,Inui 1894.

Antrag
des Lantviers iü. zu Lerlin
auf Erstattung von Stem¬
pel für Arbitragegeschäfte
für den Monat Mi 1894.

(Der Erstattungsantrag ist in dop¬
pelter , der Auszug aus dem Arbi¬
tragebuch in einfacher Ausfertigung
für je einen Kalendermonat bis zum

reichend Mona, !- emzu - Aer HöuiAiiokl6I1 ikroviurÜulstöUSr-

/ äirs t̂iou überreiche lei, in der Anlage
/ einen Auszug aus ursiuoiu Arbitrage-

/ buch für den Monat Nui 1894, indem
/ iokr die Richtigkeit der darin enthalte-

^ nen Angaben bescheinige.
Aus Grund dieses Auszuges bean¬

trage ioir gemäß Tarifnnmmer 4u . des
Rcichsstcmpelgesetzes die Erstattung eines
Stempelbetrages von. Mark
. Pfennig.

An
dis HouiAlieirs kroviu îalstsusräirslrtiou

zu
Lorliu.
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Das ILünitz'licIrs Unn ^ tstsnsrnint bür inlLnäisolls OkAsnstünäe
zu Lsrlin wird angewiesen, den umstehend bezeichnten Betrag a«
Reichsstempelabgaben-Ermäßigung in Höhe von . . Mail

Pfennig , in Worten . . . .̂ Mmi
. Pfennig , an dsn Antragsteller gegen Quittung zu zahlen.
Lsriin , den . . 189

Per krovinriLlsleneräirtzklor.

Vorstehenden Betrag von . . Mark . Pfennig,

in Worten . ^ . Mark . Pfennig,
habe toll von dein XönrAliolisn Unn ^tstonsrnint bür inlänclisebe
OsAsnstäncis zu Lsrlin ^gezahlt erhalten.

Ib -rlin . den . / . 189 .

-
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Muster d

Auszug

a»s dcm

Arbitragebuch.



LausendeNummerdes

Arbitragebuches.

2 .

Datum

des

Geschäfts¬

abschlusses

Monat . Tag.

Gegenstand

des

Geschäfts.

4.

Nennwerth.

5.

Kurs.

6.

Steuer¬
pflichtiger
Werth des

Gegen¬
standes

des
Geschäfts

nicht über

Mark.

O r t

des

Geschäfts¬

abschlusses.

Name
des

Metisten
falls

Meta-

Geschäft.

nri
G

10.

Ver¬

wendeter

Stempel

Mark . Ps.

11 ? )

Der Werth
des Geschäfts

(Spalte 0)
wird gedeckt
durch den
Werth des

Gegen¬
geschäfts in
Höhe von

Mark.

12.

Rückzuer¬
stattender
Stempel¬

betrag
(V20O/00 v.
Spaltell)

Mark. Pf.

13.

Bemerkungen.

2 .

1894 .

Nnl 1.

2 .

3.

-kr-

Ltslrnuüt
Itnlisu . 50/0

Rsuts

Olslrnrck't
lpoinburcksn

l?rs . 200 000

Ltücrü 1000
I 'rs . 500 000

76,-

>46,kg

123 000

186 000

Lsrllrr

'Wisn

76

89

24

18

60

60

10 . Otsleneckt
L ^ ptsr §rs . 100 000 104 84 000 )? nrrs 105 40

12.

16.

- - >7.

19.

Osünrckt
IInAUv. 4°/g

Oolärsuts

6lslr neckt
8 -uss . ldlotsu

ult . ckuui

Olslenuckt
Nuss , iblotsu

ult . ckuni

Vsrüneckt
Luss . ldlotsu

ult . ckuui

F 50 000 95 --/4 Irouckou I- NLnrck
Lrotlrsrs
L 6onap.

Lbl . 90 000

Ll -I. 100 000

218 197 000

220 220 000

Lsrlrir

Lsrliu

220

230

39

44

40

Rbl . 100 000 219 219 000 Lkrliir 240 43 80

123 000

149 000

15

45

84 000 20

197 000

220 000

85

11

219 000 10 95

*) Falls der Betrag in Spalte 4n . nicht niedriger ist als in Spalte 4 , ist Spalte 11 gemäß Spalte 6 auszufullcn , anderenfalls ist Spalte 11 aus Spalte 4 n.
und 5 zu berechnen.
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ArbitragebucheS.
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1a. 2a.

Datum

des

Geschäfts¬

abschlusses

Mouat . Tag.

3a.

Gegenstand

des

Geschäfts.

4a.

Nennwerth. Kurs.

6a.

Steuer¬
pflichtiger
Werth des

Gegen¬
standes

des
Geschäfts

nicht über

Mark.

7a.

O r t

des

Geschäfts¬

abschlusses.

8a.

Name
des

Metisten
falls

Meta-

Geschäft.

9a.

n

(»>

10a.

Ver¬

wendeter

Stempel

Mark. Pf.

11a *)

Der Werth
des Geschäfts
(Spalte 6a)
wird gedeckt
durch den
Werth des

Gegen¬
geschäft » in
Höhe von

Mark.

I2a.

Rückzuer-
statiender
Stempel¬

betrag
(V20O/00 v

Spalte 11a)

Mark. Ps.

13a.

Bemerkungen.

7.

1894 .

Llai Vsrlraulb
Italisn . 5O/0

Nsnts

V sriraubt
I -orndaräsn

10 .

11 .

15.

17.

I«.

ässZl.

Vsrdaulb
LZz -xtsr

ässZI.

Vsrdauckt
linear . 40/0

Ooickrsnls
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61.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend die Abänderung des

Gesetzes vom 18. August 1861 , betreffend die Beförderung der
Pferdezucht im Herzogthum Oldenburg.

Oldenburg , 1894 Mai 17.

Wir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Virkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc . re .,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzvgthum Oldenburg , was folgt:
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Artikel 1.

Die 88 - 2 und 4 des Artikels 3 des Gesetzes vom

18 . August 1861 , betreffend die Beförderung der Pferde¬
zucht im Herzvgthnm Oldenburg , werden aufgehoben und
an Stelle derselben folgende Bestimmungen gesetzt:

Z. 2 . Die ständigen Mitglieder , von denen eines den
Vorsitz führen soll , werden vom Staatsministerium ernannt.

§ . 4 . Der Köhrnngscommission treten zur Prüfung

des Gesundheitszustandes der zur Köhrnng vorgeführten

Hengste drei vom Staatsministerinm , Departement des In¬
nern , damit beauftragte geprüfte Thierärzte mit berathcndcr

Stimme hinzu.

Artikel 2.

8 - 1 . Die Anköhrung eines Hengstes darf nur er¬

folgen , wenn derselbe von Erbfehlern frei ist . Bei Zweifeln
über das Vorliegen eines Erbfehlers ist die Entscheidung

über die An - oder Abköhruug eines Hengstes auszusetzeu;

zur Abgabe derselben ist die Ansetzung einer besonderen , mit
den im Artikel 7 8- 2 des Gesetzes vom 18 . August 1861,
betreffend die Beförderung der Pferdezucht , vorgesehenen

Nachköhrungen nicht znsammenfallcnden Nachköhrnng zu¬
lässig.

8 - 2 . Auf diese Nachköhrnng finden die im Artikel 5
8 - 3 und Artikel 8 8 - 2 des Gesetzes vom 18 . August 1861,
betreffend die Beförderung der Pferdezucht , in Betreff der

Nachköhrnng getroffenen Vorschriften keine Anwendung.

Artikel 3.

Die Bestimmungen der 88 - 1 und 2 des Artikels 10

des Gesetzes vom 18 . August 1861 , betreffend die Beför¬
derung der Pferdezucht im Herzogthum Oldenburg , werden

aufgehoben und durch folgende Bestimmungen ersetzt:
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Z. 1 . Die Rcvisionscommission besteht ans sämmtlichcn

stimmberechtigten Mitgliedern der Köhrungscommission.

Derselben treten zur Prüfung des Gesundheitszustandes der

zur Revisionsköhrung vorgeführten Hengste drei vom

Staatsministerium , Departement des Innern , damit beauf¬

tragte geprüfte Thierärzte mit berathender Stimme hinzu.

Einer derselben ist , nach einer für jeden einzelnen Rc-

visionsköhrungsfall zu treffenden Bestimmung des Vor¬

sitzenden der Köhrungscommission , aus den im Artikel 1

bezeichnten Thierärzten zu entnehmen.

Z. 2 . Die Revisionscommission tritt am Tage der

Prämien -Vertheilung für Hengste ans Berufung des Vor¬

sitzenden der Köhrungscommission zusammen , wenn Hengste

zur Revisionsköhrung angemeldet sind . Sie faßt ihre Be¬

schlüsse nach Stimmenmehrheit ; bei Stimmengleichheit ist

der Hengst als abgeköhrt zu betrachten , im Falle der Frage

des Vorliegens eines Erbfehlers jedoch die Entscheidung

über die An - oder Abköhrung des Hengstes auszusetzen.

Zur Abgabe dieser Entscheidung ist von dem Vorsitzenden

der Köhrungscommission eine besondere Revisionsnacbköhrung

anzusetzen.

Artikel 4.

Die Mitglieder der Köhrungscommission und die der¬

selben nach Artikel 1 und 3 dieses Gesetzes beigeordneten

Thierärzte werden , wenn sie nicht Staatsdiener sind , auf

eine gewissenhafte und instruktionsmäßige Dienstführung

mittelst Gelöbnisses an Eidesstatt verpflichtet.

Artikel 5.

Die näheren Vorschriften über die Ausführung dieses

Gesetzes werden , vorbehältlich der Bestimmungen des Ge¬

setzes vom 5 . December 1868 , betreffend die Organisation

des Staatsministcrinms und einiger demselben untergeordneter
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Behörde » , vom Staatsministerium , Departement des Innern,

erlassen.

Artikel 6.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes wird

durch Verordnung bestimmt.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 17 . Mai
1894.

Im besonderen Aufträge des Groszherzogs:

Das Staatsministerium.

(U . 8 .) Jansen.

Mutzenbecher.



M 62.
Verordnung zur Inkraftsetzung des Gesetzes für das Herzogthum Olden¬

burg vom 17. Mai 1894 , betr . die Abänderung des Gesetzes vom
18. August 1861 , betr . die Beförderung der Pferdezucht im Her¬
zogthum Oldenburg.

Oldenburg , 1894 Mai 17.

U5ir Nikolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenseld , Herr von Jever und Kniphausen rc . rc.,

verordnen hierdurch , was folgt:

Das Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom
17 . Mai 1894 , betreffend die Abänderung des Gesetzes
vom 18 . August 1861 , betreffend die Beförderung der
Pferdezucht im Herzogthum Oldenburg , tritt mit der Publi-
catiou dieser Verordnung in Kraft.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens -Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 17 . Mai
1894.

Im besonderen Aufträge des Großherzogs:

Das Staatsministerium.

(D . 8 .) Jansen.

Mutzenbecher.



63.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Ausführung

des Fischereigesetzes für das Herzogthum Oldenburg.
Oldenburg , 1894 Mai 17.

Im Höchsten Aufträge werden die Bestimmungen der

Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 11 . März

1892 , betreffend die Ausführung des Fischereigesetzes für

das Herzogthum Oldenburg , dahin abgeändert , daß beim

Fang von Garnelen (Granaten ) Körbe mit einer geringeren

Stabweite als 6 Millimeter noch bis zum 31 . Deccmber

1894 angewandt werden dürfen.

Oldenburg , 1894 Mai 17.

Staatsministerium.

Jansen.

Mutzenbecher.
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1



I . Eintheilung der Köhrungsdistricte.

Das Gebiet des Herzogthums . wird zwecks Durch¬

führung der Köhrung in folgende Districte eingcthcilt:

1 . den die Aemter Butjadiugeu , Brake und Elsfleth

umfafscuden Marschdistrict,

2 . den das Amt und die Stadt Jever sowie das Amt

und die Stadt Varel umfassenden gemischten Distriet,

3 . den die Stadtgemeindc Oldenburg sowie die Aemter

Oldenburg , Westerstede und Delmenhorst umfassen¬

den nördlichen Geestdistrict,

4 . den die Aemter Wildeshansen , Vechta , Cloppenburg

und Friesoythe umfassenden südlichen Geestdistrict.

II . Wahl und Ernennung der Achtsmänner und Ersatz¬
männer der Köhrnngscommisfion.

1 . An Achtsmänncrn und Ersatzmännern der Köh-

rungscommission werden ans den unter I . bezcichneten

Districtcn gewählt:

drei ans dem Marschdistrict und zwar:

n) einer aus dem Amte Bntjadingen,

ich einer aus dem Amte Brake,

o) einer ans dem Amte Elsfleth;

L . zwei ans dem gemischten District und zwar:

s.) einer aus dein Amte und der Stadt Jever,

d ) einer aus dem Amte und der Stadt Varel;

0 . zwei aus dem nördlichen Geestdistrict;

D . zwei ans dem südlichen Geestdistrict.

2 . Die Amtsrathe der Aemter Bntjadingen , Brake,

Elsfleth , Jever und Varel haben je vier (und zwar der¬

jenige des Amtes Elsfleth zwei für den nördlich der Hunte
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und zwei für den südlich der Hunte belegenen Theil des

Amtsbezirks ) , die übrigen Amtsräthc je zwei geeignete Pferde¬

kenner in Vorschlag zu bringen , welche jedoch nicht Pferde-

handcl als Hauptcrwerb treiben dürfen.

3 . Das Staatsministcrium , Departement des Innern,

hat die nach Ziffer 1 für jeden District erforderlichen Achts¬
männer und für jeden derselben einen Ersatzmann aus den

für den District Vvrgcschlagenen mit der Maßgabe zu er¬
nennen , daß ans den für die unter 1 . und 8 . bezeich-

ncten Unterbezirke in Vorschlag gebrachten Personen je ein

Achtsmann und je ein Ersatzmann zu ernennen ist.

4 . Die zn Achtsmünnern oder Ersatzmännern Er¬
nannten werden vom Amte (Stadtmagistrat ) ihres Wohn¬

orts auf gewissenhafte Dienstführung mittelst Versicherung
an Eidesstatt verpflichtet.

III . Geschäftsführung der Köhrungscommission , Köhrung
der Hengste und Stuten und Höhe des Deckgeldes.

Die Geschäftsführung der Köhrungscommission ist durch
eine vom Staatsministerium , Departement des Innern , zu

erlassende Instruction geordnet.

Der Köhrungscommission wird auf den Vorschlag des

Vorsitzende » ein Protocollführer bcigegcben . Die Protocolle

über die Köhrung der Hengste , über die Aussetzung der

Hengste und Stuten zur Prämienbewerbnng , über die Rc-
visionsköhrung und die Prämienvertheilung werden sofort

nach Schluß der Verhandlungen öffentlich verlesen.

2 . Zur Hengst - und Stntenköhrnng dürfen nur solche

Pferde zngelassen werden , welche

a ) wenigstens volle 3 Jahre alt,

d ) von Erbfehlern frei und



o) » ack Haar , Größe , äußerem Bau uud Gaug zur
Verbesserung der Pferde der Gegend , in der sie zur

Zucht verwandt werden sollen , geeignet sind.

Außerdem ist auf gute Abstammung , die Eigenschaften

der Nachzucht uud die Fruchtbarkeit der zu prüfenden Pferde

besonders Gewicht zn legen , während bei der Kvhrung der

Hengste ein hohes Alter einen Hengst nur dann untauglich
als Beschäler inacht , wenn er schlecht erbt.

3 . Zur Nachköhruug der Hengste wird in der Regel

ein besonderer Termin augesetzt ; in diesem Falle ist wie

bei der ordentlichen Hengstköhruug zu Verfahren . Aus¬

nahmsweise kann dieselbe von den ständigen Mitgliedern

der Köhrungscommissiou allein vorgenommen werden , han¬

delt es sich jedoch um die Nachköhruug eines gemäß Ar¬
tikel 2 Z. 1 des Gesetzes vom 17 . Mai 1894 wegen Zwei¬

fels über das Vorliegen eines Erbfehlers zurückgesetzten

Hengstes , so sind zu dieser die Achtsmänner zuzuziehen
(Artikel 2 Z. 2 des Gesetzes vom 17 . Mai 1894 ) .

4 . Der niedrigste Satz des Deckgcldes wird nach Ar¬

tikel 11 des Gesetzes vom 18 . August 1861

a ) in dem Marsch - uud gemischten District (I . 1 uud 2)

zu 15

5 ) in den Geestdistricten (I . 3 uud 4 ) zu 9

bestimmt.

Wird jedoch das Deckgeld für einen Hengst verschieden
erhoben , je nachdem die gedeckte Stute tragend oder nicht

tragend geworden ist , so darf im letzteren Falle der niedrigste

Satz um so viel ermäßigt werden , als für eine tragende

Stute mehr als der niedrigste Satz erhoben wird.

5 . Die nach Artikel 1 Z. 1 des Gesetzes vom 6 . De-
cember 1875 zu zahlende Gebühr ist bei der Amtsreceptur

des Wohnorts des Heugsthalters gegen Aushändigung des

Zulassungsscheiues zu entrichten.



Die Kvhrnngsevmmissivn hat dein Amte den Znlas-
sungsschcin zum Zwecke der Abgabe an den Amtseinnehmer
mitzntheilen.

1 . An Hauptprämien werden bis weiter jährlich aus
der Landescasse auSgesetzt:

für Hengste:

a ) für ausgezeichnete Beschäler zur Zucht des starken
eleganten Wagenpferdes:

b>) für tüchtige Beschäler zur Zucht eines gedrungenen
kräftigen Arbeitspferdes für die Geest:

eine erste Prämie von . . 1000

L . für Zuchtstuten:

g.) für den Marschdistrict (I . 1) fünfzehn Prämien:

zwei erste Prämien vvn je . . 600

b ) für den gemischten District (I . 2) vier Prämien:

eine erste Prämie vvn . . . 600

zwei dritte Prämien Vvn je . 400 „

o) für den nördlichen Gecstdistrict (1 . 3) vier Prämien:

eine erste Prämie vvn . . . 600

IV . Prämienvertheilnng.

eine erste Prämie vvn . . 1800
eine zweite „ „ . . 1500 „
eine dritte „ „ . . 1200 „

eine zweite „ 800

drei zweite
zehn dritte

eine zweite „

eine zweite „ „ . . . 500
zwei dritte Prämien von je . 400



äj für den südlichen Gecstdistrict (I . 4 ) drei Prämien:

eine zweite Prämie von . . 500
zwei dritte Prämien von je . 400 „

2 . An Angeldsprämien werden bis weiter jährlich aus

der Landescasse ausgesetzt:

Vier Angeldsprümien für junge vielversprechende Be¬

schäler des starken eleganten Wagenpferdes:

zwei erste Angelder von je . 750
zwei zweite Angelder von je . 600 „

3 . Da sämmtliche Prämien nur für besonders geeig¬

nete Zuchtpferde bestimmt sind , so dürfen die Prämien nur

insoweit vergeben werden , als dazu nach dem Ermessen der

Köhrungscommissivn gauz geeignete Hengste oder Stuten
vorgeführt sind . Jedoch ist die Köhrungscommission er¬

mächtigt , wenn etwa in einem Jahre wegen Mangels an

geeigneten Zuchtstuten nicht alle Prämien eines Districtes
verwendet werden können , die übrig bleibenden Prämien in

anderen Districten zu vertheilcn , in denen besonders geeig¬

nete Stuten , wegen Mangels an Prämien , sonst nicht zu

Prämien gelangt sein würden.

Gestatten die vorhandenen Geldmittel , mehr als die

nach Vorstehendem jährlich ausgesetzten Prämien zu ver-

thcilen , und sind besonders geeignete Znchtpferde in größerer

Anzahl zu Prämien designirt , so muß zur Verleihung einer-

größeren Zahl von Prämien oder zur Erhöhung einer vder

mehrerer Prämien vorher die Genehmigung des Staats¬
ministeriums , Departement des Innern , eingeholt werden.

4 . Nur solche Hengste und Stuten können zur Bewer¬

bung um die Hauptprümien zugelassen werden , welche nach den

Bestimmungen III . 2 angeköhrt sind ; bei der ersten Prä¬

mienbewerbung dürfen erstere nicht unter vier , letztere nicht
unter drei und beide nicht über zehn Jahre alt sein.
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Hengste und Stuten , welche einmal eine Hanptprämie er¬
halten haben , können nach Ablauf der Zeit , innerhalb wel¬
cher sie zur Zucht im Lande verwandt werden müssen
(Artikel 4 H. 1 des Gesetzes vvm 6 . Deccmber 1875 ) , also
nach Ablauf von drei bezw ., wenn ein Hengst eine Prämie
von mehr als 1000 erhalten hat , von vier Jahren,
wieder nm die Prämie concnrriren ; die Vergebung einer
Prämie ist indessen in diesem Falle nur dann zulässig,
wenn in Anbetracht des Alters des Pferdes mit Sicherheit
darauf zu rechnen ist , daß dieses noch drei bezw . vier Jahre
zur Zucht verwendet werden kann.

5 . Die erste Prämie von 1800 soll in der Regel
für einen Hengst nur dann crtheilt werden , wenn sich seine
Nachzucht bereits als ausgezeichnet bewährt hat . Ist ein
geeigneter Hengst zu dieser Prämie in einem Jahre nicht
vorhanden , so kann statt der ersten Prämie von 1800
eine zweite von 1500 oder eine dritte von 1200
verthcilt werden.

6 . Sind nicht so viele ausgezeichnete Zuchtpferde vor¬
geführt , als Prämien vorhanden sind , so werden die übrigen
Prämien cinbehalten.

7 . Durch die Annahme von Prämien verpflichtet sich
der betreffende Stntcnbesitzer und zwar bei Strafe der
Rückzahlung der Prämie:

a ) während der nächsten drei Jahre die Prämicnstnte
durch einen Prämien - bezw . Stammhcngst decken zu
lassen (Art . 4 - Z. 5 des Gesetzes vom 6 . Decembcr
1875 ) .

Die Köhrnngscommission ist ermächtigt , den
Besitzer einer Prämienstute von dieser Verpflich¬
tung ans besonderen Gründen zu entbinden , wenn
derselbe rechtzeitig vor der Deckzeit bei dem Vor-
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sitzenden der Köhrnngscommission darum nachsncht
und diese die Gründe für ausreichend erachtet,

d ) die Präniienstute während der Zeit , daß sie im
Herzogthum zur Zucht verwandt werden muß
(littr . a ) , alljährlich bei der Hauptköhrung mit ihrem
etwaigen Füllen vorzuführen und den Deckschein des
laufenden Jahres vorznzeigen.

Ist die Vorführung der Präniienstute unthun-
lich , so hat der Besitzer solches der Köhrungs-
commission glaubhaft nachznweisen und wird von
der Verpflichtung der Rückzahlung der Prämie
frei , wenn die Gründe genügend befunden werden.

8 . Die Vertheilung der Hanptprämie erfolgt nach
Vollendung der Hauptköhrung , die der Angeldsprämien in
der Regel nach Vollendung der Nachköhrnng.

V . Revision abgeköhrter Hengste.

1 . Die Revisionscommission versammelt sich , wenn
eine Revisiouskvhrung verlangt ist (Artikel 3 Z. 2 des Ge¬
setzes vom 17 . Mai 1894 ) und verhandelt unter Leitung
des Vorsitzenden der Köhrnngscommission.

2 . Dieselbe hat die ihr vorgeführtcn Hengste sorgfältig
zu prüfen , namentlich die Gründe der Abköhrung zu unter¬
suchen und dann nach den Bestimmungen unter III . 2 über
die Zulassung oder Verwerfung des Hengstes , sofern nicht
nach Artikel 3 Z. 2 des Gesetzes vom 17 . Mai 1894 zu¬
nächst die Entscheidung wegen Zweifels über das Vorliegen
eines Erbfehlers ausznsctzen ist , endgültig zu entscheiden.

VI . Verschiedene Bestimmungen.

1 . Wenn die nach Artikel 2 § . 2 des Gesetzes vom
6 . December 1875 vorgcschriebene Anzeige über die Ver¬
äußerung oder den Todesfall eines gekvhrten Hengstes sowie
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einer Prämien - oder Stammstute beim Amte  gemacht wird,

so hat dieses die Anzeige sosort dem Vorsitzenden der Köh-

rungscommission mitzutheilen.

Anzeigen über Todesfälle von Pferden müssen thun-

lichst genan die Ursachen des Todes enthalten ; bei Zucht¬

stuten ist anzugeben , ob sie bei der Geburt oder in Folge

der Geburt des Füllens gestorben sind.

2 . Die Mitglieder der Köhrungscommission und der

Protocollführer erhalten Tagegelder und Reisekosten , welche

vom Staatsministerinm , Departement des Innern , festgesetzt

werden . Die Achtsmänner erhalten bei ihren Geschäften
bis weiter:

n) an Tagegeld 6 ^ und außerdem für jede außer¬

halb des Hauses zugebrachte Nacht 5

U) an Reisekosten für jedes Kilometer sowohl hin als

VII. Schlußbestimmung.

Durch diese Bekanntmachung werden folgende zur Aus¬

führung der Gesetze vom 18 . August 1861 und vom 6 . De-

cember 1875 erlassenen Ministerialbekanntmachungen auf¬

gehoben :

1 . Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
14 . November 1879 , soweit dieselbe nicht bereits

durch die Bekanntmachung des Staatsministeriums

vom 18 . März 1886 , betreffend die Anlegung und

Führung von Stammregistern für Zuchtpferde , auf¬

gehoben bezw . durch die Bekanntmachungen vom
1 . April 1886 und vom 23 . Januar 1892 abge¬

ändert ist,

2



2. die Bekanntmachungen des Staatsministeriums vom
1. April 1886 nnd vom 23 . Januar 1892.

Oldenburg , 1894 Mai 29.

Staatsministerium.

Departement des Innern.

In Vertretung:

Heumann.

Mutzenb echer.
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65.
Bekanntmachung des Staatsministeriums wegen Aufnahme einer An¬

leihe auf Grund des Gesetzes vom 7 . April 1894.
Oldenburg , 1894 Mai 19.

Auf Grund des Gesetzes für das Hcrzogthum Olden¬
burg vom 7 . April 1894 , betreffend die Aufnahme einer
Anleihe , wird zu Lasten der Landeskaffe des Herzogthums
Oldenburg zunächst eine Anleihe im Nominalbeträge von
4 500 000 durch Vermittlung der Oldenburgischen Lan¬
desbank zu Oldenburg , der Oldenburgischen Spar - und
Leihbauk daselbst und des Bankhauses von Erlanger L Söhne
zu Frankfurt a . M . ausgenommen.

Zu dem Zwecke werden 6600 auf den Inhaber lau¬
tende Schuldverschreibungen ausgegeben und zwar

1000 Stück zu je 100 (Oil. Oa ) ,
1500 „ „ 300 „ (Oil. Od ) ,
1500 „ „ 500 (Oil. 6o ) .
2000 „ „ „ 1000 „ (Oil. Oä ) ,

600 „ „ 2000 (Oil. 6s ) .

Die Schuldverschreibungen tragen jährlich drei und
ein halb Prozent Zinsen , welche am 1 . Juli jeden Jahres
fällig werden , und find für die ersten , mit dem 1 . Juli
1894 beginnenden 20 Jahre mit Zinsscheinen sowie mit
einer Anweisung auf fernere Zinsscheine versehen.

Die füllig gewordenen Zinsen verjähren , wenn sie nicht
binnen vier Jahren , vom Fälligkeitstermine ab gerechnet,
eingefordert werden.

Die Zahlung der Zinsen sowie des Nennwerthes der
seitens der Staatsregicrung in Gemäßheit des Artikels 2
des Gesetzes vom 7 . April 1894 gekündigten Schuldver¬
schreibungen erfolgt an die Ueberbringer der Zinsscheine,
beziehungsweise der gekündigten Schuldverschreibungen nebst
den noch nicht fällig gewordenen Zinsscheinen und der An-



Weisung auf fernere Ziusscheine und zwar bei der Groß-

herzoglichen Hauptkassen - Verwaltung zu Oldenburg und
Namens derselben bei der Oldenbnrgischen Landesbank da¬

selbst , der Oldenbnrgischen Spar - und Lcihbank daselbst

und dem Bankhause Non Erlanger L Söhne zu Frank¬

furt a . M.
Alle diese Anleihe betreffenden Bekanntmachungen wer¬

den in den Oldenbnrgischen Anzeigen und im Deutschen

Reichsauzeiger veröffentlicht.

Oldenburg , 1894 Mai 19.

Staatsmiilisterium.

Departement der Finanzen.

Heumann.
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Gesetzblatt
für das

Herzogrhum Oldenburg.
XXX . Band. (Ausgegeben den IS. Juni 1894.) 33. Stuck.

Inhalt:
M 66. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 10. Mai 1894,

betreffend
1. Ausführungsbcstimmungeii zu dem Gesetz, betreffend die

Abänderung des Zvlltarisgesetzes vom 14. April 1894,
2. daS Regulativ , betreffend die Gewährung einer Zoller¬

leichterung bei der Ausfuhr von Mühlen - oder Mälzerei¬
fabrikaten,

3. das Regulativ für Privattransitläger von den in Nr . 9
des Zolltarifs aufgeführten Maaren (Getreide rc.) ohne
Mitverschluß der Zollbehörde.

^ 66.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend

1. Ausführungsbestimmnngen zu dem Gesetz, betreffend die Abän¬
derung des Zolltarifgesetzes Vvm 14. April 1894,

2. das Regulativ , betreffend die Gewährung einer Zollerleichterung
bei der Ausfuhr von Mühlen - oder Mälzereifabrikaten,

3. das Regulativ für Privattransitläger von den in Nr . 9 des
Zolltarifs aufgeführten Maaren (Getreide :c.) ohne Mitverschluß
der Zollbehörde.

Oldenburg , 1894 Mai 10.

Nachdem der Bundesrath in seiner Sitzung vom 27. April
d. I . beschlossen hat, den folgenden Bestimmungen seine
Genehmigung zu ertheilen, und zwar:

1. den Ausführungsbestimmnngen zu dem Gesetz, be¬
treffend die Abänderung des Zolltarifgcsetzes vom
14. April 1894,

1
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2. dem Regulativ, betreffend die Gewährung einer
Zollerleichternng bei der Ausfuhr Vvu Mühlen- vder
Mälzereisabrikaten,

3. dem Regulativ für Privattrausitläger vvu den in
Nr. 0 des Zolltarifs aufgcführtcn Waarcu (Ge¬
treide re.) ohne Mitverschluß der Zollbehörde,

werden diese Bestimmungen nachstehend zur öffentlichen
Kunde gebracht.

Dabei wird unter Bezugnahme auf die Borschrift in
Ziffer 2 lil . e. der Ausführuugsbestimmungen zu dem
Gesetz, betreffend die Abänderung des Zolltarifgesctzcs vvm
14. April d. I . bemerkt, daß das Grvßherzoglichc Nebeu-
zvllamt II zu Horumersiel besonders ermächtigt wurden ist,
Anmeldungen zur Ausfuhr mit dem Anspruch auf Erthei-
lung von Eiufuhrscheineu cntgegenzuuchmen.

Oldenburg, 1894 Mai 10.
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.
Heu man u.

Drvst.



AttsMrmrgsbestimmmtgeil
zu dem

Gesetz, betreffend die Abänderung des Zolltarifgesetzes,
vom 14 . April 1894.

1 . Bei der Ausfuhr von Weizen , Roggen , Hafer,
Hülsenfrüchtcn , Gerste , Raps und Rübsaat aus dem freien
Verkehr des Zollinlands werden auf Antrag des Waaren-
führcrs Einfuhrscheine (Ziffer 5 und 8) ertheilt , wenn die
anSgcführte Menge jeder einzelnen Waarengattung wenig¬
stens 500 IrA betrügt.

Die Ertheilnug von Einfuhrscheinen an Inhaber von
Mühlen oder Mälzereien erfolgt auf Antrag auch bei der
Ausfuhr von Mühlen - oder Mälzercifabrikateu nach Maß¬
gabe der zu denselben verwendeten Rohstoffmenge , wenn die
letztere mindestens 500 lrA betrügt . Zum Zweck der Be¬
rechnung wird das Ausbcuteverhältniß

für gebeuteltes Mehl ans Weizen auf 75 Prozent,
für gebeuteltes Riehl aus Roggen auf 65 Prozent,
für Malz aus Gerste auf 75 Prozent,
für Malz aus Weizen auf 78 Prozent

angenommen.
Wird Mehl aus anderen Getreideartcn als Weizen

oder Roggen oder wird Malz aus anderem Getreide als
Gerste oder Weizen oder werde » andere Mühlen - w . Fabri-
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katc als gedeuteltes Mehl beziehungsweise Milz aus einer
der im Absatz 1 bezeichnet » ! Getreidearten zur Ausfuhr mit
dem Anspruch auf Ertheilung eines Eiufuhrschcius ange-
incldet , so erfolgt die Umrechnung auf Grund des in jedem
einzelnen Falle von der Dircktivbchörde festzusetzenden Aus-
benteverhältnisscs.

Für Mühlen und Mälzereien , welche auf den Antrag
ihrer Inhaber unter stehende steuerliche Kontrolle gestellt
sind , kann das effektive Ausbeutcvcrhültniß in Rechnung
gestellt werden.

Bei der Ausfuhr von Gemischen von Mühlenfabrikaten
ans verschiedenen Getreidearten findet eine Ertheilung von
Einfuhrscheinen nicht statt.

Im Sinne dieser Bestimmungen steht die Aufnahme
in eine öffentliche Niederlage oder in ein Privattransitlagcr
unter amtlichem Mitverschluß der Ausfuhr gleich.

Eine Bestimmung darüber , ob und bis zu welcher
Grenze eine Mindestqualität des vorgeführten Getreides
und der vorgeführten Mühlen - und Mälzercifabrikate zu
fordern ist , bleibt bis auf Weiteres der obersten Landes¬
finanzbehörde überlassen.

2 . Anmeldungen zur Ausfuhr mit dem Anspruch auf
Ertheilung von Einfuhrschcinen sind zulässig:

n) bei den Hauptzollämtern und Nebenzollämtcrn I an
der Grenze,

l >) bei den Acmtcrn mit öffentlichen Niederlagen,
o) bei den von der obersten Landesfinanzbehörde be¬

sonders ermächtigten Aemtern.
3 . lieber die Mengen , welche mit dem Anspruch auf

Ertheilung eines Einfnhrscheins ausgcführt oder niedcrgelegt
werden sollen , hat der Versender oder Niederleger der

/Amtsstelle (Ziffer 2l eine Anmeldung nach Muster n in
/ zwei Exemplaren zu übergeben . Zugleich ist das Getreide re.

/ zur Revision vorzuführen . In den Anmeldungen ist das

/ Bruttogewicht der einzelnen Kolli und für den Fall , daß



der Transport in unverpacktem Zustande erfolgt , das Netto¬

gewicht der Menge zu dcklarircn , bei Mühlensabrikaten auch

die handelsübliche Benennung des Fabrikats anzugeben.

Das Amt trägt die Anmeldungen , von welchen das

eine Exemplar mit „Unikat " und das zweite Exemplar mit

„Duplikat " zu bezeichnen ist , in e>n nach Muster d zu

führendes Absertigungsregister ein und nimmt die Re¬

vision vor.
Mit Genehmigung des Amtsvorstandcs kann die Re¬

vision rc . außerhalb der Amtsstelle vorgenommen werden.

Die hierdurch erwachsenden Kosten hat der Versender zu

erstatten.
Ist das Amt , bei welchem die Anmeldung erfolgt,

gleichzeitig daS Ausgangs - oder Niederlageamt , so bewirkt

dasselbe zugleich die Abfertigung zum Ansgange beziehungs¬

weise zur Niederlage ; anderenfalls übergicbt es nach statt-

gehabtcr Revision und geeigneten Falles nach Anlegung

des amtlichen Verschlusses das Unikat der Anmeldung dem

Versender behufs Vorführung der Waarc bei dem Amt,

über welches die Ausfuhr beziehungsweise bei welchem die

Niederlegung erfolgt . Das letztere trägt die eingehende An¬

meldung mit entsprechender Bezeichnung in das Empfangs¬

register über Getreidc -Ausfuhranmcldungen (Muster o) ein

und nimmt die . Ausgangsabfertigung beziehungsweise die

Abfertigung zur Niederlage vor . Sodann erfolgt in beiden

Fällen die Revision nach den im Begleitschein -Regulativ

gegebenen allgemeinen Bestimmungen . Die amtliche Fest¬

stellung des Nettogewichts kann unter Anwendung der zum

Zolltarif vorgeschriebenen Tarasätze durch Berechnung aus

dem Bruttogewicht erfolgen . Die mit Erledigungsbescheini¬

gungen versehenen Unikate der Anmeldungen sind durch das

Erlcdigungsamt dem Anmeldcamt zurückznscnden . Der Tag

der Znrückscndu '.ig ist in dem Empfangsregistcr anzumerkcn.

Zn den Nicderlagcanmeldungen dienen Auszüge aus

den Anmeldungen nach Muster a , für welche die Fvrmn-
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lare zu den Auszügen aus dcu Zollbegleitscheine !! unter
entsprechender Aendcrung des Vordrucks benutzt werden
können.

4 . Die unteren Amtsstellen haben halbmonatlich eine
Nachweisnng über die zu ertheilendcn Einfuhrscheine nach
Maßgabe des Musters ci in zwei Exemplaren und unter
Beifügung der Unikate der Abfertignngspapiere dem Vor¬
gesetzten Hauptamt cinzureichcn . Eine gleiche Nachweisnng
hat die Spezialabfertignngsstelle des Hauptamts zu fertigen.

Bei dem Hauptamt wird die festgestellte Summe jeder
Nachweisung in eine für den Hauptamtsbezirk und den
gleichen halbmonatlichen Zeitraum » ach dem Muster s auf-
znstcllcndc Nachweisnng übernommen.

Letztere Nachweisnng , welcher je ein mit den Abfer¬
tigungspapieren belegtes Exemplar der Nachweisungcn der
unterem Amtsstellcn beiznfügcn ist , wird an die Direktiv-
behördc eingereicht.

5 . Die Ertheilnng der Einfnhrscheine erfolgt nach
Muster ck seitens der Direktivbehörde.

6 . Bet der Direktivbehörde werden die Angegangenen
Nachweisnngen der Prüfung unterzogen . Ucber die Aus¬
fertigung und Anrechnung der Einsuhrscheine ist für jedes
Etatsjahr ein Register nach dem anliegenden Muster Z zu
führen . Die fortlaufende Nummer des Registers , unter
welcher die Ausfertigung des betreffenden Einfnhrschcins
eingetragen ist , wird ans dem Schein vermerkt . Außerdem
ist diese Nummer und das Datum des Einfnhrscheins unter
Bcidrückung des Amtsstempcls der Direktivbehörde ans der
Titelseite des bezüglichen Abfertignngspapieres mit rvther
Schrift anzugeben.

Mit der Ausfertigung der Einfnhrscheine sind zwei
einander überwachende Beamte zu beauftragen , welche zu¬
gleich für die richtige Ausfüllung der Spalten 1 bis 11
des Ausfertignngsregisters einzustehen haben . Die Spalte 9
des Registers wird halbmonatlich aufgerechnet und die Ge-
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snmmtsumme vierteljährlich für den abgelanfenen Theil des
Etatsjahrcs fcstgcstcllt . Die Spalten 12 bis 14 dürfen
nur Vvn einem Beamten ausgefüllt werden , welcher bei der
Ausfertigung der Einfuhrschcine nicht mitgewirkt hat.

Bevor die Einfuhrscheine die Unterschrift oder das
Faksimile des Vorstandes der Direktivbehörde erhalten , ist
auf der Vorderseite , unten rechts , der Vermerk „Ausge-
fertigt " von einem der bei der Ausfertigung betheiligten
Beamten der Direktivbehörde , welcher dadurch die Verant¬
wortung für die Richtigkeit der ausgcfertigtcn Scheine über¬
nimmt , zu unterschreiben.

7 . Demnächst gelangen die Abfertignngspapiere mit
den ausgcfertigtcn Einfnhrschcinen an das Hauptamt behufs
der Znfcrtigung an die betreffenden Hcbestellen . Letztere
händige » die cingegangcnen Scheine den Versendern gegen
Bescheinigung aus und nehmen die znrückempfangenen Ab-
fertignngspapicre wieder zu den Registcrbelägen.

8 . Jeder Inhaber des Einfnhrschcins ist berechtigt,
entweder innerhalb sechs Monate , vom Tage der Ausstel¬
lung an gerechnet , bei jeder zur Vornahme der betreffenden
Eingangsabfcrtigung befugten Zollstelle die gleiche Menge
der in den : Einfnhrscheine bezeichnet «:» Gctreidegattung vom
Auslande ohne Zollentrichtnng in das Zollgebiet cinzn-
führen oder den Schein nach Ablauf einer Frist von 4 Mo¬
naten , vom Tage der Ausstellung an gerechnet , innerhalb
eines darauffolgenden scchsmonatlichen Zeitraums bei jeder
Zvllstelle eines deutschen Bundesstaats auf Zollgefälle für
Waaren der in der Anlage bezeichnet «»: Art statt baarer

Zahlung in Anrechnung zu bringen , sofern nicht die An-
rcchnnngsfähigkeit dieser Art durch Bekanntmachung des
Reichskanzlers zeitweilig für ausgeschlossen erklärt ist.

Eine baare Herauszahlnng ans die Einfnhrscheine wird
nicht geleistet.

Die Anrechnung hat der Inhaber des Scheins durch
Ausfüllung und Vollziehung des auf dem letzteren befind-
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lichen Vordrucks zu bescheinigen . Diese Bescheinigung dient

als Kassenquittung . Unter der Bescheinigung wird von

der Amtsstelle vermerkt , wo der angerechnete Betrag in

Einnahme und Ausgabe gebucht worden ist.

Zollpflichtige , welche mehrere fällige Einfuhrscheinc

gleichzeitig in Anrechnung bringen wollen , haben diese

Scheine der betreffenden Amtsstelle mittelst Verzeichnisses

vorzulegen . Das Muster zu dein letzteren wird von der

Landesregierung vorgeschrieben . Es genügt alsdann eine

Bescheinigung des Zollpflichtigen über den Gesammtbetrag

der in Zahlung gegebenen Einfuhrscheine , welche auf der

letzten Seite des Verzeichnisses ausznstellen ist . Der Vor¬

druck auf der Rückseite der einzelnen Einfuhrschcine bleibt

in diesem Falle nnausgefüllt.
Unmittelbar nach erfolgter Bescheinigung des Ver¬

zeichnisses durch den Zollpflichtigen sind die zu dem erstercn

gehörenden Eiufnhrscheine von den Kassenbeamten auf der

Vorderseite mit schwarzer Tinte kreuzweise zu durchstrcichcn.

Sodann erfolgt die Abgabe des Buchungsvermerks auf der

letzten Seite des Verzeichnisses.
9 . Spätestens bis zum achten Tage nach Ablauf jedes

Rechnungsmonats haben die Hauptämter über die bei ihnen

selbst oder bei den Unterstellen ihres Bezirks in Anrechnung

genommenen Einfuhrscheine eine nach dem Muster kr auf¬

gestellte Nachweisung an die Vorgesetzte Direktivbehörde ein¬

zureichen.
Wenn die angenommenen Scheine von verschiedenen

Direktivbehvrden ausgefertigt sind , so ist für jede dieser

Behörden eine besondere Nachweisung aufzustcllen . Die

Nachweisung über die von der Vorgesetzten Direktivbehörde

ertheilten Scheine ist mit dem Buchstaben ^ zu bezeichnen,

die übrigen Nachweisungen erhalten die Buchstaben L , 0

u . s. w . In jeder Nachweisung sind die angenommenen

Scheine nach dem Etatsjahre der Ausfertigung und der

Reihenfolge der Ausfertigungsnummern anfzuführcn und zu
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summiren; demnächst werden die betreffenden Schlußsummen
in der Nachweisünĝ znsammengestellt und dort aufge¬
rechnet. Die Ilebereinftimmung der Nachweisüng mit den
Kassenbüchern des Hauptamts und mit der Reichssteuer¬
übersicht ist von dem mit der Kassenaufsicht beauftragten
Beamten zu bescheinigen.

10. Die Direklivbehörde hat die richtige Snmmirung
der Anrechnungsnachweisungcn Prüfen und auch davon
Nebcrzcugung nehmen zu lassen, daß die Schlußsumme der
Nachweisunĝ mit der Reichssteuerübersicht des Hauptamts
übereinstimmt. Nachdem die Anrechnungsnachweisungen für
den betreffenden Rechnungsmonat von sämmtlichen Haupt¬
ämtern cingegangen und geprüft sind, werden die Nach-
weffungen8 , 0 u. s. w. nach den Direktivbehörden, von
welchen die Einfuhrscheine ausgefcrtigt worden sind, geordnet
und diesen behufs der Löschung der erledigten Einfuhr-
scheinc in den Ansfertigungsregistern übersandt. Gleich¬
zeitig werden die in der Nachweisung verzeichneten Ein¬
suhrscheine in dem eigenen Ausfertigungsregister der Direk-
tivbehvrde gelöscht.

11. Bezüglich derjenigen Bundesstaaten, in welchen die
Einrichtung der Hauptämter nicht besteht, bleibt es den
obersten Landesfinanzbehörden überlassen, die den vorste¬
henden Bestimmungen entsprechenden Anordnungen auf Grund
der vorhandenen Organisationsverhältnisse zu treffen.

12. Die Vereinnahmung und Verausgabung des Betrages
der von den Amtsstellen angenommenen Einfuhrscheine er¬
folgt in derselben Weise wie die Vereinnahmung und Ver¬
ausgabung der Steuervergütungsscheine, und zwar auch
dann, wenn die Scheine nicht auf zu entrichtende Zollgefälle
in Anrechnung gebracht, sondern zur Einfuhr von Getreide
ohne Zollentrichtung verwendet worden find.

13. In den von den Direktivbehörden vom 1. Quartal
des Etatjahres 1894/95 ab an den Ausschuß deS Bundes-
rathS für Rechnungswesen einzusendenden Uebersichten der

2



Einnahme an Zöllen sind in der Spalte 4 unter o die ge¬

zahlten Ausfuhrvergütungen (für Taback re .) und unter d

die Beträge der in Anrechnung gekommenen Einfuhr-

fcheine nnchzuweifen . Außerdem ist in der Spalte 16 der

Betrag der von der Direktivbehörde ausgestellten Einfuhr¬

scheine in einer Summe anzugeben.
14 . Dem Reichskanzler wird überlassen , die durch die

Vorschriften zur Regelung der Abrechnungen rc . vom

3 . April 1878 angeordneten Formulare III bis VIII ent¬

sprechend abznnndern.





Muster r».

Bundesstaat . . Abgegeben den . ten . 18 . .
Haupt amtsbezirk . Nr . (des AbfcrtignngSregisters ).

Tliilkat.

i Ausfuhr
i dliederlegung

Anmeldung
zur

Getreide, )
Mehl aus Getreide, ! für welches ein Cinfuhrschein iu Auspruch
Malz , )

genommen wird.

D Unterzeichnete . erklär hiermit , die nachstehend verzeichneten Mengen an .
. l dein Anstande über das . -Amt . j , , ,,

nach . ^ ver enden zn wollen , und n. für
der Niederlage zu . ( ^

dieselben einen Einfnhrschein in Anspruch.
. , den . len . 18 . .

Die nachstehend anfgcführtcn Kolli mit Getreide (Mehl , Malz ) sind , sofern nicht der Anspruch ans Ertheilung
eines Einfnhrscheins verloren gehen soll , dem . -Amt zn . bis zum.

^ AnSqanqSabfertignng >
nnt unverletztem Bernhlnß zur < ^ cvü§  vorznfnhren.

^ Aufiiahmc in die Niederlage ° ^
. , drii . ten . 18. .
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Anmeldung des Versenders.

Zahl Art
Des Getreides ( Mehls , MnlzeS)

Nummer
der Bezeichnung Bezeichnung

einzelnen der
A r t.

Brutto- Netto- der

Posi< Kolli. der gewicht gewicht Kolli.
tivnen. Kolli.

Kk
i. 2. n. 4 . 5 . 6. 7 . 8.

-







WO

Nevisionsbefund und Abfertigung.

Zahl
und Art

der Kvlli.

Des Getreides (Mehls , Malzes) Der
Berechnung

des
Eiuqaugs-

zolls
zu Grunde
zu legendes

Gewicht

^8

Angabe,
ob und wie
Verschluß

angelegt ist,
Zahl

der Bleie rc.

A r t.
Brutto¬

gewicht

KZ

Nettogewicht,

durchT
erm

Tarasatz.

araabzug
ittelt

durch
vollständige
Verwiegung

ermittelt

durch
probeweise

Verwiegung
ermittelt

^8
9. 10. ii. >2. 13. 14. 15. 16. 17.

3 *

Die Revisionsbeamten.
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1. Die Anmeldung ist abgegeben
am . 18.

Crledigrmgsbescheimgunlgen.
4. Das Getreide (Mehl, Malz ) ist weiter nachgewiesen im Niederlage-

rcgister Seite . Konto . Nr . .

2. Dieselbe ist eingetragen im Empfangs-
rcgistcr unter Nr.

3. Rcvisionsbefnnd:
a) in Betreff des Verschlusses:

b) in Bezug ans Gattung und Menge
der Waarcn:

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigen:

5. Nachweis des Ausgangs über die Grenze:
A . Obengenannte Waaren wurden nach Abnahme des unverletzt

befundenen Verschlusses:
a) in den Eisenbahngnterwagcn Nr . . der.

.Eisenbahn verladen und nach Verschließung des
Wagens mit . Schlossern der Serie . dem
. ....... -Amt in . überwiese».

. , den . ten . . 18.
Königliches -Amt.

l,) auf d. des.
verladen und dem Ansagepostcn in .

Begleitung durch d Grenzanfseher.unter
Verschluß mittelst

überwiesen.
, den . ten . 18

Königliches -Amt.

v) unter unseren Augen in das Ausland geführt.
. , den ten . 18

Königliches -Amt.

II. D. oben bezeichnetc. . wurde nach
Abnahme des unverletzt befundenen Verschlusses:

a) d. Grenzanfseher . zur Begleitung
über die Grenze übergeben.

, den ten . . 18.

b) unter unseren Augen in das Ausland geführt.
, den ten . 18

Die Erledigung der Anmeldung bescheinigt
, den . ten

Königliches
... 18

Amt.
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Muster I».

Haupt amtsbezir! Steuerhebebezirk

MserligungsreMer
über

Getreide(Mehl aus Getreide, Malz), für welches ein Einfuhrfchein in Anspruch genommen wird,
für das Quartal des Etatsjahres 18

Enthält . . Blätter.
Der

Geführt von

(I.. 8 .)



Art des Getreides
(Mehls , Malzes ) , des Eingangs¬

zolls zu Grunde
zu legende

Getreidemeugc
Eiufuhrschci»
iu Ansprucki

genommen wird.
Revision.Stand.Name.







Tag
der

Ausfuhr uns dem
Zollgebiet im Falle
der unmittelbare»

Ausfuhr.

Im Niederlage
register

uachgewieseu.

Konio . ^ Nr.

Amt,
auf welches die

Abfertigung
beantragt ist.

Tag
der

Rückkunft der mit
Erlediguugsbcschell
uigung versehenen

Anmeldung.

Der Einfuhrschein
ist beantragt

Bemerkungen.
im Monat unter Nr.

n. 12. 13. 14. 15. in. 17.
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Muster «.

Haupt amtsbezirk -Amt

Getreide-

EmPfinigsregister
über

re. Ausfuhr « um eld « ngen

das Quartal des Etatsjahres 18

Enthält . Blatter.

Der .

Geführt von .

(I. 8 .)
4
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Tag

der

Eintragung.

Laufende

Nr.

Der AnSfnhranmcldung Tag des
Ausgangs

des ans dem
Zollgebiet

aus¬
geführten
Getreides
(Mehls,
Malzes ).

Das zur Nieder¬
lage verbrachte
Getreide (Mehl,
Malz ) ist weiter
nachgewieseu im

Niederlageregister.

Tag und
Monat

der Znrück-
sendnng der

erledigten
Anmeldung.

Bemerkungen.Aus-

stellnngs-
ort.

Nummer.
Tag
und

Monat.
Konto. Nummer.

l. 2. 3. 4. 5. 0. 7. 8. n. w.
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Tag
dcr

Eintragung.

Laufende

Nr.

Der Ausfuhranmeldnng Tag des
Ausgangs

des ans dem
Zollgebiet

aus-
geführteu
Getreides
(Mehls,
Malzes.)

Das zur Nieder¬
lage verbrachte
Getreide(Mehl,
Malz) ist weiter
nachgewiesen im

Niederlageregister.

Tag und
Monat

dcr Znrück-
sendnng der

erledigten
Anmeldung.

Bemerkungen.Ans-

stellnngs-
vrt.

Nummer.
Tag
und

Monat.
Konto. Nummer.

i. 2. 3. - 4 . 5. 6. 7. 8. 9. 10.

4 *
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Muster «I.

N a chwei sun g
des

-Amts zu
betreffend

Hälfte des Monats
Einfuhrscheine.

die für die 18 zu ertheilenden



Des Getreides (Mehls , Malzes)Des Anmelders

Laufende

100 IrZMengeWohnortN a me.
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Die Ausfuhr beziehungsweise
Niederleguug ist erfolgt Nummer

des

Empfangs¬

registers.

Bezeichnung
der

beigefügten

Beläge.

Betrag

des berechneten

Eingangszolls

Mark

B e m erknng e n.über das

bezichuugswcisc
bei dem Amt.

am

7. 8. v. 10 . 1 >. 12.

>
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Muster Q.

Nachweisung
de

Haupt -Amts zu

betreffend

die für die Hälfte des Monats
Einfuhrscheine.

-

18  auszufertigenden

5
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Lau¬

fende
Nr.

Bezeichnung Ort Anzahl
Summarischer

Betrag

B c m crkn n g e n.der Stencrstelle,
welche die Ausfertigung der Einfuhrschcinc

beantragt hat.

der

beantragten Einfuhrschcinc

II Mark . I Pf.

i. 2. 4 . !>. 6 .

1 . Hunxtuirw ul.8 8 ^ 6- Die anliegenden . Nach-
2ÜgIb.8l)68l6ll6 Weisungen der Stencrstcllcn , sowie

die Belage derselben sind geprüft
und richtig befunden.

2. U'sdsuirolluml I . H. (Unterschrift .)
(Dienstcharakter des betreffenden

Hauptcuntsbeamten .)
3. 7? . U.

Summe . . .

, den . tcn 18

Haupt-

(Uuterschriften .)

-Amt.
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Bundesstaat. Landes-
Wappen.

Einfuhrschein

Muster I.

Äm 15ten ckuni 1894 sind von äsiQ HuukiQuuii Loliul̂ zn Dair îA nach Nr. 5 des HiupckuuA8-Regi-
sters des ^isbsuriolluirclsI . zu 1>l6u1's,lir>vs,88sr üllor dstrslcls - p >̂. ^.ustuiiruiiruölcluiiAsii8s6ll.8 Huiidsrl IrA

^VsiMu (in Form von !niedm gelegt! worden. Für diese Menge betrügt bei einem Zollsatz von 3,so ^ für
100 irA der Eingangszoll 21, oo in Worten : lÄu und 3VUU2ÜA Mark.

Jeder Inhaber dieses Einfuhrscheins ist berechtigt, entweder innerhalb sechs Monate, vom lOten ckuli 1894
ab, die gleiche Menge^Vsî src vom Auslände ohne Zollentrichtung bei jeder zur Vornahme der betreffenden Eingangs-
abfertignng befugten Zoll- oder Stenerstelle eines deutschen Bundesstaates gegen Rückgabe dieses Scheins einzuführen
oder den letzteren innerhalb sechs Monate, vom lOten itsovsiudsr 1894 ab, bei jeder Zoll- oder Stenerstelle eines
deutschen Bundesstaates auf Zollgefalle für die umscitig bezcichneten Waareu statt baarer Zahlung in Anrechnung zu
bringen, sofern nicht die Anrechnungsfahigkeit dieser Art durch Bekanntmachung des Reichskanzlers zeitweilig für aus¬
geschlossen erklärt ist.

Dg-irruA, den 10. ckuli 1894.

Der l'ro vin/ >u1-81e»erlli re klar.

(Stempeln bdruck.) (Name.)

Ausgefertigt
Hüller.

5 *
Die
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Die Anrechnung ist auf Zollgefälle für fvlgendc Wnarcu zulässig: Erdnüsse und frische Erdmandeln; Nutzholz
von BuchSbanm, Cedern, Kokos, Ebenholz, Mahagoni; Früchte (Südfrüchte) ; Gewürze aller Art , nicht besonders
genannt; Heringe, gesalzen; Kaffee, roher; Kakao in Bohnen; Kakaoschalen; Kaviar und Kaviarsnrrogate; Oliven,
frische und getrocknete Schalen von Südfrüchten, unreife Pomeranzen, auch in Salzwasscr eingelegt, Johannisbrot;
Muschel» oder Schalthierc ans der See ; Austern, Hummern und Schildkröten; Reis, geschälter und ungeschälter; Thce;
Olivenöl in Fässern; Banmwollensamenöl in Fässern; Fischspeck, Fischthran; Petroleum; mineralische Schmieröle.

Bescheinigung über die erfolgte Anrechnung.
ltmseitiger Betrag von . , /<5. . ,j, in Worten:

ist mir (uns) von dem . -Amt zu ans Zollgcfällc

für . am . 18. eingerechnet worden.

. , den . . . 18. .

B u chu ii g s v er m e r ke.
Der angercchnete Betrag ist gebucht in

Einnahme. Ausgabe.

D Kassenbcamte D Kassenbea mt c
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Muster

Register,
betreffend

die Ausfertigung und Anrechnung der von der (Provinzial-Steuerdirektiou)
zu. . .. ..

im Etatsjahre 18  /

ertheilten Eiufuhrs ch eine.
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Der Einfuhrschcin ist
ausgefertigt

Des Anmelders Die Ertheilnug des Einfnhrscheins ist beantragt

unter
der

taufenden
Nummer

am N a m e. Wohnort.

von dem

Hauptamt
zu

in der Nachweisnng

der Steuer-

stelle zu
für

die Zeit

unter
Nummer

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Betrag,

über welchen

der Einfuhrschein
lautet

Mark. Pf.

Frist,

a.
bis zu welcher

die gleiche
Getreidcmeuge

zvllfrei ein-
geführt werden

darf.

d.
innerhalb

welcher die An¬
rechnung auf

Zallgesälle für
andere Maaren
stattfinden darf.

10. 11.

Die Anrechnung des Einfuhrschcins
ist angezeigt

von dem

Hauptamt
zu

in der Nachwcisnng

für
den Monat

unter
Nummer

Bemerkungen.

n. 12. 13. in 15.
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Muster L.

Nachweisung ^
derjenigen bei dem Haupt-srioll-Mmt zu (Iwu/üx) und bei den Amtsstellen im Bezirk desselben im

Rechnungsmonat 18 auf Zölle in Zahlung genommenen Einfnhrscheine,
welche von

desr LüiilAliobkii kroviuriÄl-8t6Utzräirelltioll) zu ertheilt Worden find.

Lau¬
fende
Nr.

Der Einfnhrschein ist ertheilt Betrag,
über welchen

der
Einfuhrschein

lautet

Mark. Pf.

Tag
der

Anrech¬
nung.

Bemerkungen.am
unter

Nummer
des Ausfer¬

tigungs¬
registers.

dem Versender

(Name.) (z»)
i. 2. 3. 4. ü. 6. 7. 8.
1.
2.
3.

rc.

Hierzu die Summe der anliegenden Nac

Summe . . . .

hweisung 8 . . . .
6 . . . .

rc. Ueberhaupt . . . .

(Oan^iA), den (10. Oobolmr) 1894.

(kLünlZsliel »««) Haupt (LoII -) Amt.
(Unterschriftender Kassenbeamten.)

Die Uebereinstimmungdieser Nachweisungmit den Kassenbüchern des Haupt-(2o1l-)AmtS nnd mit der bezüg¬
lichen Angabe in der Reichssteuerübersicht bescheinige ich hiermit.

(DammA), de» (10. Oetobsr ) 1894.
Der K a s s c n ku r a t o r.

(Unterschrift.)
6
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Anlage.

Verzeichnis
derjenigen

Maaren, für welche der Eingangszoll durch Einfuhrscheine beglichen werden kann.

Nr. 9 ä « des Zolltarifs . Erdnüsse und frische Erdmandeln.
Anmerkung zu Nr. 13 o 1 und 2 des Zolltarifs . . . Nutzholz von Buchsbaum, Cedern, Kokos, Ebenholz, Mahagoni.
Nr. 25 ll des Zolltarifs . Früchte(Südfrüchte).
Nr. 251 „ „ . Gewürze aller Art, nicht besonders genannt.
Nr. 25ü „ „ . Heringe, gesalzene.
Nr. 25 ui 1 „ .. Kaffee, roher.
Nr. 25 ui 3 „ „ . Kakao in Bohnen.
Nr. 25iu4 „ „ . Kakavschalcn.
Nr. 25 u „ „ . Kaviar und Kaviarsnrrogate.
Nr. 25 x 1 „ „ . Oliven.
Nr. 25 x 2 „ „ . . frische und getrockneteSchalen von Südfrüchten; unreife Po¬

meranzen, auch in Salzwasser eingelegt; Johannisbrot.
Nr. 25 r 1 „ „ . Muscheln oder Schalthiercaus der See.
Nr. 25 r 2 „ „ . Austern, Hummern nnd Schildkröten.
Nr. 25 s „ „ . Reis, geschalter nnd ungeschälter.
Nr. 25 rv „ „ . Thec.
Nr. 26b „ „ . Olivenöl in Fässern.
Nr. 26 6 „ „ . Baumwollensamenölin Fässern.
Nr. 26ü „ „ . Fischspeck, Fischthrau.
Nr. 29 u „ „ . Petroleum.
Nr. 29 d „ „ . mineralische Schmieröle.







Regulativ,
betreffend

die Gewährung einer Zollerleichiernng bei der Ausfuhr von Mühlen- oder Mälzereifabrikaten.

In Gemäßheit der Ziffern 3 und 4 des Gesetzes vom 14. April 1894, betreffend die Abänderung des Zoll-
tarifgesctzcs vom 15. Juli 1879 (Reichs-Gesctzbl. S . 335), werden bezüglich der Gewährung einer Zollerleichternng
bei der Ausfuhr von Mühlen- und Mälzereifabrikatcn folgende Bestimmungen gegeben.

8- 1.
Jnhnber von Mühlen oder Mälzereien, welche ausländisches Getreide mit dem Anspruch auf Zollnachlaß bei

der Ausfuhr einer entsprechenden Menge von ihnen hcrgestcllterFabrikate verarbeiten wollen, haben die Bewilligung
eines Zollkvntvs für das zu verarbeitende ausländische Getreide bei dem Hauptamt zu beantragen, wobei genaue An¬
gaben über die zu verarbeitenden Getreidearten, die herzustellenden Fabrikate , die Lagerräume für Getreide und für
Fabrikate, die Fabrikationsanlagen und die Art des Betriebes zu machen sind. Nach Bewilligung des Antrages sind
Aenderungen nur nach zuvoriger Anzeige zulässig.

Der Ausfuhr der Fabrikate steht die Niederlegung der letzteren in einer Zollniederlage unter amtlichem
Mitverschluß gleich.

8- 2.
Die Genehmigung des Antrages, welche jederzeit widerruflich ist, erfvlgt seitens der Dircktivbehördei Dieselbe

wird nur Gewerbetreibendencrthcilt, welche kaufmännische Bücher ordnungsmäßig führen , das Vertrauen der Ver¬
waltung genießen und entweder selbst am Orte der Fabrikationsanstalt wohnen oder einen dort wohnhaften geeigneten
Vertreter bestellen. Inwieweit in einzelnen Fällen Erleichterungen hinsichtlich der Anforderung kaufmännischerBuch¬
führung eintreten können, bestimmt die Direktivbchörde. Rücksichtlich der zu leistenden Sicherheit gelten die von der
obersten Landesfinanzbehörde getroffenen Bestimmungen.

6*
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Der Zollbehörde ist das Reckt einzuräumeii , durch Einsicht in die ordnungsmäßig zu führenden Handels-
und Fnbrikationsbüchcr und durch sonstige Kontrole des Betriebes von der Beachtung der gegebenen Vorschriften
Ueberzeugung zu nehmen.

Das ans Zollkonto ungeschriebene , sowie das im freien Verkehr bezogene Getreide gleicher Gattung darf nur

Das auf Zvllkonto angeschriebene ausländische Getreide , sowie auch sonstiges Getreide , welches in die nach
8 - 3 angemeldcten Räume cingebracht ist , darf in unverarbeitetem Zustande zur Vermeidung der in Ziffer 3 Absatz 1
des Gesetzes vom 14 . April 1894 angedrohten Geldstrafe bis zu Eintausend Mark nur mit hauptamtlicher Genehmi¬
gung veräußert werden . Diese Genehmigung darf nur ausnahmsweise und aus besonderer Veranlassung , z . B . im
Falle einer nvthwendig gewordenen längeren Betriebseinstellung , der Aufgabe des Zollkontos ertheilt werden.

Die Buchführung ist so einzurichten , daß jederzeit festgestellt werden kann , wieviel Getreide jeder Art und
zu welchem Zollsätze in den bezeichncten Räumen vorhanden sein soll.

In dem bei der Amtsstelle nach Muster beziehungsweise 1 zu führenden Konto gelangen das zum Lager

Außer vom Auslände darf auch aus Zollniederlagen unter amtlichem Verschluß und aus gemischten Privat-
transitlügern ohne amtlichen Mitverschlnß , sowie ausnahmsweise mit hauptamtlicher Genehmigung (§ . 4 ) ans anderen
Mühlen - oder Mülzereilagern ausländisches Getreide zum Lager der bezüglichen Gewcrbsanstalt abgefertigt werden.
Die Abfertigung erfolgt nach den für die Abfertigung von Maaren zu den Privattransitläger » ohne amtlichen Mit¬
verschluß bestehenden allgemeinen Bestimmungen . Ausnahmsweise kann die Direktivbehörde unter Vorbehalt des
Widerrufs genehmigen , daß die Revision des Getreides durch eine Bescheinigung eines öffentlich angestellten Wiege¬
meisters oder einer ähnlichen Person ersetzt werde . Solche Personen müssen jedoch zuvor auf das Interesse der Zoll¬
verwaltung ein - für allemal vereidigt sein . Eine derartige Genehmigung darf insbesondere nur unter der Voraus-

8 - 3.

in den angcmeldeten Räumen (Z. 1) gelagert werden . In der Regel dürfen diese Räume nicht in beträchtlicher Ent¬
fernung von der Gewcrbsanstalt oder an einem anderen Orte als letztere liegen.

8- 4.

8 - 5.

vs/der Fabrikationsanlage abgefertigte ausländische Getreide zur Anschreibüng und die zur Ausfuhr gebrachten Fabrikate
/ zur Abschreibung , und zwar erstere nach dem Brutto - , letztere nach dem Nettogewicht.

Getreidemengen derselben Gattung , welche verschiedenen Zollsätzen unterliegen , sind im Konto in besonderen
Unterabtheilungen anzuschreiben.

8- 6.
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setzung crtheilt werden, daß die kaufmännischen Bücher des Lagerinhabers über Zn - und Abgang zum nnd vom Lager
zuverlässigen Aufschluß geben. Desgleichen ist beim Eisenbahntransport die Verwiegung der Wagenladungen auf der
Geleis-(Centesimal-)Waage zulässig; dabei ist es statthaft , unter Beachtung der in dieser Beziehung etwa erlassenen
allgemeinen Bestimmungen das von der Eisenbahnverwaltung sestgestellte Gewicht des Wagens vvn dem ermittelten
Bruttogewicht in Abzug zu bringen. Dem Ermessen der Direktivbehördebleibt ferner die Bestimmung darüber über¬
lassen, inwieweit bei einzelnen Arten des Verkehrs auch Gewichtsangaben in den Eisenbahnfrachtbriefen, Schiffskon¬
nossementen und anderen Ladungspapicren ohne Gefährdung des Zollinteresfes als Ersatz der zollamtlichen Gewichts¬
feststellung zugelasfen werden können.

8- 7.
Es dürfen nur in der betreffenden Mühle oder Mälzerei hergestellte Fabrikate zur Ausgangsabfertigung ge¬

stellt werden. Die Direktivbehörde kann anordnen , dasz Abfertigungen über Mengen unter 2 000 Kilogramm und,
wenn sich am Orte der Gewerbsanstalt eine Hebestelle nicht befindet, über Mengen unter 10 000 Kilogramm nicht
vorgenommenwerden.

Die Ansfnhranmeldnng ist der Hcbestelle nach Muster 8 beziehungsweise8 1 in 2 Exemplaren cinzurcichen.^
Die Anmeldung muß insbesondere die handelsübliche Benennung des Fabrikats enthalten. Die Hebcstclle trägt die
Anmeldung in das nach Muster 0 beziehungsweise0 1 zu führende Anmelderegisterein und veranlaßt die spcziellexÂX^ .
Revision nach den im Begleitscheinregulativ gegebenen allgemeinen Bestimmungen. Behufs Feststellung des Netto-
gewichts kann diejenige Tara in Abrechnung gebracht werden, welche zum Zolltarif für die betreffende Waare und
Verpackungsart vorgesehen ist. Die im Z. 6 zugelassenen Erleichterungen dürfen auch hier und zwar mit der Aus- XZ
dehnnng stattfinden, daß auch die zollamtliche Bescheinigungüber die Verladung auf die Transportmittel (Eisenbahn¬
wagen, Schiff) durch eine Bescheinigungdes Wiegemeistersu. s. w. ersetzt werden darf. Von einer Verschlußanlage
kann abgesehen werden.

Nach näherer Bestimmung der Direktivbehördekann von der Revision seitens der Hebcstelle, insoweit letztere
nicht zugleich Ausgangsamt ist , gänzlich abgesehen und die Revision lediglich dem letztbezcichneten Amte überlassen
werden. Diese Erleichterung ist indessen nur bei nachgewiesenem dringenden Bedürfniß nnd unter der Voraussetzung
znznlassen, daß die kaufmännischen Bücher des Lagerinhabers über den Geschäftsverkehr desselben zuverlässigen Aus¬
schluß geben, auch rücksichtlich der ZollsicherheitBedenken nicht bestehen.

Bezüglich der Behandlung der Sendungen während des Transports finden die Ztz. 23 bis 30 des Vcgleit-
scheinregulativsanaloge Anwendung.

Binnen der von der Hebestelle zu bestimmenden Frist sind die auszuführenden Fabrikate unter Vorlegung des
dem Anmelder zu diesem Zweck von dem Anmeldeamt ausznhängenden Unikats der Anmeldung dem Ausgangsamt zu
gestellen. Hat seitens der Hebcstelle eine Revision nicht stattgefnnden, so sind dem Ansgangsamt zugleich die Trans¬
portpapiere vorzulegen. Dieses Amt hat die Revision nach den Bestimmungen des Begleitschcinregnlativsvvrzunehmen
und die Anmeldung mit der Ansgangsbcscheinigungdem Anmcldcamt zurückznsenden, auch dem Anmelder bezichnngs-
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weise Waarenführer auf Wunsch ciuc Bescheinigung über die Abgabe der Anmeldung und die bewirkte Ausfuhr der

ihrer Menge nach nnzngcbenden Fabrikate zu ertheilcn . Ist die Gestellungsfrist überschritten , so hat das Ansgangs¬

amt die Abfertigung gleichwohl vorznnchmen ; indessen bleibt es der Entscheidung deS Anmeldeamts beziehungsweise,

falls dieses kein Hauptamt ist , des demselben Vorgesetzten Hauptamts Vorbehalten , ob die Abschreibung im Zvllkonto

zn erfolgen hat.
Das Ausgangsnmt hat über die Erledigung der bei anderen Aemtcrn vorgelegten Ausfuhranmcldungen ein

Notizregister nach Muster I ) beziehungsweise D 1 zu führen.

8- 8.

Die Abrechnung findet vierteljährlich in der Art statt , daß am zwanzigsten Tage , falls dieser aber auf einen

Sonn - oder Feiertag fällt , am nächsten Werktage des vierten Monats nach Ablauf des Abrcchnnngsquartals von der

in diesem Quartal angeschricbenen Menge ausländischen Getreides diejenige Getreidemenge , welche nach dem Ausbeute-

verhältniß (Z. 9 ) der Menge der in dem bezeichnten und in dem folgenden Quartal thatsächlich zur Ausfuhr ge¬

langten Fabrikaten entspricht , in Abzug gebracht wird , soweit dieselbe nicht etwa schon bei der Abrechnung für das

Vorquartal zum Abzug gebracht ist . Es ist dabei für jede Getreideart besonders abzurechnen . Falls bei der Ab¬

rechnung die in Abzug zu bringende Gctreidemenge die im Abrechnungsquartal stattgefundenen Anschreibungen der

betreffenden Getreideart nicht erreicht , so ist der Zollbetrag von dem zn verzollenden Quantum unter Zugrundelegung

des Verhältnisses der im Abrechnungsquartal ungeschriebenen , verschiedenen Zollsätzen unterliegenden Gctreidemengen

der in Betracht kommenden Gattung zu berechnen . Der Konteninhaber hat binnen längstens acht Tagen nach Zu¬

stellung der Abrechnung den sich ergebenden Zollbetrag einzuzahlen . Ein weiterer Geldkrcdit ist unzulässig . Es ist

jedoch statthaft , bei den auf Grund der Abrechnung erfolgenden Verzollungen Einfuhrscheine , welche über die nämliche

Getreidcgattnng , wie die zu tilgende Post lauten , in Zahlung zu geben , vorausgesetzt , daß der im Einfuhrscheine an¬

gegebene Tag der Ausfuhr vor den Tag der Kontirung der zu tilgenden Post fällt.

8 - 9.

Das Ausbeuteverhältniß wird für gebeuteltes Mehl aus Weizen auf 75 Prozent und für gebeuteltes Mehl

aus Roggen ans 65 Prozent , für Malz aus Gerste auf 75 Prozent und für Malz aus Weizen auf 78 Prozent

festgesetzt.
Bei Gemischen von Weizen - und Roggenmehl , sowie bei Weizen - oder Roggcnmehl , welches aus Weizen - oder

Roggenmengen hergestcllt ist , die verschiedenen Zollsätzen unterliegen , ist das Vcrhältniß der zur Mischung verwendeten

Getrcidearten , beziehungsweise der verschiedenen Zollsätzen unterliegenden Getreidemengen derselben Gattung anzu-

mcldcn , und gelangen diese Gemische bei nachgewicsener Ausfuhr dementsprechend zur Abschreibung . Ist das Mischungs-

verhältniß nicht bekannt , so ist die Abschreibung und Abrechnung nach Maßgabe der Vorschriften zu bewirken , welche

die obersten Laudesfinanzbchörden für diesen Fall ertheilen werden.

Bei der Ausfuhr derartiger Gemische findet die Ertheilung von Eiufuhrschcinen (Z. 11 ) nicht statt.
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Wird Mehl oder Malz aus anderen Gctrcidcartcn (Hafer, Gerste, Mais , Buchweizen beziehungsweise Hafer,
Roggen), oder werden aus Getreide andere Mühlenfabrikatc (Schrot , Graupe, Gries , Grütze rc.) hergestellt, so erfolgt
die Festsetzung des Ausbcntcvcrhältnisscs für jede einzelne Fabrikationsanstalt ans Grund spezieller Ermittelungen
seitens der Dircktivbchördc.

Für Mühlen und Mälzereien, welche ans den Antrag ihrer Inhaber unterstehendesteuerliche Kvntrvle gestellt
sind, kann mit Zustimmung der Dircktivbchördedas effektive Ansbeutcvcrhültniß in Rechnung gestellt werden.

Bei der Ausfuhr von Mühlcnfabrikatcn, welche anS einer Mischung von verschiedenen Tarifsätzen unterwor¬
fenen Getreidearten hergestellt sind, findet, abgesehen von der im zweiten Absatz dieses Paragraphen vorgesehenen
Ausnahme, ein Zollnachlaß überhaupt nicht statt.

8- 10.

Die Entziehung des Zvllkontos hat zu erfolgen, wenn dasselbe ohne die Unterlage einer angemessenen Aus¬
fuhr wesentlich zur Gewinnung einer verlängerten Gcfüllcstnndnng mißbraucht wird, oder wenn Fabrikate der Müllerei
oder Mälzerei, welche nicht in der betreffenden Gewcrbsanstalt hergcstellt sind, zur Abfertigung mit dem Anspruch auf
Zollnachlaß gestellt werden, oder wenn in sonstiger Weise eine Hinterziehung des Zolls seitens des Gewerbtreibcnden
oder seiner-Angestellten unternommen wird. Dieselbe hat ferner in der Regel dann zu erfolgen, wenn von dem Gc-
werbtreibcnden oder seinen Angestellten gegen die Bestimmung im ersten Absatz des K. 4 verstoßen oder aber wieder¬
holt Ordnungswidrigkcitcn begangen werden.

8- ii.

Inhabern von Mühlen oder Mälzereien, welchen die in den vorstehendenKZ. 1 bis 10 behandelte Erleich¬
terung gewährt ist, werden bei der Ausfuhr oder Niederlcgnng (K. 1 Absatz 2) ihrer Fabrikate Einfnhrschcine gemäß
Ziffer 1 des Gesetzes vom 14. April 1894, betreffend die Abänderung des Zolltarifgcsctzcsvom 15. Juli 1879, über
eine den festgesetzten Ansbeutcsützen entsprechende Gctrcidcmengccrtheilt, sofern sie diese Vergünstigung an Stelle des
im K. 8 vorgesehenen Erlasses des EingangSzvlls für eine der Ausfuhr entsprechende Menge zur Mühle oder Mäl¬
zerei gebrachten ausländischen Getreides beantragen. Dieser Antrag ist in Spalte 7 der Ansfnhranmeldnng (Muster L
bezichnngswciscL 1) zu stellen. Zur Abfertigung ist die Hebestelle befugt. Im klebrigen regelt sich das Verfahren
und die Behandlung der Einfuhrscheincnach den hierüber erlassenen allgemeinen Bestimmungen.

Bei Ertheilnng von Einfnhrscheinenfür ansgeführtc Fabrikate ist der Zollberechnnng der niedrigste Zollsatz,
zu welchem Getreide der betreffenden Art im Konto angcschrieben steht, zu Grunde zu legen.

Bei den nach K. 8 vorzunehmcndenvierteljährlichen Abrechnungen sind diejenigen Getreidemcngen, für welche
Einfuhrscheinc ertheilt sind, von der Anschrcibnngnicht mit in Abzug zu bringen.
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8- 12-

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen im § . 1 bis 9 werden , soweit nicht die im Z. 4 bezeichnet
Strafe oder die Strafen der 134 bis 151 des Vercinszollgesetzes Anwendung finden , in Gemäßheit des Z. 152
daselbst mit einer Ordnungsstrafe bis zu einhundert und fünfzig Mark geahndet.

8 - 13.

Das gegenwärtige Regulativ tritt am 1 . Mai 1894 an Stelle des Regulativs vom 27 . Juni 1882 , betreffend
die Gewährung einer Zollcrlcichternng bei der Ausfuhr von Mühlenfabrikatcn.
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Muster ^

Konlenregrjier,
betreffend

den Zollnnchlnß beziehnngsweise die Ertheilnug eines Einfnhrscheines bei der Ansfuhr von
Mühlenfadriknten.

Dieses Register enthält . Blätter , welche mit Geführt Um,

einer von dem Unterzeichneten angcsiegcltcn Schnur durch¬

zogen sind.

, den . len . 18

(Unterschrift .)

7
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Nr . 1. Konto des Mühlenbesttzers

Anschreibung.

Lau-
Zeit der Auschrcibnug Bezeichnung

und Nummer
des

Vorregisters.

Des Getreides

sende
Nr. Tag. Mvnat. Jahr. Art. Menge

ki ; (brutto ) Vioo

Bemerkungen.

i. 2 . 4 . 5 . tt. 7 . 8.

I . ^V « »irvri.

1. 10. .Inli 1894 L . L . L 20 ItV 612614 25 000

II.
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M

Abschreibung.

Lau¬
fende
Nr.

Zeit der Abschreibung Nummer
des

Ausfuhr-
Anmelde-
registers.

Tag
der

Ausfuhr
ic.

Der ausgeführten
M ü h l e n f a b r i ka t e Die Menge zu

Spalte 16 ent¬
spricht einer Ge¬
treidemenge von

^8 Vioo

Bemerkungen.
Tag. Monat. Jahr. Art. Menge

ü§ (nstto ) VlM
o. 10 . ti. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

I . n « » (^.Ir8b>sritsv6r1iä1tiii88 75 i?r026nt).
1.

n . 8. V.
20. 3tir1i 1894 1 28./7 7 500 — 10 000 — —

12.
n . 8. ev.

8. ^ .r>Ari8t 1894 20 5./8 1? 3 700 4 933 2n 12. Haotr äer
^ -NINSlä-NNA A8-
rntsolit strva 2/5
"Meißen nnä b/z
ItvAASN.

15. 12. 25 9./8 2In 15. lAntnIir-
sotrsin idir. 5
vorn 5. 8s >̂-
tsrnbsr 1894.

II . ILvKLVII (̂ rmKsritsVSrllältlliW 65 ? r026Ilt).

Mühlen- :c. Fabrikate,
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^.dreeluiuuZ' kür iüi8 II. (kum'üi! <ü'8 Lüü8MÜr68 I894>!)5..-
I. vr «tLvi»

I . ^ .usolrrsilLwA pro II . (ZirsrtsI 1894/95 . 300 000 KZ

pro III . (̂ usrtsl 1894/95 . 150 000 „
2 uss .rLw. 8 n . . . . . 250 000 „

2u vsr2o1l6L . 50 000 IrA
2o11dstrg .A . 1750 Ns -rlr

II . IL « KK« N

1. ^ LSvlirsiOrwA pro II . (jusrlsl 1894/95 . 200 000
2. ^ .IsolrroiduLA pro II . (jusrlsl 1894/95 . 80 000 KZ

pro III . Hus,rtsl 1894/95 . . 120 000 „
2L8S.WW8L . 200 000 „

2u vsr2o1l8L . Hiolris.
2usswwsL 2Io1I6strg .N 2L I LLä. II . 1750 Zls-rk.

^ÜI ' 66ÜMMA ' kür (ÜI8 III . (^ UM ' ÜÜ 1894195.
I . U ti/t  »

1. l4L8o1irsibLLA pro III . ( îrs.rts .1 1894/95 . 500 000 IvA
2. ^ .IsdirsibuLK pro III . (^usrisl 1894/95 (sislrs vori ^ s ^ .brsoliLUL ^ )

Molils.
pro IV . <Zirs,rtLl 1894/95 . . . . , . . 700 000 Irr;

2LSSWWSL . 700 000 „
^,1)soIirs1I >LLA Arösssr . 200 000 IrZ

^Is llswlsolr von V ŝi 28L LLä Ü.0AASL Swcl sLSAsIulrrl:

2LSS.WW6L . 29 000 „
rvkloliv Osl NoWsii vsrrsolwst siircl. 171 000 .I<A

vsr ^ollsL . . . Niolits.

II . ILvKK « , ».

1. ^ .LsolirslOrw ^ pro III . </>us.rts,1 1894/95 . 400 000 kA
2. ^ .IsolirsidrwA pro III . l^Lg.rts .1 1894/95 (sislrs vorl ^ s ^ .IirsoliwwA)

pro IV . <Zus.rts1 1894/95 . 155 000 kg
2USS.WWSL . 155 000 ko-

Os .2L S.U8 Oswisolr VVL Msl2SL rwä Ü.0AA6L (vsrgl . I ) . 29 000 „
2LSS.WWSL ^ .dsolrrsiliLLA . 184 000 „

2u vsr ^ollsL . 216 000 1r§
2o11I>6lrÄA . 7 560 Nsrlc.

2LSS.WWSL 2oIIb6trs .A 2L I rwä II . . . . 7 560 Mark.
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Muster ^ I.

Konlenre gi ster^
betreffend

den Zollnnchlas ; beziehungsweise die Ertheilnng eines Einfuhrscheines bei der Ausfuhr
von Mälzereifnbrikaten.

Dieses Registers enthält . Blätter , welche mit Geführt von
einer von dem Unterzeichneten angcsicgelten Schnur durch¬
zogen sind.

. den . len

(Unterschrift .)

18
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Nr. 1. Konto des Mahereibejrtzers

Anschreibung.

Lau- Zeit der Auschreibung. Bezeichnung
und Nummer

des
Vorregisters.

Des Getreides

sende
Nr. Tag. Monat. Jahr. Art. Menge.

Icg(d"Mto) ^ Vivo

Bemerkungen.

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9.

I.

Lk. <»vr8l «.

8. 1894 LsAlsitMktsI -UirQ- dsrsts 10 000 —

'pksmAsrsAislör Ur . 9







425

Abschreibung.

Lau¬
fende
Nr.

Zeit der Abschreibung. Nummer
des

Ansfuhr-
Aumelde-
registers.

Tag
der

Ausfuhr
rc.

Der ausgcführtcn
M ü l z c r e i f a b r i ka t c Die Menge zu

Spalte 16 ent¬
spricht einer Ge¬
treidemenge von

^8 Vioo

Bemerkungen.
Tag. Monat. Jahr. Art. Menge

kA (l ! Stto ) Vl «0

n. 10. ii. 12. in. 14. 15. 16. 17. 18.

1. 18. Nai 1894 1 24./S. — — — — —
1 . Linlnlrr-

solrsin Hr. 5
vorn 6 . 4nni
I8 !>4.

Mühlen- rc. Fabrikate.
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kür äa8 II. ( »̂rirüll äes IÄklt8MÜr68 18941)5.
I . ^ Vvirvn.

1. ^ .vsckrsikuiig pro II . <Zris.rtsI 1804/95.
2. ^ .ksckrsikrmg pro II . î iurrisl 1894/05 . . 100 000 kg

pro III . Hus-riel 1894/95 . 150 OOP
2I18LiriINSI1

vsr ^ollsir
2o1Ikstrag

II . Oivrslv.

1. ^ .nsckrsikung pro II . (Zuerial 1804/95 .
2. ^ .ksckrsiknng pro II . (Zlis.ris .1 1804/95 . 80 000 kg

pro III . (juLrtsI 1894/95 . . 120 000 „
2N8g .« ! lI1Sir

verzollen
2u8 »mir >.sii 2oIIKsirÄg 2>r I rmcl II . 1 750 Akrk.

. 300 000 kg

. . . . . 250 000 -,,

. . . . . 50 000 „

. 1 750 Mark.

. 200 000 kg

. . . . . 200 000

. Nickis.

^dreelmimA kür Ü38 III. l^ irii'üil 18941)5.
I . ^ V « iT « n.

1. ^ .ilsckrsikuvg pro III . (Quartel 1804/95 . 500 000 kg
2. ^ ksckrsibung pro III . (Zn^rt ^I 1804/05 (sisks vorige ^ krscknoog)

Nickis
pro IV . (jng .rir >,I 1804/95 . . 700 000 kg

^usÄllurrsri . . . . . . 700 000

L.ksckrsikring grösser . 200 000 kg
2ir verzollen . Nickis.

II . <M«r 8lv.

1. V.irsckreikrmg pro III . (ZnÄrtsI 1804/95 . , . 400 000 kg
2. ^ .ksckrsikuog pro III . (Zosrisl 1804/95 (sisks vorige LNreckirrurg)

pro IV . ^ ll.s.ris .1 1894/95 . . 155 000 kg
imskrorosn . . . . . 155 000 „

verzollen . 245 000 kg
2oliksir ^g . . . . 4 900 Ukrk.

4 900 Nkrk.Î usMrrosir 2oIIKsira .g rin I nnä II
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Muster
Die Revision übernehmen:

(U7nL) kat.

Anmeldung
über die

A»« r Mithl-.,s°brik°tm mit d.m S»„Mch  aus j
Die Anmeldung ist vorgelegt am (25 . stult 1894 ) und unter Nr . (20 ) des Anmelderegisters eingetragen . Binnen (visrsslrn)

Tagen nach bewirkter Revision , den Tag der Revision nicht mitgerechnet , sind die angemeldeten Fabrikate unter Vorlegung dieser Anmeldung
dem (8n,upt >^ oU )-Amte zu (stkurndurg ) behufs Ausgangsrevision zu gestellen.

(NuA 'äsbrirA ), den (25 )ten (stuli ) 18 (94 ).
< Amt.

(Stempel .) (Unterschrift .)

Der Unterzeichnete meldet hiermit dein (LionlAliolisir Hg .r>pt -8tsusr )-Amte (bisrsslbst ) an , das; er beabsichtigt , am (25 . stuli cl. st .)
(Vor )miltags . Uhr die umstehend näher bezeichnten , in seiner Mühle hergejtellten Mühleufabrikate (inittslst äss ILubuss „ lLliss " ) zu

versenden , um dieselben mit den ; Anspruch auf ^ ErstM -ng^ eines Einfuh . scheines ! " ^ er das (Huuxt - Itioly -Amt zu (Hurusturz ) nach dem
Auslände auszuführen.

(Ns -AcksburA ), den (24 )ten Juli 18 (94 ) .
(Unterschrift ) .

Vermerke über veränderte Bestimmung der Muhlenfalirikate.
Ich beantrage , diese Ausfuhranmeldung hier zu erledigen.
. , den . len . 18.

Ich beantrage , diese Ausfuhranmeldung zum Zweck der Weiter¬
versendung der Mühleufabrikate an . .
in . aus das . -Amt
zu. zu überweisen . *)

, den ten , 18

Genehmigt.
. , den . ten . 18

. -Amt.

Eingetragen unter Nr . . des . Regi¬
sters und auf das . -Amt zu.
unter Erstreckung der Gültigkeitsfrist bis zum
überwiesen . *)

Verschluß.
. , den . ten . 18

. -Amt.

* ) Der Ausstellung einer Annahmeerklärung seitens des Antragstellers (Z. 24 des Bcgleitscheinregulativs ) bedarf es nicht . Das
überweisende Amt tragt die überwiesene Ausfubranmelduug , falls bei demselben ein Notizregister nach Muster v . geführt wird , in dieses
Register , und zwar in Spalte 1 bis st, mit einer entsprechenden Bemerkung in Spalte 18 , anderenfalls aber nach der Bestimmung im K. 26
des Begleitscheinregulativs in das Begleitscheiu -Ausfertigungsregister ein und giebt dem Ausstellungsamt von der geschehenen Ueberweisung
und der etwaigen Verlängerung der Gestellungsfrist Nachricht . Einer Mittheilung über die Erledigung der Ansfuhranmeldung seitens des
AnsstellnugSamts an das überweisende Amt bedarf cs gleichfalls nicht.

8
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A i, irr e l d n n g.

Der a u s z u f ü h r e n d e n Mühlenfabrikate
Angabe

des
Anträge

und Bemerkungen
Verpackung.

(Zahl und Art, sowie Zeichen
und Nummer der Kolli.)

Menge

(Ä

A r t. brutto netto
Bestimmungs¬

landes.
des

Anmelders.

i. 2. 3. 4 . 5 . 6. 7 .

^Vsi ^sn - nncl K 0AA6N-
rrislil ASIU-isvIlt.

(stvs , 2/s ^ 612611,
b/s LoMsn ).

37 8äolrs,
ZiAll. 7̂ .. L . I .Zis 37.

3 737 3 700 UomvsAsn. I ala ZsantmaAS ^ .nslulir
nirtsr DrtlrsilnnA sinas

Lünl 'nlirsLlisinss.
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N ev i si o n s b ef u rr d.

Der auszuf nhrenden Mühlenfabriknte
Angabe

über
angelegte»
Verschluß.

B e »Ie r kn n g c n.
A r t.

Verpackung.
(Zahl und Art, sowie Zeichen

und Nummer der Kolli.)

Menge

brutto netto
KZ

8. 9. 10. 11. 12. i ?>.

vis 8^>3,11s 2. 37 8nslrs, 3 737 3 700 Uscksir 8nslr
Mi8oiiri.iiA8V6r1in1hlli88 8iM . 7̂ .. 8 . 1 Zi8 37. (Lars. mit , sinsm

ÄQA6Q0H11H .6Q. 1 Lro ^srit) Lisi
vsr8oli1o88sir.

, den . te» 18

Unterschrift:

Mühlen - re. Fabrikate. 8
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Erlediguilgs -Beschemigmrgen.
1 . Die Ansfuhranmeldnng ist abgegeben am

(5 . ^ .riAnst ) 18 (94 ) .

2 . Dieselbe ist eingetragen im Notizregister
unter Nr . (3 ) .

4 . Nachweis des Ausganges über die Grenze.

Obengenannte Waaren wurden nach Abnahme des unverletzt
befundenen Verschlusses unter unseren Augen in das Ausland
geführt.

(HaraUnrZ ), den (5 )ten (^ .NANst ) 18 (94 ) .

Amt

(Stempel .) (Unterschrift .)

Revisionsbefund:
a ) in Betreff des Verschlusses:

(6lnt rmä abAsnominsii .)

b ) in Bezug auf Gattung und Menge
der Waaren:

(37 Zäolrk mit ricrlwiAsr Ls-

26iollQNQA . )

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigen:

Die Erledigung der Ausfnhranmelduug bescheinigt.

. . den . ten . 18

-Amt

(Unterschrift .)
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Muster « 1.
Die Revision übernehmen:

(Itti )knt.

Anmeldung
über die

Ausfuhr von Mälzereifabrikaten mit dem Anspruch auf Zollnachlaß.
Ertheilnng eines Einfuhrscheines.

Die Anmeldung ist vorgelegt am (18. Nui 1884) und unter Nr. 3 des Amnelderegisters eingetragen. Binnen lstrvvlb) Tagen
nach bewirkter Revision, den Tag der Revision nicht mitgerechnet, sind die angemeldeten Fabrikate unter Vorlegung dieser Anmeldung dem
(LöuiA'Uolrsr, Hs.npt -2o11)-Amt zu (ülrainsriolr) behufs Ausgangsrevisionzu gestellen.

(Lsrlin ), den (I8)ten (Lls-i) 18(94).
) (1 i O)

(Stempel.) (Unterschrift.)

Der Unterzeichnete meldet hiermit dem(kLönrAliolrsir Haupt -8tsrrsr )-Amt (Ulsrssldsk) an, daß er beabsichtigt, am (18. Nui ä. 4.)
(Vor)mittags . Uhr die umstehend näher bezeichneten, in seiner Gewerbsanstalthergestellten Fabrikate (per lÄ8sirliuiiir) zu versenden, um

dieselben mit dem Anspruch auf ^ Erthettunĝ eines Einfuhrscheines! das (LöiriZliolrs Lnnxt -2oI1)-Amt zu (Lirrirrsrrclr) nach dem
Auslande auszuführen.

(Lsrlin ), den (lösten (Lkni) 18(94).
(Unterschrift.)

Vermerke über veränderte
Ich beantrage, diese Ausfuhranmeldunghier zu erledigen.
. , den . ten . .. 18

Ich beantrage, diese Ausfuhranmeldungzum Zweck der Weiter¬
versendung der Fabrikate an
in . auf das . -Amt
zu . zu überweisen. *)

. , de» ten . 18

Bestimmung der Fabrikate.
Genehmigt.
. , den ten . 18.

. -Amt.

Eingetragen unter Nr. . des . Regi¬
sters und auf das . -Amt zu.
unter Erstreckung der Gültigkeitsfrist bis zum.
überwiesen. *)

Verschluß. .
. , den . ten . 18

. -Amt.

*) Der Ausstellung einer Nnnahmeerklärungseitens des Antragstellers (Z. 24 des Begleitscheinrcgulativs) bedarf es nicht. Das
überweisende Amt trägt die überwiesene Ausfuhranmeldung, falls bei demselben ein Notizregisternach Muster I). geführt wird, in dieses
Register, und zwar in Spalte 1 bis 6, mit einer entsprechenden Bemerkung in Spalte 18, anderenfalls aber nach der Bestimmungim tz. 26
des Begleitscheinregulativs in das Begleitschein-Ausfertignngsregisterein und giebt dem Ausstellungsnmtvon der geschehenen Ilebcrweisung
und der etwaigen Verlängerung der Gestellungsfrist Nachricht. Einer Mittheilung über die Erledigung der Ausfnhranmeldnng seitens des
Ausstellungsamts an das überweisende Amt bedarf es gleichfalls nicht.
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Anmeldung.

LanfendeNummer.

Der auszuführenden Mülzereifabrikate
Angabe

des

Bestimmungs¬
landes.

Anträge
und Bemerkungen

des
Anmelders.

. A r t.
Verpackung.

(Zahl und Art, sowie Zeichen
und Nummer der Kolli.)

M enge

brutto

X?

netto

i. 2 . 3 . 4 . b. 6. 7 .

O-grstsirmal ^. 35 Käolrs,
srAn . N . l^ . 1 lns 35.

3 535 3 500 Holland. lolr dsantraM ^ .nscknlrr
nirtor lilrtlioilnnA sinss

li)ri>tnlir8olrsiii68.
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Revisiousbefund.

Der nuszuführenden Mälzereifabrikate
Angabe

über
Verpackung.

(Zahl und Art, sowie Zeichen
und Nummer der Kolli.)

M enge Bemerknngc n.
A r t.

brutto netto
LZ

angelegten
Verschluß.

8. 9. 10. ^ ii. 12. IN.

ckts 2/3. 3 535 3 500 HüosirdaliQ-
AütsrrvuAoir

iUntz-ckoZ. 5248
mit 2rvsi

LoUlässsru
8srrs 189

V6r8oIlIo886I1.

. den . ten 18

(Unterschriften.)

Mühlen- re. Fabrikate.
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Erledigmrgs-BescheinMMgen.
1. Die Ansfnhranmcldung ist abgegeben am 4. Nachweis des Ausganges über die Grenze.

(24. Nui ) 18(94).
14. 14.

Der (ustzsuchezeichnete(ibübsuiouliuAütsmvuAsu) wurde uach
Abnahme des unverletzt befundenen Verschlusses unter unseren
Angen in das Ausland geführt.

2. Dieselbe ist eingetragen im Notizregister
nnter Nr . (1).

14. 14.

(Ilurrusriolr), den (24)ten (Nui ) 18(94).

(IL «ir»8lieI »68 Haiipt -Lvll ) Amt.
(Unterschriften.)

3. Revisionsbcfnnd:
u) in Betreff des Vcrschlnsscs:

(Out .)
b) in Bezug auf Gattung und Menge

der Waarcn:

(Mu iLi86ub>s,IruAütsrvn,A6u urit
riotztiAsr Lk^sicrlruuuA.)

Die Nichtigkeit dieser Angaben bescheinigen:
14. 14. 14. 14.

Die Erledignng der Ansfnhranmcldnng bescheinigt.

(Luruikrivlr), den (24)ten (14ui) 18(94).

Amt
(Unterschrift.)
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Muster O.

I,n melde register^
betreffend

die Ausfuhr von Mühlenfabrikateu mit dem Anspruch auf Zollnachlaß
oder

Ertheilung eines Einfuhrscheines.

Bemerkung zu Spalte 7.
Die Eintragungen zu Spalte 4 bis 6 gelten auch dann als auf dem Nevisione-befnud beruhend, wenn ihnen

Bescheinigungenvon Wiegemeisternund dcrgl. (Z. 7 des Regulativs) zu Grunde liegen.
9
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Laufende

Nr.

Tag
der
An¬

meldung.

Bezeichnung des Anmelders.
Der anszuführcndcn rc. Mühlcn-

fabrikate
Angabe,

ob die Eintragungen zu
4 bis 6 auf der

Anmeldung oder dem
Ncvisionsbefund

beruhen.
Name. Wohnort. Art.

Me

brutto

KZ

ngc

netto

lex
2. 4. 5. 6. 7.

1.
H . 8 . >V.

24 ./6. 14. 14. 14. si ^suiuolrl 7 575 7 500 clsrrr KsvimoiiZ-
lostnirel.

20.
n . 8 . ^V.

2S ./7. 14. 14. 14. 1̂ 61280.-
urrcl HoMsmrisIrl

Asroisolit

b/s RoMsir)

3 737 3 700 closZI.

25. 29 ./7. 14. 14. 14. ^si ^ouiuslrl 8 080 8 000 clssAl.
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Die Anmeldung ist über¬
wiesen

Gestellnngs-
frist.

Die
Ausfuhr rc.
ist erfolgt

am

Behufs Zollabsclireibnng
in Rechnung zu stellende Mühlen¬

fabrikate

am
dem

Ansgangsamt
zu

Art.
Menge
(netto)

eingetragen
im Konten¬

register.

Bcmerkn ngcn.

8. 0. IO. ii. 12. 13. i-t. 1b.

25./6. HaralnirA 1./8. 28 ./7. ẑVöissQnaslil 7 500 I rrrrtsr
Ur . 1

25./7. <1s8Al. 8./8. 5./8. ^612611  raslrl 3 700 I rurtsr
M . 12

2rc 20 . lilaoti clor
roolelriiiA ASinmolrt
NN8 ^Vsirisii - uirel
ikoAASirroslil (otrvn
^/s ^ sirisii , b/g LoZ-
KSN).

29./7. cissAl. 12 ./8. 9./8. 2ri 25. Lint'nlir8o1rsiii
1l7r. 5 vorn 5. 8ox-
toirrliei' 1894.

Mühlen- rc. Fabrikate. 9*
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Muster Ol.

Anrneld ere gi ster,

betreffend

die Ausfuhr von Mälzereifabrikaten mit dem Anspruch auf Zollnachlaß

-oder

Ertheilung eines Einfuhrscheines.

Bemerkung M Spalte 7.

Die Eintragungen in Spalte 4 bis 6 gelten auch dann als auf dein Rcvisionsbefund beruhend , wenn ihnen
Bescheinigungen von Wiegemeistern und dergleichen (Z. 7 des Regulativs ) zu Grunde liegen.



Laufende
Nr.

Tag
der

An.

Meldung.

Bezeichnung des Anmelders.
Der ansznführenden re. Mälzerei¬

fabrikate
Angabe,

ob die Eintragungen zu
4 bis 6 auf der

Anmeldung oder dem
Rcvisionsbcfnnd

beruhen.
Name. Wohnort. Art.

Me

brutto

nge
netto

i. 2. 3 4 . b. 6. 7 .

n . 8 . 'VV.

18 ./5. N. 3 535 3 500 ^ .rrb äsm lisvisioirs-
lmturrä.
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Die Anmeldung ist über¬
wiesen

GestcllnngS-

frist.

Die

Ausfuhr rc.

ist erfolgt
NM

Behufs Zollabschreibnng
iu Rechnung zn stellende Mälzerei¬

fabrikate

NM

dem

Ansgangsnmt

zu

Art.
Menge
(netto)

ln

eingetragen
im Konten-

rcgister.

Bemerkungen.

8. 9. 10. iu 12. 13. ii. 15.

18 ./5. tümmsriolr 30 ./5. 24 ./5. 2u 1 . liliirbubrsellsiu
idlr . 5 vom 6 . .luui
1894.

Mühlen - rc. FabriüUe.
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Muster I>

Notizregister,

betreffend

die Erledigung der von anderen Aemtern überwiesenen Ausfuhranmeldnngen über
Mühlenfabrikate, welche mit dem Anspruch auf Zollnachlaß beziehungsweise Erthei-

lung eines Einfuhrscheines auszuführen sind.

Dieses Register enthält Blätter , welche mit Geführt von
einer von dem Unterzeichnete» angesiegeltcn Schnur durch¬
zogen sind.

, den te»

(Unterschrift.)

18

10



Der Ausfu hraumeldung

Tag
der

Ein¬

tragung.

i.

AuSstclluugS-

amt.
Nummer.

Tug
und

Monat.

5,/8.
n . 8. vv.

20 25 ./7.

N n in c
und

Wohnort
des

Anmelders.

. . n. _

17. 17. rar 17.

Der ausgeführten m. Mühlcnfabrikatc

A r t.

7.

Verpackung
(Zahl und Art,
sowie Zeichen
und Nummer

der Kolli ).

Menge

brutto

^8
u.

netto

io.

^Vsmsrr - nnä
HoAAsnrnsllt

Asralsollb (strva
-2/s l ^ sisioir,
b/s IloZASn)

37 8aolls
siZn . 7̂ .. L.

1 bm 37

7>.

3 737 3 700

i ---n,
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Angabe,
ob

hier spezielle
Revision

vorgcnvmmcn
ist oder

nicht.

Tag
des

Ansgangs
bezw. der

Aufnahme in
eine Zoll¬
niederlage

unter
amtlichem

Mitverschluß.

Die nicht in das
Ausland gegangenen
Mühlcnfabrikate sind

weiter nachgcwiescn

Tag
der

Rücksendung
der

Ausfnhr-
anmeldung

an das
Ansstellungs¬

amt.

Ist dem
Anmelder
bezw. dem

Waarenfnhrcr
eine Bescheini¬
gung über die

Vorlegung
der Ausfuhr¬
anmeldung rc.

ertheilt?

Angabe
über

statistische
An-

schrcibnngen.

Bein er kn » gen.
Benennung

des

Registers.

dessen
Nummer.

ii. 12. 13. 14. 1b. 16. 17. 18.

5 ./8. 6 ./8. Q6111

Mühlen - rr . Fabrikate. 10 *
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Muster 1- 1.

Noll ) register,

betreffend

die Erledigung der von anderen Aemtern überwiesenen Ausfuhranmeldungen über
Mälzereifabrikate, welche mit dem Anspruch auf Zollnachlaß beziehungsweise Erthei-

lung eines Einfuhrscheines auszuführen sind.

Dieses Register enthält . Blätter, welche mit Geführt vvn
einer von dem Unterzeichneten angesiegclten Schnnr durch¬
zogen sind.

, den . ten . 18.

(Unterschrift.)
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Tag
der

Der Ausfnhranmeldung N a in c
Der ausgeführten re. Mälzereifabrikate

L
ß

Tag
und

Monat.

und

Wohnprt
des

Anmelders.

Verpackung
(Zahl und Art,
sowie Zeichen
und Nummer

der Kolli ).

Menge

Ein¬

tragung,

<Ä

Ansstcllnngs-
amt.

Nummer. A r t.
brutto

1-8

netto

k8

i. 2. 3 , 4 . 5 . 6 . 7 . 8. 9 . 10 .

24 ./S.
u . 8. V,

1 Vsrlin 3 18 ./5.
1894

U . U . 2N ibl. 6l6r8t6irranl !? 35 8äells
81AQ . N . 1^ .

1/35

3 535 3 500
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Angabe,
ob

hier spezielle
Revision

Vvrgcnommcu
ist oder

nicht.

Tag
des

Ausgangs
bczw. der

Aufnahme in
eine Zoll¬
niederlage

unter
amtlichem

Mitverschluß.

Die nicht in das
Ausland gegangenen
Mülzereifabrikate sind
weiter nachgcwiescn

Tag
der

Rücksendung
der

Ansfnhr-
anmcldung

an das
Ansstellungs-

amt.

Ist dem
Anmelder
bezw. dem

Waarenführer
eine Bescheini¬
gung über die

Vorlegung
der Ausfnhr-
anmeldnng re.

ertheilt?

Angabe
über

statistische
An-

schreibnngen.

Bemerkungen.
Benennung

des
Registers.

dessen
Nummer.

11. 12. IN. 14. Iü. 16. 17. 18.

24 ./5. 2S ./5.

Mühlen - ?c. Fnbnkalc.
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Regulativ
für

Privattransttlager von den in Nr. 9 des Zolltarifs anfgeführtcn Maaren (Getreide rc.)
ohne Mitverschluh der Zollbehörde.

In Gemäßheit der Ziffer 1 Absätze 2 bis 5 und Ziffer 4 des Gesetzes vom 14 . April 1894 , betreffend die
Abänderung des Zvlltarifgcsetzcs vom 15 . Juli 1879 (Rcichs -Gesetzbl . S . 335 ) , werden für Privottransitlager ohne
amtlichen Mitvcrschlnß von den in Nr . 9 des Zolltarifs anfgcführte » Maaren (Getreide w .) nachstehende Bestim-
mnngc » erthcilt:

I. Arten der Priiiattrnnsitlager.
8- 1-

Die Privattransitlager für Getreide ohne amtlichen Mitvcrschlnß sind entweder:
a.) reine Transitlagcr , wenn das Getreide ausschließlich znm Absatz in das Zvllansland bestimmt ist , oder
d ) gemischte Transitlagcr , wenn neben der Wiederausfuhr in das Ausland auch der Absatz des gelagerten

Getreides im Zollgebiete gestattet ist.

II. Allgemeine Bestimmungen.
8- 2.

Auf diese Privattransitlager finden die Vorschriften des Privatlager -Rcgulativs , soweit nicht nachstehend
Anderes verfügt ist , Anwendung.

Pnvattccmsitlagcv. 11



452

8 - 3.

Lagerräume.

Die Lagerung des Getreides ist in der Regel nur in geschlossenen Räumen gestattet . Ausnahmsweise kann

jedoch da , wo die Verhältnisse eine Lagerung im Freien erforderlich machen , eine solche auch in nicht abgeschlossenen

Räumen durch die Dircktivbehördc unter der Bedingung bewilligt werden , daß die Räume deutlich abgcgrenzt und

durch die Firma des Inhabers kenntlich bezeichnet werden.

4.

Kontoführn ng.

Für die Transitlager ist bei der Amtsstelle ein besonderes Niederlageregistcr nach dem Muster zu führen,

in welchem für jedes Lager ein Konto eröffnet wird.

8 - 5.

Zugang zum Lager.

Die Einbringung inländischen Getreides auf das Lager ist zulässig , zuvor jedoch nach Muster 8 anzumelden.

Die Anmeldung ist in zwei gleichlautenden Exemplaren der Amtsstelle cinznreichen . Letztere prüft dieselbe

und stellt das eine Exemplar , mit Genehmigungsvermerk versehen , dem Anmeldenden zurück . Vor der Aushändigung

dieses Exemplars darf mit der Einbringung nicht begonnen werden.

8- 6.
Behandlung während der Lagerung.

Die Behandlung und Umpacknng des gelagerten Getreides ist uneingeschränkt und ohne Anmeldung zulässig.

8 - 7.

Seitens des Hauptamts kann widerruflich gestattet werden , gelagertes Getreide zum Zweck der Mischung

(KZ. 12 , 18 und 19 ) oder zum Trocknen oder Darren zeitweise aus dem Lager zu entnehmen . Vor der Wcgbnngung

ist der Amtsstelle eine Anzeige einznrcichen , aus welcher der Zweck der Entnahme , die Gcwichtsmcnge , der Lagerraum

und der zeitweise Bestimmungsort des Getreides , sowie die Zeit des Beginnes der Wegschaffnng desselben ersichtlich

sind . Desgleichen ist von der Zeit der Znrückschaffung zum Laaer zuvor Anzeige zu erstatten . Die Anzeige ist von

der Amtsstelle den Aufsichtsbcamtcn zuzustellen , welche durch Gcwichtsermittclnngen , Entnahme von Proben oder in

sonst geeigneter Weise die Znrückbringnng des entnommenen Getreides auf das Lager zu überwachen und die Anzeige

mit ihrem Revisionsvcrmerk der Amtsstelle zurückzureichen haben.
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8- 8.
Abgang vom Lager.

Der Ausfuhr des gelagerten Getreides steht die Aufnahme in eine öffentliche Niederlage oder in ein Transit¬
lager unter amtlichem Mitoerschlnß gleich.

Bei der Versendung von Getreide in ein anderes Transitlager ohne amtlichen Mitoerschlnß ist das Getreide
in dem Konto des neuen Lagers in derselben Weise als inländisches oder ausländisches anznschreiben, wie es in dem
Konto des alten Lagers zur Abschreibung gelangt ist. Die Begleitpapiere sind hierüber mit den entsprechenden An¬
gaben zu versehen.

Das zur Ausfuhr vdcr Versendung nach einer anderen Niederlage bestimmte Getreide ist nach den Vor¬
schriften des Begleitschein- und des Nicdcrlagcrcgnlatios, sowie der etwa erlassenen besonderen Bestimmungen unter
Zollkontrvle zur weiteren Versendung abzufcrligen. Dabei kann von einer Vcrschlußanlage abgesehen werden; solchen¬
falls sind indessen nach erfolgter Verladung des Getreides die darüber ausgestellten Frachtpapiere (Frachtbriefe, Kon¬
nossemente rc.) dem Begleitschein-Ausfertigungsamt vorzulegen. Letzteres hat dieselben mit den Angaben des Begleit¬
scheins zu vergleichen, in diesem die Ucbereinstimmungmit dem Frachtpapier zu bescheinigen und demnächst die Fracht¬
papiere mit der Nummer des Begleitscheins und mit dem Amtsstempel zu versehen.

In den Begleitscheinen, welche die Sendung jederzeit zu begleiten haben, ist das Transportmittel und die
besondere Art der Niederlage, von welcher das Getreide abgemeldet worden, genau zu bezeichnen. Findet auf dem
Transport eine Umladung statt, so ist diese von dem Transportführer unter genauer Bezeichnungdes Transportmittels
in den Frachtpapieren zu vermerken.

Beim Begleitschein-Empfangsamt sind die Frachtpapiere vorzulegen und auf ihre Uebereinstimmungmit den
Begleitscheinen zu prüfen.

Ausnahmsweise kann die Direktiobehörde unter Vorbehalt des Widerrufs genehmigen, daß die Revision des
Getreides bei der Aufnahme ins Lager und bei der Entnahme aus demselben, sowie die zollamtlicheBescheinigung
über die Verladung auf die Transportmittel (Eisenbahnwagen, Schiff) durch eine Bescheinigung eines öffentlich ange-
stellten Wiegemeisters oder einer ähnlichen Person ersetzt werde. Solche Personen müssen jedoch zuvor auf das In¬
teresse der Stenerverwaltnng ein- für allemal vereidigt sein. Eine derartige Genehmigung darf insbesondere nur unter
der Voraussetzung crtheilt werden, daß die kaufmännischen Bücher des Lagerinhabers über Zn - und Abgang znm und
vom Lager zuverlässigenAufschluß geben.

Dem Ermessen der Direktivbehörde bleibt die Bestimmung darüber überlassen, inwieweit bei einzelnen Arten
des Verkehrs auch Gewichtsangaben in den Eiscnbahnfrachtbriefen, Schiffskonnvffementenund anderen Ladnngspapieren
ohne Gefährdung des Zollintereffcs als Ersatz der zollamtlichenGewichtsfeststellung zugelaffen werden können.

8- 9.

Säcke und andere zollpflichtige Umschließungen, in welchen unverzolltes ausländisches Getreide auf das Lager
gelangt, dürfen in leerem Zustande nur nach zuvorigcr besonderer  Abmeldung und, soweit sie in den freien Verkehr

11*
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treten solle», unter tarifmäßiger Verzollung entfernt werden. lieber den Zn - und Abgang znm bezichnngsiveise vom
Lager werden in einem Anhänge znm Niederlagercgister fortlaufende Anschrcibnngcn geführt, wobei die der Tarif-
nuinmer 22 angchörigcn Säcke lediglich nach ihrer Stückzahl festznhalten sind.

Als inländisch nachgcwicscne Säcke unterliegen bei der Entfernung vom Lager in leerem Zustande der Ver¬
zollung nicht.

8- 10.
Aufhebung des Lagers.

Die Bewilligung des Lagers kann seitens der Direktivbchördcznrückgcnommcn werden, wenn der durchschnitt¬
liche Zugang znm Lager an ausländischem Getreide in den beiden letzten Kalenderjahren die Jahrcsmenge von 200 000
Kilogramm nicht überschritten hat.

III.  Besondere Bestimmungen.
Reine Transitlager.

8- ii.
Zugang zum Lager.

Werden Getreidemcngcnderselben Art gelagert, welche verschiedenen Zollsätzen unterliegen, so findet auf den
gesummten Bestand dieser Getreideart der höchste der in Betracht kommenden Zollsätze Anwendung.

Die Einlagerung des Getreides erfolgt nach Nettogewicht.
Die auf das Lager gebrachten Mengen von Weizen, Roggen, Hafer, Hülsenfrnchtcn, Gerste, Raps und Rüb-

saat inländischen Ursprungs behalten mit der im Z. 13 Absatz 2 bezcichneten Maßgabe die Eigenschaft einer inlän¬
dischen Waare. Ans das Lager gebrachtes inländisches Getreide anderer Art nimmt die Eigenschaft einer unverzollten
ausländischenWaare an.

8. 12.
Behandlung während der Lagerung.

Außer der Behandlung und Umpacknng ist auch die Mischung des gelagerten Getreides , soweit sic innerhalb
der Lagerräume erfolgt, uneingeschränkt und ohne Anmeldung zulässig.

8- 13-
Abgang vom Lager.

Das gelagerte Getreide darf nur nach anderen reinen Transitlagern oder nach dem Zollanslaudc versandt
werden.
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Die zur Ausfuhr abgcfertigtcn Mengen von Weizen , Rvggeu , Hafer , Hülscnfrüchteu , Gerste , Raps aber

Nübsaat sind , soweit sic den jeweiligen Lagcrbcstaud an ausländischer Wnare nicht überschreiten , vvu diesem Bestände

abzuschrcibeu , im klebrigen aber als inländische Waaren zu behandeln , auf welche die Bestimmungen in Ziffer 1

Absatz 1 des Gesetzes vom 14 . April 1894 bezüglich der Ertheilung von Einfnhrscheincn Anwendung finden . Ans-

gclagcrteS Getreide anderer als der vorbezeichnetcn Art ist ohne Rücksicht auf den etwaigen inländischen Ursprung

eines Thcils desselben als ausländisches Getreide abzuschreiben.

ß . 14.

Bcstandsrevision.

Halbjährlich ist eine Vestandsrevision auf Grund einer von dem Lagerinhaber Unzureichenden Bestands-

deklaration vorznnehmen . Dieselbe kann probeweise geschehen , wenn die Umstände Bedenken nicht ergeben.
Die Termine für diese Revisionen sind von der Direktivbehörde nach den örtlichen Verhältnissen zu bestimmen.

Die Direktivbehörde ist ermächtigt , ausnahmsweise die Zahl der jährlich vorzunehmenden Bestandsrevisioncn auf eine

zu beschränken.
Ein sich ergebendes Mindergewicht ist , soweit dasselbe lediglich auf Eintrocknen , Verstauben oder dergleichen

znrückzuführen ist , von dem inländischen und ausländischen Getreide nach Verhältnis ; des " bnchmäßigen Svllbestandes

beider Arten zollfrei abzuschrcibeu . Die Entscheidung darüber , ob ein Vorgefundenes Manko auf solchen Ursachen

beruht , steht bis zu einer Fehlmenge von 5 Prozent dem Hauptamt , bei größeren Fehlmengen der Direktivbehörde zu.

Nach jeder Bestandsrevision ist das Niederlagekonto durch An - und Abschreibung der Vorgefundenen Diffe¬

renzen mit dem Lagerbeftande in Uebercinstimmnng zu bringen.

8 - 15.

Aufhebung des Lagers.

Die Zurücknahme der Bewilligung eines Lagers kann seitens der Direktivbehörde insbesondere auch dann er¬

folgen , wenn sich bei einer Bcstandsrevision eine Fehlmenge ergeben hat , deren Abschreibung nach Maßgabe des K. 14

unzulässig erscheint.

In allen Fällen des Aufhörens eines reinen Transitlagers für Getreide ist der Lagcrbestand innerhalb einer

von der Direktivbehörde zu bestimmenden Frist seitens des bisherigen Lagerinhabers oder seiner Rechtsnachfolger

(Erben , Konkursmasse w .) unter Zollkontrole entweder in das Zollansland ausznführen beziehungsweise eine öffentliche

Niederlage oder ein Transitlager unter amtlichem Mitverschluß zu verbringen oder zur Versendung auf ein anderes

reines Transitlagcr zu deklariren . Ausnahmsweise kann die Direktivbehörde den Uebcrgang des Bestandes ans ein

gemischtes Transitlager oder in den freien Verkehr gestatten . Im Falle des Uebergangs in den freien Verkehr sind

bei Weizen , Roggen , Hafer , Hülsenfrüchten , Gerste , Raps und Rübsaat die Zollgefülle für den buchmäßigen Bestand
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an ausländischer Waare der betreffendenGattung , bei anderen Getrcideartcn die Zollgcfällc für den gesummten Be¬
stand unter Beachtung der Vorschrift im Z. 11 Absatz 1 zu entrichten.

II Gemischte Tranfitlager.

8- 16.

Bewilligung des Lagers.

An welchen Orten gemischte Lager gestattet werden dürfen, bestimmt der Bnndesrath.
Das Bedürfnis; eines gemischten Transitlagcrs an solchen Orten ist von der Dircktivbehördc in der Regel

nur dann anzuerkcnucu, wenn nach den Büchern des Gewerbetreibendender Umfang des von ihm betriebenen Getreide-
transitgeschäfts ohne den Besitz eines solchen Lagers voraussichtlich eine wesentliche Einschränkung selbst unter der
Voraussetzung erfahren würde, daß ihm ein reines Transitlager bewilligt wäre. In anderen Fällen entscheidet die
oberste Landesfinanzbehörde über die Vcdürfuißfrage.

Demselben Gewerbetreibendendarf ein reines und ein gemischtes Privatlager für Getreide an einem Orte oder
in benachbarten Ortschaften nicht bewilligt werden.

Unter benachbartem Orten sind nur solche zu verstehen, welche mit einander in unmittelbarem Zusammen¬
hang stehen.

8- 17.

Zugang zum Lager.

Die Einlagerung des in Umschließungen eingehenden Getreides geschieht nach Bruttogewicht.
Ausländische Getreidcmengcuderselben Art , welche verschiedenen Zollsätzen unterliegen, sind im Niederlagc-

register getrennt zu buchen. In letzterem, sowie in den Anmeldungen ist der Zollsatz, dem sie unterliegen, ersichtlich
zu machen. Das auf das Lager gebrachte inländische Getreide behält mit der im Z. 21 Absatz 2 bezeichneten Maß¬
gabe die Eigenschaft einer inländischen Waare.

Von anderem Getreide als Weizen, Roggen, Hafer , Hülscnfrüchten, Gerste, Raps und Rübsaat müssen, ab¬
gesehen von dem Falle der im Z. 19 gestatteten Mischungen, ausländische Gctrcidcmcngen derselben Art , welche ver¬
schiedenen Zollsätzen unterliegen, gesondert in von einander getrennten Räumen , welche mit dem für die lagernden
Waaren maßgebenden Zollsätze deutlich bezeichnet sind, gelagert werden; desgleichen muß inländisches Getreide dieser
Art abgesondert vom zollpflichtigenGetreide lagern.

In der Anmeldung ausländischen oder iulündiscben Getreides dieser Art zum Lager und in der Abmeldung
desselben vom Lager ist der Lagerraum genau zu bezeichnen. Soll das Getreide von dem augemeldeten in einen
anderen Lagerraum innerhalb des Lagers übcrgeführt werden, so ist davon spätestens bei Beginn der Ileberführung
Anzeige zu machen.
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8 - 18.

Behandlung während der Lagerung.

Außer der Behandlung und llmpacknng ist bei Weizen . Raggcn , Hafer , Hülsenfrüchten , Gerste , Raps und
Rllbsaat auch die Mischung innerhalb der Lagerräume uneingeschränkt und ohne Anmeldung zulässig.

8 - 19.

Mischungen von Getreide anderer als der im 8 - 18  bezeichneten Art unterliegen der Anmeldung nach
Muster 0 . Die Vorschrift im zweiten Absatz des Z. 5 findet dabei ebenfalls Anwendung.

8- 20 .

Großhändler , welche jährlich mindestens 250 000 Kilogramm ausländisches Getreide aller Art in das Lager
bringen , können von der Direktivbehorde von der Befolgung der Vorschriften des Z. 17 Absatz 4 und des Z. 19 aus¬
nahmsweise und widerruflich entbunden werden , wenn sic ein Lagcrrcgister nach Muster v fuhren und sich nachstehen¬
den Bestimmungen unterwerfen:

1 . Es ist für jedes Lager ein besonderes Register zu führen.
2 . Das Register ist in dem Lager an einer von dem Bezirks -Oberkontrolör zu bestimmenden Stelle in einem

verschließbaren Behältnis ; aufznbewahrcn und , während im Lager gearbeitet wird , den revidircnden Beamten
zugänglich zu halten . Den Oberbeamten ist dasselbe ans Erfordern jederzeit vorznlcgen.

3 . Die Buchungen in dem Register haben zu geschehen , sobald die Aufnahme , Mischung oder Entnahme des
Getreides beginnt . Sind bei dem Beginn dieser Handlungen die Gctreidemengen , auf welche die Buchun¬
gen sich erstrecken , noch nicht genau bekannt , so kann die Angabe der Mengen einstweilen auSgesetzt bleiben,
muß aber unmittelbar nach Beendigung der Handlung nachgcholt werden.

4 . Beim Absatz von Getreide in das Inland ist der Name und Wohnort des Käufers w . anzngcben.

5 . Aenderungen der Eintragungen durch Korrekturen und Rasuren sind unstatthaft . Etwaige Jrrthümcr sind
durch Vermerke in der Vemerkungsspalte richtig zu stellen.

6 . Bei Bestandsrcvisioncn ist das Register abznschließcn und der Amtsstelle vorznlegen . Auch sonst ist auf
Erfordern der revidircnden Oberbcamten jederzeit ein Abschluß desselben Vvrznnehmcn.

7 . Der Lagerinhaber ist für die Richtigkeit der Registerführung auch für den Fall verantwortlich , daß das¬
selbe von einem Dritten geführt wird.

Ob , inwieweit und unter welchen besonderen Kontrolen mit Rücksicht auf die lokale Gestaltung des Getreide-
Handels den Lagerinhabern bei Führung eines Lagcrrcgistcrs auch die Anmeldung des ans dem freien Verkehr zum
Lager zu bringenden Getreides der hier in Rede stehenden Arten erlassen werden kann , bestimmt die oberste Landcs-
finanzbehvrdc.
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8- 21.
Abmeldu ng.

Aus einem gemischte» Lager kann Getreide auch in andere reine oder gemischte Lager übertragen werden.
Ans die zur Ausfuhr abgcfcrtigtcn Mengen von Weizen, Roggen, Hafer, Hülscnfrüchteii, Gerste, Raps und

Rübsaat finden die Vorschriften des 8- 13 Absatz2 mit der Maßgabe Anwendung, daß die als ausländische Waarc
abznschrcibcndcMenge, sofern verschiedenen Zollsätzen unterliegende Sendungen derselben Gctreidcartzur Lagerung
gelangt sind, bis zur Höhe des jeweiligen Lagcrbcstandes an der dem niedrigeren Zollsätze unterliegenden auslän¬
dischen Waarengattnng von dieser, die etwa verbleibende Menge aber von der dem höheren Zollsätze unterliegenden
Waarengattnng abznschreiben ist.

Die ansgcführten Mengen von Getreide anderer als der vorbezeichnetcn Art sind, sofern eine Mischung nicht
stattgcfnnden hat, je nach ihrer Anschreibungals ausländische oder inländische abznschreiben; sofern aber eine Mischung
stattgefnnden hat , ist die Abschreibung nach Maßgabe des Mischungsverhältnisses zu bewirken. Sind verschiedenen
Zollsätzen unterliegende Sendungen derselben Gattung zur Anschrcibnnggelangt , so hat die Abschreibung in der in
Absatz 2 vorgeschriebenen Weise zu erfolgen.

Für die Berechnung und Entrichtung der Zollgcfälle von dem in den freien Verkehr getretenen ausländischen
Getreide und für die Bestandsrcvisioncndes Lagers greifen die Vorschriftendes 8- 16  des Privatlagcr-Regulativs
Platz, jedoch mit der Maßgabe, daß eine vorläufige Berechnung und Entrichtung der Zollgefülle außer am 1. Juli
auch am 1. April und 1. Oktober, also vierteljährlich, zu erfolgen hat.

Bei der Bestandsrevision ist das Gewicht der im leeren Zustande lagernden Umschließungenmit zu be¬
rücksichtigen.

Etwaige Fehlmengen sind zur Verzollung zu ziehen.
Die in den freien Verkehr des Zollinlandes getretenen Mengen von Weizen, Roggen, Hafer, Hnlsenfrüchten,

Gerste, Raps und Rübsaat sind, soweit sie den jeweiligen Lagerbestand an inländischer Waare nicht übersteigen, von
diesem Bestand zollfrei abznschreiben, im klebrigen aber als ausländische Waarcn zu behandeln. Kommen hierbei
Getrcidcmcngen derselben Art , welche verschiedenen Zollsätzen unterliegen, in Frage , so ist bis zur Erschöpfung des
jeweiligen Lagcrbcstandes an höher tarifirtcr Waarc der höhere Zollsatz, für den hiernach etwa noch verbleibenden
Rest der niedrigere Zollsatz bei der Abfertigung zu erheben.

Bei anderen als den vorbczeichncten Gctreideartcnfindet auf die in freien Verkehr getretenen Mengen die
Vorschrift des Absatzes3 Anwendung.

IV. Strafbestimmunge n.
8- 22.

Zuwiderhandlungengegen die Vorschriften dieses Regulativs werden, soweit nicht die Strafen der HP 134
bis 151 des Vereinszollgcsctzcs Anwendung finden, in Gemäßheit des 8. 152 daselbst mit einer Ordnungsstrafebis
zu einhnndertfünfzig Mark geahndet.
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V . Uebergangs - und SchlußLe st immun gen.

8 - 23.

Dieses Regulativ tritt am 1 . Mai 1894 i » Geltung.

8 - 24.

Die Bestände an Weizen , Roggen , Hafer , Hülsenfrnchtcn , Gerste , Raps und Rübsaat der am 1 . Mai 1894
bereits bestehenden reinen Privattrausitlager für Getreide ohne Mitverschlusz der Zollbehörde sind an diesem Tage im
Niederlagcregistcr ohne Rücksicht ans den inländischen Ursprung eines Thcils derselben als ausländische Waare , und
zwar , wenn verschiedenen Zollsätzen unterliegende Mengen derselben Waarengattung gelagert sind , als solche , welche
dem höchsten dieser Zollsätze unterliegt , anzuschreibcn.

Für gemischte Privattrausitlager sind am 1 . Mai 1894 die Bestände an den vorgenannten Gctreidearten
getrennt nach ihrer Eigenschaft als ausländische oder inländische Waare und im Falle der Lagerung von verschiedenen
Zollsätzen unterliegende » Mengen derselben ausländischen Waarengattung getrennt nach den Zollsätzen im Niederlage-
rcgister fcstznstelle » .

12









Muster ^
(zu Z. 4 des Regulativs ) .

Niederlageregister
für die

Privattransitlager von Getreide ohne Mitverschluß der Zollbehörde.

Anleitung für den Gebrauch.

1 . Für jedes Lager ist anzugeben , ob es ei » reines oder gemischtes Trausitlagcr ist.
2 . Die Spalten 7 , 9 , 11 , 12 , 13 , 20 , 22 und 24 kommen nur bei den Konten für anderes Getreide , als

Weizen , Roggen , Hafer , Hülsenfrüchte , Gerste , Raps und Rübsaat , der gemischten Privattransitlager in
Gebrauch.

3 . In den Konten für Weizen , Roggen , Hafer , Hülsenfrüchte , Gerste , Raps und Rübsaat erfolgt die An - und
Abschreibung fortlaufend . Vor jeder Abschreibung ist in den für die Anschrcibung bestimmten Spalten der
Bestand am Tage der Abschreibung behufs der Beurtheilung , in welchen Spalten die Abschreibung zu erfolgen
hat , festzustelleu.

Für andere als die vorgenannten Gctrcideartcn find bei gemischten Privattransitlagern die Abschreibungen
der in das Ausland oder in andere Niederlagen übcrgcführten Beengen den betreffenden Anschreibnngen gcgen-
überzustcllen , während bei reinen Privattransitlagern die An - und Abschreibung fortlaufend ohne Bestands¬
feststellung erfolgt.

4 . Die Eintragung gemischten Getreides erfolgt unter Trennung der in demselben enthaltenen Mengen auslän¬
dischen und inländischen Getreides . Bei der Abschreibung gemischten Getreides ist in der Spalte 28 eine
entsprechende Bemerkung einzntragen . Wird ein Lagerregister nach Z. 20 des Regulativs geführt , so bleiben
die Spalten 7 , 9 , 11 , 12 , 13 , 20 , 22 und 24 unausgefüllt.

Pcivnttrcmsitlnger. 12 *
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A n s chr e i b u n g.

Zeit Bezeich-
nung und
Nummer
des Vor¬
registers.

s) ausländisch
d) inländisch o) Mischung

Herku nft.

Monat. Jahr.

I. zum Zollsatz
von
sür 100

2. zum Zollsatz
von.
für 100 Menge

Kilo-
gromm.

Lager¬
raum.

Menge.

Kilogramm.

Lager¬
raum.Menge

Kilo¬
gramm.

Lager¬
raum.

Menge
Kilo¬

gramm.

Lager¬
raum.

2 3. 4. b. 6. 7. 8. g. 10. I 11. 12. 13. 14.

Bemerkungen.

15 .

1. Reines RrivallrausitluAer

5 ^ 5. 3.50 -̂ 5.

1.

2.

3.

10.

Nsi 1894 L . L . R.
Nr . 4

— — 20 000 —

10 000

— — —

2USUN1M6I1 . .

dis 12. Mui 189-1

— — 20 000
10 000

— 10 000 — — —

Lsstsnll sin 12. Nsi 1894 — — 10 000 — 10 000 — — — '

Rnsslsncl

I»

5. Nsi 1894 v . R.

I .M ^ 5.

5 000 Vsroini ^ ds

14.

Nr . 147

15 000

8tss .tsn von
^insrills

2.







Blatt 1

46 :;

Abschreibung.
Zeit s .) ausländisch

io) inländisch
Weiterer Nachweis

deS Registers

Bemerkungen.

zum Zollsatz
von . -45.
für IOO

zum Zollsatz
von . >47,

für 100 üxr
Menge

Kilogramm.

Lager¬
raum.

Benennung.
Blatt

(Konto ) .
Nr.

Menge Lager¬
raum. Menge

5Lilogramm.
Lager¬
raum.

IO. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 21. 25. 20. 27. 28.

ä68 ^ nloil ^ 6188 in vaN ^IA.

L « I » .

Mai 1891

5 ^ 5.

—

8>',n

10 000 — - — N . I . . L. Lonto 3 0

iVlnt 1891 — — 10 000 —- 5 000 — S . 14. K. 1 11

Hluis.

1.M

17. Nni 1891 20 000 s . R. 6 7b
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A ii s chr e i b u n g.
L

Zeit Bezeich- g.) ausländisch
Ä>

nung und 1. zum Zollsatz 2. zum Zollsatz
/2 Nummer

des Bor¬
registers.

von . -4L
für 100 KZ

von . -45.
für 100 ÜA Menge Lager¬

raum.
Menge.

Kilogramm.

Lager¬
raum.

Herkunft. Bemerkungen.

«
s

^2-<2
ö?

Menge
Kilo¬

gramm.
Lager¬
raum.

Menge
Kilo-

gramm.
Lager¬
raum. Kilo¬

gramm.
i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 0. 10. ii. 12. 13. 14. 15.

2c Oemisodtes ? r1vattrau8lt1aA6i'

I . Iko2

1. 5. Uni 18S4 v . L . L.

3,so ^

30 000

2. 0.

ldlr. 88

— — — — 45 000 — — —

3. 13. " " L . L L. _ — 5 000 — — — — —

Hr . 114

2U3umiriSii . . — — 35 000 — 45 000 — — —

I. 2. Nni 1804 ö . L . L. 40 000 I

2 . 4.

vir . 2

10 000 II

3. 6. — _ - . — — — — g.. 2) 10 000 —

k . 10 000

20 000 II

Nrl8s1an <1

Russlanä

Vsröini ^ ts
Ltantsri von

^ .rnsriüg.

II

10 000 ÜA Iinoli
Hr . 0 übsr-
trs -Mii.

iinvli Nr . 3
üksrtrgASii.
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Blatt 7

Abschreibung.

Zeit n ) ausländisch
b ) inländisch

Weiterer Nachweis

des Registers

Bemerkungen.
zum Zollsatz
von . ^ 5.
für 100 ÜA

zum Zollsatz
von.
für 100 ÜA

Menge

Kilogramm.

Lager¬
raum.

Benennung.
Blatt

(Konto ).
Nr.

Menge
Kilogmmm.

Lager¬
raum.

Menge
Kilogramm/

Lager¬
raum.

16. 17. 18. 10. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

des Liê kried Nüller in Onn^iA'.
8 « n.

8,kn
Mai 1804 — — 35 000 20 000

HIal8.

Nni 1804 — —

1,60 ^

30 000 I — —

Nni 1804 — — 7 500 II 7 500 II

ü . k.

14. I . . R.

8 126

Lonto 6 5

5 60H . L.
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Muster Ik
(zu Z. 5 des Regulativs ) .

Anmeldung
zum

kkÜU

Zweck der Einbringung von inländischem Getreide in das ^ mWe Püvattransitlager des
Vnlon V̂ei88 ZN Dniixitr.

Abgegelren , den 10 . Nui 1894.
NiedcrlagekvntoBlatt 1 Nr . 1. Die Beaufsichtigung übernehme» : U.

Ec sollen eingelagert werden:
Es ist eiugelagert worden

nach amtlicher Feststellung:
Nummer

der
An¬

schrei¬
bung.

Bemerkungen.
Zeit.

Gattung. Menge

kA

Monat. Tag. Gattung. Menge

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nui 10. 10 000 sirisrr 10 000 2'

Datum. Datum.

Unterschrift. Unterschrift.

Privattrunsitlager. 1?,



Muster
(zu K. 19 des Regulativ - ) .

468

I , n m e l
zum Zweck der Mischung von Getreide des gemischten

Nicdcrlagekonto Blatt 7 Nr . 2.

Der Miß!

Es sollen gemischt werden:

uug Gattung und nähere
Bezeichnung des Ge¬
treides (inländisch —
ausländisch , letztcreS
mit Unterscheidung

nach Zollsätzen).

Beenge.

KZ

Nummer
der ursprüng¬

lichen Ein¬
tragung im
Nicderlagc-

konto.

Bisheriger
Lagerraum bezw.
Angabe , daß das
Getreide ans dem

freien Verkehr
kommt.

Künftiger
Lagerraum

dcö

Gemisches.

Zcil.

O r t.
Monat. Tag.

i. 2 . Z. 4 . 5 . 6. 7. 8 . v.

lUui 6. im ImZsr Llai8
1894. Uair .LLMZSs inlünclisolr 10 000 5 II >

M -. 12.
1

Num ? II
uusIünlliZc -Ir

-;um 8uk ^s von

1,l!v 10 000 3 I

Datum.

Unterschrift.







düng
Privattransitlagers des Lletzkriaä Miller zu DansÜK.

Abgegeben den 6. Nai 1894.
Die Beaufsichtigung übernehmen : U . Ul.

Nach amtlicher Feststellung
Nummer
der neuen

Eintragung
im

Niederlagc-
konto.

sind gemischt:
ist

Gattung und nähere
Bezeichnung des Ge¬
treides (inländisch —

ausländisch ).

Menge.

Bisheriger
Lagerraum bezw.
Angabe , daß das
Getreide aus dem

freien Verkehr
kommt.

das Gemisch
eingelagert

im

Lagerraum.

Bein erklingen.

10 . i >. 12. 13. 14. 15.

Nais
illlänclisoU 10 000 II

Ns -is
ariZläiicUsoU

2 nin 8at ^ s von

1,so 10 000 I

II 2

20 000

Datum.

Unterschrift.
13  '
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Muster ID.
(zu Z. 20 des Regulativs) .

Lagerregister
über

das gemischte Privattransitlager für Getreide re. ohne'Mitverschluß der Zollbehörde
der Handlung zu ILüiiiZ zx

im -Speicher
Lager
Straße : UanK8tra88s 10

für das Jahr 1894.

Dieses Register enthält 30 Blätter , welche mit einer
von dem Unterzeichneten amtlich angesiegelten Schnur durch¬
zogen sind.

LöiriAsbsrA i . ? r ., den 30. ^ .pril 1894.
Der Oberbeamte.

Ustsr,
Oberkvntroleur.

Das Register ist in dem Schranke ver¬
schlossen anfznbewahren.

Der Oberbeamte.
Ustar,

Oberkvntroleur.

Das Register wird geführt von dem Lagerverwalter
L4. Z-raU unter Garantie der Handlung IR-isclriali Llaisr
zu XöiiiA8l)srK 1. Uv.
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I. Konto

Z u g a n g.

t
n) ausländisch b) inländisch o) Mischung

E
3 c l. zum Zollsätze von

2 für 100 irA
2. zum Zollsätze von
1,60 snr 100 Irg Bezeich¬

nung des
Lager¬
raums.

Bezeich¬
nung des

Lager¬
raums.

c8

Monat. Tag.
E E
Zs Menge.

Bezeich¬
nung des

Lager¬
raums.

Menge.

Bezeich¬
nung des

Lager¬
raums.

Menge.

kx

von a.
zu b.

Menge.

kK

Bemerknnge n.

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ,2. >3.

i. Nai 2. 50 — — 4000 I — — — - 2000 KZ naolr Nr . 3
üpsrtrnASn.

2000 ässgil . nnolr dir . 5.

2.

3. 4.

bl

_ —

2000 H

n. 2) 2000
ir. 1000 ! -

1000 IrA nnoN Nr . 3
tibsrOrn ^ sn.

1000 IrK cksSAl. nnolr Nr . 5.

4.
5.

6.
6.

54
— —

1000 I
— — a. 2) 3000

b. 1000 ^ i

naolr Nr . 5 übsrtrnASn.

6. " 7. 58 1000 II nur 8. Nai nnoir I -nnA-
gnsss 1 2nrn Nrooknsn
entnonarnsn,

g.rn 10. Nai VorinittnAS
2nrüo1cASso1ra1kt.

II. Konto

Anleitung für den Gebrauch.
1. Aendernilgen der Zahlen sind in den Bemerkungsspalten mit Buchstaben zu schreiben.
2. Bei dem Abgänge gemischien Getreides vom Lager ist in Spalte 26 eine bezügliche Bemerkung zu machen, außerdem aber das Gewicht

des ausländischen und inländischen Getreides in die Spalten 18 beziehungsweise 21 und 24 zu setzen.
3. Die Lagerräume sind nach Stockwerken oder Nummern zu bezeichnen.
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für Mais.

Ab ga n g.

- 1.

1.

2.

t
u)  ansländis ch d) inläudi sch

Z e zum Zollsätze von 2 -45.
für 100

zum Zo lsatze von 1,60 -4L
ür 100 kA Bezeich¬

nung des

Lager¬
raums.

Namen

Monat. Tag.

Bezeich¬
nung des

Lager¬
raums.

Menge.

Nummer
der

Abmel¬

dung.

Bezeich¬
nung des

Lager¬
raums.

Menge.

Kg:

diumnrer
der

Abmel¬

dung.

Menge.

kx

des in¬

ländischen
Käufers

rc.

Bemerkunge n.

I5>. 16. 17. >8. 10 . 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Nai ü. I 2000 40 I 1000 Mmmviit , um 4 . illai 1801

7. I 3000 I 1000 I °OS86lb
L 6o .,
Oan ^i-;

K-emisolit um 6 . lVlui 1804

f ü r Vu ch ni eize n.

Plivatiransillager.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

XXX . Band . (Ausgegeben den 26. Juni 1894.) 34 . Stück.

Inhalt;
67 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 29 . Mai 1894,

betreffend die Ausführung des internationalen Vertrages zur
Ilnderdrückung des Branntweinhandels unter den Nordsee¬
fischern auf hoher See.

.4Z 68 . Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom 14 . Juni 1894,
betreffend Ansprüche der Hinterbliebenen von Volsschullehrern
ans das Diensteinkommen.

69 . Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom 14 . Juni 1894,
betreffend Aenderungen des Gesetzes vom 18 . Januar 1876,
betreffend die Schulpflichtigkeit taubstummer Kinder.

70 . Verordnung vom 14 . Juni 1894 , betreffend das Inkrafttreten
des Gesetzes , betreffend Aenderungen des Gesetzes vom
18 . Januar 1876 , betreffend die Schulpflichtigkeit taub¬
stummer Kinder.

^ 67.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Ausführung

des internationalen Vertrages zur Unterdrückung des Branntwein¬
handels unter den Nordseesischern auf hoher See.

Oldenburg , 1894 Mai 29.

Nachdem gemäß Artikel 3 des internationalen Vertrages
zur Unterdrückung des Branntweinhandels unter den Nord-
- ^ ^ . 16 . November 1887

-»>, h°h°, s « ^ E  -
gcsetzblatt 1894 S . 427 — das Recht , an Personen , welche
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sich an Bord eines Fischerfnhrzeuges befinden oder zu einem
solchen Fahrzeuge gehören , abgesehen von spirituvsen Ge¬
tränken , Mundvorrath und andere zu ihrem Gebrauch

dienende Gegenstände zu verkaufen , von der Ertheilung
einer Concessivn abhängig gemacht ist , wird zur Ausführung
dieses Artikels im Höchsten Auftrag Folgendes bestimmt:

Zur Ertheilung der Concessiou sind die Großherzog¬
lichen Aemter und die Stadtmagistrate der Städte erster
Classe zuständig , in deren Bezirk der Heimathshafen des
Schisses , von welchem aus das Gewerbe betrieben wird,
belegen ist.

Oldenburg , 1894 Mai 29.

Staatsministerium.

Departement des Innern.

In Vertretung:

Heumann.

M ntzenb echer.
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»N. 68.
Gesetz für das Herzvgthum Oldenburg, betreffend Ansprüche der

Hinterbliebenen vvn Volksschullehrern auf das Diensteinkommen.
Rastedt, den 14. Juni 1884.

26ir Uicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzvgthum Oldenburg, was folgt:

Artikel 1.
Ist ein im Volksschuldienste stehender Lehrer mit Hinter¬

lassung einer Wittwc verstorben, so gebührt dieser noch für
den Stcrbemonat und 4 Monate nach dessen Ablauf das
gesammtc Diensteinkommen des Verstorbenen einschließlich
aller damit verbundenen Nutzungen oder für das Fehlen
solcher Nutzungen ihm gezahlten Entschädigungen, jedoch
ausschließlich, etwaiger persönlicher, bei Bemessung des Ruhe¬
gehalts nicht in Anrechnung kommender Zulagen.

Abgesehen von der Verwaltung des Dienstes hat die
Wittwe während dieser Zeit alle mit dem Diensteinkommen
verbundenen Verpflichtungen des Verstorbenen zu erfüllen.

Artikel  2.
Mit der Vertretung des Verstorbenen in der Ver¬

waltung des Dienstes ist es während der im Artikel 1 an¬
gegebenen Zeit so zu halten, als wenn es sich um die
Vertretung eines erkrankten Lehrers handelte. Insbesondere
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gilt dies von der Aufbringung der Besoldung oder Ver¬

gütung des Vertreters sowie eines für denselben zu zahlenden

Kostgeldzuschusscs . Auch hat die Wittwe dem Vertreter

das zu leisten , was von einem erkrankten Lehrer dem Ver¬

treter zu leisten ist.

Artikel  3.

Wenn die Stelle des verstorbenen Lehrers vor Ablauf

des im Artikel 1 genannten Zeitraums wieder besetzt wird,

so erhält die Wittwe für die noch übrige Zeit in baarcm

Gelde den verhältnißmäßigen Theil des Dicnsteinkommcus

wie dasselbe der Berechnung des Ruhegehalts für den Ver¬

storbenen zu Grunde zu legen gewesen wäre , aus derjenigen

Kasse , welcher nach den Bestimmungen des Artikels 1 des

Gesetzes vom 5 . Januar 1891 , betreffend Ucbernahme der

Beiträge verschiedener Pflichtintereffeuten zur Beamtcn-

Wittwenkasse auf die Staats - und anderen Kassen , die

Leistung der Beiträge für die Pflichtversicherungen obliegt.

Eine au Stelle der freien Dienstwohnung dem Verstorbenen

gewährte Wohnungsentschädigung ist der Wittwe stets im

vollen Betrage weiter zu zahlen.

Ein etwaiges Einkommen aus dem Kirchcndienste wird

dabei jedoch nur insoweit berücksichtigt , als es in der Be¬

nutzung einer Wohnung nebst Garten besteht , oder zur

Erreichung des Mindestbetragcs des Schnldiensteinkvmmens

nach Artikel 65 des Schulgesetzes vom 3 . April 1855 (in

der Fassung des Gesetzes vom 10 . Januar 1873 ) in An¬

schlag gebracht ist.

Artikel  4.

Ist eine Wittwe nicht hinterblieben , sind aber Kinder

vorhanden , so stehen den letzteren die obigen Ansprüche zu.

Artikel  5.

Auch nach Ablauf der im Artikel 1 genannten Zeit

bis zur Wicderbesctzung der Stelle kann den Hinterbliebenen



eines Volksschullehrers durch Anordnung des Obcrschul-
kvlleginms mit Zustimmung des Schulachtsnusschusses der
Genuß der Diensteinkünfte belassen werden.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben ans dem Schlosse zu Rastedt, den 14. Juni1894.

(U. 8 .) Peter.
Flor.
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Gesetz sür das Herzagthum Oldenburg, betreffend Aendernngen des

Gesetzes rwm 18, Januar 1870, betreffend dte Schulpflichtigkeit
taubstummer Kinder.

Rastedt, den 14. Juni 1804.

Wir Uicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬

den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,

Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬

marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und

Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Artikel 1.

Das Gesetz vom 18. Januar 1876 , betreffend die
Schulpflichtigkeit taubstummer Kinder, wird dahin ge¬
ändert, daß
1. im Absatz1 des Artikels2 statt der Worte:

welche alsdann im 9. Lebensjahre stehen, beziehungs¬
weise in dasselbe im Laufe des betreffenden Kalender¬
jahres eintreten

gesetzt wird:
welche das 7. Lebensjahre alsdann vollendet haben,
oder im Laufe des betreffenden Kalenderjahres
vollenden;

2. der Artikel3 folgende Fassung erhält:
die Entlassung derjenigen Zöglinge, welche in dem
in Artikel 2 Absatz1 vorgesehenen Lebensalter oder
früher in die Anstalt ausgenommen sind, erfolgt
am Ende ihres 8. Schuljahres, die der später auf-
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genommenen an demjenigen Entlassungstermine , an
welchem sie das 8 . Schuljahr beendet haben würden,
wenn sie zur regelmäßigen Zeit eingetreten wären.

Eine frühere Entlassung bedarf der Genehmigung
des evangelischen Oberschulkollegiums und soll in der
Regel nur aus dem im Artikel 1 angegebenen Grunde
verfügt werden.

Artikel 2.

Der Zeitpunkt , an welchem dieses Gesetz in Kraft tritt,
wird im Verordnungswege bestimmt.

Auf diejenigen Zöglinge , welche zur Zeit des Inkraft¬
tretens der Anstalt angehören , findet der Artikel 1 keine
Anwendung.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Rastedt , den 14 . Juni1894.

(U. 8 .) Peter.
Fl^

Meyer.



70.
Verordnung , betreffend das Inkrafttreten des Gesetzes , betreffend

Aenderungen des Gesetzes vom 18. Januar 1876 , betreffend die

Schulpflichtigkeit taubstummer Kinder.
Rastedt , den 14. Juni 18V4.

Wir Uicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬

den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,

Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬

marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und

Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. re .,

verordnen znr Ausführung des Artikels 2 des Gesetzes

vom heutigen Tage , betreffend Aenderungen des Gesetzes

vom 18 . Januar 1876 , betreffend die Schulpflichtigkeit taub¬

stummer Kinder , daß dieses Gesetz mit dem 1 . Januar 1895

in Kraft tritt.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens -Unterschrift

und bcigcdruckten Großhcrzoglichen Jnsiegcls.

Gegeben auf dem Schlosse zu Rastedt , den 14 . Juni
1894.

(U. 8 .) Peter.

. Flor.

Meyer.
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71.
Landtagsabschied für den XXV . Landtag des Großherzogthums.

Rastedt , den 14 . Juni 1804.

Wir Aicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. re .,

verkünden nach dem Schlüsse des XXV . Landtags nach¬
folgenden Landtagsabschied:

8- 1-
Die nachstehenden Gesetze sind nach erfolgter verfassungs¬

mäßiger Zustimmung des Landtags pnblicirt worden bezw.
werden in nächster Zeit pnblicirt werden:

7V Für das Großherzogthum:
1. ein Gesetz, betreffend das Veitragsverhältniß zu

den Gesammtansgabcn des Großherzogthnms,
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2 . ein Gesetz , betreffend Aendernng des rcvidirten Civil-

ftaatsdicnergesetzcs,

3 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Artikels 57

Z. 3 des rcvidirten Civilstaatsdienergesetzes , vom

28 . März 1867.

4 . ein Gesetz , betreffend das GehaltSregnlntiv für den
Civildicnst,

5 . ein Gesetz wegen Abänderung des Gesetzes vom

11 . Januar 1873 , betreffend den Schutz nützlicher

Vögel.

L . Für das Hcrzogthnm Oldenburg:

1 . ein Gesetz , betreffend die Aufnahme einer Anleihe,

2 . ein Gesetz , betreffend die Heranziehung des Ein¬

kommens aus dem Staatsgntc , dem ausgcschicdcncn
und dem vorbehaltencn Krongnte zu den Gemcinde-

nnd Schnllastcn,

3 . ein Gesetz , betreffend neue Bestimmungen zu dem

Gesetz vom 24 . April 1873 , betreffend das Erbrecht,

4 . ein Gesetz , betreffend Acndernng der Artikel 31 und

99 der rcvidirten Gemeinde -Ordnung,

5 . ein Gesetz , betreffend die Abänderung des Gesetzes

vom 18 . August 1861 , betreffend die Beförderung

der Pferdezucht im Hcrzogthnm Oldenburg,

6 . ein Gesetz , betreffend Acndcrnngen des Gesetzes vom

18 . Januar 1876 , betreffend die Schnlpflichtigkeit

taubstummer Kinder,

7 . ein Gesetz , betreffend Ansprüche der Hinterbliebenen
von Volksschullehrern ans das Dicnsteinkvmmen,

8 . ein Gesetz , betreffend Acndcrungcn des Gesetzes für

das Hcrzogthnm Oldenburg vom 8 . März 1876,

betreffend die Unterstütznngsanstalt für die Wittwcn

und Waisen der evangelischen Bolksschullchrcr,
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9 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Artikels 12 ^
des Gesetzes vom 19 . März 1883 , betreffend die
Organisation der Eisenbahnverwaltung,

10 . ein Gesetz , betreffend Abänderung der nach dem
Gesetze vom 30 . Dezember 1890 erlassenen Be¬
stimmungen znm Artikel 12 L des Gesetzes vom
19 . Mürz 1883 , betreffend die Organisation der
Eisenbahn -Verwaltung , sowie der Artikel 13 und 14
des letztgenannten Gesetzes,

11 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Gesetzes für
das Herzogthnm Oldenburg vom 6 . Januar 1885,
betreffend Erhebung einer Abgabe von Tanzgesell-
schasten , Musikaufführungen , Schaustellungen re.

12 . ein Gesetz , betreffend eine Grenzverändcrnng zwischen
den Gemeinden Garrel und Crapendorf,

13 . ein Gesetz , betreffend Grenzverändernng zwischen den
Gemeinde » Holle und Altenhuntorf,

14 . ein Gesetz , betreffend das Versteigerungswcsen,

15 . ein Gesetz , betreffend Abänderungen des Gesetzes für
das Herzogthnm Oldenburg und das Fürstenthnm
Birkenfeld vom 23 . Mürz 1891 , betreffend die
Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen
wegen Gcldfordernngen.

6 . Für das Fürstenthnm Lübeck:

ein Gesetz , betreffend die Gebühren für die Ein¬
tragungen in die Grundbücher.

v . Für das Fürstenthnm Birkenfeld:

1 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Gesetzes über
das Armeuwese » vom 28 . Mürz 1876,

2 . ein Gesetz , betreffend Abänderung der Artikel 25
Z. 1 Absatz 1 , und 26 der revidirten Gemeinde-
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ordnnng für das Fürstenthnm Birkcnfeld vom

28 . März 1876,
3 . cm Gesetz , betreffend Abänderung einzelner Be¬

stimmungen des Berggesetzes für das Fürstenthnm

Birkenfeld vom 18 . März 1891,

4 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des § . 2 des

Artikels 2 des Gesetzes , betreffend die erweiterte

Zulassung Vvn Lehrerinnen an Volksschulen , sowie

das Dicnsteinkommen der an Volksschulen angestellten

Lehrer und Lehrerinnen , vom 17 . Dezember 1878,

5 . ein Gesetz , betreffend Abänderung und Ergänzung

der Grnndbuchgesetze.

8. 2 .

Ferner werden noch zur Publikation gebracht werden:

1 . mit den vom Landtage beschlossenen Aendcrungen

ein Gesetz für das Herzogthnm Oldenburg , betreffend

die Gerichtskosten , sowie die Gebühren der Zeugen

und Sachverständigen,
2 . nach Feststellung der Ausführungsbestimmungen ein

Gesetz , betreffend die Wegeordnnng für das Herzog¬

thum Oldenburg,
3 . nach erfolgter Genehmigung der Liquidation der

neuen Durchschnittssätze für die Grenzzollverwaltnng
Seitens des Bnndcsraths ein Gesetz für das

Herzogthnm Oldenburg , betreffend die Besoldungs-

Verhältnisse der bei der Verwaltung der Zölle und

in die Reichskasse fließenden indirekten Abgaben

angestellten Beamten.

8 - 3.

Nachdem Wir dem Landtage die Voranschläge der

Einnahmen und Ausgaben:
a) für das Großherzogthnm,
d) für das Herzogthnm Oldenburg,



o) für das Fürstrnthum Lübeck,
ä ) für das Fürstenthum Birkenfeld,

haben vorlegen lasten , find dieselben nnter dessen ver¬
fassungsmäßiger Mitwirkung fcstgestellt und ist daraufhin
das Finanzgesetz für die Jahre 1894 , 1895 und 1896 von
Uns vollzogen und zur Publikation gebracht worden.

8 . 4.

Der Normaletat der Stärke und Verpflegung der
Gendarmerie ist einer Revision unterzogen und unter ver¬
fassungsmäßiger Mitwirkung des Landtags zu neuer Fest¬
stellung gelangt.

8 - 5.

Dem Anträge des Landtags in Betreff einer Erhöhung
der Vergütung des Landtags -Registrators ist entsprochen
worden.

8. 6.

Entsprechend dem voni Landtage zu Z. 5 der Ein¬
nahmen des Voranschlags der Central - Einnahmen und
Ausgaben des Großherzvgthums gestellten Ersuchen wird
das Guthaben der Ccutralkassc des Großhcrzogthums bei
dem Bankhause von Erlanger n . Söhne ün Frankfurt a . M.
cingezogen und zur Deckung der für das Herzogthum be-
uöthigtcu Anleihen verwandt werden.

8 - 7.

Dem zum Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben
des Eiscnbahn -Baufonds für die Finanzperiode 1894/96
vom Landtage gestellten Ersuchen , dem nächsten Landtage
eine Vorlage in Betreff einer anderweitigen Einrichtung des
Eiscnbahn -Baufonds zu machen , soll entsprochen werden.

8- 8.
Das zu Z. 17 der Ausgaben des Voranschlags des

Laudeskulturfouds des Herzogthums Oldenburg pro 1894/96,
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betreffend die Klcimeliorationcn der von der Eisenbahn-
Direktion onsznschachtenden Sandflächen, vom Landtage an
die Staatsrcgicrung gerichtete Ersuchen, die abgegrabenen
Sandflächcn, sobald entbehrlich, der Verwaltung des Landes-
knlturfonds unentgeltlich zu überweisen und letztere zu
ermächtigen, solche Flächen sodann geeigneter Zeit aus
bereiten Mitteln durch Aufbringung von Klei wieder land-
wirthschaftlich nutzbar zu machen, ist in Erwägung ge¬
nommen.

8- 9.
Das bei Bewilligung von Mitteln für diejenigen Er¬

gänzungen, Erweiterungen und Verbesserungen der Bahn-
Anlagen für die Finanzperiode 1894/96 , welche einen
höheren Aufwand als 40 000 zu Lasten des Eisenbahn-
Banfonds beanspruchen, vom Landtage zu Ziffer 1 gestellte
Ersuchen, den Tarif für die Beförderung von Klcierde einer
Revision zu unterziehen, damit die entstehenden Selbstkosten
gedeckt werden, sowie die Kleitransporte möglichst nur dann
vorznnehmcn, wenn die dafür erforderlichen Wagen durch
den sonstigen Güterverkehr nicht in Anspruch genommen
werden, soll in Erwägung genommen werden.

8- 10.
Dem Ersuchen des Landtags, im Voranschlag der Ein¬

nahmen und Ausgaben der Eisenbahn-Betriebskasse des
Herzogthnms Oldenburg für die nächste Finanzperiode
unter Pos. 15. 38. 42 der Einnahmen, in den zutreffenden
Positionen der persönlichen Ausgaben und unter Pos. 132
der sachlichen Ausgaben die Einnahmen und Ausgaben der
Nordenhamcr Schiffahrts-Anstalten anfznführcn, wird ent¬
sprochen werden.

8- 11-

In Verfolg des zum Voranschläge der Einnahmen und
Ausgaben der Eisenbahn-Vetricbskasse des Herzogthnms
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Oldenburg für die Finanzperiodc 1894/96 gestellten Er¬
suchens des Landtags , noch der jetzigen Versammlung des
25 . Landtags , wenn möglich , eine Vorlage zu machen,
betreffend die Ucbernahme der Bahn Essen -Löningen durch
den Staat , sind die Verhandlungen mit der Gemeinde

Löningen , als Eigcnthümerin der Bahn Essen -Löningen,
eingeleitet worden.

8. 12 .
Dem vom Landtage an die Staatsrcgiernng gerichteten

Ersuchen , zu erwägen , ob nicht für den Bereich der dies¬

seitigen Staatsbahnen durch Abschluß der Bahnhöfe , wie
solcher bei der Berliner Stadtbahn eingerichtet sei , das so

gefahrvolle Koupiren der Karten während der Fahrt ver¬
mieden und zugleich eine erhebliche Personal - Ersparnis^
erreicht werden könnte , soll entsprochen werden.

8 - 13.

Das Ersuchen des Landtags , Ausnahme -Fracht -Tarife
herbeizuführen

1 . für Kohlen von Westfalen nach den Stationen der

oldenbnrgischen Staatsbahn , so daß diese Frachten
zu denen nach den vstfriesischen Stationen in ein
richtiges Verhältniß gebracht werden,

2 . für seewärts ankommendes Getreide von Nordenham
und Brake nach Oldenburg,

3 . für Ziegelsteine , Dachpfannen und dergleichen von
oldenbnrgischen Stationen nach oldenbnrgischen
Hafenplätzen,

soll in Erwägung genommen werden.

8- 14.
Dem zu Z. 147 der Ausgaben des Voranschlags der

Landcskasse des Herzvgthnms Oldenburg gestellten Ersuchen
des Landtags / in Zukunft die Zinsen sämmtlicher Anleihen
des Herzvgthnms im Voranschläge der Landeskasse in Aus¬
gabe , dementsprechend auch die von der Eisenbahn -Vcr-
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Wallung zu erstattenden Zinsen in Einnahme zn stellen,

soll entsprochen werden.
8. 15 .

Dem Ersuchen des Landtags , bis zum nächsteil ordent¬

lichen Landtage eine Nenbeordnung der Form des Vor¬

anschlags des Hcrzogthums in der Weise vorzunchmen , daß

unter Anfügung einer vergleichenden Uebcrsicht der Ergeb¬

nisse der Vorjahre sowohl der Voranschlag der Einnahmen,

als der der Ausgaben in einen ordentlichen und einen

außerordentlichen getheilt und demselben ein Vorbericht bci-

gegeben werde , in dem die Ergebnisse der dem Voranschlag

voranfgegangcnen Finanzperiode thnnlichst eingehend be¬

leuchtet werden , soll thnnlichst entsprochen werden.

8- 16 .
Das Ersuchen des Landtags , eine Reform unserer

gegenwärtigen staatlichen Besteuerung , wenn möglich im

Sinne der neueren preußischen Gesetzgebung , unter Ein¬

führung einer das gcsammte Volksvermögen treffenden,

prozentual gleichmäßigen Vermögenssteuer in Aussicht zu

nehmen und , wenn irgend möglich , dem nächsten ordent¬

lichen Landtage eine diesbezügliche Gcsetzesvorlage zn

machen , soll in nähere Erwägung gezogen werden.

8- 17 .

Dem in Betreff der Einschätzung zur Einkommensteuer

im Fürstenthnm Lübeck gestellten Ersuchen des Landtags,

eine Prüfung darüber cintreten zu lassen , ob die in der

Instruktion für die Veranlagung zur Einkommensteuer ent¬

haltenen Grundsätze den jetzigen Verhältnissen entsprechend

richtig angewandt werden , soll entsprochen werden.

8- 18-
Dem vom Landtage an die Staatsrcgiernng gestellten

Ersuchen , dem nächsten ordentlichen Landtage abermals eine

Zusammenstellung über die Ergebnisse der Einkommensteuer-
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Schätzung aus 1894 — 1896 vorzntegen , wird entsprachen
werden.

8 - 19.

Dem vom Landtage zu H. 3 des Vvranschlags der

Ausgaben der Staatsgutskapitalienkasse des Hcrzogthums

an die Staatsregierung gestellten Ersuchen , dem nächsten

ordentliche » Landtage eine nach Jahrgängen und nach den

verschiedenen Fvrstdistriktcn getrennte spezielle Uebersicht
über die seit dem Jahre 1886 in den Staatsforstc » zur

Nutzung gekvmmcnen Holzmassen , die Brutto - und Netto¬

erträge der Forsten und die in Bezug ans die Forsten

gemachten besonderen Aufwendungen mitzntheilen , sowie dem

daran geknüpften , ans eine Prüfung der Zweckmäßigkeit des

Forstbetricbsplanes , nöthigenfalls unter Zuziehung einer

auswärtigen Autorität , gerichteten Ersuchen wird entsprochen
werden.

8- 20.
Auf das Ersuchen des Landtags , bei einer etwa

vorznnehmcndcn Revision des Stempclgesctzes die Fragen,

betreffend
1 . die vermehrte Zulassung der Verwendung von

Stempelmärken , sowie deren Kassirung durch ' das

Publikum,
2 . die Einführung von Kosten bei Eintragung in das

Schiffsregister bezw . Löschung in demselben von
im Anstande abgeschlossenen Schiffs - An - und

Verkäufen,
einer erneuten Prüfung zu unterziehen , soll eingetreten werden.

8- 21 .

Dem Ersuchen des Landtags , eine Besteuerung der

Handelsbetriebe im Umherzichcn in Erwägung zu ziehen,
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soll entsprochen und eS soll eintrctendcn Falls dem nächsten
ordentlichen Landtage ein darauf bezüglicher Gesetzentwurf
vorgelegt werde ».

8- 22 .

Dem Ersuchen dcS Landtags , die Frage der Aufhebung
der Wittwen - , Waisen - und Lcibrcutenkasse unter Berück¬
sichtigung der in dem desfalsigcn Ausschußberichte gemachten
Ausführungen einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen,
wird entsprochen werden.

8 - 23.

Dem vom Landtage gestellten Ersuchen , zum Z. 32
des Voranschlags der Ausgaben für das Herzogthum
Oldenburg nachträglich 3000 ^ 5. zur Prämiirung junger
Pferde auf Thierschauen , 1000 zur Bildung bezw.
Unterstützung von Pferdeznchtvercincn , insbesondere zwecks
Beschaffung besseren weiblichen Znchtmaterials auf der
Geest , und 1000 ^ zur Hebung der Schweinezucht in
de» Bezirken , in welchen die Eberkvhrung dnrchgeführt ist,
einznstellen , hat im Hinblick darauf keine Folge gegeben
werden können , daß in dem Voranschlag der Landcskasse
des Hcrzogthnms für 1894/96 bereits bedeutend höhere
Mittel für die Beförderung der Pferde - und Viehzucht
ansgcworfen sind , als für 1891/93 , und daß die gegen¬
wärtige allgemeine Finanzlage eine Verwendung weiterer erheb¬
licher Mittel für diese Zwecke nicht gcrathen erscheinen läßt.

Dagegen wird Unser Augenmerk darauf gerichtet bleiben,
ob cs demnächst thunlich sein wird , für die Beförderung
der Pferdezucht auf geeignetem Wege noch weitere Mittel
als bisher zur Verfügung zu stellen.

8 - 24.

Ob die in der Petition einer landwirthschaftlichen
Abthcilnng beantragte , auf die Einführung obligatorischer



493

Stammregistcr für sümmtliche im Hcrzogthum Oldenburg

angeköhrtcn Stiere abzielcnde Acndcrung des Gesetzes für

das Herzogthum Oldenburg vom 29 . Dezember 1881,

betreffend die Beförderung der Nindvichzucht , in Aussicht

zu nehme » ist , wird in Erwägung gezogen werden.

8- 25.

In Betreff des von dem Landtage in Anlaß einer

Petition verschiedener Pferdczüchter an die Staatsregierung

gerichteten Ersnchens : „ auf die Einrichtung eines Olden¬

burger Gcstntbnchs , in welches fämmtliches Zuchtmaterial,

das den Typus des Oldenburger Pferdes hat , zwangsweise

eiuzutragen ist , Bedacht zu nehmen und dem nächsten

ordentlichen resp . außerordentlichen Landtage einen dies¬

bezüglichen Gesetzentwurf vorznlegeu " , ist auf die von der

Staatsregierung in der 22 . Sitzung des 25 . Landtags in

dieser Angelegenheit abgegebenen Erklärungen zu verweisen.

8 - 26.

Auf das Ersuchen des Landtags , die Einführung von

Gefahrenklassen bei der Vrandkasse zu veranlassen nnd dem

nächsten Landtage eine betreffende Vorlage zu machen , nnd

auf das fernere Ersuchen , den Versicheruugszwang anfzu-

hebcn und die ganze Brandkassengesetzgebnng , wie sic zur

Zeit besteht , zu beseitigen , selbstredend nicht sofort , sondern

im Wege der Schaffung eines Ucbergangsstadinms , wird
erwidert , daß es bedenklich befunden ist , dem Anträge auf

Aufhebung des Bersichernngszwanges und Beseitigung der

Brandkasse Folge zu geben , und daß bei dem Schwanken

der Ansichten nnd der Wünsche bezüglich der Einführung

von Gefahrenklassen cs auch nicht zweckmäßig erachtet ist,

dein desfälligen Anträge zur Zeit näher zu treten.

8- 27.

Das Ersuchen des Landtags , sofern von vorhandenen



oder noch entstehenden Fortbildungsschulen Bitten um
Unterstützung derselben vorgetragen werden , diese nach den¬
selben Grundsätzen , welche für die Bcihülfen der landwirth-
schaftlichen Winterschulen maßgebend sind , in Aussicht zu
nehmen und die erforderlichen Mittel zum Etat der nächsten
Finanzpcrivdc zu beantragen , wird erwogen werden.

8. 28 .

Bezüglich der vom Landtage zur Berücksichtigung
dringend crnpfohlencn Petition der Eingesessenen der
Bürgermeisterei Niedcrbrvmbach , betreffend Unterstützung
zur Linderung deS Nvthstandcs in der Landwirthschaft , wird
bemerkt , daß es auch nach wiederholter Prüfung bedenklich
erschienen ist , dem Wunsche der Petenten zu entsprechen , da
nach Ueberzeugung der Staatsregierung ein derartiger Roth¬
schild , welcher , auch wegen ihrer Cousequcnzeu bedenkliche,
Maßregeln der fraglichen Art rechtfertigt , nicht vorliegt.

8- 29 .

Die vom Landtage der StaatSrcgicrung zur Berück¬
sichtigung empfohlene Petition verschiedener Bürger aus
Damme , betreffend Mißbrauch mit farbigen Stimmzetteln
bei Gemcindcwahleu , soll erwogen werden.

8- 30 .

Ans das aus Anlaß einer Petition der Gemeindebürger
der Landgemeinde Oldenburg , betreffend Trennung der
Landgemeinde in zwei selbstständige Gemeinden , vom Land¬
tage an die Staatsrcgierung gerichtete Ersuchen , die Frage
der Trennung einer eingehenden Prüfung zu unterziehen,
insbesondere in der Richtung , wie diese Trennung ohne
Schädigung berechtigter Interessen durchzuführen ist , und
von dem Resultate der Prüfung der nächsten Landtags-
Versammlung Mittheilung , eventuell geeignete Vorschläge



limchcli zu wollen, wird bemerkt, daß die Angelegenheit
bereits vor Einreichung der Petition beim Landtage Seitens
des Staatsministcriums in Erwägung genommen war, und
dem nächsten ordentlichen Landtage für den Fall , daß das
Ergebniß der fortgesetzten Prüfung eine Theilnng der Land¬
gemeinde Oldenburg dann als thunlich erscheinen lassen
sollte, eine entsprechende Vorlage zngehen wird.

8- 31 .

Das Ersuchen des Landtags, in der Zusammensetzung
des evangelischen Oberschnlkollegiums der praktischen Pä¬
dagogik die berechtigte Vertretung zu verschaffen, kann als
begründet nicht anerkannt werden, es soll jedoch im Zu¬
sammenhang mit den Anträgen des Landtags hinsichtlich
der Scbulaufsicht erwogen werden, ob eine Verstärkung der
schnltechnischen Kraft im Oberschnlkollcgium angemessen
erscheint.

8- 32.

Das Ersuchen des Landtags wegen einer anderweitigen
Ausführung der Kreisschnlinspektion wird einer Prüfung
unterzogen werden.

8. 33 .

Die Beschlüsse des Landtags hinsichtlich der Gehalts-
Verhältnisse und Stellung der Nebcnlehrcr und des Kvst-
zwangs derselben sollen in Erwägung gezogen werden.

8- 34 .

Die Ersuchen des Landtags:
um Anbahnung einer gerechteren Vertheilung

der von der Kirchengcmeinde zn Schnlzwecken bereit
gestellten Küsterfnndns-Einkünftc,
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hinsichtlich gerechterer Vcrthciluiig der Scluil-

lasten durch Einführung größerer Verbände
und

hinsichtlich der Frnge , in welcher Weise den

stark belasteten Schnlachten weiter , als bisher ge¬

schehen , am geeignetsten zn Hülfe zu kcnnmen sei,

fallen in Erwägung gezogen werden , ebenso
die der Staatsregicrnng zur Berücksichtigung

überwiesene Petition verschiedener Mitglieder der

Schnlacht Berne , betreffend Heranziehung der Inden

zu den Schnllastcn.

8 - 35.

Die der Staatsregicrnng zur Berücksichtigung über¬

wiesene Petition der Gemeindevertretung zu Strücklingen

um Bewilligung von Gerichts - Sprechtage » des Amtsgerichts

Friesoythe soll in nochmalige Erwägung gezogen werden.

8 - 36.

Dem Ersuchen des Landtags , dem nächsten ordentlichen

Landtage eine Vorlage zu machen zwecks Einführung der

in den benachbarten preußischen Bezirken geltenden Be¬

stimmungen über die Schonzeiten des Wildes für das

Fürstenthnm Birkenfcld kann nicht entsprochen werden , da

nach der Ueberzengnng der Staatsregicrnng die in Birken¬

feld geltenden Bestimmungen den dortigen Verhältnissen

ungleich besser entsprechen , als die preußischen.

8 - 37.

Dem Ersuchen des Landtags um eine Vorlage , durch

welche die alljährliche Berufung eines ordentlichen Landtags

und die Umwandlung der ans 3 Kalenderjahre festgesetzten

Finanzpcrioden in einjährige bestimmt wird , kann ans den

bei den bisherigen Landtagsvcrhandlnngcn über diese Frage
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Seitens der Staaisregicrnng dargelegten , in ß . 4 des Land¬
tagsabschieds vom 7 . April 1893 erwähnten Gründen nicht
entsprochen werde ».

8 - 38.

Dem vom Landtage an die Staatsrcgicrnng gestellten
Ersnchcn , den H. 12 des Ausgabe -Voranschlags des Fürsten-
thnms Lübeck nachträglich nm 600 ^ zu erhöhen zwecks
Verstärkung der Bcihülfen für Verpflegungsstativncn , ist
entsprochen worden.

8 - 39.

In Bezug auf das zu 8 - 157 des Voranschlags der
Ausgaben der Landeskasse des Herzogthums an die Staats¬
regierung gestellte Ersuchen , für größere Hochbauten
nach Möglichkeit ein Ausschreibeu derselben mit Aus¬
bietung einer in solchen Fällen üblichen , dem Voranschläge
angemessenen Prämie zu erlassen , wird bemerkt , daß die
Ausschreibung derartiger Wettbewerbnngcn in vorkvmmenden
geeigneten Fällen in Erwägung gezogen werden soll.

Dem damit verbundenen ferneren Ersuchen , dem Land¬
tage in Zukunft nur Vorlagen ans Grund feststehender
Pläne und Kostenanschläge zu machen , wird in Uebcr-
cinstimmung mit dem bisher bereits üblich gewesenen Ver¬
fahren auch in Zukunft , soweit irgend thnnlich , entsprochen
werden.

8- 40.
Was die vom Landtage zur Berücksichtigung empfohlenen

Petitionen des Gewerbe - und Handclsvereins in Roden¬
kirchen , betreffend die Durchführung des Strohauser Außen-
tiefs in gerader Linie durch die Reiherplate zur korrigirtcn
Weser , und öes Gemcindcraths zu Rodenkirchen , betreffend
denselben Gegenstand , anbelangt , so unterliegt diese Auge-
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legenhcit der näheren Erwägung und wird thnnlichst im
Sinuc der Antragsteller gefördert werden.

8- 41.

Dem vom Landtage gestellten Ersuchen, im BnndeS-
rathe darauf hinznwirke». daß das Fangen von KrammetS-
vögeln verboten und womöglich darüber eine internationale
Vereinbarung getroffen werde, soll thnnlichst entsprochen
werden.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens- Unterschrift
und beigedrncktcn Großherzoglichcn Jnsicgels.

Gegeben auf dem Schlosse zn Rastcdt, de» 14. Juni
1894.

(U. 8 .) Peter.

- Flor . Heumann.

Mutzen becher.
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Gesetzblatt
für das

Hevzogthum Oldenburg.

XXX . Band . (Ausgegeben den 24. Juli 1894.) 36 . Stück.

Inhalt:
^2 72 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 5. Juli 1894,

betreffend daS Statut der Irrenanstalt zu Wehnen.

72.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das Statut der

Irrenanstalt zu Wehnen.

Oldenburg , den 5. Juli 1894.

Mit Höchster Genehmigung wird das durch die Be¬
kanntmachung des Staatsmiuistcriums Vvm 22 . Februar
1858 (Ges .-Bl . Bd . 16 S . 25 ) veröffentlichte Statut der
Jrrenheilanstalt zu Wehnen nebst den dasselbe »bändernden
und ergänzenden Ministerialbekanntmachungen hiedurch auf¬
gehoben und durch das nachfolgende Statut der Irrenanstalt
zu Wehnen ersetzt.

Oldenburg , den 5 . Juli 1894.

Staatsministerium.
Departement des Innern.

Jansen.

Nt ntzcnbeche r.
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Statut
der

Irren -Anstalt zu Wehnen.

I . Zweck und Mittel der Anstalt.

8. 1-

Die Anstalt ist bestimmt zur Aufnahme von heilbaren

und unheilbaren Geisteskranken ans dem Hcrzogthnm Olden¬

burg (Einheimische ) . Jedoch werden auch Geisteskranke aus

den Fürstenthümcrn Lübeck und Birkenfeld und aus anderen

Staaten aufgenommen , soweit es die auf die Einheimischen

zu nehmende Rücksicht gestattet.

Als Einheimische werden Diejenigen angesehen , welche

im Hcrzogthum ihren bleibenden Aufenthalt (Domicil ) oder

einen Unterstützungs - Wohnsitz haben , sowie Diejenigen,

welche einem Landarmenverbande des Herzogthums oder

einer im Herzogthum domieilirtcn Kranken - bezw . Hülfskasse

oder der land - und forstwirthschaftlichen Bcrnfsgenossenschaft

oder der Jnvaliditäts - und Alterversichcrungs -Anstalt für

das Herzogthum zur Last fallen.

8- 2 .

Die Mittel zu ihrer Unterhaltung schöpft die Anstalt:

n) aus dem Ertrage der der Anstalt gehörigen

Grundstücke und dem Ertrage der Arbeiten der

Kranken ; Stiftungen und Schenkungen , die der

Anstalt zu Theil werden , sollen nach dem Willen

der Geber zum Nutzen der Anstalt verwandt werden;

5 ) ans den etatsmäßigcn Zuschüssen der Staatskasse;

o) aus den für die Kranken bezahlten Vcrpflegnngs-

geldern.
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II. Leitung und Verwaltung der Anstalt.
8- 3.

Unter Oberaufsicht des Staatsministeriums , Departe¬
ment des Innern , wird die Anstalt von der Direetion (dem
Director) geleitet und verwaltet.

8- 4.
Directvr  und Vorstand der Anstalt ist der bei der¬

selben angestellte dirigirende Arzt. Er hat insbesondere die
ärztliche Behandlung der Kranken in allen ihren Beziehun¬
gen zu leiten, die gesummte Polizei in der Anstalt mit
Einschluß der Dienstdisciplin zu handhaben und den vconv-
mischen Dienst, insbesondere, soweit er auf die innere Ord¬
nung des Hauses und die Behandlung der Kranken einwirkt,
zu überwachen und zu ordnen.

Derselbe wird dabei von den Assistenzärzten und dem
Verwalter , welche ihm ebenso wie das gesammte übrige
Dienstpersonal, untergeordnet sind, unterstützt.

Der Director darf,  abgesehen von Nothsällcn, keine
ärztliche Praxis außerhalb der Anstalt ausübcn und hat
sich auf Consultationen, wo sein Rath ausdrücklich verlangt
wird, zu beschränken; auch ist ihm untersagt, Geisteskranke
in Privathänsern zu behandeln oder zu verpflegen, sofern
ihm dies nicht vom Staatsministerium ausnahmsweise ge¬
stattet wird.

Das Dienstpersonal der Anstalt hat der Director bei
Krankheitsfällen unentgeltlich zu behandeln.

8. 5.
Die Assistenzärzte  werden auf Vorschlag des Di-

rectors angcstellt.
Dieselben haben den Director nach dessen Anweisung

bei Behandlung der Kranken und Leitung des Krankcn-
dicnstes zu unterstützen. Der erste Assistenzarzt hat den

1 *



Dircctor bei dessen Abwesenheit in der Leitung des Krankcn-

dienstes und in der Ausrechthnltnng der Hausordnung zu
vertreten.

In Beziehung auf die ärztliche Praxis findet die für

den Dircetvr getroffene Bestimmung auch auf die Assistenz¬

ärzte Anwendung.

8- 6.
Der Verwalter  hat die spcciclle Verwaltung des

Haushalts zu übernehmen , hat die Aufsicht über die Ge¬

bäude und das Inventar der Anstalt und sorgt für die

Erhaltung derselben . Ihm zunächst ist das untere Dienst¬

personal in den nicht auf den Krankendicnst sich beziehenden

Verrichtungen untergeordnet . Er unterstützt den Director in

der Handhabung der Hanspolizei , sowie nöthigenfalls in

der Disciplin des Krankendienstes , sucht geeignete Personen

zum Wärter - und Hausdienst aus und präsentirt sie dem

Director zur Auswahl und Annahme , besorgt die Entlassung

ans der Anstalt , hat aber bezüglich der Kranken nichts

ohne Einwilligung des Dircctors anzuordnen.

8- 7.
Zur planmäßigen Bewirthschaftuug des Areals , zur

Besorgung und Erhaltung der Gartenanlagen , zur Leitung

der Viehwirthschaft wird ein Oeconom (Hofmeier ) mit Ge¬

nehmigung des Staatsministeriums vom Director an¬

genommen . Er ist dem Verwalter untergeordnet.

8- 8.
Für das Cnssa - und Rechnungswesen wird ein Rech¬

nungsführer bestellt.

8- 9 .

Das Ober - Wartpcrsonal , welches mit Genehmigung

des Staatsministcriums vom Dircctor angenommen wird,
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führt die beständige und unmittelbnrc Aufsicht über das
Wärterpersonal, wacht über die Vollziehung der vom
Direetor für die einzelnen Kranken getroffenen Anordnun¬
gen, über die Versorgung derselben mit ihren verschiedenen
Bedürfnissen, und hat auf die Befolgung der Haus- und
Tagesordnung in allen ihren Punkten seine Aufmerksamkeit
zu richten. Es übt nach den ärztlichen Anweisungen die
niedere Chirurgie ans . Es ist dem Direetor, den Assistenz¬
ärzten und dem Verwalter untergeordnet.

8- 10.
Zur Besorgung des Gottesdienstes, sowie zur Aus¬

übung seclsorgerischer Verrichtungen bei einzelnen Kranken,
soweit der Direetor solche für zulässig erachtet, werden vom
Staatsministerinm ein protestantischer und ein katholischer
Geistlicher beauftragt.

8- ii.
Für den in der Anstalt zu crtheilcnden Unterricht wird

vom Staatsministerinm ein Lehrer bestellt.

§ . 12 .

Zum Wartedienst wird eine genügende Anzahl von
Wärtern nnd Wärterinnen angenommen. Die Annahme
der Wärter und Wärterinnen, sowie des sonst erforderlichen
Dienstpersonals geschieht durch den Direetor.

8- 13-
Jeder Beamte erhält eine schriftliche Instruction . Für

die Wärter wird eine gedruckte Anweisung abgefaßt, von
welcher jeder Einzelne ein Exemplar erhält , das bei der
Ausnahme unterschrieben wird.



III . Aufnahme der Kranken.

8- 14.

Die Aufnahme eines Kranken ist bei der Direction zu
beantragen.

Dem von dem Vertreter des Kranken cinzurcichenden
Aufnahme -Gesuche sind beiznfügen:

u) ein ärztliches Gutachten , welches nach einer vor-
geschriebenen Anweisung oder unter Ausfüllung eines
vorgeschriebenen Fragebogens (Anlage I . und II .)
abzufassen ist;

d ) eine nach einem vorgeschriebenen Formular (Anlage III .)
abzufasscnde Erklärung der zuständigen obrigkeitlichen
Behörde — des Amts , des Stadtmagistrats der
Städte I . Classe — über die heimathlichen , personalen
und bürgerlichen Verhältnisse des Kranken und die
Thatsache der Geisteskrankheit , mit einer Angabe
darüber , wer die Verpflegungskostcn zahlen wird
und ob die Zahlung derselben gesichert ist;

o) ein Geburtszengniß des Kranken , bezw . auch ein
Trauschein;

ä ) eine Erklärung des Antragstellers , daß er sich im
Falle der Entlassung des Kranken zur sofortigen
Abnahme desselben verpflichte (8 - 20 ) ;

s ) eine Erklärung des Antragstellers , daß er sich ver¬
pflichte , die Unterhaltungskosten so lange fvrtzuzahlen,
bis eine andere Behörde oder Person die Zahlung
der ferneren Kosten übernimmt (§ . 37 ) .

8 - 15-

Die Direktion prüft die Zulässigkeit der Aufnahme.
Findet sie Bedenken , so weist sie den Antrag zurück oder
legt denselben dem Stantsministerinm znm Verfügen vor.
Findet sie keine Bedenken , so sichert sie die Aufnahme zu,



505

vorbehaltlich der Genehmigung des Staatsininistcrinnis , und
beantragt gleichzeitig diese Genehmigung unter Vorlegung
der erforderlichen Nachweise.

Die Direction ist berechtigt,  die Aufnahme eines
Kranken zu verfügen , bevor die Genehmigung des Staats¬
ministeriums erfolgt ist,

und

in dringenden Fällen die Aufnahme eines Kranken zu
gestatten , bevor die erforderlichen Nachweise vorliegeu . Der
Vertreter des Kranken ist verpflichtet , dieselben innerhalb
einer von der Direction zu bestimmenden kurzen Frist uach-
zulieferu.

Jede Aufnahme eines Kranken hat die Direction dem
Staatsministerium innerhalb 48 Stunden anznzeigen.

Z. 16.

Ohne vorherige Anfrage bei der Direction und Ge¬
nehmigung derselben darf kein Kranker der Anstalt Angeführt
werden . Die Aufnahme wird verweigert.

8- 17-
Die Direction bleibt nur 14 Tage an eine ertheilte

Aufnahme -Zusicherung gebunden . Verzögert sich die Zu¬
führung über diese Zeit hinaus , so ist die Direction von
den Gründen der Verzögerung in Kenntniß zu setzen und
eine weitere Entschließung derselben abzuwartcn.

8 - 18.

Bei der Wiederaufnahme entlassener Kranker ist das
vorschriftsmäßige Ausnahmevcrfahren zu wiederholen , jedoch
bedarf es , wenn seit der Entlassung des Kranken aus der
Anstalt nicht mehr als 6 Monate verflossen sind , nur der
Beibringung der Erklärung über die Zahlung der Ver-
pflcgungskosten (8 - 14  unter d a . E .) , sowie der nach
8 - 14 unter cl und s erforderlichen Erklärungen.



8- 19.
Bei Cinliefernng des Kranken musz auf Sicherheit und

möglichste Schonung gesehen werden. ^Es muß ein mit den
Verhältnissen des Kranken bekannte Person denselben be¬
gleiten, nm die dem Dircctvr etwa nöthig scheinenden
Aufschlüsse zu geben.

Die Zuführung soll in der Zeit von Morgens 8 Uhr
bis Abends 6 Uhr erfolgen; an Sonn - und Festtagen ist
dieselbe ganz zu vermeiden.

8- 20.

Wer die Aufnahme eines Kranken beantragt, hat sich
dabei zugleich zur sofortigen Abnahme bei der Entlassung
desselben zu verpflichten.

8. 21 .

Jeder Kranke hat bei seiner Aufnahme die in An¬
lage IV . angegebenen Kleidungsstücke und Leibwäsche in
richtiger Zahl und bester Beschaffenheit mitzubringcn und
für deren fernere Erhaltung zu sorgen, lieber die Mangel¬
haftigkeit eines Stückes entscheidet die Direction.

Auf Wunsch kann die Bekleidung anstaltsseitig durch
das Ober-Wartpersonal gegen sofortige Erstattung der Aus¬
lagen beschafft werden.

8- 22 .

lieber alle von dem Kranken mitgebrachtcn Effekten
muß ein genaues Verzeichnis; in doppelter Ausfertigung
eingereicht werden, deren eines quittirt znrückgeht, das andere
bis zur Entlassung zurückbehalten wird.
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IV . Entlassung und Ableben der Kranken.

8 - 23.

Genesene Kranke müssen von der Dircctivn ans der
Anstalt entlassen werden.

Der Dircctor bestimmt den Zeitpunkt der Entlassung
nach Maßgabe des Zustandes des Kranken.

Eine zeitweilige Entlassung etwa zu dem Zwecke eiucs
Besuches oder aus anderen ähnlichen Gründen hängt ledig¬
lich von dem Ermessen des Directors ab.

8 - 24.

Wenn die Entfernung eines Kranken für nothwendig
erachtet wird , aber seine Abholung von den Angehörigen
oder dem Vertreter nicht geschieht , so sind diese verpflichtet,
die Kosten zu tragen , welche seine Heimsendnng ans solche
Art erfordert , wie sie der Director für nothwendig hält.

8- 25.

Fremde können jederzeit nach vierwöchentlicher Auf¬
kündigung entlassen werden.

8 - 26.

Von der geschehenen Entlassung eines Kranken ans der
Anstalt ist unter Angabe des Heilresultates , sowie von dem
Ableben eines Kranken dem Staatsministerinm binnen
3 Tagen Bericht zu erstatten.

8 - 27.

Stirbt ein Kranker in der Anstalt , so hat die Direetion
davon und soweit thnnlich auch von dem Termin der Be¬
erdigung den Angehörige » sofortige Anzeige zu machen.
Eine gleiche Anzeige hat an den Standesbeamten und an
die betreffende Behörde zu erfolgen . Auch hat die Dirccction
Demjenigen , welcher seither die Verpflegungskosten für den
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Verstorbenen gezahlt hat , ein Verzeichnis der von demselben
nachgelassenen , im Verwahrsam der Anstalt befindlichen
Effekten zuzustcllen.

8 - 28.

Die definitive sowie die zeitweilige Entlassung eines
Kranken aus der Anstalt muß dem Vertreter und der be¬
treffende » Behörde rechtzeitig , mindestens 14 Tage vorher,
mit den nöthigen Notizen über die Eigcnthümlichkciten des¬
selben und Anweisung über die weitere Behandlung an-
gczeigt werden.

V . Behandlung der Kranken.

8 - 29.

Die Anwendung von Zwang und Beschränkung , wenn
solche ausnahmsweise erforderlich wird , erfolgt nur auf be¬
stimmte Anordnung des Direetors.

Jede Mißhandlung ist auf 's Strengste untersagt.

8- 30.

Die Beköstigung ist in guter Beschaffenheit und rein¬
licher Bereitung zu liefern . Die durch den Krankhcits-
zustand einzelner Verpflegten begründeten Abweichungen hat
der Director zu bestimmen.

8 - 31.

Die Kranken aus den verschiedenen Verpfleguugs-
classen haben gleichen Theil an allen vorhandenen Mitteln
zur Bewirkung ihrer Heilung , sowie auf Alle im gleichen
Maaße die Aufmerksamkeit der Aerztc gerichtet sein soll.

§ . 32.

Anvertrante Geheimnisse sollen auf 's Sorgfältigste
bewahrt und in Hinsicht ans Mittheilung über die
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Zustände der Kranken die strengste Diskretion beobachtet
werden.

8 - 33.

In welcher Weise die einzelnen Kranken beschäftigt
werden und welche an den Unterrichtsstunden theilnchmen
sollen , wird von dem Director bestimmt.

Alle Arbeiten sollen nur znm Nutzen der Anstalt
oder der Kranken selbst geschehen , weshalb es den An¬
gestellten und dem Wartpersonal untersagt ist , Kranke für
sich oder Andere arbeiten zu lassen.

VI . Verpflegung der Kranken und Verpflegungskosten.

8 - 34.

In der Anstalt bestehen 3 verschiedene Verpflegungs-
classen.

Die in jeder dieser Classen für vollständige anstalts¬
mäßige Verpflegung zu entrichtenden Vergütungssätze werden
vom Staatsministerium festgesetzt und in den Oldenburgischen
Anzeigen veröffentlicht.

Außer dieser festen Vergütung sind bei anstaltsmüßiger
Verpflegung nur die etwaigen Ausgaben für besondere Ge¬
nüsse und Vergnügungen , für Privatwärter , für die Rück¬
reise oder den Rücktransport der Kranken und die etwaigen
Beerdigungskosten zu erstatten.

Abweichungen in Betreff der Verpflegung , welche im
Interesse des Heilzweckes in der Anstalt angeordnet werden,
bleiben ohne Einfluß auf die zu leistende Vergütung.

8 - 35.

Die Kranken I . Clasfe erhalten , soweit angängig , ein
besonderes Wohn - und Schlafzimmer und die nach dem
Tarif der Speiscordnnng festgesetzte Verpflegung von drei

T -
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Gerichten zu Mittag ; die der II . Classe haben entweder
ein besonderes Zimmer oder mit zweien ein gemeinschaft¬
liches Wohn - und Schlafzimmer nnd erhalten zn Mittag
zwei Gerichte ; die Kranken der III . Classe wohnen mit
mehreren zusammen nnd erhalten zn Mittag ein Gericht.

8- 36 .

Das Verpflegnngsgeld wird nach Kalender -Qnartalen
vorausbezahlt . Die erste Zahlung erfolgt nur bis zum
Schlüsse des laufenden Kalender -Quartals , in welchem der
Kranke ausgenommen ist.

Das Verpflegnngsgeld wird für den Tag berechnet.

8- 37 .

Die bei der Aufnahme des Kranken zur Bestreitung
der Unterhaltungskosten desselben verpflichtete Behörde oder
Person hat dieselben so lange und zwar stets bis zum
Schlüsse des Kalender -Quartals zu zahlen , bis sie einen
anderen solventen Vertreter stellt , welcher sich zur definitiven
Uebernahme der ferneren Kosten der Direction gegenüber
bereit erklärt.

8- 38 .

Die Zahlung der Unterhaltungskosten hat unauf¬
gefordert vor Beginn des Kalender -Quartals zn geschehen.
Die Kosten einer etwaigen Zusendung der Rechnung trägt
der Zahlungspflichtige.

8- 39 .

Für die prompte Zahlung der VerpflcgnngSgelder ist
von dem Vertreter des Kranken jede Sicherheit zn stellen,

' welche die Direction verlangt . Die Nichterfüllung der ein-
gcgangenen Bedingungen zieht die sofortige Entlassung des
Kranken aus der Anstalt nach sich.
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8- 40.

Geld darf keinem Kranken mitgegeben werden, jedoch
ist zur Bestreitung kleiner Ausgaben und zu Vergnügungen
die Einzahlung einer Summe erwünscht, über deren Ver¬
wendung regelmäßig Rechnung abgelegt wird.

Der Vorschuß ist dem Ober-Wartpersonal bei der
Aufnahme des Kranken zu behändigen.

8. 41.
Bei Entlassungen und bei Sterbefüllc» wird das Ver-

pslegungsgeld nur bis zu dem Entlassung?'- resp. Sterbe¬
tage inclusive berechnet und der Rest zurückgezahlt.

Wird ein Kranker gegen den Willen der Direetivn fort-
gcnommen, so erfolgt keine Zurückzahlung.

VII . Besuch der Anstalt.

8- 42.
Der Eintritt von Fremden in die Anstalt ist von der

besonderen Erlaubniß des Direktors abhängig und wird im
Allgemeinen nur Denen gestattet, welche ein wissenschaftliches
oder Bernfsinteresse herführt.

Die Angehörigen oder Vertreter der Kranken können
jederzeit über das Befinden derselben Erkundigungen ein-
ziehcn, sind aber in Hinsicht der Zulässigkeit eines persön¬
lichen Verkehrs mit denselben und der Zeit desselben an
die Vorschriften des Directors gebunden.

8- 43.

Keinem Besuchenden ist es gestattet, dem Kranken etwas
znzubringen oder abzunchmen, oder Besorgungen ohne Ein¬
willigung des Directors anzunchmcn.



8- 44.
Die Direction hat mindestens ein Mal jährlich den

Vertretern der Kranken unaufgefordet eine Mittheilung über
den Zustand derselben zu machen.

Oldenburg, 1894 Juli 5.

Staatsmiuisterium.
Departement der Innern.

Janseu.



Anlage I.

Anweisung
für

Abfassung ärztlicher Gutachten über geisteskranke Per¬
sonen, deren Aufnahme in die Irrenanstalt zu Wehnen

beantragt ist.

I . Personalien.
Name, Vorname, Alter, Geburts-, Wohnort, Religion,

Stand und Gewerbe (auch der Eltern), verhcirathet, ledig,
vcrwittwet, Kinder.

II . Schilderung des Individuums vor der Krankheit.
(^ .QUIQNSSK .)

1. In körperlicher Beziehung — Constitution, Statur,
Größe, Stand der Entwickelung und Ernährung,
Körperbildung, Gesichtsfarbe rc. —

2. in geistiger Beziehung — Temperament, besondere
Dispositionen und Anlagen, Asfccte, Bildnngsstand,
moralischer, religiöser Standpunkt.

III . Schilderung der Krankheit.
(L^ rapboinutoloAis .)

Die Schilderung der Krankheit ist thunlichst in chrono¬
logischer Ordnung zu geben: Vorläufer, Zeit des Ausbruchs,
gegenwärtiger Stand der Krankheit.

Ampere Erscheinung: Gesichtsausdruck, Körperhaltung.
Körperlicher Zustand im allgemeinen: Stand der Er¬

nährung, Gesichtsfarbe, Muskulatur , Puls , Körperwarme.
Körperzustand im besonderen(Complicationen) nach den

einzelnen Organen und Regionen: Kopf (Kopfform), Sinnes¬
organe, Brust-, Unterlcibsvrgane rc.



Einzelne Funktionen: Gang, Sprache(Anstößen beim
Sprechen, Stottern ), geschlechtliche Funktionen, Schlaf,
Appetit, Verdauung re.

Besonders charakteristische Erscheinungen für einzelne
Geisteskrankheiten: Beschaffenheit der Pupillen, Zittern,
Lähmungen, Krämpfe, Anästhesie, Jncontineiiz.

Seelenzustand: Stimmung— deprimirte, traurige,
exaltirte, fröhliche—, Präcordialaugst, Verlangsamung und
Stocken der Vorstellungen — , rascher Wechsel der Vor¬
stellungen(Jdeenflucht) —, Willensaufregung, Zerstörungs¬
trieb —, Wahniden (Selbstüberschätzung, Größenwahn, Ver¬
folgungswahn), Schwächeshmptome— Apathie, Zerstreutheit,
Verwirrung, Gedächtnißschwüche—, Hallncinationen, Illu¬
sionen.

Schilderung des Thuns und Treibens des Kranken mit
besonderer Rücksicht auf dessen Gefährlichkeit— Zerstörungs-
tricb, Neigung zum Selbstmord, Umherschwcifen, Nahrungs¬
verweigerung rc.

IV . Form der Geistesstörung.
(OiuA'11086.)

1. iückuuik,
2. Ntzlauollolis (active, passive),
3. Wahnsinn, iLar-auoia,
4. allgemeine fortschreitendet?uru1̂ 8s,
5. geistige Schwächezuständc: angeborener (läiotisirnm)

oder erworbener Blödsinn,
6. Epilepsie mit Geistesstörung,
7. Doliriuiu potatorurn.

V . Ursachen der Geistesstörung.
(^ .stüoloAis.)

1. Erblichkeit. Sind in der Familie oder in derjenigen
der Eltern Seelenstörnngen oder andere mit dem Geistes¬
zustände zusammenhängendeEigenthümlichkeitcn beobachtet
(Selbstmord, Neigung zu Verbrechen, Trunksucht oder son-
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stige Excesse, Absonderlichkeiten)? Sind andere nervöse
Leiden in der Familie (Epilepsie, Hysterie, Hypochondrie,
Chorea, Lähmungen rc.)? Sind sonstige Krankheiten in der
Familie erblich (Tuberkeln rc.)?

2. Erziehung — vernachlässigte Erziehung oder vor¬
zeitige geistige Anstrengung, Ueberbildung, Verschrobenheit,
Schwärmerei.

Z. Wohnung, Lebensweise und Gewohnheiten, Excesse.
Armuth und Elend , Genuß geistiger Getränke (chronische
^ .Ilroiiolintoxionbioll, Dslirinrir Irsrnorrs) , Liederlichkeit,
Onanie (Lpsrirmtorrlros).

4. Krankheiten:
a) Nervenkrankheiten(Epilepsie, Hysterie, Chorea, Hypo¬

chondrie, Neuralgien, Lähmungen) ;
b) acute Krankheiten(Typhus, Exantheme, Lungenent¬

zündung, Wechselsieber);
o) chronische constitntivnellc Krankheiten (Tuberkeln,

Scrophnlosis, Rhachitis, Anämie, Syphilis) ;
ä) chronische Localkrankheiten(Herz-, Lungen-, Magen-,

Leber-, Nieren-, Uterinleiden, Hämorrhoiden rc.) ;
o) Verletzungen des Kopfes — Schädclbrüche, Gehirn¬

blutungen, Gehirnerschütterungen, Schädel- oder Gc-
hirnverletzungen bei der Geburt — bei Idioten —
Verletzungen der Nerven.

5. Besondere physiologische Vorgänge (Pnbertätsent-
wicklnng, Menstruation, Schwangerschaft, Wochenbett, Lacta-
tion, klimacterisches Alter).

6. Geistige Einflüsse (deprimirende oder exaltirendc
Gemüthsaffectc, Schicksale, geistige Excesse).

VI . Vorhersage -Prognose.
Ist Aussicht ans Heilung oder Besserung vorhanden

oder die Krankeit unheilbar?
VII . Behandlung.

Hat bisher eine ärztliche Behandlung stattgefunden und
welche?

2



Anlage II.

Fragebogen
zur ärztlichen Untersuchung des Geisteszustandes de

de Aufnahme in die Irrenanstalt zu Wehnen
beantragt ist.

Tag und Jahr der Geburt:
Familienstand:
Beruf:
Religion:
Geburtsort : Amt:
Wohnort : Amt:

Fragen:
1. Des Vaters Alter , Beschäftigung, körperliche und

geistige Beschaffenheit. Hat der Vater an Geistes¬
störung , Nervenkrankheiten(Epilepsie) , Trunksucht
gelitten, wurden auffallende Charaktereigcnthümlich-
keiteu bei ihn: bemerkt? Ist er mit dem Strafgesetz
in Conflict gekommen?

2. Dasselbe rücksichtlich der Mutter?
3. Dasselbe rücksichtlich der Geschwister und der Ver¬

wandten in aufsteigender Linie?
4. Wurde irgend eine erbliche Krankheit oder Mißbil¬

dungen in der Familie beobachtet?
Sind die Eltern Geschwisterkinder?

5. Ist Patient unehelich geboren?
6. Wie war die körperliche und geistige Veranlagung

des Kranken im Kindesalter und zwar:
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a) Litt er an Scrophulvse, Rhachitis, Cvnvulsivnen?
Lernte er früh vder spät gehen, reden; unter
welchen Einflüssen und wie wuchs er heran?

U) Wie zeigte sich die Gcmüthsart des Patienten
während der Kindheit; war er gntmüthig und
still oder lebhaft, heftig, widerspenstig, bösartig?

o) Wie offenbarte sich in den Knaben- (Mädchen-)
Jahren neben der Gemüths- und Willensseite
die intcllectuelle Seite ? War Patient schnell
fassend, von gutem Gedächtnis) , oder unauf¬
merksam, vergeßlich, stumpf?

Welchen Unterricht hat er genossen, welche
Erziehung nnd mit welchem Erfolg?

7. Wie war der Kranke während der Entwicklnngssahre
nnd zwar:

n) Wie verhielt sich der Geschlechtstrieb? fand
Onanie statt? Wan» trat die Menstruation
ein, war dieselbe regelmäßig und wann war sie
zuletzt da?

b) Wurde Chlorose, Chorea, Epilepsie beobachtet?
8. Wie war das Verhalten während der späteren Lebens¬

jahre?
n) Ist Patient verheirathet und wie lange; ist die

Ehe glücklich oder nicht, sind Kinder vorhanden?
Sind die Kinder körperlich und geistig gesund?

b) Fanden geschlechtliche Ausschweifungen vder Miß¬
brauch geistiger Getränke statt? Wurde Syphilis
beobachtet und wann? Ist eine körperliche oder
geistige Ueberanstrengung nachzuweisen?

o) klebten Kummer, Sorgen , Vermögensverlnste
vder die Art der Beschäftigung einen nachthei¬
ligen Einfluß ans den Kranken aus?

Ist derselbe mit dem Strafgesetz in Conflict
gekommen?



Z) Wurden andere Krankheiten beobachtet , Typhus,

Wechsclfieber , akute und chronische Hantans-
schläge , Kopfverletzungen?

s ) Wie verliefen Schwangerschaften und Entbin¬
dungen re. ?

Wie viele fanden statt und binnen welcher

Zeit?
Wann war die letzte Entbindung ? und wie

war ihr Verlauf ? Wie verliefen Wochenbett
und Lactationspcriode , wie lange dauerte die

letztere jedesmal ? Waren Lochienflnß und Milch¬
sekretion nicht gestört?

Trat Irresein in dieser Periode oder bald

nachher ein?

b ) War Patient schon vor der jetzigen psychischen

Erkrankung geistesgestört?
Wann und wie lange ? Trat vollständige

Genesung ein ? War er schon in einer Irren¬
anstalt , wann und wo?

9 . Wie ist der Verlauf der jetzigen Erkrankung und

zwar:

a ) Wann begann dieselbe und was wird als Ur¬

sache der Krankheit betrachtet ? Begann sie all¬

mählich oder plötzlich ? Unter welchen Symp¬
tomen ?

Schlaflosigkeit , Kopfschmerzen , Depression,

Exaltation , Gedüchtnißschwächc , Gcwaltthätig-

keiten , Störungen der Ernährung , Verdauung,

Menstruation , Sinnestäuschungen?

d ) Wie ist das jetzige Verhalten des Kranken , hat

die Störung zugenommen oder wechselt der

Charakter des Irreseins?

o) Besteht Neigung zum Selbstmord ? Wann hat

der Kranke derartige Versuche gemacht?
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Ferner sind in Bezug aus den Liters prasssiis noch
folgende Fragen zu beantworten:

10 . Wie verhalten sich Motilität , Sensibilität , Sinnes-
thätigkeit?

Findet Zittern , vollkommene oder unvollkommene
Lähmung statt?

Tritt bei geschlossenen Augen Schwanken ein?
11 . Wie ist die Pupille beschaffen ? Findet ungewöhn¬

liche Erweiterung , Verengerung auf einer oder beiden
Seiten statt ? Bestehen Sehstörungen , ist Schwer¬
hörigkeit , Ausfluß aus den Ohren vorhanden?

12 . Wird die Zunge fest und gerade vorgestreckt , ohne
Abweichcn nach der einen oder der anderen Seite,
ohne Zittern in ihrem Gewebe?

Sind Sprachstörungen vorhanden?
13 . Welches ist das Ergebnis ; der Physikalischen Unter¬

suchung der Brust - und Unterleibs -Organe?
14 . Ist Schwangerschaft vorhanden ? Sind Erscheinungen

bekannt geworden , die auf ein Gcnitalleiden Hinweisen?
Bestehen Hernien , Hämorrhoiden?
Finden sich Ausschläge oder Geschwüre am Rumpfe

oder den Extremitäten?
15 . Wie ist die Eßlust , Verdauung und Leibesösfnnng?

Beobachtet Patient bei Entleerung der Excrcmente
die Reinlichkeit?

Findet Nahrungsverweigerung statt?
16 . Wurde während der Krankheit ärztlich eingewirkt?

Wann , wie und mit welchem Erfolge?

Schluffbemerkungen.
Ist der Kranke laut , aufgeregt , gewaltthätig , oder still,

ruhig und lenksam?

(Datum der Berichterstattung und Unterschrift des Berichterstatters .)
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Anlage IH.

Formular
für die

obrigkeitliche Erklärung bei Aufnahme eines Geistes¬
kranken in die Irren -Anstalt zu Wehnen.

1. Name und Stand des Erkrankten:

2 . Geburts - und Wohnort;

3 . Lebensalter (der Tauf - bczw . Geburtsschein ist bei-
znfügen oder nachzuliefern );

4 . Religion;

5 . Familienverhältnisse , ledig , verheirathet , verwittwet,
ob Kinder find , eventuell wie viel und in welchem
Lebensalter (eventuell ist der Trauschein beiznfügen );

6 . Zeit des Ausbruchs der Seelenstörung und wie die¬
selbe sich hauptsächlich äußert;

7 . Erhebliche Anlage zu Seelcnstörungen , Epilepsie,
Krämpfe , Taubstummheit , Schwindsucht;

8 . vb der Kranke dem Trünke oder sonstigen Lastern
ergeben;

9 . ob derselbe für sich selbst oder für Andere gefährlich,
für das Gemeinwesen belästigend vder im hohen
Grade hülflos sei;

10 . vb er schon ärztlich behandelt worden und eventuell
von welchem Arzte , vb Zwangsmittel angewandt
seien;

11 . vb er arm vder vermögend , vb er aus eigenen
Mitteln vder ans denen seiner Angehörigen in der
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Anstalt unterhalten werden kann oder ob die Ver-

pflegungskostcn auf die Armencasse übernommen
oder von einer Kranken -(Hülfs -) Casse , einer Berufs-
genossenschaft oder Jnvaliditäts - und Altersver-

sichcrungsanstalt getragen werden und von wem
hiernach dieselben zu entrichten sind;

12 . welche Berpflegungselasse beansprucht wird.
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Anlage IV.

Bevzeichnitz
derjenigen Kleidungsstücke , mit welchen die Kranken

bei ihrer Ablieferung in die Irrenanstalt zu Wehnen

versehen sein müssen.

Männliche Kranke.

2 Röcke oder Jacken,

2 Westen,
2 Beinkleider,

4 Hemden,
2 Unterjacken von Coating
2 Unterbcinklcidcr,

4 Paar wollene Strümpfe,
2 Paar Schuhe,
2 Halstücher , -
4 Taschentücher,
1 Mütze oder Hut.

Weibliche Kranke.

2 Kleider,

2 Schürzen,

2 Unterjacken,
2 Untcrröcke von Coating,
4 Beinkleider,

2 Nachtjackcn,
4 Hemden,
4 Nachtmützen,
4 Taschentücher,
4 Paar wollene Strümpfe,
2 Paar Schuhe,

1 Strohhut,

1 Umschlagetuch oder Mantel,

2 Halstücher.

Sämmtliche Sachen müssen sich in einem durchaus

brauchbaren Zustande befinden und mit Namen versehen

sein . Unterjacken , Untcrröcke w . sind nicht mit Bändern

zu versehen , sondern müssen zum Zuknöpfcn eingerichtet sein.
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Gesetzblatt
für das

Hevzogthum Oldenburg.

XXX . Band. (Ausgegeben den1. Septbr. 1894.) 37. Ttück.

Inhalt;
73. Bekanntmachung des Staatsministerinmsvom 8. August

1894, betreffend die Genehmigung und Untersuchung von
Dampfkesseln.

M 73.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Genehmigung

und Untersuchung von Dampfkesseln.
Oldenburg, 1894 August 8.

In Ausführung der 24 und 25 der Rcichsgewcrbc-
orduuug, sowie auf Grund des Artikels 7 des Gesetzes
vom 19. Juli 1879 , betreffend den Betrieb von Dampf¬
kesseln und die für die Untersuchung der Dampfkessel zu
zahlenden Gebühren, werden mit Höchster Gchmigung nach¬
folgende Bestimmungen erlassen.

I . Allgemeine Bestimmungen.
Begrenzung des Geltungskreises der Bekanntmachung.

8- 1-
Der gegenwärtigen Bekanntmachung unterliegen Dampf¬

kessel aller Art (feststehende— bewegliche Dampfkessel—
Schiffsdampfkesfel) , auch wenn sie nicht zum Maschinen¬
betriebe oder zu gewerbsmäßiger Verwendung bestimmt sind.

1
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Die im Z. 22 der Allgemeinen polizeilichen Bestimmun¬

gen über die Anlegung von Dampfkesseln (Bekanntmachung

des Reichskanzlers vom 5 . August 1890 — R .- G .-Bl.

S . 163 ) bczcichnetcn Dampfvorrichtnugeu gelten nicht als

Dampfkessel im Sinuc dieser Bekanntmachung.

Die Bestimmungen dieser Bekanntmachung finden auf

Dampfkessel der Staatsciscnbahnvcrwaltnng und der unter

Leitung derselben stehenden Eisenbahnen keine Anwendung

mit der Ausnahme , daß feststehende Dampfkcsselanlagen

dem Genehmigungsverfahren in Gemäßheit der M . 7 — 15

unterliegen.

Prüfung und Ueberwachung der Dampfkessel durch

staatliche Beamte.

8 . 2 .

Die Ausführung der auf Grund der nachstehenden

Vorschriften vvrznnchmendcn Prüfungen , Drnckproben und

Untersuchungen der Dampfkessel erfolgt durch die Beamten

der Gewerbe - Inspektion.

Dampfkessel -Ueberwachungs -Vereine.

Vereinen von Dampfkessclbesitzern , welche eine regel¬

mäßige und sorgfältige Ueberwachung der Dampfkessel vor¬

nehmen lassen , kann durch das Staatsministerinm , De¬

partement des Innern , die Vergünstigung erthcilt werden,

daß die Dampfkessel der Mitglieder von den regelmäßigen

Untersuchungen durch die Gewerbe -Inspektion GZ . 23 — 33)

befreit sind.

Die vorgeschriebenen Prüfungen , Drnckproben und

Untersuchungen werden alsdann von den Ingenieuren der

Kessclüberwachnngs - Bcrcine nach Maßgabe der ihnen vom
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Staatsministerium , Departement des Innern , verliehenen
Berechtigungen ausgeführt.

Die Ertheilnng der im Absatz 1 gedachten Vergün¬
stigung an die Vereine und die Verleihung der im Absatz 2
erwähnten Berechtigungen an die Vereins - Ingenieure ist
jederzeit widerruflich.

Die Ertheilnng der Vergünstigung an die Vereine und
die Entziehung derselben durch Widerruf ist öffentlich be¬
kannt zu machen.

8 - 4.

Die im 3 bezeichneten Vereine haben dem Staats-
ministerinm , Departement des Innern , nach Ablauf jedes
Jahres einznreichen:

1 . ein Verzeichniß der dem Vereine angehörenden
Dampfkesselbesitzer , unter Angabe der Zahl der von
ihnen im Herzvgthum betriebenen Dampfkessel,

2 . eine Uebersicht der im Laufe des Jahres im Her¬
zogthum ausgeführten Prüfungen , Wasserdruckproben
und Untersuchungen und ihres Ergebnisses.

Die Vereine haben ferner von jeder Aufnahme und
von jedem Ausscheiden eines Dampfkessels der Gewerbe-
Inspektion unverzüglich Nachricht zu geben.

Endlich haben sie regelmäßige Jahresberichte an das
Staatsministerium , Departement des Innern , zu erstatten.

Befreiung einzelner Dampfkeffelbesitzer von den regelmäßigen
Untersuchungen.

8 - 5.

Eine gleiche Vergünstigung , wie nach Z. 3 Absatz 1
den Dampfkessclüberwachungs - Vereinen , kann ausnahms¬
weise auch einzelnen Dampfkesselbesitzern , sowie Privat-
eisenbahncn , Dampfschiffsrhedcreien und anderen Untcr-
nchmcru , welche für eine sachgemäße Ausführung der

1 *
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Prüfungen und Druckprvbcn , svwie für eine regelmäßige
Ueberwachnng ihrer Dampfkessel entsprechende Einrichtungen
getroffen haben , zu Theil werden.

Dieselben haben alsdann der Gewerbe - Inspektion nach
Ablauf jedes Jahres die Anzahl der von ihnen betriebenen
Dampfkessel anzuzeigen , unter Angabe der von ihnen im
Laufe des verflossenen Jahres neu eingestellten und der
außer Betrieb gesetzten Dampfkessel.

Freizügigkeit der Dampfkessel.

8- 6.
Die durch die zuständige Behörde eines anderen Bundes¬

staates crthcilten gcwerbepolizeilicheu Genehmigungen für
bewegliche Dampfkessel und Schiffsdampfkessel , ferner die
von einem hierzu ermächtigten Beamten oder Sachverstän¬
digen eines anderen Bundesstaates ausgestellten Bescheini¬
gungen über die Konstruktions -Prüfungen und Abnahme-
Untersuchungen von Dampfkesseln , über die auf Grund der
M ll und 12 Absatz 1 der Allgemeinen polizeilichen Be¬
stimmungen vom 5 . August 1890 ausgeführten Druckprvbcn,
endlich über die Vornahme regelmäßiger Untersuchungen
werden im Herzogthum anerkannt.

Soweit es sich um eine , dem Vorstehenden nach
außerhalb des Herzogthums vorgenommeue regelmäßige
Untersuchung handelt , ist von dem Unternehmer eine Ab¬
schrift der über die stattgehabte Untersuchung ausgestellten
Bescheinigung der Gewerbe -Inspektion mitzutheilen.

II . Anlegung der Dampfkessel.

Fälle der Genehmigung.

8- ?.
Znr Anlegung von Dampfkesseln bedarf cs einer ge-

werbepolizeilichcn Genehmigung , welche bei feststehenden



Dampfkesseln für eine bestimmte Betricbsstätte , bei Schiffs-
dampfkesseln für ein bestimmtes Schiff , bei beweglichen
Dampfkesseln ohne Beziehung zu einer Betricbsstätte er-
theilt wird.

8- 8.

Einer erneuten Genehmigung bedürfen:
1 . Dampfkessel , welche wesentliche Aenderungen in ihrer

Bauart erfahren,

2 . feststehende Dampfkessel , welche wesentlichen Aende¬
rungen in der Lage oder Beschaffenheit der Betriebs¬
stätte unterworfen werden sollen,

3 . Schiffsdampfkessel , welche außerhalb des Schiffes,
auf das die Genehmigung lautet , sei es in Verbin¬
dung mit einem andern Schiffe , sei es auf dem
Festlande , in Betrieb genommen werden sollen,

4 . bewegliche Dampfkessel , welche an einem Betriebs¬

orte mit einer feststehenden Anlage dauernd ver¬
bunden werden sollen.

Endlich bedarf es einer erneuten Genehmigung des
Dampfkessels , wenn eine Erhöhung der in der Genehmigungs-
Urkunde festgesetzten höchsten zulässigen Dampfspannung oder
eine Aenderung der in der Genehmigungs - Urkunde ans¬
geführten Bedingungen stattfindcn soll.

Zuständigkeit.

Z. 9.

Die in den ZK. 7 und 8 vorgcschriebene Genehmigung
zur Anlegung eines Dampfkessels ist von dem betreffenden
Amte und in den Städten erster Klasse von dem Stadt¬
magistrate zu ertheilcn.

Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich:
1 . bei den feststehenden Dampfkesseln nach dem Orte

der Errichtung,
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2 . bei beweglichen Dampfkesseln nach dem Wohnsitze
des Antragstellers,

3 . bei Schiffsdampfkesseln nach dem Hcimathshafen des

Schisses , in Ermangelung eines solchen nach dem
Wohnsitze des Eigenthümers.

Form und Unterlagen des Antrags.

8- 10.
Anträge auf Ertheilnng der in den W . 7 und 8 ge¬

dachten Genehmigungen sind als schleunige Angelegenheiten

zu behandeln.
Der Antrag ist schriftlich bei der Gewerbe -Inspektion

einzureichen und es muß aus demselben der vollständige

Name , der Stand und der Wohnort des Unternehmers ersicht¬

lich sein . Dem Gesuche sind in je zwei Ausfertigungen

beizufügen:
1 . eine Beschreibung , aus welcher die Angaben des

Fabrikschildes <H . 10 der Allgemeinen polizeilichen
Bestimmungen vom 5 . August 1890 ) , die Maaßc

des Kessels , die Stärke und das Material der Wan¬

dungen , die Art der Zusammensetzung , die Maaße

der Sicherheitsventile und deren Belastung , die Ein¬

richtung der Speiscvvrrichtung , des Speiseventils
und der Feuerung , sowie die Höhe und obere Weite

des Schornsteins , endlich die Einrichtung zur Er¬

kennung des Wasserstandes im Kessel und die Zahl

der Manometer zu entnehmen sind;
2 . eine maßstäbliche Zeichnung des Dampfkessels , aus

welcher die Größe der vom Feuer berührten Fläche

zu berechnen ist und die Höhe des niedrigsten zu¬

lässigen Wasserstandes über den Fenerzügen und die

etwa vorhandenen Verankerungen und Versteifungen
zu ersehen sind ; bei Schiffsdampfkcsseln hat sich die

maßstäbliche Zeichnung außerdem auf den Schiffs-
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theil , in welchen der Dampfkessel eingebaut oder in
welchem derselbe ausgestellt ist , zu erstrecken.

Wenn die Anlegung eines feststehenden Dampf¬
kessels beabsichtigt wird , so sind ferner in je 2 Aus¬
fertigungen einzureichen:

3 . ein Lagcplan , welcher die an den Ort der Auf¬
stellung grenzenden Grundstücke zu umfassen hat;

4 . ein Bauriß , ans dem der Standort des Dampf¬
kessels und des Schornsteins , sowie die Lage der
Feuer - und Rauchkanäle , die Umfassnngswände des
Kesselhauses mit den Thür - und Fensteröffnungen
und die Dachkonstruktion über dem Dampfkessel zu
erkennen sind.

Für die erforderlichen Zeichnungen ist ein auf ihnen
einzntragendcr Maaßstab zu wählen , welcher eine deutliche
Anschauung gewährt.

Beschreibungen und Zeichnungen sind von dem Ver¬
fertiger und dem Unternehmer unter Angabe des Datums
zu unterschreiben.

Prüfung des Antrages durch die Gewerbe -Inspektion.

8 . il.

Die Gewerbe -Inspektion hat den nach Z. 10 Absatz 2
bei ihr eingereichtcu Antrag ans die Zulässigkeit der An¬
lage nach den Allgemeinen polizeilichen Bestimmungen über
die Anlegung von Dampfkesseln vom 5 . August 1890 , sowie
nach den bestehenden bau - , feucr - und gesundheitspolizci-
licheu Vorschriften zu prüfen , die Ergänzung etwaiger Män¬
gel in der Beschreibung und den Zeichnungen (8 - 10
Absatz 2 — 4) zu veranlassen und den Antrag sodann , unter
Anschluß eines Entwurfes der Genehmigungs -Urkunde (8 - 12
Absatz 2 ) , an das nach 8 - 9 Absatz 2 zuständige Amt
(Stadtmagistrat ) ciuzuscnden.
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Bescheid auf den Antrag durch das Amt(Stadtmagistrat).

8- 12.

Das Amt (der Stadtmagistrat) hat den ihm von der
Gewerbe-Inspektion eingesandten Antrag seinerseits zu prüfen
und nach dem Befunde die Genehmigung entweder zu ver¬
sagen oder unbedingt zu ertheilen oder endlich bei Erthei-
lung derselben die erforderlichen Vorkehrungen und Einrich¬
tungen vorzuschreiben(Z. 24 Absatz2 der Reichsgewerbe¬
ordnung).

Im Falle der Versagung hat das Amt (Stadtmagi¬
strat) diese dem Antragsteller, unter Wiederanschluß je eines
Exemplars der Beschreibung und der Zeichnungen, durch
schriftlichen Bescheid zu eröffnen und Abschrift des letzteren
der Gewerbe-Inspektion mitzutheilen, im anderen Falle hat
das Amt (Stadtmagistrat) dem Antragsteller eine Genehmi-

^ -gungs-Urkunde nach Formular welcher je ein Exemplar
der Beschreibung und der Zeichnungen anzuhefteu ist, zuzu-

X fertigen und Abschrift der Genehmigungs-Urkunde, unter
Anlegung des zweiten Exemplars der Beschreibung und
der Zeichnungen, au die Gewerbe-Inspektion gelangen zu
lassen.

Gestattung der vorläufigen Inangriffnahme einer Dampf¬
kesselanlage.

8- 13.

In Fallen , welche keinen Aufschub leiden, in welche»
aber ans formellen Gründen die Genehmigungs-Urkunde
(8- 12 Absatz2) nicht sofort ansgestellt werden kann, kann
das Amt (Stadtmagistrat) ans Antrag der Gewerbe-Inspek¬
tion die vorläufige Inangriffnahme der Dampfkesselaulage
gestatten.
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Beschwerdeverfahren.

8- 14.

Gegen den Bescheid des Amts (Stadtmagistrats), dnrch
welchen die Genehmigung versagt oder nur unter Bedingun¬
gen gestattet wird (K. 12), findet in denjenigen Fällen , in
welchen es sich um gewerbliche Dampfkesselanlagen handelt,
der Rekurs an die Abtheilung für Gewerbesachen im Staats¬
ministerium, Departement des Innern , statt (Artikel 16 der
Verordnung vom 14. Januar 1884, betreffend die Ausfüh¬
rung der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich). Für
das Verfahren gelten die Vorschriften der KZ. 20 und 21
der Reichsgewerbeordnuug.

In allen anderen Fällen findet die Beschwerde an das
Staatsministerium, Departement des Innern , nach Maßgabe
der Vorschriften des Gesetzes vom 7. Januar 1879, be¬
treffend die Einrichtung der Aemter im Herzogthum Olden¬
burg, statt.

Erlöschen der Genehmigung.

8- is.

Bei Ertheilung der Genehmigung zur Anlegung eines
Dampfkessels kann von der genehmigenden Behörde eine Frist
gesetzt werden, binnen welcher die Anlage bei Vermeidung
des Erlöschens der Genehmigung ansgeführt und der Dampf-
kesfelbetrieb angefangen werden muß. Ist eine solche Frist
nicht bestimmt, so erlischt die ertheilte Genehmigung, wenn
der Unternehmer nach Empfang der Genehmigung ein Jahr
verstreichen läßt, ohne von derselben Gebrauch zu machen.

Eine Verlängerung der Frist kann von der Behörde
bewilligt werden, wenn erhebliche Gründe nicht entgegen
stehen (K. 49 Absatz1 und 2 der Reichsgewerbeordnuug).



Genehmigung des Baus mehrerer beweglicher Dampfkessel
durch eine Urkunde.

8- 16.
Die Genehmigung kann für mehrere bewegliche Dampf¬

kessel von übereinstimmender Bauart , Ausrüstung und
Größe , welche in einer Fabrik im Laufe eines Kalender¬
jahres hcrgestellt werden, gemeinsam im Vvrans beantragt
und durch eine Urkunde crthcilt werden.

Für jeden auf Grund dieser Genehmigungs-Urkunde
Hergestelltcii beweglichen Dampfkessel ist eine mit der Fabrik-
nnmmer zu versehende, durch die Gewerbe-Inspektion zu
beglaubigende Abschrift der Gcnehmignngs- Urkunde und
ihrer Znbchörungen anzufertigen. Dieselbe gilt als Geneh¬
migungs-Urkunde für den Dampfkessel, dessen Fabriknummer
sie trägt.

Zulässigkeit der Verwendung gebrauchter Dampfkessel.
8- 17.

Gesuchen um Verwendung bereits im Betriebe gewese¬
ner Dampfkessel ist ein vollständiger Nachweis über den
Erbauer des Dampfkessels, über die früheren Bctriebsstüttcn
desselben, über die Zeit , während welcher der Dampfkessel
überhaupt schon betrieben worden ist und über die Gründe
beiznfügcn, welche dazu geführt haben, den Dampfkessel
außer Betrieb zu setzen.

III . Untersuchung der Dampfkessel zum Zweck
der Inbetriebsetzung.

Wasserdruckprobe.
8- 18.

Bei der Ausführung der Wasserdrnckprobe, welche in
Gemäßheit der §§. II , 12 und 13 der Allgemeinen Polizei-
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lichcn Bestimmungen über die Anlegung von Dampfkesseln
vvm 5 . August 1890 vorzunchmen uud über welche ein
Prüfnngs -Zeugniß uach Formular L auszufertigeu ist , muß
der Dampfkessel ganz mit Wasser gefüllt sein ; in seinem
höchsten Punkte muß eiue Vorrichtung (Hahn , Ventil oder
Schraube ) angebracht sein , durch welche die Luft aus dem
Kessel entweichen kann uud dem prüfenden Beamten eine
Kontrole über die vollkommene Wasserfülluug ermöglicht wird.

8 . 19.

Dampfkessel aus dem Auslände müssen der Druckprobe
nach den Vorschriften im K. 11 der Allgemeinen polizei¬
lichen Bestimmungen unterworfen werden.

Dampfkessel , welche in einem Bundesstaate am Verfcr-
tigungsort von einem hiermit beauftragten Beamten oder
staatlich ermächtigten Sachverständigen nach den KZ. 11 und
13 der Allgemeinen polizeilichen Bestimmungen oder nach
Vornahme einer Ausbesserung in Gemäßheit des Z. 12
a . a . O . geprüft und den Vorschriften unter Z. 11 Absatz 4
a . a . O . entsprechend abgestempelt worden sind , unterliegen,
sobald sie im Ganzen nach ihrem Aufstellungsort transpor-
tirt werden , einer weiteren Wasferdruckprobe vor ihrer Ein-
maucrung beziehungsweise vor ihrer Wieder -Jnbetriebsetznng
nur dann , wenn sie durch den Transport oder ans anderer
Veranlassung Beschädigung erlitten haben , welche die Wie¬
derholung der Probe geboten erscheinen lassen.

Konstruktions -Prüfling.

8. 20 .

Außer der Wasferdruckprobe ist jeder Dampfkessel einer
Kvnstruktions -Prüfung zu unterwerfen . Die Konstruktions-
Prüfung kann mit der Wasferdruckprobe vereinigt werden.
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Die Ausfertigung der Bescheinigung über die Kon-
^ - strnktions -Prüfung erfolgt nach Formular 0 , die Bescheini¬

gung über die mit der Wasferdrnckprvbe verbundene Kon¬
struktions -Prüfung nach Formular v.

Abnahme-Untersuchung.

8- 21 .

Die Untersuchung , welche zum Zweck der Abnahme
einer Dampfkesselanlage in Gemäßheit des tz. 24 Absatz 3
der Gewerbeordnung vor Inbetriebnahme des Dampfkessels
anszuführen und über welche von der Gewerbe -Inspektion

^ ->eine Bescheinigung nach Formular L auszustellen ist , hat
festzustellen , ob die Ausführung der Dampfkesselanlage den
Bestimmungen der Genehmigungs -Urkunde (§ . 12 ) entspricht.
Sie ist bei Dampfkesseln , welche eingemanert oder umman¬
telt werden , nach der Einmauerung oder Ummantelung vvr-
zunehmen.

Die Gewerbe -Inspektion hat die von ihr ausgestellte
Bescheinigung über die Abnahme -Prüfung , sowie das Prü-
fungs -Zeugniß über die Wasserdruckprobe (Z. 18 ) , bezw . die
Bescheinigung über die Konstruktions -Prüfung und Wasser¬
druckprobe (Z. 20 ) der Genehmigungs -Urkunde (§ . 12 ) an¬
zuheften und sich zu diesem Zwecke die letztere Urkunde von
dem Betriebs -Unternehmer einreichen zu lassen . Zugleich
hat die Gewerbe -Inspektion Abschrift der Bescheinigung über
die Abnahme -Untersuchung derjenigen Behörde zuzustellen,
welche die Genehmigungs -Urkunde ausgefertigt hat.

Bei Schiffsdampfkesseln kann diese Abnahme -Unter¬
suchung in dem Heimathshafen des Schiffes oder in dem
ersten deutschen Anlaufshafen oder auch an dem Orte vor-
genvmmcn werden , an welchem der Dampfkessel in das
Schiff eingebaut oder mit demselben verbunden worden ist.

Ist dieser Ort in einem anderen Bundesstaate gelegen,
als der Heimathshafen des Schiffes , und erfolgt diese Unter-
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suchung nicht in dem Heimathshascn , so ist bei derselben
gleichzeitig festzustellcn , ob denjenigen Konzessionsbedingun-
gen , welche nach Maßgabe der im Staate des Heimaths-
hafens über die Anlegung von Schiffsdampfkesseln geltenden
besonderen polizeilichen Bestimmungen vorgeschriebe » wur¬
den , entsprochen worden ist.

Wirkungen der Abnahme -Untersuchung.

8- 22 .

Auf Grund der durch die Gewerbe -Inspektion ord¬
nungsmäßig bescheinigten (Z. 21 ) Abnahme - Untersuchung
darf der Dampfkessel — vorbehaltlich der Bestimmung im
Absatz 3 — in Betrieb gesetzt werden.

Bewegliche Dampfkessel , welche einer Abnahme -Unter¬
suchung in einem anderen Bundesstaate unterzogen worden
sind , können — vorbehaltlich der Bestimmungen über die
regelmäßige » Untersuchungen <M . 23 — 33 ) , sowie der Be¬
stimmung im Absatz 3 — im Herzogthnm ohne nochmalige
Untersuchung in Betrieb gesetzt werden . Dasselbe gilt für
Schiffsdampfkessel , wenn sie sich auf Schiffen befinden,
welche Gewässer verschiedener Bundesstaate » befahren.

Bevor ein beweglicher Dampfkessel in dem Bezirke
eines Amtes (Stadtmagistrates ) in Betrieb genommen wird,
ist dcm letzteren von dcm Vetriebsnnternehmer oder dessen
Stellvertreter unter Angabe der Stelle , an welcher der Be¬
trieb stattfinden soll und unter Einreichung der Genehmi¬
gungs -Urkunde , des Prüfungs -Zeugnisses über die Wasser¬
druckprobe , der Bescheinigung über die Abnahme -Unter¬
suchung und des Revistonsbuches (HZ. 12 , 18 , 21 und 31)
Anzeige zu erstatten.

Das Amt (Stadtmagistrat ) hat zu prüfen , ob gegen
den Ort der Aufstellung Bedenken in sicherheits - oder feuer¬
polizeilicher Hinsicht vorliegen , sowie , ob der Dampfkessel
mit einem vorschriftsmäßig gestempelten Fabrikschilde ver-
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sehen und der Stempel in dem Prüfnngszengnisse über die
Wasscrdrnckprvbe(Formular L und O) abgedruckt ist (K. 10
Absatz2 und K. 11 Absatz4 der Allgemeinen polizeilichen
Bestimmungen). Des Weiteren ist festzustellen, ob nach
Ausweis des Revisionsbuches der Kessel alljährlich unter¬
sucht worden ist (Z. 23 ff.).

Wenn die aus einem anderen Bundesstaate betriebs¬
fertig eingeführten Dampfkessel(Absatz 2) im Herzogthum
dauernd verbleiben sollen, hat das Amt (Stadtmagistrat), in
dessen Bezirke der Betriebsunteruehmer wohnt, zu veranlassen,
daß die für den Dampfkessel ausgestellte Genehmigungs-
Urkunde der Gewerbe-Inspektion zur Kenutnißnahmc und
Negistrirung des Dampfkessels zugestellt wird. Die Ge¬
werbe-Inspektion hat die Urkunde nach gemachtem Gebrauche
zurückzugeben.

IV . Regelmäßige Ueberwachung und Untersuchung
der im Betriebe befindlichen Dampfkessel.

8- 23.

Jeder zum Betriebe aufgestellte Dampfkessel, er mag
unausgesetzt oder nur in bestimmten Zeitabschnitten oder
unter gewissen Voraussetzungen(z. B . Reservekcsscl) betrie¬
ben werden, ist von Zeit zu Zeit einer Untersuchung zu
unterziehen.

Eine Entbindung von den regelmäßigen Untersuchungen
kann nur durch Verfügung des Staatsmiuisteriums, Departe¬
ment des Innern , erfolgen.

8- 24.

Die regelmäßige Untersuchung bezweckt die Prüfung
1. der fortdauernden Uebcreinstimmung der Dampfkessel-

anlage mit den bestehenden gesetzlichen und polizei¬
lichen Vorschriften und mit dem Inhalt der Geneh¬
migungs-Urkunde,



2 . ihres betriebsfähigen Zustandes,
ihrer sachgemäßen Wartung , iusbesvudcrc der bestim¬
mungsmäßigen Benutzung der vorgeschriebcncn Sicher-
hcitsvorrichtnngcn.

8. 25.

Die regelmäßige Untersuchung der Dampfkessel ist eine
äußere oder eine innere oder eine Prüfung durch Wasser¬
druck.

Die regelmäßige äußere Untersuchung findet bei fest¬
stehenden Dampfkesseln alle zwei Jahre , bei beweglichen und
Schiffsdampfkcsscln alle Jahre statt.

Die regelmäßige innere Untersuchung ist bei feststehen¬
den Dampfkesseln alle sechs Jahre , bei beweglichen alle drei
Jahre und bei Schisfsdampfkesseln alle zwei Jahre vorzu¬
nehmen.

Die regelmäßige Wasserdrnckprobe findet bei feststehen¬
den Dampfkesseln , sowie bei beweglichen und Schiffsdampf-
kcsseln mindestens alle sechs Jahre statt und ist mit der in
demselben Jahre fülligen inneren Untersuchung möglichst zu
verbinden.

Die innere Untersuchung kann nach Ermessen der Ge¬
werbe -Inspektion durch eine Wasserdrnckprobe ergänzt wer¬
den . Sie ist stets durch eine Wasserdruckprobe zu ergänzen
oder zu ersetzen bei Dampfkesseln , welche wegen ihrer Bau¬
art nicht genügend besichtigt werden können.

Die vorstehend gedachten Prüfnngsfristen laufen vom
Tage der Ausfertigung der Bescheinigung über die Abnahme-
Untersuchung bezw . der letzten gleichartigen Untersuchung
au . Ihre Ueberschreitung um mehr als zwei Monate ist
nur ausnahmsweise und nicht über einen Zeitraum von sechs
Monaten zulässig.

Von zeitweiligen Einstellungen des Betriebes und von
der Wiedereröffnung des letzteren hat der Betriebsunter-
nehincr der Gewerbe -Inspektion und dem Amte (Stadtmagi-
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strate ) Anzeige zu erstatten . Nach einer Betricbseinstcllung
von mehr als zweijähriger Dauer darf der Betrieb erst
nach Vornahme einer inneren , nöthigenfalls mit einer
Wasserdruckprobe verbundenen Untersuchung wieder eröffnet
werden.

Bei Bemessung der Fristen werden Untersuchungen,
welche in einem anderen Bundesstaate von den daselbst zu¬
ständigen Sachverständigen vorgenommcn worden sind , den
im Herzogthnm vorgenommenen gleichgeachtet.

8- 26 .

Die äußere Untersuchung besteht vornehmlich in einer
Prüfung der ganzen Betriebsweise des Dampfkessels ; eine
Unterbrechung des Betriebes darf dabei nur verlangt wer¬
den , wenn Anzeichen gefahrbringender Mängel , deren Vor¬
handensein und Umfang nicht anders festgestcllt werden
kann , sich ergeben haben.

Die Untersuchung ist zu richten:
auf die Ausführung und den Zustand der Spcisevor-

richtuugcu , der Wasserstaudsvorrichtuugeu , der Sicherheits¬
ventile und etwaiger anderer Sichcrheitsvorrichtungcu , der
Feueruugsanlage und der Mittel zur Regelung und Ab¬
sperrung des Zutritts der Luft und zur thuulichst schnellen
Beseitigung des Feuers,

auf alle ohne Unterbrechung oder Schädigung des Be¬
triebes zugänglichen Dampfkeffeltheile , namentlich der Feuer¬
platten,

auf die Anordnung und den Zustand der Abblase-
Vorrichtungcu , die Vorrichtungen zur Reinigung des Kcssel-
Juneru oder des Speiscwassers und der Feuerzügc , sowie

ans alle etwa noch zum Betriebe des Dampfkessels ge¬
hörigen Einrichtungen.

Die Vetriebscinrichtungen sind in der Regel durch In¬
gangsetzen zu prüfen.

Ebenso ist bei der äußeren Untersuchung zu prüfen , ob
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der Dampfkesselwärter die zur Sicherheit des Betriebes er¬
forderlichen Vorrichtungen onznwenden und die im Augen¬
blicke der Gefahr nothwendigcn Maßnahmen zu ergreifen
versteht , und ob er mit der fachgemäßen Behandlung der
Feuerung und aller Betriebseinrichtnngen vertraut ist.

8- 27 .

Die innere Untersuchung bezweckt die Prüfung der Be¬
schaffenheit des Dampfkessels , welcher dabei soweit wie nöthig
von innen und außen genau zu besichtigen ist.

Zn ihrer Ausführung ist der Betrieb der Dampfkessel
einzustellen . Auch ist die Einmauerung oder Ummantelung
soweit wie nöthig zu entfernen , wenn die Untersuchung sich
nicht zur Genüge durch Befahrung der Züge oder auf
andere Weise bewirken läßt . Ferner kann in besonderen
Fällen gefordert werden , daß die Heizrohren herausgenom¬
men werden.

Wo zwei oder mehr Dampfkessel mit einer gemeinsa¬
men Dampf - oder Speise - oder Wasserablaß -Rohrleitnng
verbunden sind , ist der der inneren Untersuchung zu unter¬
werfende Dampfkessel zum Schutz der untersuchenden Per¬
sonen von jeder der gemeinsamen Rohrleitungen in augen¬
fälliger und wirksamer Weise durch geeignete Einrichtungen
zu trennen.

Die innere Untersuchung ist vornehmlich zu richten:
auf die Beschaffenheit der Kesselwandungen , Nieten,

Anker , Heiz - und Rauchrohre , wobei zu ermitteln ist , ob
die Widerstandsfähigkeit dieser Theile durch den Gebrauch
gefährdet ist;

auf das Vorhandensein und die Natur des Kesselsteins,
seine genügende Beseitigung und die Mittel dazu;

auf den Zustand der Wasserleitungsröhren und der
Reinigungs -Oefsnuugen;

auf den Zustand der Speise - und Dampfventile;
auf den Zustand der Verbindnngsröhrcn zwischen

2



Dampfkessel und Manometer bezw . Wasserstandszeigcr , so¬
wie der übrigen Sicherheitsvorrichtungen;

auf den Zustand der ganzen Feucrungseinrichtuug , so¬
wie der Feuerzügc außerhalb wie innerhalb des Dampfkessels.

8 - 28.

Die Wasserdruckprobe bei den regelmäßigen Untersuchun¬
gen bezweckt die Prüfung der Widerstandsfähigkeit und Dich¬
tigkeit des Dampfkessels . Sie erfolgt bei Dampfkesseln,
welche für eine Dampfspannung von nicht mehr als
10 Atmosphären Ueberdrnck bestimmt sind , mit dem andert¬
halbfachen Betrage des genehmigten Uebcrdrncks , im Uebri-
gen mit einem Drucke , welcher den genehmigten Ueberdrnck
um 5 Atmosphären übersteigt.

Bei der Probe ist , soweit dies von der Gewerbe - In¬
spektion verlangt wird , die Ummauernng oder Ummantelung
des Dampfkessels zu beseitigen . Nach stattgehahter Wasser¬
druckprobe hat eine Prüfung der Gangbarkeit und Richtig¬
keit der Sicherheitsventile stattzufindcn.

8 - 29.

Werden bei einer Untersuchung erhebliche Unregelmäßig¬
keiten in dem Betriebe ermittelt , oder erscheint die Beobach¬
tung eines zur Zeit noch unbedenklichen Schadens geboten,
so kann nach dem Ermessen der Gewerbe -Inspektion in
kürzerer Frist , als im § . 25 festgesetzt ist , eine außerordent¬
liche Untersuchung vorgenommen werden.

Hat eine Untersuchung Mängel ergeben , welche Gefahr
herbeiführen können , und wird diesen nicht sofort abgeholfen,
so kann nach Ablauf der zur Herstellung des vorschrifts¬
mäßigen Zustandes festzusetzenden Frist die Gewerbe -In¬
spektion eine wiederholte Untersuchung eintreten lassen.

Ergiebt sich bei der Untersuchung des Dampfkessels ein
Zustand , welcher eine unmittelbare Gefahr einschließt , so ist
die Fortsetzung des Betriebes bis zur Beseitigung der Ge-
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fahr zu untersagen und dem Amte (Stadtmagistrat ) des
Ortes , au welchem sich der Dampfkessel befindet , unverzüg¬
lich Anzeige zu erstatten . Das Amt (Stadtmagistrat ) hat
darüber zu Wachen , daß der Dampfkessel nicht wieder in
Betrieb gesetzt wird , bis durch eine nochmalige Untersuchung
der vorschriftsmäßige Zustand der Anlage festgestellt ist.

Bei Dampfkesseln , welche zu einer staatlichen Anstalt
gehören , tritt die nächst Vorgesetzte Behörde an die Stelle
des Amtes (Stadtmagistrats ) .

8- 30 .

Für die Vornahme der äußeren Untersuchung feststehen¬
der Dampfkessel setzt die Gewerbe -Inspektion den Termin
fest ; einer vorgängigen Benachrichtigung des Betriebsunter¬
nehmers von dem in Aussicht genommenen Termin bedarf
es nicht . Die Vornahme der äußeren Untersuchung von
beweglichen und von Schiffsdampfkesseln hat der Betriebs-
Unternehmer oder dessen Stellvertreter rechtzeitig bei der
Gewerbe -Inspektion zu beantragen und sich mit derselben
darüber zu verständigen , wann und an welchem Orte die
Untersuchung stattfinden soll.

In gleicher Weise hat der Betriebsunternehmer oder
dessen Stellvertreter die Vornahme der inneren Untersuchung,
sowie der Wafferdrnckprobe und zwar sowohl in Bezug auf
die feststehenden , als auch in Bezug auf die beweglichen
und Schiffsdampfkessel rechtzeitig bei der Gewerbe -Inspek¬
tion zu beantragen und sich mit derselben über den Zeit¬
punkt bezw . den Ort der Vornahme zu verständigen.

Wird in den vorstehend gedachten Fällen eine Ver¬
ständigung innerhalb vierzehn Tagen nicht erzielt , so hat
die Gewerbe -Inspektion den Tag zur Vornahme der Unter¬
suchung einseitig anzusetzen ; von dem festgesetzten Termin ist
der Betriebsunternehmer mindestens vierzehn Tage vorher
zu benachrichtigen.

Für die Vornahme einer inneren Untersuchung oder
2 *
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einer Wasserdrnckprobc ist der Dampfkessel in zweckent¬
sprechender Weise bereit zu halten. Die zur Ausführung
der Untersuchung erforderlichen Arbeitskräfte und Vorrich¬
tungen hat der Betriebsunteruehmer unentgeltlich zur Ver¬
fügung zu stellen.

Falls ein Bctriebsunternehmer der Ansforderung der
Gewerbe-Inspektion, den Dampfkessel für die Untersuchung
bereit zu stellen, nicht entspricht, oder falls sich ein Dampf¬
kessel beim Eintreffen des Beamten der Gewerbe-Inspektion
nicht in dem vorgeschriebenen Zustande befindet, kann die
Gewerbe-Inspektion die Untersuchung auf einen andern Tag
verlegen, und es hat der Betriebsunteruehmer alsdann die
doppelte Gebühr zu entrichten. Wenn auch in dem neuen
Termin den gestellten Anforderungen nicht entsprochen ist,
kann auf Antrag der Gewerbe-Inspektion der Betrieb des
Dampfkessels bis auf Weiteres polizeilich untersagt .werden.

Nevistonsbuch.
8- 31 .

Der Befund der Untersuchungen ist in ein Revisions-
bnch einzutragen, welches die Gewerbe-Inspektion für jeden neu
genehmigten Dampfkessel anszufertigen hat. Das Titelblatt

^^ >des Revisionsbnchcs ist nach dem Formular 1? herzustellen.
Revisionsbücher für bewegliche Dampfkessel und Schiffs-

dampskessel, welche in einem anderen Bundesstaate ausge¬
fertigt sind, werden im Herzogthum zur weiteren Benutzung
zugelassen, wenn das Titelblatt dem Formular entspricht.

Die sämmtlichen für den Dampfkessel ausgefertigten
Urkunden und das Rcvisionsbuch sind an der Betriebsstättc
des Dampfkessels auszubewahren und jedem zur Aufsicht
zuständigen Beamten oder Sachverständigen ans Verlangen
vorzulegen.

8- 32 .
Zur Abstellung der bei den Untersuchungen vorgefnn-



denen Mängel und Unregelmäßigkeiten kan» die Gewerbe-
Inspektion, unter Mitthcilung einer Abschrift des Vermerkes
über das Ergebniß der Untersuchung, die Unterstützung des
Amtes (Stadtmagistrats) des Ortes , an welchem sich der
Dampfkessel befindet, in Anspruch nehmen.

Der Z. 29 Absatz4 findet entsprechende Anwendung.

8- 33.
Bis zum 1. März jeden Jahres hat die Gewerbe-In¬

spektion dem Staatsministcrium, Departement des Innern,
eine Nachweisung der von ihr im verflossenen Jahre unter¬
suchten Dampfkessel, welche den Ort , an welchem der Dampf¬
kessel sich befindet, den Namen des Dampfkesselbesitzers, die
Bestimmung des Dampfkessels, den Tag der Revision und
in kurzen Worten den Befund des Dampfkessels ersehen läßt,
einzureichen.

V . Gebühren«

8- 34.
Die für die vorgcnvmmcnen Untersuchungen von den

Betriebsunternehmern zu entrichtenden Gebühren sollen bis
weiter betragen:

I . Für die Untersuchung neuer oder neu zu genehmi¬
gender Dampfkessel:

Heizfläche des Dampfkessels

unter
in m Meter
Vvn! van über

5 5 — 10 10 — 20 20
FL FL FL

für eine Wasserdrnckprvbc, eine
Konstruktions-Prüfung oder eine
Abnahme-Untersuchung:

1. für einen  Dampfkessel . . . 10 l5 l5 15
2. für jeden weitere» , zn der¬

selben Betriebsanlage gehö¬
renden Dampfkessel. 10 10 10 10
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II . Für die regelmäßigen Untersuchungen:

Heizfläche des Dampfkessels

unter
in ülMeter
von ! von über

5 S—10 10—20 20

für eine innere Untersuchung,
eine äußere Untersuchung oder

eine Wasserdruckprobe:
1 . bei feststehenden Dampfkesseln 5 15 20 20
2 . bei beweglichen und Schiffs¬

dampfkesseln . . 5 10 12 15

Für die Ausfertigung eines Revisionsbuches ist eine
Gebühr von 3 Mark zu entrichten.

Unter Heizfläche ist die einerseits von den Fcuergasen,
andererseits vom Wasser im Dampfkessel berührte Wandung
zu verstehen.

8- 35.

Gehören mehrere Dampfkessel zu einer Betricbsanlage,
so ist bei den regelmäßigen Untersuchungen nur für die
Untersuchung eines Dampfkessels der volle Satz , für die
jedes ferneren Dampfkessels nur die Hälfte zu entrichten,
wenn die Untersuchung an einem Tage erfolgt . Der volle
Satz ist in diesen Fällen für den größten der zur Unter¬
suchung gelangenden Dampfkessel zu berechnen.

8- 36.
Wird bei der Untersuchung neuer oder neu zu geneh¬

migender Dampfkessel die Konstruktions -Prüfung mit der
Wasserdruckprobe verbunden , so ist die Gebühr nur einmal
zu entrichten ; in gleicher Weise ist die Gebühr nur einmal
zu berechnen , wenn mit den beiden vorstehend gedachten
Prüfungen ausnahmsweise die Abnahme -Untersuchung ver-
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bunden wird , sofern die Untersuchungen an einem Tage vor¬
genommen werden.

Wird bei den regelmäßigen Untersuchungen mit der
inneren Untersuchung die äußere Untersuchung oder die
Wasserdruckprobe , oder werden beide letzteren mit der inne¬
ren Untersuchung verbunden , so ist die Gebühr nur einmal
zu entrichten , vorausgesetzt , daß die Untersuchungen an einem
Tage vorgenommen werden.

8 . 37.

Neben den Gebühren haben die Unternehmer Tage¬
gelder und Reisekosten für den untersuchenden Beamten der
Gewerbe -Inspektion nur dann zu entrichten , wenn auf An¬
trag derselben die Untersuchung außerhalb des Herzogthums
stattfindet . Die näheren Bestimmungen dieserhalb erfolgen
durch das Staatsministerium , Departement des Innern.

8 - 38.

Die nach Z. 34 für die Untersuchungen und die Aus¬
fertigung eines Revisionsbnches zu entrichtenden Gebühren,
sowie die nach Z. 37 zu zahlenden Tagegelder und Trans¬
portkosten fließen in die Landeskasse.

Aufhebung älterer Bestimmungen.

8 - 39.

Die Bekanntmachungen des Staatsministeriums
vom 19 . Juli 1879 , betreffend den Betrieb von

Dampfkesseln und die für die Untersuchung der Dampf¬
kessel zu zahlenden Gebühren,

vom 19 . Juli 1879 , betreffend das Verfahren zur
Prüfung neuer oder veränderter vder ausgebesserter
Dampfkessel , und



vom 24. August 1886, betreffend Abänderung der
Ministerin! - Bekanntmachungenvom 19. Juli 1879,
betreffend den Betrieb von Dampfkesseln und die für
die Untersuchung der Dampfkessel zu zahlenden Ge¬
bühren, und betreffend das Verfahren zur Prüfung
neuer oder veränderter oder ausgebesserter Dampfkessel,

werden aufgehoben.

Oldenburg, 1894 August 8.

Staatsministerium.
Departement der Innern.

Jansen.

Mutzenbecher.
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Form.

U rkunde
über die

Genehmigung zur Anlegung Dampfkessel .

Auf Grund des K. 24 der Gewerbe - Ordnung und der

allgemeinen polizeilichen Bestimmungen über die Anlegung
von Dampfkesseln vom 5 . August 1890 wird de.

die Genehmigung zur Anlegung . Dampfkessel

nach Maßgabe der mit dieser Urkunde verbundenen Zeich¬

nung und Beschreibung unter den untenstehenden besonderen
Bedingungen ertheilt.

D . Kessel . mit . einem Fabrikschild ver¬

sehen , welches folgende Angaben enthält:

festgesetzte höchste Dampfspannung : - . -

Name des Fabrikanten : .

Jahr der Anfertigung : — ^

lsür LchlffskcssM Maßziffer des festgesetzten niedrigsten Wasser-



Besondere Bedingungen:

1 . Die Inbetriebnahme de Kessel darf erst nach Ver¬
bindung der über die Abnahme ausgestellten Beschei¬
nigung (A. 24 Abs . 3 der Gewerbe -Ordnung ) mit die¬
ser Urkunde erfolgen.

2 .

lwltcrschrift .)



Form. « .

Prüfuilgs-Ieugniß
über die

Wasserdruck-Probe eines. Dampfkessels.

Der für eine höchste Dampfspannung von iüüü  At¬
mosphären Ueberdruck bestimmte, von

.zu . im Jahre
angefertigte und mit der laufenden Fabriknummer ^
bezeichnte Dampfkessel ist nach ZZ. 11—13 der allgemeinen
polizeilichen Bestimmungen über die Anlegung von Dampf¬
kesseln vom 5. August 1890 mit einem Wasserdruck von
7-- Atmosphären Ueberdruck von dem Unterzeichneten heute
geprüft worden. Dabei hat der Kessel dem Probedruck mit
befriedigendem Erfolge (Z. 11 Abs. 3 a. a. O.) widerstanden.

Die Niete, mit denen das Fabrikschild am Kessel be¬
festigt ist (Z. 10 a. a. O.) sind mit dem Stempel
versehen worden.
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Form , t .

Besch eittiglmg
über die

Konstruktions-Prüfung eines Dampfkessels.

Der für eine höchste Dampfspannung von . At¬
mosphären Ueberdruck bebimmte , von .

zu . . im Jahre — ^
angefcrtigte , und mit der

bezeichnen : . Dampfkessel ist heute
von dem Unterzeichneten in Bezug auf Konstruktion , Ma¬
terial und Ausführung in allen Theilen genau untersucht
worden . Dabei hat der Kessel zur Beanstandung keinen
Anlaß gegeben.

Form und Abmessungen des Kessels , sein Material,
seine Zusammenfügung und Verankerungen ergeben sich aus
Nachstehendem:



Form . I».

Bescheinigung
über die

Konstruktions -Prüfung und Wasserdruck -Probe eines

. Dampfkessels.

Der für eine höchste Dampfspannung von ^  At¬
mosphären Uebcrdrnck bestimmte , von .

.zu . im Jahre

angefertigte und mit der laufenden Fabriknnmmer

bezeichnet « . Dampfkessel ist heute
von dem Unterzeichneten in Bezug auf Konstruktion , Ma¬
terial und Ausführung in allen Theilen genau untersucht
und nach ZZ. 11 und 13 der allgemeinen polizeilichen Be¬
stimmungen des Bundesrathes über die Anlegung von
Dampfkesseln vom 5 . August 1890 mit einem Wasserdruck
von _-  Atmosphären Uebcrdrnck geprüft worden.

Dabei hat der Kessel zur Beanstandung keinen Anlaß
gegeben und hat insbesondere auch dem Probedruck mit be¬
friedigendem Erfolge (Z. 11 Abs . 3 der allgemeinen poli¬
zeilichen Bestimmungen ) widerstanden.

Die Niete , mit denen das Fabrikschild am Kessel be¬
festigt ist (§ . 10 a . a . O .), sind mit dem Stempel
versehen worden.

Form und Abmessungen des Kessels , sein Material,

seine Znsammenfügung und Verankerungen ergeben sich ans

Nachstehendem:
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Form . L.

Bescheinigung
über die

Abnahme -Untersuchung eines Dampfkessels

Der für eine höchste Dampfspannung von ^ ^  At¬
mosphären Uebcrdruck bestimmte , von der Firma .

im Jahre 18 angefertigtc , mit der laufenden Fabrik-
nnmmer r _ ^  bczeichnete Dampfkessel ist einschließlich
seiner Ausrüstungsstücke heute der Abnahme -Prüfung gemäß
Z. 24 Abs . 3 der Gewerbe -Ordnung unterzogen worden.

Der Kessel ist nach dem vorgclcgten Prüfungs -Zcngniß
am . ,. zu .
für Atmosphären Ueberdruck geprüft und seine An¬
legung durch Urkunde des.

genehmigt worden.

Bei der Abnahme ist Folgendes festgestellt worden:

1 . Die Fenerzüge liegen an ihrer höchsten Stelle oiu
unter dem festgesetzten niedrigsten Wasscrstand , der
am Kessel durch eine Marke erkennbar gemacht ist
und sich „ im , unter . .
. befindet.

2 . Der Kessel besitzt iUOOie  Spciscventil . , welche.
durch den Druck des Kesselwassers geschlossen w.

3 . Die Speise Vorrichtungen bestehen in



4 . Zur Erkennung des Wasserstandes im Kessel befinden
sich an demselben : . .

5 . Der Kessel hat Sicherheits -Ventil . , d . en
Belastung einer Dampfspannung von ^  Atmo¬
sphären Ucberdruck cntspr.

Die Bauart , Abmessung und Belastung de Sicher¬
heits -Ventil sind ans Nachstehendem ersichtlich.

6 . Der Kessel ist mit . Federmanometer . ver¬

sehen , an welche die festgesetzte höchste Dampfspan¬

nung durch eine Marke bezeichnet ist.

7 . Eine Einrichtung zur Anbringung des Kontrol -Mano-
metcrs ist vorhanden . Die Anlage entspricht den
allgemeinen polizeilichen Bestimmungen vom 5 . August
1890 und der Genehmigungs -Urkunde mit Zubehör.

Ihrer Inbetriebsetzung steht ein Bedenken nicht

entgegen.
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Form . I

Revistonsbuch
für

einen Dampfkessel.

Der Dampfkessel , zu welchem dieses Rcvisionsbuch ge¬
hört , ist mit dem vorgeschriebeuen Fabrikschild versehen,
welches folgende Angaben enthält:

1 . festgesetzte höchste Dampfspannung:
Atmosphären Ueberdruck.

2 . Name . de . Fabrikanten : .

3 . laufende Fabriknnmmer:

4 . Jahr der Anfertigung : ^ -
Mir Schiffskcsscl) 5 . Maßziffer des festgesetzten niedrigsten Was-

serftandes : i orn.

Die Niete , mit denen das Fabrikschild befestigt ist,
tragen den Stempel de.

lttutcischrifO
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.
. Band . (Ausgegeben den 8. Septbr . 1894.) 38 . Stück.

Inhalt:
74 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 18. August

1894 , betreffend Bestimmungen über die Zollbehandlung der
Verschnitt -Weine und -Moste.

74.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Bestimmungen über

die Zollbehandlung der Verschnitt -Weine und -Moste.
Oldenburg , 1894 August 18.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 9 . Juli
d . I . beschlossen , daß vom 1 . August d . I . ab au Stelle
der durch Beschluß vom 4 . Februar 1892 genehmigten vor¬
läufigen Bestimmungen über die Zollbehandlung der Ver¬
schnitt -Weine und -Moste — Oldenb . Gesetzblatt Band 29,
S . 598 — die nachstehend , ohne die Anweisung für die
zollamtliche Untersuchung abgedruckten Bestimmungen zu
treten haben.

Die Ermächtigung zur Abfertigung der gedachten Weine
und Moste wird auf das Großherzogliche Hauptsteueramt
Oldenburg und das Großhcrzogliche Steucramt Jever be¬
schränkt.

Oldenburg , 1894 August 18.
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.

Heumann . _

Drost.
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Bestimmungen
über die

Zollbehandlung der Verschnitt -Weine
und -Moste.

1. Die Einfuhr von Wein und Most , welcher unter
Inanspruchnahme des ermäßigten Zollsatzes von 10 ^ für
100 KZ im deutschen Zollgebiet zum Verschneiden verwendet
werden soll, muß unmittelbar aus dem Ursprungslande er¬
folgen, d. h. es darf keine zwischenzeitige Lagerung in einem
dritten Lande stattgefunden haben. Die beabsichtigte Ver¬
wendung als Berschuitt-Wein und -Most ist bei der spe¬
ziellen Deklaration des Weines und Mostes anzugeben.

Falls das Grenzeingangsamt zur Untersuchung von
Verschnitt-Wein und -Most (Ziffer 2) nicht zuständig ist,
so sind die eingehenden Verschnitt-Weine und -Moste ans
eine zuständige Zoll- oder Steuerstelle abzufertigcn. Ebenso
ist zu verfahren, wenn das Grenzeingangsamt zwar die
Besugniß besitzt, die Untersuchung aber bei einer anderen
befugten Zoll- oder Stcuerstellc beantragt wird.

2. Zur Untersuchung der deklarirten Verschnitt-Weine
und -Moste auf ihre Eigenschaft als solche sind nur die
von den obersten Landessiuanzbehörden dazu ermächtigten
Zoll- oder Steuerstellen befugt.

3. Die deklarirten Verschnitt-Weine und -Moste sind
bis zur Untersuchung in einer öffentlichen Niederlage oder
in einem unter amtlichem Mitverschluß stehenden Privat¬
lager und, in Ermangelung solcher Lager, in einem anderen
geeigneten, vom Antragsteller zu beschaffenden und unter
amtlichen Mitverschluß zu nehmenden Raume aufzubewah¬
ren. Die Behandlung, Umfüllung und Theilung der dekla¬
rirten Verschnitt-Weiue und -Moste ist vor der Untersuchung
derselben auf den Alkohol- beziehungsweise Fruchtzuckcrgehalt
und Extraktgehalt (Ziffer 4) unzulässig.
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4 . Die Untersuchung der Verschnitt -Weine und -Mvstc

aus den Alkohol - beziehungsweise Fruchtzuckergehalt und

Extraktgehalt erfolgt nach Maßgabe der (hier nicht mit ab-

gedrucktcn ) Anleitung durch die vorstehend in Ziffer 2 be-

zeichnete » Zoll - und Stcuerstellcn . Falls die zollamtliche

Untersuchung crgiebt , daß die Sendung oder ein Theil der¬
selben den vertragsmäßig festgesetzten Mindestgehalt an Al¬

kohol beziehungsweise Fruchtzucker und trockenem Extrakt

nicht besitzt , so ist eine Untersuchung der beanstandeten Waa-
renpost durch Chemiker herbcizuführen , welche von der Di-

rektivbehörde zu bestellen und auf das Zollinteressc zu ver¬

eidigen sind . Zu dem Zweck werden unter Beachtung der

Vorschrift in Ziffer I Absatz 1 der Anleitung nochmals

Proben entnommen und unter amtlichem Verschluß dem

Chemiker übersandt . Für die chemische , auf jede einzelne

Probe für sich zu erstreckende Untersuchung sind , mit den
durch das Gesetz , betreffend den Verkehr mit Wein , wein¬

haltigen und weinähnlichen Getränken , von , 20 . April 1892

(Reichs -Gesetzbl . S . 597/600 ) bedingten Aendcrnngcn , die

Beschlüsse maßgebend , welche von der im Jahre 1884 im

Kaiserlichen Gesundheitsamt zur Berathung einheitlicher Me¬

thoden für die Analyse des Weines versammelt gewesenen

Kommission vereinbart und in der Nummer 152 des Reichs-

Anzeigers von 1884 veröffentlicht sind . Wenn durch ein

seitens der zuständigen Kaiserlichen Konsnlarbehvrde beglau¬

bigtes Attest eines staatlich angestellten önotechnischen Be¬
amten oder einer staatlichen önotechnischen Anstalt des Pro-

dnktionslandes dargethan ist , daß der zur Abfertigung vor-

gcführte Wein und Most die vorschriftsmäßigen Eigenschaften

eines Verschnitt -Weines oder -Mostes besitzt , so kann nach

dem Ermessen der Zoll - oder Steuerstelle die Untersuchung

auf eine probeweise beschränkt oder auch von einer Unter¬

suchung ganz abgesehen werden . Dabei wird aber voraus¬

gesetzt , daß die ausländischen Chemiker die Untersuchung

nicht ans DurchschnittsstMisch -iProbcn beschränkt , sondern
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Proben aus jedem einzelnen zur Sendung gehörigen Gefäß
für sich untersucht haben , und daß im Attest das Ergebniß
der Untersuchung für jedes einzelne Gefäß unter Beifügung
von Bruttogewicht , Zeichen und Nummer angegeben , daß
ferner unmittelbar nach der Probeentnahme jedes Gefäß
mit einem amtlichen Verschluß versehen und hierüber im
Attest das Geeignete vermerkt ist . Auch muß den in frem¬
der Sprache ausgestellten Attesten eine von der zuständigen
Kaiserlichen Konsularbehvrde beglaubigte deutsche Ueber-
setznng beigefügt fein.

Muß nach dem Ergebniß der Untersuchung die Zulas¬
sung als Verschnitt -Wein und -Most zum begünstigten Zoll¬
satz auch nur für ein einziges Gebinde versagt werden , so
sind sämmtliche Gebinde auf den Alkohol - beziehungsweise
Fruchtzucker - und Extraktgehalt zu untersuchen.

Die Zoll - oder Steuerstelle hat sich zu überzeugen,
daß der deklarirte Verschnitt -Wein in rvthem Naturwein und
der deklarirte Verschnitt -Most in Most zu rothem Wein
besteht . Ist dies zweifelhaft , so ist auf Kosten des Antrag¬
stellers das Gutachten eines geeigneten Sachverständigen,
welcher entweder von Fall zu Fall durch Handgelübde auf
das Zollinteresse verpflichtet werden oder ein - für allemal
auf das Zvllinteresse vereidigt sein muß , einznholen.

Zum Nachweis der unmittelbaren Einfuhr des Ver¬
schnitt -Weines und -Mostes aus dem Ursprungslande sind
vom Antragsteller die Originalfrachtbriefe und auf Ver¬
langen auch die bezüglichen Geschäftsbriefe Vvrznlegen.

5 . Als Verschnitt -Weine und -Moste , welche im Fall
der vorschriftsmäßigen Verwendung zum Verschneiden An¬
spruch auf Verzollung zum Satz von 10 für 100 kg
haben , sind nur solche rothe Natnrwcine und Moste zu
rvthem Wein anzuerkcnnen , welche nach dem Ergebniß der
Untersuchung oder nach dem vvrgelegten önotechnifchen Atteste
mindestens 12 Volumenprozente Alkohol , beziehentlich im
Most das entsprechende Aegnivalent von Fruchtzucker , sowie



im Liter bei 100 Grad Celsius mindestens 28 A trockenen
Extrakt enthalten und bei denen die Eigenschaft als rothc
Naturweine und Moste zu rothem Wein , sowie der unmit¬
telbare Eingang aus dem Ursprungslande nicht zweifelhaft
ist . Falls nur ein Theil der Gebinde auf den Alkohol-
bezichungsweise Zucker - und Extraktgehalt untersucht worden
ist , so ist für die nicht untersuchten Gebinde das Ergebniß
der Untersuchung anzunehmen.

Die Kosten der Untersuchung einschließlich der Versen¬
dung der Proben sind vom Antragsteller zu tragen.

6 . Ueber das Ergebniß der Untersuchung hat die Zoll-
odcr Steuerstclle beziehungsweise der amtliche Chemiker ein
schriftliches Zeugniß auszustellen , in welchem für jedes unter¬
suchte Gefäß der Alkohol - beziehungsweise Fruchtzucker - und
Extraktgehalt anzuführen ist . Das Zeugniß ist den zoll¬
amtlichen Abfertigungspapieren , erforderlichenfalls in amtlich
beglaubigten Abschriften oder Auszügen beizufügen . Ebenso
ist mit den vorgelegten önotechnischen Attesten , wenn und
insoweit wegen derselben von einer Untersuchung des Ver¬
schnitt -Weines und -Mostes abgesehen wurde , und mit den
etwaigen Gutachten über die Eigenschaft des Verschnitt-
Weines und -Mostes als rothcr Naturwein und Most zu
rothem Wein zu Verfahren . Amtsseits ist die in letzterer
Beziehung gewonnene Ueberzcngnng und der Befund über
die unmittelbare Einfuhr des Verschnitt -Weines und -Mostes
aus dem Ursprnngslande in den Abfertigungspapieren schrift¬
lich niederznlcgen.

7 . Erfolgt die Verwendung zum Verschneiden oder die
Versendung der Verschnitt -Weine und -Moste nicht sofort
nach der Untersuchung , so sind dieselben getrennt von noch
nicht untersuchten Verschnitt -Weinen und -Mosten unter
amtlicher Kontrvle zu halten.

8 . Die Verwendung der Verscbnitt -Weine und -Moste
zum Verschneiden von Wein hat unter amtlicher Aufsicht
zu erfolgen . Die Verwendung kann bei den mit der Unter-
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suchung der Weine und Moste beauftragten Zoll - und
Steuerstellen , ferner bei ollen mit Niederlogebefugniß ver¬
sehenen Zoll - und Stcnerstellen und außerdem in Weinbau
treibenden Bezirken auch bei anderen , von den obersten Lan¬
desfinanzbehörden dazu ermächtigten Zoll - und Steuerstellen
aus Antrag vorgenommen werden . Die amtliche Ueber-
wachung des Verschneidens kann ans Antrag auch außer¬
halb der zuständigen Amtsstelle stattfinden . Hierfür werden
vom Antragsteller Gebühren nach Maßgabe der für den
Zollverkehr bestehenden allgemeinen Bestimmungen erhoben.
Die Anmeldung zum Verschneiden hat außer den sonstigen
deklarationsmüßigen Angabe » zu enthalten:

a) Menge des zu verwendenden Verschnitt -Weines lind
-Mostes in Litern , und

U) Art (Weiß - oder Rothwein ), Abstammung (inländisch
oder ausländisch ) und Menge (Zahl und Art der
Gefäße sowie Litermenge ) des zu verschneidenden
Weines.

9 . Ausländischer Verschnitt -Wein und -Most darf mit
dem Anspruch auf den begünstigten Zollsatz nur zum Ver¬
schneiden von Wein , nicht aber auch von Most verwendet
werden.

Die Vermischung gleicher oder gleichartiger Weine ist
nicht als Verschnitt im Sinne der vertragsmäßigen Ab¬
machungen zu erachten ; der zur Herstellung eines solchen
Gemisches verwendete Verschnitt -Wein hat keinen Anspruch
auf Zulassung zum begünstigten Zollsatz von 10 ^ 5. Behufs
Verhinderung einer derartigen mißbräuchlichen Ausnützung
der Begünstigung sind die zu verschneidenden Rothweinc,
insbesondere wenn es sich um ausländische Rothweinc han¬
delt , ans ihre Beschaffenheit ciucw allgemeinen Prüfung und
in Zweifelsfüllen einer Untersuchung durch Sachverständige
beziehungsweise Chemiker auf Kosten der Antragsteller zu
unterwerfen.

Der zu verschneidende Rothwein ist als ein glcicharti-



ger Wein schon dann zu erachten , wenn derselbe einen Al¬
kohol ^ und Extraktgehalt besitzt , welcher den sür Verschnitt-
Wein vorgeschriebenen Mindestgehalt erreicht.

Die im Z. 4 Absatz 1 des Gesetzes , betreffend den Ver¬
kehr mit Wein , weinhaltigen und weinähnlichen Getränken,
vom 20 . April 1892 (Reich -Gesetzbl . S . 597/600 ) genann¬
ten weinhaltigen und weinähnlichen Getränke (Tresterwein,
Hefenwein , Rosinenwein , Kunstwcin rc .) sind zum Verschnei¬
den mit zollbcgünstigtem Verschnitt -Wein und -Most nicht
zuzulasfen ; der zu verschneidende weiße und rothe Wein
muß vielmehr Naturwein , und zwar solcher von Trauben
sein . In Zweifelsfällen sind über die Beschaffenheit der
zum Verschneiden vorgeführten Weine auf Kosten der An¬
tragsteller Gutachten von Sachverständigen beziehungsweise
Chemikern cinzuholen.

10 . Die mindeste , auf einmal zum Verschneiden zu
verwendende Menge von ausländischem Verschnitt -Wein und
-Most wird auf 100 I festgesetzt.

Der Zusatz von Verschnitt -Wein und -Most darf denn
Verschnitt von Weißwein nicht mehr als das l4/sfache Vo¬
lumen des zu verschneidenden Weines (60 Prozent des gan¬
zen Gemisches ) und beim Verschnitt von Rothwein nicht
mehr als die Hälfte des Volumens des zu verschneidenden
Weines (33 /̂s Prozent des ganzen Gemisches ) betragen.
Unbeschadet der Bestimmung über die auf einmal zu ver¬
wendende Mindcstmenge wird eine untere Grenze für den
Zusatz von Verschnitt -Wein und -Most zu dem zu verschnei¬
denden Wein nicht gezogen.

Abgesehen von den Vorschriften in Ziffer 9 ist beim
Verschnitt von Weißwein lediglich die Menge desselben fest-
zusctzen behufs Berechnung der Maximalzusatzmenge von
Verschnitt -Wein und -Most . Beim Verschnitt von Roth¬
wein bedarf cs außer der Festsetzung der Menge , sowie der
nach Ziffer 9 Vvrznnchmendcn Prüfung des zum Verschnei¬
den vorgeführten Weines auch der Prüfung , daß der Wein
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im Inlands noch nicht Verschnitten worden ist . Zu dem
Zweck muß das Verschneiden ausländischen Rothweines be¬
wirkt werden , bevor derselbe aus der Zollkontrole tritt.
Weine , welche unter zollamtlichem Verschluß lagern , dürfen
wiederholt Verschnitten werden , sofern der Gesammtzusatz
von Verschnitt -Wein die zulässige Höchstmenge nicht über¬
schreitet.

Bei der Vorführung von inländischem Rothwein zum
Verschnitt ist der Nachweis zu erbringen , daß der Wein
aus dem Jnlande stammt und daß mit demselben , abgesehen
von der am Schluß des vorigen Absatzes bezeichnten Aus¬
nahme , ein Verschnitt noch nicht vvrgenommen worden ist.

Der aus ausländischen Trauben im Jnlande hergestellte
Wein ist dem inländischen Wein gleichzuachten.

11 . Die amtliche Feststellung der Litermenge des Ver¬
schnitt -Weines und -Mostes sowie des zu verschneidenden
Weines hat in der Regel durch Vermessung mittelst geaichter
Gefäße zu erfolgen . Soweit sich die Flüssigkeit in vollen
Fässern der gewöhnlich zum Transport von Wein benutzten
Art befindet , kann die Litermeuge aus dem Bruttogewicht
in der Weise berechnet werden , daß für 1 brutto O.ssi ? l

in Ansatz gebracht werden . Ebenso kann dieselbe bei nicht
vollgefüllten Fässern durch Reduktion ans dem Eigengewicht
des Weines nach Maßgabe des Z. 4 2 d des Weinlager-
Regulativs ermittelt werden.

Bleibt gegenüber der Menge des zu verschneidenden
Weines die Menge des Verschnitt -Weines und -Mostes
offenbar beträchtlich hinter der zulässigen Maximalgrcnze
zurück , so kann von der Ermittelung der Litermenge des
zu verschneidenden Weines abgesehen werden.

12 . Für Verschnitt -Wein und -Most entsteht der An¬

spruch auf Verzollung zum vertragsmäßigen Satz von 10
für 100 KZ erst nach erfolgter vorschriftsmäßiger Verwen¬
dung zum Verschneiden . Tritt für Verschnitt -Wein und
-Most aus irgend einem Grunde vor diesem Zeitpunkt die
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Verpflichtung zur Zollentrichtung ciu, so hat letztere nach
dem Satz von 20 ^ für 100 IrA zu erfolgen.

13. Die zum Verschnitt in öffentliche Niederlagen oder
in Privatlager unter amtlichem Mitverschluß eingebrachten
inländischen Weine behalten ihre Eigenschaft als Güter des
freien Verkehrs bei. Dieselben sind jedoch abgesondert zu
lagern.

Innerhalb desselben Theilungslagers können Verschnitt-
Weine und andere Faßweine gelagert werden, ohne daß
dadurch der höhere Zollsatz der letzteren für den ganzen
Lagcrbestand begründet wird , wenn die Verschnitt-Weine
von den anderen Faßweinen räumlich getrennt gehalten
werden.

Das durch Verschneiden von ausländischem Wein er¬
haltene Gemisch ist, wenn es nicht sofort in den freien
Verkehr gesetzt wird, bis dahin in einem abgegrenzten Raume
der öffentlichen Niederlage oder eines unter amtlichem Mit-
verschlnß stehenden Privatlagers und, in Ermangelung sol¬
cher Räume, auf Kosten des Antragstellers in einem ander-
weiten geeigneten, unter amtlichen Mitvcrschluß zu nehmen¬
den Raume anfznbewahren.

Das durch Verschneiden von ausländischem Wein er¬
haltene Gemisch bleibt auch bei Versendung auf Begleitschein I.
sowie im Fall seiner Belastung in der öffentlichen Niederlage
oder in einem unter amtlichem Mitverschluß stehenden Pri¬
vatlager nach dem antheiligen Verhältniß des darin enthal¬
tenen ausländischen Verschnitt-Weines und -Mostes und
anderen ausländischen Faßweines zollpflichtig. Das Gemisch
ist im Niederlageregisterunter Anschreibung des Zollbetra¬
ges, welcher nach Maßgabe des Mischungsverhältnisses aus
dem Gemisch lastet, als „verschnittener Wein" festzuhalten.

14. Für die am 1. Februar 1892 in öffentlichen Zoll¬
niederlagen oder in Privatlagern unter amtlichem Mitver¬
schluß vorhandenen Verschnitt-Weine bedarf es des Nach¬
weises des unmittelbaren Eingangs aus dem Ursprungslande
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nicht (Gesetz , betreffend die Anwendung der vertragsmäßigen
Zollsätze auf Getreide , Holz und Wein , vom 30i Januar
1892 — Reichs -Gesetzbl . S . 299 — ).

15 . Die obersten Landessinanzbehörden sind ermächtigt,

weitere im Interesse der Zollsicherheit erforderliche Bestim¬
mungen für die zollamtliche Behandlung des verschnittenen
Weines auf den öffentlichen Niederlagen sowie den unter

amtlichem Mitverschluß stehenden Privatlagern zn erlassen,

sowie auch die erforderlichen Ergänzungen bezüglich der
Registerführung u . s. w vorzuschreiben.

16 . Die obersten Landessinanzbehörden sind ferner er¬

mächtigt , für diejenigen Weinbauern , welche nicht mehr als
1 da Weinland besitzen , nur selbstgewonnenen Wein ver¬

schneiden und nicht zugleich Weiuhäudler sind , Erleichterun¬
gen bezüglich der Koutrole der Verwendung von Verschnitt-
Weinen eintreten zu lassen . Die Vornahme des Verschnitts

darf jedoch nur unter steueramtlicher Aufsicht stattfinden.
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75.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Verleihung der

Rechte einer juristischen Person an den Prediger - Waisenkassen-
Verein zu Oldenburg.

Oldenburg , 1894 August 22.

Das Staatsministerium bringt hiermit zur öffentlichen
Kunde , das; Seine Königliche Hoheit der Graßherzog ge¬
ruht haben , dem Prcdiger -Waiscnkassen -Vercin zu Olden¬
burg , welcher durch ein aus drei Personen bestehendes
Direetvrium nach außen vertreten wird , auf Grund der
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88 - 1, 7 und 8 der vvrgelegteu Statuteir die Rechte einer
juristischen Person zu verleihen.

Oldenburg , 1894 August 22.

Staatsministerium.
Departement des Innern.

Jan sen.
Mntzcubccher.

M 76.
Bekanntmachung des Staatsministerinmsz betreffend die Ucbernahme

der Verwaltung und Vertretung der Jdioten -Anstalt bei Olden¬
burg durch die Großherzogliche Commission für die Verwaltung
der Fonds und milden Stiftungen.

Oldenburg , 1894 September 27.

Das Staatsnüuisterium macht hierdurch bekannt , daß
mit Höchster Genehmigung auf den Antrag des Vorstandes
und des Vcrwaltnngsrathes der Jdivtcnanstalt bei Olden¬
burg die Verwaltung und Vertretung dieser Anstalt vom
1. November d. I . an au die Großherzoglichc , Commission
für die Verwaltung der Fonds und milden Stiftungen
übertragen worden ist.

Oldeiiburg , 1894 September 27 . _ _

Staatsministerium.
Departement des ' Innern.

Jausen,
> Mutzeubechcr.

M 77.
Bekanntmachung der Ablösungs -Commission , betreffend die Preise der

Naturalien und Dienste , welche bei den nach dem 31 . December
189 -1 bis zum Abläufe des JahrcS 1899 beantragten Ablösungen
maßgebend sind.

Oldenburg , den 1. Oktober 18Ü4. °

I » Gemäßheit des Art . 21 des Gesetzes vom .21 . April
1855 , die . Ausinittelung der Ablösungspreise der Naturalien
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und Dienste betreffend , veröffentlicht die Ablösnngs - Com¬

mission in der nachstehenden Tabelle:

I . die Preise der Naturalien,

II . die Preise der Lohnarbeit mit Gespann und mit

der Hand,

III . die Preise des Fuhrlohns und des Botenlohns,

welche nach den Vorschriften jenes Gesetzes und der Ver¬
ordnung vom 21 . Februar 1885 , betreffend die Abänderung
des Gesetzes vom 21 . April 1855 , wegen Ansmittelung
der Ablöfungspreise der Naturalien und Dienste , ermittelt

und im Herzogthum Oldenburg bei den Ablösungen maß¬
gebend sind , welche nach dem 31 . December 1894 bis zum
Ablauf des Jahres 1899 beantragt werden.

Die festgestelltcn Preise gelten für das ganze Herzogthum.

Nachrichtlich wird bemerkt:

I . Zur Erleichterung der Ermittelung des Ablösnngs-

capitals:

1 . Bei Berechnung des Ablösungscapitals wird der

Geldwerth des Gegenstandes der abzulösenden

Berechtigung zu Grunde gelegt . Dieser Geldwerth

besteht:

s.) bei den Naturalien (Ziffer I . der Tabelle)

in dem vollen Betrage,

5 ) bei den Diensten unter Ziffer 72 der Ta¬
belle in zwei Dritteln,

o) bei den Diensten unter Ziffer 73 und 74
der Tabelle in drei Vierteln,

cl) bei den Diensten unter Ziffer 75 , 76 , 77,

78 und 79 der Tabelle in dem vollen Betrage

der festgesetzten Preise . Bei denjenigen Reisc-

dicnsten (Nr . 75 und 76 ) jedoch , welche zum

Verfahren von Sachen bestimmt sind , und bei

welchen der Betrag dessen , was Verfahren werden

mnß , nicht feststeht , besteht der Geldwerth in drei

Fünfteln der fcstgcstcllteu Preise.
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Der Geldwert !) ist bei Nr . 72 , 78 und 74
neben den Preisen angegeben.

2 . Znr Ermittelung des Reinertrags werden vvn
dem Geldwerthc

a ) der Naturalien , die im Art . 32 des Ent-

schüdigungsgesetzes vom 14 . Oetober 1849,
5 ) der Dienste , die im Art . 77 des Entschädi-

gnngsgcsetzes

aufgeführtcn Gegenleistungen und Kasten abge¬
zogen , wenn und soweit solche dem Berechtigten
zur Last fielen und (bei den Diensten ) bei der Fest¬
stellung der Preise nicht schon berücksichtigt sind.

3 . Das Ablösungscapital besteht — wenn und so¬
weit der Betrag des Capitals vor der Erlassung
des Ablvsungsgcsetzes vom 11 . Februar 1851
durch Vertrag oder Entscheidung nicht bestimmt
ist — nach Verschiedenheit der im Art . 16 und
Art . 29 jenes Gesetzes angegebenen Fälle , in dem
16fachen , oder dem Wfachen , oder dem 25fachcn
Betrage des Reinertrags.

4 . Bei der Ermittelung des Ablvsungscapitals für
diejenigen Dienste , welche weder nach Tagen be¬
stimmt sind , noch in Reise - oder Boten - Diensten
bestehen , kommen die festgcstcllten Preise und die
unter Ziffer I . b . o . ä . angegebenen Grundsätze nicht
zur Anwendung , sondern erfolgt die Ermittelung
nach den dcsfälligen Vorschriften des Ablösnngs-
gcsetzes vom 11 . Februar 1851 , beziehungsweise
des Entschädigungsgcsctzcs vom 14 . Oetober 1849.

II . Die Größe des Oldenburger Scheffels und der in
den verschiedenen Thcilen des Herzogthnms üblichen
Fruchtmaße ist in der Ministerial -Bekanntmachnng
vom 2 . Juli 1869 (Gesetzblatt Band 21 paZ . 69 ) be¬
stimmt . Die hiernach sich ergebenden Maß und Preis¬
verhältnisse sind in der nachstehenden Tabelle enthalten.
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Fruchtmaß und Preisverhältniß

Oertliches Maß.

Scheffel ä Kannen.

Ablösungspreise für ven örtlichen Scheffel

In den Orten. Gleich Liter. We zen.

-i

Ror

^5.

gen. Gei 'sie. Hafer. Boh

^5.

nen.

Oldenburg , auch Wildeshausen 1 Scheffel ä 16 22,803 3 07 2 48 1 93 1 34 2 75
Delmenhorst . 1 Scheffel L 18 26,003 3 50 2 83 2 20 1 53 3 14
Vechta , Lohne , Steinfeld , Dink¬

lage , auch Emsteck und Cappeln 1 Scheffel ü 18 26,807 3 61 2 92 2 27 1 58 3 23
Damme . 1 Scheffel L 20 28,703 3 86 3 12 2 43 1 69 3 46
Cloppenburg. 1 Scheffel ä 16 25,716 3 46 2 80 2 18 1 51 3 10
Löningen , auch Friesoythe und

Molberqen *) . 1 Viernp s. 36 47,786 6 44 5 20 4 05 2 81 5 77
Jever. 1 gestrichener

Scheffel n 22 30,880 4 16 3 36 2 62 1 82 3 73
Jever. 1 gehäufter Scheffel

' ä. 26 "/z **) 37,067 4 09 4 03 3 14 2 18 4 47

*) In Löningen und Friesoythe soll neben dem Vierupsmaß ein ScheffelmaßVorkommen, welches kleiner ist
als jenes.

**) Die Größenangabe beruht auf von der Ablösungs-Commission eingezogene Erkundigungenund wird solche in
Anwendung gebracht werden, soweit nicht ein anderes Verhältnis; vereinbart oder begründet wird.
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III . Hinsichtlich der Gewichtsvcrhältuisse wird dir Ab-
lösimgs -Commissiou auf Grundlage der gesetzlichen

i Bestimmungen annehmen:
1. das in Oldenburg bis 1836 gebrauchte alte

Pfund sei gleich . . . 33 Loth Kölnisch,
, 2 . das von 1836 bis 1857

i verordnte Zoll - und Han¬
delspfund sei gleich . . 32 „ „

3 . das in Jeverland ge-
! bräuchliche sog . schwere
^ Pfund sei gleich . . . 36 „
, und hiernach das Vcrhältniß dieser Gewichte zu dem

^ i durck die Maß - und Gewichtsvrdnung für den
sr , Norddeutschen Bund vom 17 . August 1868 einge-
il : führten Gclvichtc , für welches jetzt die Ablösnngs-

' ' ! preise festgesetzt sind , dahin berechnen , daß
i - ^ ,50 Kilogramm gleich sind 104 Pfund alt Olden¬

burger Gewicht,
i 50 Kilogramm gleich sind 107 Pfund Zoll - und

r ^ Handelsgcwicht,
^ l 7 Kilogramm gleich sind 15 Pfund Zoll - und
H ; Handelsgcwicht,

; 60 Kilogramm gleich sind 95 Pfund jeverschcs
-i Gewicht,

10 Kilogramm gleich sind 19 Pfund jeverschcs
Gewicht.

Oldenburg , den 1 . Octobcr 1894.

Ablösnttgs Conunisüon für das Herzogthum Oldenburg.

! Tenge.

Conze.
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I Preise der Naturalien.
(Das angegebene Maß ist das frühere Oldenburger (1 Scheffel gleich
22,803 Liter , 1 Kanne gleich 1,425 Liter ) ; das angegebene Geivicht das
durch die Maß - und Gewichtsordnnng vom 17 , August 1868 einge-

fiihrte Geivicht),

Ordn .-
Nr. G e g e n st a n d. Prc se-

4
1 Weizen. st. Scheffel 3 07
2, Roggen . . „ 2 48
3 Gerste , Sommer - . . . 1 93
4, Hafer , Futter - . 1 34

, 5 Bohnen , Feld - . 2 75
6 Erbsen , Feld - . „ 2 75
7 Gerste , Winter - . . 1 93
8^ Mcngkorn von Gerste u. Hafer 1 30
9 Buchweizen. „ 2 00

10 Hafermalz. „ 1 10
11 Gcrstcmnalz. 1 58
12 Kartoffeln . . . „ 0 55
13 Rappsaamen . . 3 75
14 Rübsaamen. „ 3 35

, 15j Senfsaamen. ü Kanne 0 23
16 Lcinsaamen. „ 0 20
17 Hopfen. ä V2 l -Ä 0 30
48. Flachs:

a) gehechelter, reiner . . . „ 0 45

d ) nngehechelter in Bündeln „ 0 34

o) roher . . . . . . . Nehmet von
20 Bothen 0 95

, 19 Hanf , nngehechelter . . . . ä V2 ^8 0 27
20 Heu . - - ä 500 IrA 15 00
21, Klee, grüner . . 2 25
22 Weiszstroh (Futter ) :

a) auf der Geest . . . . „ 12 00

d) in der Marsch . . . . „ 6 00



Ordn .-
Nr. Gegenstan d.

Pre sc.
4

23 Dachstroh , in Schüfen:
u) auf der Geest . . . . ü 500 15 00
d ) in der Marsch . . . . „ 8 00

24 Bohnen - und Erbscnstroh . . 6 00
25 Bnchweizenstroh. „ 2 00
26 Getreide in Garben:

s,) Weizengarben . . . . s, Garbe 0 16

5 ) Roggengarben . . . . 0 15

o) Gersteugarben . . . . „ 0 08

ä ) Hafergarben . . . . 0 08
27 Grütze:

rr) Gersten - und Hafergrütze ä Kanne 0 20

5 ) Buchweizengrütze . . . „ 0 20
28 Schwarzbrod. 0 06
29 Feinbrod. 0 08
30 Butter:

u ) auf der Geest . . . . „ 0 70
5 ) in der Marsch . . . . „ 0 70

31 Käse:
u) magerer. „ 0 10
5 ) fetter und Krautkase . . 0 20

32 Milch. ä, Kanne 0 10
33 Eier. L Stück 0 04
34 Rindfleisch. ü KZ 0 40
35 Schaf - und Hammelfleisch „ 0 25
36 Schweinefleisch. „ 0 35
37 Speck (frischer ) und Seiten-

speck ohne Schinken . . . „ 0 40
38 Speckseiten mit anhängcnden

Schinken . „ 0 35
39 Schinken:

u) frischer. „ 0 45

b ) geräucherter. „ 0 50
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Ordn.-
Nr. G e g e n st a n d. Pre sc-

4

40 Mettwürste:
3.) frische. 3  lrA 0 40
d ) geräucherte. 0 50

41 Schweinskopf:
I . wenn das zn liefernde Ge¬

wicht feststeht:
3 ) für einen langgeschnitte¬

nen , d. h. so lang ge¬
schnitten , als das ans
dem Nacken umgelegte
Ohr reicht . . . . 0 24

6) für jeden anderen . . „ 0 16
II . wenn das zu liefernde Ge¬

wicht nicht feststeht:
3 ) für einen langgeschnit¬

tenen . 3  Stück 3 75
6 ) für einen jeden anderen „ 2 00

42

für einen halben Kopf
die Hälfte der unter
Ziffer II 3 . und d . be¬
stimmten Preise.

Schwcinsrippen. 3 */2 0 24
43 Schweinsrücken. „ 0 24

43a. Fette Gänsebrüste . . . . 3  Stück 1 00
44 Ochsen- und Knhzungen . . „ 1 00
45 Rinder. 40 00
46 Schweine:

3 ) magere. 15 00

d ) fette. 3  50 IrZ 35 00

47 Ferkeln:
3 ) sechswöchige.

Schlacht¬
gewicht.

3  Stück 8 00
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,Ovdn>-
Nr. G egen st n n d. Pre isc.

4
5) dreimonatige . . . . ü Stück 12 00
o) fünfmonatige . . . . 18 00

48 Schafvieh , in den Gcestdi-
stricten:

1. Widder (Schafböcke) . . 3 50
2 . Hammel:

n) magere . . . . . ' 4 00
d) fette . . . . . . „ 8 00

3 . Mutterschafe . . . . „ 5 00
4. Lämmer. 1 50

49 Hühner und Hähne . . . 0 50
, , 50 Junge Hühner und Hähne

(Küken) . . . . . . . 0 25
51 Gänse:

n) magere . .. . . . . 2 00
5) fette. 4 00

52 Enten . . . . . . . „ 0 75
53 Aale . . . . 0 25
54 Kleine Aale . . . . . . ä Stiege 0 20
55 Bienen . . . . .. n Korb 4 00
56 Wachs. ä Hs 1 00
57 Brennholz , in den Geeftdi-

stricten:
n) buchen Scheitholz , für den.

Klafter von 90 Knbikfnß 7 SO
d) buchen Rundholz , für ein

zweispannigcs Fuder . . 3 00
v) anderes Brennholz , für

den Klafter. 4 50
58 Hopfenstangen , in den Geest-

districtcn:
n) von Erlen. ü Schock 2 00

d ) von Fuhren . . . . „ 2 50
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Ordn.-
Nr. G e g e ii st a n d.

Pre
FL

ise.
4

59 Bohnenstangen , in den Gerst-
districten. ü Schock 1 30

60 a) Haidekrant (Streuhaide ) ,
für ein zweispännigesFuder 3 00

5 ) Haide (Forst - , Deck- oder
Zaun -) sür ein zweispän-
niges Fuder . . . . 5 00

61 Ein Knhstrick von Hanfheede
oder Flachsheedc . . . . 0 13

62 Wagenstränge (Pferdestränge)
von Hanf. ä, Stück 0 25

63 Für das Halten eines Stiers,
wenn der Verpflichtete weder
ein Sprungeld noch eine
andere Vergütung genießt,
jährlich. 75 00

64 Für das Halten eines Ebers,
unter gleichen Verhältnissen,
jährlich. 15 00

65 Für die Sommerweide:
s,) eines Schweines . . . 4 75

d) einer Sau mit Ferkeln,
wenn diese bis zum Alter
von 3 Monaten mitweiden
können. 8 00

66 Für die Sommerweide eines
Kalbes:

a) auf Marschland . . . 12 00

5) auf Geest - oder Moorland — 5 00

67 Für die Sommerweide eines
Rindes:

a) auf Marschland . . . 20 00

5 ) auf Geest - oder Moorland — 9 00
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Ordn.-
Nr. G e g e n st a n d. Pre se.

4
68 Für die Sommerweide einer

Kuh:
ei.) auf Marschland . . . 40 00
b ) auf Geest - oder Moorland — 15 00

69 Für die Sommerweide auf
Moor - oder Geestland:
3 ) einer Gans . . . . . 1 25
ch) einer Gaus mit ihren

Küken. 9 00
70 Für die Winterfütteruug:

3 ) eines Schweines . . . 6 00
d ) eines Kalbes . . . . — 9 00
o) eines Rindes . . . . -— 9 00
ä ) einer Kuh . . . . . — 15 00

71 Leiusäen für den Berechtigten
auf pflichtigem Lande : für
jeden zu säenden Scheffel
Leinsaamen. 7 00
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I I . Preise der Lohnarbeit mit Gespann und mit
der Hand.

Ordn.-
Nr. Gcgeustand.

72

Wenn die Leistung nach Tagen
bestimmt ist:
I. Wenn der Verpflichtete selbst

die erforderlichen Geschirre
und Geräthschaften, Wagen,
Pslug, Sense, Spatenu.s.w.
halte» muß:

für ein Gespann von2Pfer¬
den und mit einem Mau»
für den Tag:
1. wenn der Verpflichtete

am Abend zu Hanse
kommen kann:
s.) bei eigener Kost und

Fütterung . . .
b) bei freier Kost und

Fütterung . . .
Für jedes Pferd mehr
wird für den Tag hin¬
zugerechnet:
u) beieigencrFütternng
5) bei freier Fütterung
Für jeden Mann mehr
wird hinzugerechnet für
den Tag:
u) bei eigener Kost .
b) bei freier Kost. .

2. wenn der Dienst an
mehreren Tagen nach
einander geleistet werden

Preise. Geldwerth.

00

00

00

67

2
1

00
40

1
0

33
93

1
0

00
60

0 67
0 40
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Nr. Gegenstand.

muß , in der Art , daß

der Verpflichtete mit

dem Gespann die Nacht

außerhalb seiner Woh¬

nung bleiben muß:

bei eigener Kost und

Fütterung für den

zweiten und jeden fol¬

genden Tag:

a ) für das Gespann

von 2 Pferden und
mit einem Mann

b ) für jedes Pferd

mehr geht hinzu.

o) für jeden Mann

mehr geht hinzu .

Preise. Geldwert !).

50

00

20

00

33

80

II . Wenn der Berechtigte den

Wagen und diesonstigen Ge-

räthschaften stellen muß , so

ist von den unter Ziffer I.

für den Dienst bestimmten

Preisen für jeden Tag 50 ^

abzuziehen.

III . Wenn der Berechtigte Kost

und Fütterung geben muß,

oder der Verpflichtete dafür

eine Vergütung erhält , so

sindvon den unter Ziffer 1 , 2

für den Dienst bestimmten

Preisen für jeden Tag

1 ^ 50 abzuziehcu.

73 Für Gras - oder Kornmähen,
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Ordn .-
Nr. Geg e n st a n dl Preise, — Geidwerth.

74

Tvrfgrabcn und Gräbcnaus-
werfcn (Schloten ) :

1. bei eigener Kost . . .
2 . bei Freier Kost . . ..

Für alle sonstigen Handdienstc
(insbesondere auch, wenn die
Art der zu leistenden Dienste
überall nicht bestimmt ist) :
I . der Männer für jeden Tag:

1. im Sommer (vom l . April
. bis. 1- November ) :

g,) . bei eigener Kost .
6) bei freier Kost . ..

2 . im Winter : ^ n - .

1
0

00
50

98
66

75
38

. s.) bei eigener Kost 5 : . I
6 ) bei : freier Kost . .

II . der Frauen , ohne Rücksicht
ans die Jahreszeit , für . jeden ^
Tag .: . .v .

1. bei eigener . Kost . .
2 . bei freier K̂ost ' . .

Bei den Diensten . Ziffer 73
And 74 .macht .es keinen Un¬
terschied. ob der Verpflichtete
die nvthigen Gcrüthschaften
selbst zn halten hat oder
nicht.

0
0

0
0

75
35

60
-30

0 56
0 26

0 45
0 23



III Preise des Fuhr - und Botenlohns.

Ordn.-
Nr.

75

G e g e n st a n d. Preise.

Bei nach Tagen bestimmten Reisefuhren,
wenn der Verpflichtete Wagen, Geschirr
nnd sonstige Gcrcithschaften selbst halten
maß:

1. wenn die Reise in einem Tage ge¬
macht werden kann:

für ein Gespann bon 2 Pferden
nnd mit einem Mann für den
Tag:
n) bei eigener Kost nnd Fütterung
l>) bei freier Kost nnd Fütterung
für jedes Pferd mehr geht hinzu
für den Tag:
n) bei eigener Fütterung . . .
d) bei freier Fütterung . . .
für jeden Mann mehr geht hinzu
für den Tag:
n) bei eigener Kost . . . . .
5) bei freier Kost.

2. wenn die Reise hin und zurück in
einem Tage nicht gemacht werden
kann nnd daher der Pflichtige mit
dem Gespann die Nacht außer sei¬
ner Wohnung zubringen muß:

bei eigener Kost und Fütterung
für den zweiten und jeden fol¬
genden Tag:
n) für das Gespann von 2 Pfer¬

den nnd mit einem Mann
d) für jedes Pferd mehr geht hinzu
o) für jeden Mann mehr geht

hinzu .

6 00
4 00

1 80
1 30

1
0

00
50

12 00
4 00

2 00
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Ordn .-
Nr.

76

77

Gegenstand.

Bei nach der Ortsentfernung bestimmten
Reisediensten , wenn der Pflichtige selbst
Wagen , Geschirr und sonstige Geräth-
schaften halten und Kost und Fütterung
tragen muß:

1 . bis zu einer Ortsentfernuug von
3 Oldenburger Postmeilen , für jede
Meile der Entfernung des Orts:
a ) für ein Gespann von 2 Pferden

und mit einem Mann . . . .

6 ) für jedes Pferd mehr geht hinzu
o) für jeden Mann mehr geht hinzu

2 . bei einer Ortsentfernung über 3
Meilen , für die vierte und jede
folgende Meile der Entfernung:
n) für ein Gespann von 2 Pferden

und mit einem Mann . . . .

b ) für jedes Pferd mehr geht hinzu
«) für jeden Mann mehr geht hinzu

I . Wenn bei den unter Nr . 75 und 76

gedachten Diensten der Berechtigte den
Wagen , das Geschirr und die sonstigen
Geräthschaften halten muß , oder der
Verpflichtete nur Vorspann zu leisten
hat , so sind von den unter Nr . 75
und 76 bestimmten Preisen abzu¬
rechnen :
n) bei nach Tagen bestimmten Dien¬

sten für jeden Tag.
ist bei nach Meilen bestimmten Dien¬

sten für jede Meile . . . - -
II . Wenn bei den unter Nr 75 Zif¬

fer 2 und Nr . 76 gedachten Dien-

P reise.

2
1
0

00
00
50

2
1
0

50
25
50

0 50

0 18
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Ordn .-
Är.

78

79

G e g e ii st a n d.

sten der Berechtigte Kost und Fütte¬
rung trugen , oder dem Verpflichteten
dafür eine Vergütung entrichten muß,
so sind von den unter Nr . 75 Ziffer 2
und Nr . 76 bestimmten Preisen ab¬

zuziehen :
s .) bei den nach Tagen bestimmten

Diensten für jede 24 Stunden
6 ) bei den nach Meilen bestimmten

Diensten für jede Meile der Ent¬
fernung .

Für Botengehen , einschließlich der dabei

vorkommenden Verrichtungen , z . B . das

Tragen von Sachen:

1 . wenn der Verpflichtete sich selbst

beköstigen muß:

u) bei nach Tagen bestimmten Dien¬
sten für jeden Tag . . . .

d ) bei nach der Ortsentfernung be¬

stimmten Diensten für jede Meile
der Entfernung.

2 . wenn der Berechtigte die Zehrnngs-
kosten tragen , oder dem Verpflichteten
dafür eine Vergütung entrichten muß,
so sind von den unter Ziffer 1 an¬

gegebenen Preisen abzuziehen:
u) bei nach Tagen bestimmten Dien¬

sten für jeden Tag . . . .

b ) bei nach der Ortsentfernung be¬
stimmten Diensten für jede Meile

Für Brieftragen die unter Ziffer 78 be¬
stimmten Preise.

Preise.
^ ^

1 50

0 50

1 50

0 40

0 50

0 18
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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

XXX . Band. (Ausgegeben den 16. Novbr. 1884.) 40. Stück.

Inhalt:
..4Z 78 . Verordnung vom 10 . Lctober 1894 , betreffend die Erklärung

der Anwendbarkeit des Gesetzes vom 25 . März 1879 , be¬

treffend Anlegung oder Veränderung von Straßen und
Plätzen in den Städten und größeren Orten , auf das Stadt¬

gebiet der Stadtgemeinde Oldenburg.
^lZ 79 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 24 . Oktober

1894 , betreffend die Ausführung des Fischereigesetzes für

das Herzogthum Oldenburg.

78.
Verordnung , betreffend die Erklärung der Anwendbarkeit des Gesetzes

vom 25 . März 1879 , betreffend Anlegung oder Veränderung von

Straßen und Plätzen in den Städten und größeren Orten , auf

das Stadtgebiet der Stadtgemeinde Oldenburg.
Oldenburg , 1894 October 10.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. re.,

verordnen auf Grund des Artikels 12 des Gesetzes
vom 25. März 1879, betreffend Anlegung oder Verände¬
rung von Straßen und Plätzen in den Städten und größeren
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Orten, mit Zustimmung der Gemeindevertretung der Stadt¬
gemeinde Oldenburg:

Das Gesetz vom 25. März 1879, betreffend Anlegung
oder Veränderung von Straßen und Plätzen in den Städten
und größeren Orten, wird auf das Stadtgebiet der Stadt¬
gemeinde Oldenburg anwendbar erklärt.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlöffe zu Eutin, den 10. October
1894.

(U. 8 .) Peter.
Jansen.

Mutzenbecher.

79.
Bekanntmachungdes Staatsministerinms, betreffend die Ausführung

des Fischereigesetzes für das Herzogthum Oldenburg.
Oldenburg, den 24. October 1894.

Mit Höchster Genehmigung werden die Bestimmungen
der Bekanntmachungen des Staatsministeriums vom 12. No¬
vember 1879 und vom 10. Januar 1882, betreffend die
Ausführung des Fischereigesetzes für das Hcrzogthum Olden¬
burg vom 17. März 1879, hinsichtlich des Aalfanges dahin
abgeändert, daß Aale, welche eine Länge von mindestens
25 Centimeter haben, gefangen werden dürfen.

Oldenburg, den 24. October 1894.
Staatsministermm.

Jansen.

Mutzen bech er.
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Gesetzblatt
für das

Hevzvgthrrm Oldenburg.

XXX . Band . (Ausgegeben den 30. Decbr. 1894.) 41 . Stück.

Inhalt:
^12 80 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 15. November

1894 , betreffend Verleihung der juristischen Persönlichkeit an
das St . Leo-Stift in Essen.

^12 81 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 19. December
1894 , betreffend das Erscheinen der Militairpflichtigen beim
Musterungs - und Aushebungsgeschäft.

80.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Verleihung der

juristischen Persönlichkeit an das St . Leo-Stift in Essen.
Oldenburg , 1894 November 15.

Das Staatsministeriuin bringt hierdurch zur öffentlichen
Kunde, daß Seine Königliche Hoheit der Großherzog geruht
haben, der unter dem Namen „St . Leo-Stift " in Essen er¬
richteten Verpflegungs- und Heilanstalt, welche durch ein
Curatorium von neun Personen verwaltet und vertreten
wird, unter Vorbehalt des Oberaufsichtsrechts des Staats
bezüglich der Verwaltung des Stiftungsvermögens, auf
Grund der vorgclegten Statuten die Rechte einer juristischen
Person zu verleihen.

Oldenburg , 1894 November 15.
Staatöministerium.

Departement des Innern.
Jausen . _

Tappenbeck.
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81.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das Erscheinen

der Militairpsüchtigen beim Musterungs - und Aushebungsgeschäft.
Oldenburg , 1894 December 19.

Auf Grund des Art . 9 Z. 6 des Gesetzes vom 5 . De¬

cember 1868 , betreffend die Organisation des Staatsmini¬

steriums , wird mit Höchster Genehmigung folgende Bestim¬

mung erlassen:

Mit Geldstrafe bis zu 30 ^ werden bestraft

Militairpflichtige , welche beim Musterungs - oder

Aushebungsgeschäft in trunkenem Zustande oder nicht

rein gewaschen oder nicht sauber gekleidet erscheinen.

Oldenburg , 1894 December 19.

Staatsministerium.

Departement des Innern . Departement der Justy.

Jansen . Flor.

Mutzenbecher.
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